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1 EINLEITUNG 
Im Programmzeitraum 2014-2020 erhält Schleswig-Holstein Fördermittel aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von rund 271 Mio. €. Inklusive der 
öffentlichen und privaten Kofinanzierungsmittel wird von einem Investitionsvolumen von min-
destens 645 Mio. € ausgegangen, mit dem Investitionen in eine wachstumsorientierte und 
nachhaltige Infrastruktur und Vorhaben mit dem Ziel einer nachhaltigen Wertschöpfung un-
terstützt werden sollen. Mit der Förderung aus dem Operationellen Programm für den EFRE 
(OP EFRE) sollen in der Förderperiode 2014-2020 vor allem durch den Aufbau eines innova-
tionsfördernden Umfelds ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum, attraktive Arbeitsplätze 
und eine umweltgerechte Entwicklung des Landes erreicht werden. 

Das OP EFRE Schleswig-Holstein konzentriert sich in der Förderperiode 2014-2020 auf vier 
Prioritätsachsen, mit denen vier thematische Ziele aus dem Zielkatalog von Art. 9 der gemein-
samen Verordnung für die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds1 angesprochen wer-
den: 

 Stärkung der regionalen Innovationspotenziale, 

 Entwicklung einer wettbewerbsfähigen und nach. Wirtschaftsstruktur, 

 Energiewende - Aufbau umweltgerechter Wirtschafts- und Infrastrukturen, 

 Nachhaltige Nutzung bestehender Ressourcen. 

In der Förderperiode 2014-2020 nimmt die Ergebnisorientierung und Zielerreichung der För-
derung einen höheren Stellenwert ein als in den vergangenen EU-Strukturfondsperioden. Da-
mit erhält auch die begleitende Evaluierung als maßgebliches Instrument der Erfolgskontrolle 
ein noch größeres Gewicht. Vor diesem Hintergrund hat das Land Schleswig-Holstein mit 
dem Evaluierungsplans2 gemäß Art. 56 ESI-VO ein Rahmenkonzept für die geplanten Be-
wertungsaktivitäten für den EFRE abgesteckt, welches sich in seinem inhaltlichen (Kern-)Teil 
zum einen auf die verpflichtenden begleitenden Evaluierungen (u. a. Implementierung des 
OP und Governance-Strukturen, Evaluierung der Kommunikationsstrategie) und zum ande-
ren auf die verpflichtenden Wirkungsevaluierungen fokussiert.  

Für die verpflichtenden Wirkungsevaluierungen sind im Zeitraum von 2021-2022 vier Bewer-
tungsstudien vorgesehen, die sich jeweils auf eine der inhaltlichen Prioritätsachsen beziehen. 
Demzufolge ist der vorliegende Bericht zur Wirkungsevaluierung der Prioritätsachse 1 „Stär-
kung der regionalen Innovationspotenziale“ Bestandteil des gemeinsamen Bewertungsplans 
zum OP EFRE Schleswig-Holstein in der Förderperiode 2014-2020. 

Nach Art. 54 der ESI-VO und gemäß Bewertungsplan dient die Evaluierung dazu, die Qualität 
der Gestaltung und Umsetzung des OP EFRE zu erhöhen. Ziel der Bewertungen ist es allge-
mein, die Wirksamkeit, Effizienz und Auswirkungen der Operationellen Programme zu ermit-
teln. In Bezug auf die Auswirkungen sollen die vorgesehenen Evaluierungen aussagekräftige 
Ergebnisse über den durch das Programm geleisteten Beitrag zur Unionsstrategie für intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum liefern. 

Durch die vorliegende Wirkungsevaluierung soll im Einklang mit Artikel 56 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 sichergestellt werden, dass „mindestens einmal während des 

                                                 

1  Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europä-
ischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Best-
immungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates. Im Folgenden zitiert als ESI-VO. 

2  Vgl. Evaluierungsplan (2015, 2021). 
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Programmplanungszeitraums“ bewertet wird, „wie die Unterstützung aus den ESI-Fonds zu 
den Zielen für jede Priorität beigetragen hat“. Diese Anforderung ist im Kontext des Aufbaus 
der Operationellen Programme für die Strukturfondsförderung zu verstehen. Mit „den Zielen 
für jede Priorität“ sind die so genannten spezifischen Ziele (Artikel 27 Absatz 2 der ESI-VO) 
gemeint.3 Die Bewertung des Einsatzes der EFRE-Mittel in der Prioritätsachse 1 des OP 
EFRE Schleswig-Holstein setzt folglich auf der Ebene der zwei spezifischen Ziele für diese 
Achse an.  

Der vorliegende Endbericht zur Wirkungsevaluierung der Prioritätsachse 1 beginnt mit einer 
kurzen Darstellung der Struktur der Prioritätsachse und der einzelnen Maßnahmen als Be-
wertungsgegenstand sowie des Untersuchungsansatzes und der methodischen Vorgehens-
weise der Evaluation (Kapitel 2). Wesentliche Grundlage für die Evaluierung bildet eine the-
oriebasierte Diskussion des strategischen Bezugsrahmens und der Wirkungsmodelle der ein-
zelnen Fördermaßnahmen, die in Kapitel 3 erfolgt. In Kapitel 4 wird zunächst die finanzielle 
Umsetzung als wesentliche Voraussetzung für das Entstehen von Fördereffekten betrachtet. 
Den Kernbereich dieses Endberichts bildet die empirische Analyse von Outputs, Ergebnissen 
und Wirkungen der Förderung. Die Untersuchungsergebnisse werden entlang der beiden 
Spezifischen Ziele der Prioritätsachse dargestellt (Kapitel 5 bis 6). Diese wurden neben einer 
vertieften Auswertung der Monitoringdaten vor allem auf Basis von Befragungen bei den För-
dernehmern gewonnen. Es schließt sich eine gesonderte Darstellung der Wirkungen auf 
Ebene des Thematischen Ziels 1 „Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und 
Innovation“ der ESI-VO sowie Beiträge der Maßnahmen und Projekte zu den bereichsüber-
greifenden Grundsätzen des Programms an (Kapitel 7 und 8). Der Bericht schließt in Kapitel 9 
mit einer bewertenden Zusammenfassung und abgeleiteten Handlungsempfehlungen. 

                                                 

3  Vgl. European Commission: Guidance Document on Evaluation Plans, 2015: S. 8. 
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2 GEGENSTAND UND METHODIK DER EVALUIERUNG 
Die Erweiterung, der Transfer und die Verwertung von Wissen kommt für den ökonomischen 
Wachstums- und Beschäftigungsprozess eine entscheidende Rolle zu. Die Verbesserung der 
Fähigkeit, neues Wissen zu generieren und zu transferieren und als Innovation im Produkti-
onsprozess und bei der Vermarktung gewinnbringend einzusetzen, spielt in der regionalen 
Entwicklungsstrategie des OP EFRE Schleswig-Holsteins daher eine Schlüsselrolle – kohä-
rent zur übergreifenden Europa-2020-Strategie und dem Nationalen Reformprogramm 
Deutschlands. Die Prioritätsachse 1 „Stärkung der regionalen Innovationspotenziale“ folgt 
aus dem thematischen Ziel „Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Inno-
vation“ der ESI-VO. Übergreifende Zielstellung ist es, einen möglichst großen Beitrag des 
Landes zur gemeinschaftlichen Priorität des intelligenten Wachstums und zum „3%“-Kernziel 
der Europa-2020-Strategie sicherzustellen. Dies kann jedoch nur unter Beachtung der spezi-
fischen Ausgangslage des Landes und im Einklang mit seiner Regionalen Innovationsstrate-
gie (im Folgenden RIS3) gelingen. 

Auch wenn Schleswig-Holstein gemäß dem Regional Innovation Scoreboard der Europäi-
schen Kommission zur Gruppe der so genannten „Strong Innovators“ gehört, die einen Ge-
samtindex leicht über dem EU-Durchschnitt erzielen, ist der Abstand zu den technologisch 
führenden Regionen nach wie vor groß. Mit einem Anteil der FuE-Ausgaben am BIP von 
aktuell 1,63 % (2020) belegt Schleswig-Holstein den vorletzten Platz im Bundesvergleich und 
bleibt deutlich hinter dem Bundesdurchschnitt (3,13 %) sowie den Ländern auf den vorderen 
Rängen wie Baden-Württemberg (5,69 %), Bremen (3,70 %), Bayern (3,36 %) und Berlin 
(3,32 %) zurück (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Rangfolge der Bundesländer bei der FuE-Intensität 2020 (FuE-Ausgaben am BIP, in %) 

 
Quelle: Stat. Bundesamt 2022.  

Eine besondere Problematik in Schleswig-Holstein ist vor allem der geringe Anteil der FuE-
Ausgaben im Wirtschaftssektor am BIP, der mit 0,74 % (2020) nur etwas mehr als ein Drittel 
des bundesweiten Durchschnitts von 2,09 % beträgt. Gerade für die kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in Schleswig-Holstein erfordern die Herausforderungen durch zuneh-
mende Globalisierung, technischen Fortschritt, demografischen Wandel und Fachkräftesiche-
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rung, nachhaltige und intensivierte Anstrengungen für den Erhalt und die Stärkung ihrer Tech-
nologiekompetenz und Innovationsfähigkeit. Wichtige Impulse hierfür erhalten sie aus den 
Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen im Land, die vor allem in den drei 
Universitätsstädten Flensburg, Kiel und Lübeck ansässig sind, aber auch für den Technolo-
gie- und Wissenstransfer in der Fläche zentrale Bedeutung haben. 

Aufgrund der nach wie vor großen Bedarfe und Notwendigkeit das regionale Innovationssys-
tem gezielt weiterzuentwickeln, leitet sich eine herausgehobene Bedeutung der Prioritäts-
achse 1 ab, die nicht zuletzt darin sichtbar wird, dass sie das finanziell gewichtigste Element 
innerhalb des Operationellen Programms bildet (45 %4 der gesamten EFRE-Mittel entfallen 
gemäß indikativer Finanzplanung auf diese Achse). 

Mit den EFRE-Mitteln in der Prioritätsachse 1 werden die beiden Investitionsprioritäten IP 1a) 
und IP 1b) adressiert und mit den jeweiligen Maßnahmen die beiden Spezifischen Ziele 

 Stärkung der öffentlichen anwendungsnahen FuE-Kapazitäten mit Bezug zu den 
schleswig-holsteinischen Spezialisierungsfeldern unter Ausrichtung auf die Bedarfe 
der regionalen Wirtschaft (SZ 1, IP 1a) sowie 

 Steigerung der Innovationskapazitäten und -fähigkeiten der schleswig-holsteinischen 
Unternehmen (SZ 2, IP 1b) 

verfolgt. 

Den spezifischen Zielen sind eine Reihe von Maßnahmen zugeordnet, die von der Förderung 
von  

 Kompetenzzentren (Maßnahme 1.1.1),  

 anwendungsnaher FuE-Infrastruktur in Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen (Maßnahme 1.1.2) und  

 neuartigen Strukturen (z. B. Co-Working-Spaces, Start-up Camps) 

zur Erreichung des Spezifischen Ziels 1 bis  

 Transfer-, Cluster- und Netzwerkstrukturen (Maßnahme 1.2.1), 

 Verbund- und Kooperationsprojekten (Maßnahme 1.2.2), 

 betrieblichen Innovationen (Maßnahme 1.2.3) und 

 Innovationsassistenten (Maßnahme 1.2.4) 

zur Erreichung des Spezifischen Ziels 2 reichen. Die zentralen Fördergegenstände beinhal-
ten demnach sowohl Interventionen zugunsten der Infrastruktur als auch Maßnahmen zur 
investiven betrieblichen Förderung von FuE-Projekten und Maßnahmen zur Verbesserung 
des Informationsaustauschs zur Stärkung der Diffusion von Wissen, um den Technologie-
transfer zu verbessern.  

Der prinzipielle strategische Ansatz des OP EFRE bettet sich eng in die RIS3 ein. In der RIS3 
ist die zentrale Forderung der EU-Leitinitiative „Innovationsunion“ aufgenommen, wonach 
sich die regionalen FuE- und Innovationssysteme an der Förderung der Exzellenz und der 
intelligenten Spezialisierung ausrichten sollen. Folglich setzt die Förderung in der Prioritäts-
achse 1 an den vorhandenen Stärken und Schwächen des schleswig-holsteinischen Innova-
tionssystems an und stellt Unternehmen (insbesondere KMU), öffentliche und wirtschafts-
nahe Forschungseinrichtungen und ihr Zusammenspiel in den Mittelpunkt. 

                                                 

4  Der ursprünglich anvisierte Anteil von 34,2% wurde im Laufe der Programmjahre aufgrund der hohen 
Mittelnachfrage durch mehrere Umschichtungen der Mittel auf 45 % erhöht, was die große Bedeutung 
der Prioritätsachse 1 bestätigt. 
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Zusammen mit dem OP EFRE bildet die RIS3 den maßgeblichen strategischen Bezugsrah-
men für den Einsatz der EFRE-Mittel in der Prioritätsachse 1. Die Struktur der Prioritätsachse 
folgt mit ihren spezifischen Zielen und Maßnahmen dem gedanklichen Modell eines regiona-
len Innovationssystems. Impulsgeber in einem solchen System sind neben den Unternehmen 
sämtliche Organisationen und Institutionen, in denen Forschung und Entwicklung betrieben 
wird. Hochschulen und Forschungseinrichtungen generieren ökonomisch relevantes Wissen, 
welches auf unterschiedlichen Wegen (z. B. durch Forschungskooperationen, Auftragsfor-
schung, Ausgründungen, Mitarbeiterbewegungen) zwischen den Einrichtungen transferiert 
wird, um zuletzt von den Unternehmen in konkrete Innovationen umgesetzt zu werden. 

An das Konzept des regionalen Innovationssystems anknüpfend stehen bei den beiden In-
vestitionsprioritäten IP 1a) und IP 1b) und korrespondierenden spezifischen Zielen SZ 1 und 
SZ 2 des OP EFRE jeweils besondere Aspekte, Träger und Akteure in den Strategie- und 

Spezialisierungsfeldern der RIS3 im Vordergrund der Maßnahmen. Tabelle 52 in Anhang 
A.1 gibt einen Überblick über die Fördermaßnahmen der Prioritätsachse 1 mit ihren jeweiligen 
Fördergrundlagen, Zielsetzungen, Fördergegenständen und Zuwendungsempfängern. 

Gegenstand der Evaluierung in der Prioritätsachse 1 sind prinzipiell sämtliche Maßnahmen, 
um ein möglichst vollständiges Bild zur Zielerreichung zu erhalten und aussagekräftige Rück-
schlüsse auf Ebene der Spezifischen Ziele und Investitionsprioritäten im Sinne von Art. 56 (3) 
der ESIF-Verordnung zu ermöglichen. Gleichwohl wird das Evaluierungsdesign dem Bewer-
tungsgegenstand entsprechend angemessen gewählt. Neben inhaltlichen Fragestellungen 
orientiert sich daher die Schwerpunktsetzung insbesondere auch an der finanziellen Bedeu-
tung der Maßnahmen, die in Abbildung 1 dargestellt ist. 

Abbildung 2: Geplante finanzielle Verteilung der förderfähigen Gesamtausgaben auf die Maßnahmen 
und Spezifischen Ziele der Prioritätsachse 1 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 04.07.2022).  

In der Prioritätsachse 1 wird gemäß indikativer Finanzplanung von förderfähigen Gesamtaus-
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tig auf die Investitionsprioritäten 1a und 1b und somit auf die Spezifischen Ziele 1 und 2 auf. 
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1.1.1
51,86 Mio. €

20%

1.1.2
58,16 Mio. €

23%

1.1.3
6,74 Mio. €

2%

1.2.1
32,57 Mio. €

13%

1.2.2
21,38 Mio. €

8%

1.2.3
70,69 Mio. €

28%

1.2.4
2,78 Mio. €

1%

1.2.5
6,76 Mio. €

3%

1.2.6
4,52 Mio. €

2%

1.1.1 Kompetenzzentren

1.1.2  Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infrastruktur

1.1.3  Neuartige Strukturen des Technologietransfers
und der Unternehmensgründung aus der 
Wissenschaft

1.2.1  Transfer-, Cluster- und Netzwerkstrukturen

1.2.2  Verbund- und Kooperationsprojekte

1.2.3  Betriebliche Innovationen

1.2.4  Innovationsassistenten

1.2.5  Corona-Gesundheitsschutzmaßnahmen

1.2.6  PSA-Produktion



13 
 

 

ähnlichen Wirkungsweise noch die Maßnahme zur Förderung von Verbund- und Kooperati-
onsprojekten zu den FuE-Einzelprojekten der Maßnahme 1.2.3 hinzu, belaufen sich die ge-
planten förderfähigen Gesamtausgaben der Maßnahmen 1.2.2 und 1.2.3 zusammengenom-
men auf etwas mehr als ein Drittel der Ausgaben in der Prioritätsachse 1. 

Die Schwerpunkte der Bewertung orientierten sich an der finanziellen Bedeutung der Maß-
nahmen und lagen daher  

- im Spezifischen Ziel 1 auf der Maßnahme zum Ausbau der anwendungsnahen FuE-
Infrastruktur sowie  

- im Spezifischen Ziel 2 auf der Förderung von betrieblichen Innovationen und Ver-
bund- und Kooperationsprojekten. 

Zentrale Fragestellung der Evaluation war, auf welche Weise und in welchem Umfang die 
Maßnahmen und ausgewählten Projekte zu den Zielen der Prioritätsachse 1 des OP EFRE 
beitragen konnten. Im Mittelpunkt standen die Outputs, Ergebnisse und Wirkungen der Maß-
nahmen und Projekte, die Evaluation war damit als Wirkungsevaluierung angelegt und folgte 
einem theoriebasierten Evaluierungsansatz. Ausgangspunkt ist dabei die theoretisch abge-
leitete Funktionsweise der Maßnahmen, die als Basis für die empirische Bewertung der tat-
sächlichen Umsetzung der Förderung dient und diese in einen theoretischen Rahmen ein-
passt. Wesentliche Absicht einer theoriebasierten Evaluierung ist die Untersuchung der Funk-
tionsweise der Maßnahmen. Im Vordergrund steht das „Wie“ („Wie wirkt die Aktion?“). Bei 
einer theoriebasierten Evaluierung werden zu den Maßnahmen die jeweiligen Interventions-
logiken5 aufgestellt, anhand derer ihr Beitrag zu den Zielen skizziert und einer Bewertung 
zugänglich gemacht werden. Ziel ist auch eine Diskussion mit den Akteuren der Förderung 
z. B. über die Wirkungszusammenhänge, die Ausgangssituation oder das Entscheidungsver-
halten der Unternehmen und Forschungseinrichtungen.  

                                                 
5   Eine Interventionslogik oder eine „Theory of Change” kann definiert werden als „A way to describe the 

set of assumptions that explain both the mini-steps that lead to the long term goal and the connections 
between policy or programme activities and outcomes that occur at each step of the way“. European 
Commission (2013): Evalsed Sourcebook: Methods and Techniques, S. 54.  
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3 STRATEGISCHER BEZUGSRAHMEN UND WIRKUNGSMO-
DELLE 

3.1 RELEVANZ DES THEMATISCHEN ZIELS UND DER PRIORITÄTSACHSE 

Regionales Innovationssystem als strategisches Denkmuster 

Innovationen entstehen nicht gleichmäßig verteilt über einen Wirtschaftsraum, sondern es 
lassen sich erhebliche Disparitäten insbesondere zwischen peripheren ländlichen und ver-
dichteten städtischen Regionen ausmachen. Die jüngere Innovationsforschung hat zwar ge-
zeigt, dass die Innovationsfähigkeit von Unternehmen ganz überwiegend durch betriebliche 
Bestimmungsgründe (u.a. Alter, Größe, Branche, Marktstruktur, FuE-Tätigkeit, Humankapi-
taleinsatz) bestimmt wird, regionale Faktoren spielen jedoch eine signifikante und nicht ver-
nachlässigbare Rolle (vgl. Naz et al (2015)).6 

Vor diesem Hintergrund ist das gedankliche Konzept eines regionalen Innovationssystems 
Ausgangspunkt und Strukturgeber für die Prioritätsachse 1 und ihren strategischen Bezugs-
rahmen. Unter einem regionalen Innovationssystem wird die Gesamtheit an Organisationen 
und Institutionen verstanden, die an der Erschaffung, Verbreitung und Anwendung wissen-
schaftlichen oder technologischen Wissens beteiligt sind, sowie deren Verknüpfungen unter-
einander. Innovationssysteme haben eine starke regionale Komponente, insbesondere was 
den Wissenstransfer und die Kooperation verschiedener Akteure betrifft. 

Grundsätzlich ist ein regionales Innovationssystem geprägt durch ein komplexes Geflecht von 
Beziehungen und Wechselwirkungen innerhalb und zwischen den zentralen Akteursgruppen 
in einer Region: Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen interagieren da-
bei untereinander und innerhalb diverser Netzwerke. Wie gut ein regionales Innovationssys-
tem funktioniert, hängt neben den Forschungsaktivitäten der einzelnen Akteure wesentlich 
von ihrer Zusammenarbeit in der Region ab. Entscheidend ist dabei, dass neues Wissen zu 
Unternehmen gelangt, die es in innovative Produkte, Dienstleistungen und Prozesse umset-
zen können. Die Transferbeziehungen lassen sich je nach Grad der Differenzierung in ver-
schiedene Kanäle untergliedern, im Wesentlichen erfolgt dabei der Wissenstransfer durch 
Personen und Ausgründungen sowie durch Auftragsforschung und gemeinsame (formelle 
wie informelle) Kooperationen und Netzwerke. 

Großer Rückstand bei unternehmerischen FuE-Aufwendungen und Innovationserfolg 

Auf dieser theoretischen Grundlage wird im OP EFRE der Förderansatz der PA 1 mit Bezug 
auf das Thematische Ziel 1, Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Inno-
vation, und die strategischen Zielfelder der RIS3 vor dem Hintergrund der empirischen Aus-
gangssituation in Schleswig-Holstein entwickelt. Dabei wird hervorgehoben, dass Schleswig-
Holstein mit dem im Jahr 2015 unter allen Bundesländern niedrigsten FuE-Ausgabenanteil 
von 1,47 % am BIP und somit einem Niveau von deutlich unter der europäischen und natio-
nalen 3 %-Zielmarke eine sehr unbefriedigende Ausgangslage aufweist. Als Ursache hierfür 
wird vor allem die unterdurchschnittliche FuE-Leistung (bezogen auf Ausgaben und Personal) 
im Unternehmenssektor ausgemacht. Die Steigerung der Forschungs- und Innovationstätig-
keit in den Unternehmen Schleswig-Holsteins wird daher als ein zentrales Programmziel de-
finiert. Neben der direkten Unterstützung von Unternehmen wird die an den Bedarfen für die 

                                                 

6  Vgl. Naz et al. (2015), deren Studie zeigt, dass in Deutschland etwa 4 % der gesamten (unbedingten) 
Varianz in den Innovationsraten von Betrieben auf regionale Unterschiede in den Raumordnungsregio-
nen zurückzuführen sind. Berücksichtigt man strukturelle und betriebsinterne Einflussgrößen auf die In-
novationsraten steigt die Bedeutung der regionalen Einflussgrößen auf die dann kleinere nicht-erklärte 
Varianz in den Innovationsraten sogar auf 34 % an. 
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regionale Wirtschaft orientierte Weiterentwicklung öffentlicher und infrastruktureller For-
schungs- und Innovationskapazitäten im Zusammenspiel mit verschiedenen Ansätzen des 
Technologie- und Wissenstransfers letztlich als ein Instrument verstanden, unternehmerische 
Aktivitäten im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation zu forcieren. 

Aktuelle Daten zeigen an (vgl. Abbildung 42 im Anhang), dass die FuE-Intensität, d. h. der 
prozentuale Anteil der FuE-Ausgaben am BIP, in der Wirtschaft in Schleswig-Holstein weiter-
hin hinter den bundesweiten Vergleichswerten deutlich zurückbleibt. Die unterdurchschnittli-
che FuE-Intensität wird erheblich von der Betriebsgrößen- und Branchenstruktur der Unter-
nehmenslandschaft in Schleswig-Holstein beeinflusst, die nur einen geringen Anteil an mitt-
leren und großen Industrieunternehmen aus forschungsaffinen Branchen aufweist. Nur ein 
Unternehmen in Schleswig-Holstein hat mehr als 10 Tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, wohingegen der Anteil an KMU mit 17 % deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 8 % 
liegt. Zudem ist Schleswig-Holstein als ländlich und touristisch geprägte Region neben dem 
primären Sektor stark von Dienstleistungen abhängig, die eher keinen Bezug zu FuE aufwei-
sen. Die Notwendigkeit einer Erhöhung der FuE-Intensität im Unternehmenssektor bleibt ein 
zentrales Entwicklungserfordernis, gerade um die notwendigen Strukturveränderungen und 
das Hineinwachsen in neue Märkte zu unterstützen: die FuE-Intensität in der Wirtschaft, ge-
messen als FuE-Ausgaben in Unternehmen (Wirtschaftssektor) bezogen auf das BIP, ist zwar 
im längerfristigen Vergleich gestiegen, die Zunahme fällt jedoch geringer als im Bundesdurch-
schnitt aus (vgl. Abbildung 42).). In den letzten beiden Jahren ist die FuE-Intensität wieder 
leicht zurückgegangen und steht aktuell bei 0,74 %.7 

 

Unternehmerische FuE-Aktivitäten sind deswegen von so großer Bedeutung, weil sie in vielen 
Branchen Voraussetzung für erfolgreiche Innovationen und damit einer Verbesserung der 
Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sind. Die in FuE investierten finan-
ziellen und personellen Ressourcen erfassen die Input- bzw. Entstehungsseite von Innovati-
onen.8 Allerdings resultieren nicht sämtliche Innovationen aus vorheriger FuE-Tätigkeit. Ge-
rade bei kleineren Industriebetrieben, Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen resultie-
ren Innovationen erst durch den direkten Kontakt mit Kunden und dessen individuelle Anfor-
derungen an passgenaue Produkte, Dienstleistungen und Verfahren. Innovation bedeutet 
hier oftmals die Weiterentwicklung und Neukombination bekannter Technologien, die zur Lö-
sung bestimmter Probleme im Zuge ihrer Anwendung beitragen oder aus vorgegebenen Kun-
denspezifikationen resultieren (vgl. Rammer et al. (2010)). Dieser – für Schleswig-Holstein 
sicherlich wichtige – Aspekt wird im OP EFRE durch das Spezifische Ziel: „Steigerung der 
Innovationskapazitäten und -fähigkeiten der schleswig-holsteinischen Unternehmen“ aufge-
fangen. Er konkretisiert sich auf der Maßnahmenseite vor allem in Form der Förderung von 
betrieblichen Prozess- und Organisationsinnovationen sowie von Innovationsassistenten. 

 

Geringe Dynamik bei Unternehmensgründungen im High-Tech-Bereich 

                                                 

7  Auch das FuE-Personal in der Wirtschaft, als Ergebnisindikator für das SZ 2, hat absolut zugenommen. 
Bezieht man das FuE-Personal jedoch auf die Zahl der Einwohner, als alternative Maßgröße der FuE-
Intensität, dann zeigt sich die Entwicklung dieser Kennziffer in Gesamtdeutschland sichtlich dynamischer 
(vgl. Abbildung 42). 

8  Zur Messung des Outputs bzw. der Ergebnisse des Innovationsprozesses werden – neben FuE-Aktivitä-
ten – in der empirisch orientierten innovationsökonomischen Literatur auch Kennziffern verwendet, wel-
che direkt die Beteiligung der Unternehmen am Innovationsgeschehen und den betriebswirtschaftlichen 
Erfolg der Innovationen beschreiben. Allerdings können keine vergleichenden Analysen zur Innovations-
beteiligung und -erfolgen für Schleswig-Holstein im Bundesländervergleich vorgenommen werden, da 
Schleswig-Holstein sich nicht an Aufstockungsstichproben des MIP oder IAB-Betriebspanels beteiligt. 
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In diesem Zusammenhang ist neben der geringen unternehmerischen FuE-Intensität auch 
auf eine eher niedrige Gründungsintensität in den technologie- und wissensintensiven Bran-
chen in Schleswig-Holstein hinzuweisen (vgl. Abbildung 43). Schleswig-Holstein nimmt im 
Bundesländervergleich im Hinblick auf die Zahl an High-Tech-Gründungen je Erwerbsfähigen 
zwar einen Platz im Mittelfeld ein (Position 7), der Wert bleibt jedoch unter dem bundesweiten 
Durchschnitt und der Abstand zu den führenden Ländern groß.9 Zudem ist die Gründungsin-
tensität im High-Tech-Bereich in den letzten 15 Jahren – wie auch im bundesweiten Durch-
schnitt – rückläufig, wobei allerdings in den letzten Jahren wieder eine Zunahme beobachtet 
werden kann. 

Neben der Ausweitung der Forschungs- und Innovationstätigkeit von bestehenden Unterneh-
men ist die Erhöhung der Zahl von jungen technologie- und wissensintensiven Unternehmen 
durch erfolgreiche Gründungen ein wichtiger Aspekt für die Zielsetzung einer generellen Stei-
gerung der Forschungs- und Innovationsaktivitäten in der Wirtschaft. Im OP EFRE wird argu-
mentiert, dass Finanzierungsschwierigkeiten ein zentrales Hindernis für innovative Unterneh-
mensgründungen und junge technologieorientierte KMU darstellen, weil diese Unternehmen 
auf Grund spezifischer Merkmale (überdurchschnittliches Ausfallrisiko, hoher Kapitalbedarf, 
wenig Sicherheiten) nur sehr schwer finanzielle Mittel bei privaten Kapitalanbietern einwerben 
können. Daher wird in der Prioritätsachse 2 durch den Einsatz von Finanzinstrumenten mo-
netäre Unterstützung in Form von Beteiligungskapital für die Zielgruppe von Start-ups ange-
boten. Darüber hinaus wird mit der Maßnahme „Neuartige Strukturen des Technologietrans-
fers und der Unternehmensgründung aus der Wissenschaft“ ein nicht-monetäres Förderan-
gebot bereitgestellt, um insbesondere den Technologietransfer aus den Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen durch die Gründung neuer Unternehmen zu unterstützen. 

Welchen Anteil Gründungen aus Hochschulen und außerhochschulischen Forschungsein-
richtungen an der Gesamtzahl von High-Tech-Gründungen haben, lässt sich nicht konkret 
beziffern. Es gibt keine amtlichen sekundärstatistischen Daten hierzu. Laut Stifterverband 
(2021) kann auf Basis einer bundesweiten Befragung für den aktuellen Gründungsradar 2020 
die Zahl der Hochschulausgründungen für die teilnehmenden Hochschulen im Jahr 2019 auf 
2.176 beziffert werden, was für die Stichprobe der befragten Hochschulen ungefähr 10,5 
Gründungen je 10.000 Studierende entspricht. Die Hochschulen Schleswig-Holsteins neh-
men Plätze im vorderen Mittelfeld ein, aber nicht alle Hochschulen des Landes haben sich an 
dieser Befragung für den Gründungsradar beteiligt. 

 

Hohe Abhängigkeit des Forschungsstandorts von öffentlichen FuE-Aktivitäten 

Der zweite Ansatzpunkt zur Stärkung von Forschung, Entwicklung und Innovation in Schles-
wig-Holstein liegt gemäß OP EFRE im Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infrastruktur an 
den Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen sowie der Entwicklung von Kom-
petenzzentren, um die Kooperationstätigkeit mit den Unternehmen vor Ort zu verstärken und 
zu einer kontinuierlichen Wissensverwertung beizutragen. In Schleswig-Holstein konzentriert 
sich das FuE-Personal der Region fast zur Hälfte auf Hochschulen und andere öffentliche 
FuE-Einrichtungen. In Deutschland insgesamt beträgt dieser Anteil nicht ganz zwei Fünftel. 
Angesichts des Fehlens von forschungsstarken Großunternehmen haben die öffentlichen 
Forschungseinrichtungen daher als Kristallisationspunkte für die Zusammenarbeit mit for-
schungsaffinen KMU im Innovationsprozess eine hohe Bedeutung. Ihr Ausbau soll dabei vor-
nehmlich in den fünf Spezialisierungsfeldern der RIS3 erfolgen, in denen das regionale Inno-
vationssystem besondere Stärken aufweist. 

Trotz ihrer wichtigen Rolle sind die öffentlichen Forschungskapazitäten in Schleswig-Holstein 
in einer rein quantitativen Betrachtungsweise nur unzureichend ausgebaut (vgl.  Abbildung 

                                                 

9  Neben den drei Stadtstaaten weisen Bayern, Baden-Württemberg und Hessen deutlich höhere Grün-
dungsintensitäten auf. Schleswig-Holstein hat einen nahezu gleich hohen Wert wie NRW und das Saar-
land, liegt aber vor Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und den ostdeutschen Ländern (vgl. Abbildung 44). 
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45 im Anhang). Die FuE-Intensität im öffentlichen Sektor (Hochschulen und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen) liegt in Schleswig-Holstein im Bundesländervergleich unter dem 
Durchschnitt (2020: 0,88% versus 1,06% Anteil FuE-Ausgaben am BIP) und an viertletzter 
Position. Auch der Ergebnisindikator für das Spezifische Ziel 1, das FuE-Personal im öffent-
lichen Sektor, ist normiert auf die Zahl der Einwohner in Schleswig-Holstein niedriger als der 
bundesweite Durchschnitt. Während in Deutschland insgesamt aufgrund einer Vielzahl von 
wissenschaftspolitischen Maßnahmen seit Mitte der 2000er (v. a. die drei Wissenschaftspakte 
„Exzellenzinitiative“ (seit 2006), „Pakt für Forschung und Innovation“ (seit 2006) und „Hoch-
schulpakt“ (seit 2007)) die öffentlichen FuE-Ausgaben und mit ihnen die FuE-Personalkapa-
zitäten stark angestiegen sind, konnten in Schleswig-Holstein die öffentlichen FuE-Kapazitä-
ten nicht in annähernd gleichem Umfang ausgebaut werden. 

Auch wenn die öffentlich getragene Wissenschaft in Schleswig-Holstein vielfach Spitzenfor-
schung betreibt, bestehen nach wie vor noch Entwicklungspotenziale in der Einwerbung von 
exzellenzorientierten Drittmitteln und der internationalen Sichtbarkeit der Forschungsergeb-
nisse: So ist bspw. die Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen in referierten Zeitschrif-
ten bezogen auf das FuE-Personal im öffentlichen Sektor ist in Schleswig-Holstein geringer 
als im bundesweiten Durchschnitt. Dies trifft auch für die Feld-gewichtete Zitationsrate zur 
Approximation der wissenschaftlichen Qualität von Publikationen zu. Wegen der häufig im 
Zuge der Vergabe von Drittmitteln eingesetzten Peer‐Review‐Prozesse gelten Höhe und 
Struktur von Drittmitteleinwerbungen als ein weiterer wichtiger Indikator für die wissenschaft-
liche Qualität einer Einrichtung. Diesbezüglich zeigen sich bei der Betrachtung von Drittmit-
teln der DFG oder von Stiftungen sowie der EU und internationaler Organisationen (inkl. Mittel 
aus den Forschungsrahmenprogrammen) je Professor/in etwas geringere Erfolge bei der Pro-
jekteinwerbung der Hochschulen in Schleswig-Holstein als im bundesweiten Durchschnitt 
(vgl. Abbildung 46). 

 

Wissens- und Technologietransfer mit Verbesserungspotenzial 

Die Verbesserung der infrastrukturellen Ausstattung und wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 
der Forschungseinrichtungen ist eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung 
in Richtung auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und einen erfolgreichen 
Technologietransfer. Insbesondere KMU finden nur sehr schwer Zugang zu den Ergebnissen 
von Forschungseinrichtungen. Aus diesem Grund soll durch das OP EFRE die stärkere Ver-
knüpfung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft neben der Verbesserung der „Hardware“ 
durch die verstärkte Durchführung von gemeinsamen FuE-Verbundvorhaben und die Inten-
sivierung von nichtinvestiven Vernetzungs- und Transferaktivitäten verfolgt werden.  

Mit Bezug auf die Anwendungsorientierung und Wirtschaftsnähe zeigen die verfügbaren Da-
ten eine im Ländervergleich grundsätzlich durchschnittlich bis gute Position für Schleswig-
Holstein an. Die Drittmitteleinnahmen aus der gewerblichen Wirtschaft je Professor/in liegen 
den letzten Jahren über dem bundesweiten Durchschnitt (vgl. Abbildung 46). Allerdings zeigt 
die Entwicklung dieser Drittmitteleinnahmen in der letzten Dekade nur wenig Dynamik und 
folgt nicht dem aufwärts gerichteten Trend bei den gesamten Drittmitteln. Der Anteil der ge-
werblichen Wirtschaft an den Einnahmen der Hochschulen durch Auftragsforschung oder die 
Erbringung von Forschungsdienstleistungen ist somit weiter ausbaufähig. 

Ein weiterer häufig verwendeter Indikator für Wissenstransfer und Innovationsorientierung 
stellen Daten zu Patentanmeldungen von Forschungseinrichtungen dar. Sie zeigen, in wel-
chem Umfang technische Neuerungen aus akademischer Forschung entstehen, geben aller-
dings noch keinen Aufschluss darüber, ob schlussendlich auch tatsächlich eine kommerzielle 
Verwertung erfolgt (vgl. Abbildung 48). Die Patentintensität (Zahl der Patentanmeldungen je 
1.000 Einwohnerinnen und Einwohner) der Hochschulen sowohl in Deutschland wie auch in 
Schleswig-Holstein stagniert in den letzten Jahren jedoch. Die als Zielsetzung genannte Ver-
besserung der Zusammenarbeit von Unternehmen und öffentlichen Forschungseinrichtungen 
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bei anwendungsnaher Forschung, Entwicklung und Innovation kann somit als nachvollzieh-
bar eingestuft werden. 

3.2 SZ 1 – STÄRKUNG DER ÖFFENTLICHEN ANWENDUNGSNAHEN FUE-
KAPAZITÄTEN MIT BEZUG ZU DEN SCHLESWIG-HOLSTEINISCHEN 
SPEZIALISIERUNGSFELDERN UNTER AUSRICHTUNG AUF DIE BE-
DARFE DER REGIONALEN WIRTSCHAFT 

Begründung des Spezifischen Ziels 1 

Der Ausgangspunkt des ersten Spezifischen Ziels liegt in der Erkenntnis, dass erfolgreiche 
Innovationen häufig das Ergebnis eines arbeitsteiligen, komplexen Zusammenspiels ver-
schiedener Akteure und Institutionen sind. Auch wenn die Entwicklung neuer Produkte, Ver-
fahren und Dienstleistungen zuvorderst in den Unternehmen stattfindet und stattfinden muss, 
spielen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen hier eine zunehmend 
wichtigere Rolle: einerseits weil Innovationen ohne die Ausbildung von hochqualifizierten Wis-
senschaftlern und Forscher undenkbar sind, andererseits weil insbesondere kleine und mitt-
lere Unternehmen für ihre Innovationsaktivitäten oftmals auf externes Wissen angewiesen 
sind, welches ihnen über verschiedene Transferkanäle aus diesen Einrichtungen zufließt. In 
der Literatur wird vielfach auf die bedeutende Antennen- und Transferfunktion öffentlicher 
Forschungseinrichtungen für regionale Innovationssysteme in ländlichen Räumen hingewie-
sen, in denen nur wenige forschende Großunternehmen angesiedelt sind, die andernorts als 
Kristallisationspunkte für Innovationsaktivitäten in ihrem regionalen Umfeld und bei Zuliefe-
rern fungieren. Dabei werden als zentrale Transferkanäle von wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen aus Forschungseinrichtungen in die ökonomische und gesellschaftliche Anwendung pri-
mär die folgenden fünf Kanäle identifiziert: 

1. Transfer „über Köpfe“ durch die Mobilität von Forschenden 

2. Ausgründungen von neuen Unternehmen (Spin-Offs) 

3. Interagierender Forschungstransfer, v. a. Forschungskooperationen mit bestehen-
den Unternehmen 

4. Auftragsforschung, Verkauf von Ideen und geistigem Eigentum (z.B. Lizenzen, Pa-
tente oder Gebrauchsmuster) 

5. „Basistransfer“ – Interaktion mit Wirtschaft und Gesellschaft im Sinne eines erweiter-
ten Transferbegriffs (Veröffentlichungen, Vorträge, Kongresse, Konferenzen, Soft-
ware, Algorithmen, Beratung, Stellungnahmen, informelle, direkte Kontakte …) 

In Anbetracht der vergleichsweise geringen FuE-Aktivitäten der Wirtschaft kommt der öffent-
lich finanzierten Forschung in Schleswig-Holstein eine größere Rolle als in anderen Regionen 
zu. Mit dem Ausbau bestehender und dem Aufbau neuer Einrichtungen sollen die anwen-
dungsnahen Forschungs- und Innovationskapazitäten in Schleswig-Holstein weiter verbes-
sert und gezielt darauf ausgerichtet werden, die forschungsaffinen Unternehmen noch stärker 
in das regionale Innovationssystem einzubinden und FuE-Aktivitäten von technologieorien-
tierten KMU zu befördern. 

Das spezifische Ziel ergibt sich aus einer deduktiv abgeleiteten förderlichen Rolle von öffent-
lichen Forschungseinrichtungen für die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft und der Notwen-
digkeit die Forschungs- und Innovationsaktivitäten im Unternehmenssektor zu erhöhen. Da-
bei bestehen in quantitativer Hinsicht Nachteile in der Ausstattung mit Forschungs- und Inno-
vationsinfrastrukturen in Schleswig-Holstein. Im Regionalvergleich – unter Berücksichtigung 
der Größe und Wirtschaftsstärke des Landes – sind die FuE-Kapazitäten der Hochschulen 
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und außeruniversitären Forschungseinrichtungen nur unterdurchschnittlich ausgeprägt. Da-
bei ist es das Anliegen der EFRE-Förderung, diese vor allem in jenen Bereichen auszubauen, 
die einen starken Bezug zur regionalen Wirtschaft und den thematischen Spezialisierungsfel-
dern der RIS3 aufweisen. 

Wirkungslogik zwischen Spezifischem Ziel 1 und Maßnahmen 

Mit der Stärkung der öffentlichen anwendungsnahen FuE-Kapazitäten gehen im Wesentli-
chen Investitionen in die baulichen Anlagen und die technisch-apparative Ausrüstung von im 
Themenbereich der Spezialisierungsfelder der RIS3 tätigen öffentlichen Forschungseinrich-
tungen einher. Im Folgenden stützt sich die Diskussion auf die Förderung in der Maßnahme 
1.1.2 „Ausbau von anwendungsorientierten Forschungs- und Innovationsinfrastrukturen“ als 
„klassische“ Infrastrukturmaßnahme sowie 1.1.3 „Neuartige Strukturen des Technologietrans-
fers und der Unternehmensgründung aus der Wissenschaft“. Die Wirkungslogik gilt allerdings 
in sehr ähnlicher Weise für die Schaffung notwendiger infrastruktureller Voraussetzungen für 
unternehmerische Innovations- und Gründungsvorhaben im Rahmen der Maßnahme 1.1.1 
„Kompetenzzentren“. 

Konzeptionell unterliegt der Förderung die Vorstellung einer „Wissenproduktionsfunktion“ bei 
den Forschungseinrichtungen, welche die Gewinnung von Forschungsergebnissen in Abhän-
gigkeit der Inputs Sach- und Humankapital sowie von Material- und Verbrauchsgütern sieht 
(vgl. Horstkötter 2009). Das Wirkungsmodell der Förderung geht somit allgemein von der An-
nahme aus, dass durch projektbezogene Zuwendungen für Personal, Geräte, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenstände sowie bauliche Infrastrukturen zusätzliche Forschungsan-
strengungen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse generiert werden können. Dieses 
neue Wissen, welches bei den Forschungseinrichtungen entsteht, soll dann über die ver-
schiedenen Transferkanäle an Unternehmen fließen und insgesamt das regionale Innovati-
onssystem befördern. 

Zu berücksichtigen ist, dass mit den Maßnahmen im SZ 1 nicht bereits selbst die Durchfüh-
rung von Forschungsvorhaben gefördert wird, sondern zunächst nur die Voraussetzungen in 
den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen geschaffen werden, zu-
sätzliche Forschungsanstrengungen über Drittmittel finanzieren zu können. Die Förderung 
verbessert durch die Erweiterung und Modernisierung des Sachkapitalstocks der For-
schungseinrichtungen zunächst nur ihre „Produktionsmöglichkeiten“ bzw. ihre Fähigkeit zur 
Drittmittelakquise mit dem Ziel, die Anzahl von anwendungsbezogenen, drittmittelfinanzierten 
Forschungsprojekten im späteren Verlauf zu steigern. Die Maßnahmen setzen insoweit auf 
einer der Durchführung von konkreten, drittmittelfinanzierten FuE-Projekten vorgelagerten 
Stufe an. 

Die EFRE-Förderung von öffentlichen Forschungseinrichtungen unterliegt aus zuwendungs- 
und beihilferechtlicher Sicht Einschränkungen. So können die neuen oder verbesserten bau-
lichen Anlagen und Geräte nicht überwiegend für Zwecke der Lehre oder der durch die Grund-
finanzierung bereits gesicherten Forschung eingesetzt werden. Ferner ist das Ausmaß zu 
beachten, inwieweit die geförderten Vorhaben für wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Tä-
tigkeiten genutzt werden. Nur dann, wenn die geförderten Infrastrukturen beihilfefreien, nicht-
wirtschaftlichen Tätigkeiten dienen, kann ein anteilsmäßiger Zuschuss von bis zu 90 % ge-
währt werden. In diesem Fall können zusätzliche Drittmittel für spätere Forschungsprojekte 
nicht aus wirtschaftlicher Tätigkeit, d. h. nicht direkt aus der Auftragsforschung durch Unter-
nehmen oder der Erbringung von Forschungsdienstleistungen, eingeworben werden. 

Die verbesserte Drittmittelfähigkeit richtet sich daher primär auf die Erzielung von Einnahmen, 
die im Rahmen von wissenschaftlich geprägten Forschungswettbewerben (DFG, Stiftungen, 
des European Research Council (ERC), der exzellenzorientierten Forschungsförderung oder 
den auf Wissenstransfer gerichteten Förderprogrammen von Bund und EU) zur Verfügung 
stehen. Durch die Einwerbung dieser Drittmittel soll sich perspektivisch die Fähigkeit zur Spit-
zenforschung und die Anwendungsorientierung der geförderten Einrichtungen verbessern, so 
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dass sie verstärkt in die Lage versetzt werden, mit und für Unternehmen erfolgreich For-
schungs- und Innovationsprojekte durchzuführen. 

Das Wirkungsmodell der Förderung ist daher mehrstufig aufgebaut und hängt an der Erfüllung 
mehrerer Voraussetzungen: 

- In einem ersten Schritt werden durch die Förderung die baulichen Anlagen und die 
technisch-materielle Ausrüstung (Geräteinvestitionen, Laborausstattung) von Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungsinstituten erweitert und modernisiert. 
Dies steigert die Leistungsfähigkeit der Einrichtungen und verbessert ihr technologi-
sches Potenzial für die Durchführung von anwendungsnahen Forschungsprojekten 
und die Einwerbung von Drittmitteln aus nicht-wirtschaftlicher Tätigkeit. Die Förde-
rung führt jedoch nicht zwingend zu einer Erhöhung der Ausgaben für FuE sowie ein 
Anstieg des FuE-Personals, sondern erhöht unmittelbar nur die Wahrscheinlichkeit 
einer erfolgreichen Einwerbung von Drittmitteln. 

- Konnten die Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in 
Schleswig-Holstein ihre Position im wissenschaftlichen Wettbewerb nachhaltig ver-
bessern und ihre Attraktivität als Kooperationspartner in Verbundprojekten steigern, 
werden mehr Drittmittel akquiriert. Die Anzahl an Forschungsprojekten, die aus nicht-
wirtschaftlicher Tätigkeit stammen, und der Umfang an Forschungsleistungen neh-
men zu. FuE-Personal und FuE-Ausgaben der Einrichtungen erhöhen sich. Ersteres 
kann durch den Ergebnisindikator EI 1 „FuE-Personal im öffentlichen Sektor“ gemes-
sen werden. 

- Die erfolgreiche Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln und von Drittmitteln aus 
dem akademischen Forschungswettbewerb erhöhen die Einnahmen im nichtwirt-
schaftlichen Bereich. Dies stärkt die Qualität und Anwendungsorientierung der For-
schung, erleichtert den Austausch und Netzwerkbildung und führt zu einem Reputa-
tionsgewinn von Hochschulen und außeruniversitären Forschungsinstituten. Insbe-
sondere die vermehrte und aktive Teilnahme an öffentlich finanzierten Forschungs-
verbünden gemeinsam mit Unternehmen kann sich auf die Möglichkeiten, Drittmittel 
direkt aus der Auftragsforschung für Unternehmen und Umsätze für technische 
Dienstleistungen als weitere Einnahmequellen im wirtschaftlichen Bereich zu erzie-
len, positiv auswirken. 

- Die Innovationsfähigkeit der Unternehmen kann zudem noch über andere Wirkungs-
kanäle positiv beeinflusst werden: 

o Die Forschungsergebnisse aus der nicht-wirtschaftlichen Tätigkeit werden 
öffentlich verfügbar publiziert. Unternehmen können diese lesen, verarbeiten 
und daraus Innovationsideen für die eigene Produktpalette, Dienstleistungen 
oder Prozesse entwickeln. Direkte Kontakte mit den jeweiligen Forschungs-
einrichtungen sind nicht in jedem Fall erforderlich. Damit die Unternehmen 
die Forschungsergebnisse wahrnehmen, ist eine auf die Bedürfnisse der Un-
ternehmen angepasste Art und Weise der Publikation notwendig (u. a. Medi-
enauswahl, zielgruppengerechte Aufbereitung, Zugänglichkeit von referier-
ten Zeitschriften für Unternehmen). 

o Aufgrund der Forschungsergebnisse liegt eine Geschäftsidee in greifbarer 
Nähe und ein Team von Gründerinnen und Gründern ist bereit, das Risiko 
einer Existenzgründung basierend auf den Ergebnissen einzugehen (z. B. im 
Rahmen der Maßnahme 1.1.3). Im späteren Verlauf findet sich ein Investor 
bzw. eine öffentliche Gründungsförderung. Die Forschungsergebnisse wer-
den unmittelbar in das neu gegründete Unternehmen eingebracht. Damit 
würde sich der Bestand an innovativen Unternehmen in Schleswig-Holstein 
erhöhen. Meist bestehen auch intensive Kooperationsbeziehungen zu der 
Forschungseinrichtung fort, aus der sie entstanden sind, so dass sich Rück-
kopplungseffekte einstellen und die Anwendungsnähe der Forschung steigt. 
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o Durch die Ausweitung der nicht-wirtschaftlichen Tätigkeit steigt das Potenzial 
an gut ausgebildeten und hochqualifizierten Fachkräften in der Region. Die 
Aus- und Weiterbildung von Hochschulabsolventen und von wissenschaftli-
chem Personal (Promotionen, Habilitationen) gehört zu den Kernaufgaben 
von Hochschulen. Auch außerhochschulische Einrichtungen stellen vielfach 
den Unternehmen der Region junge und hochqualifizierte Arbeitskräfte zur 
Verfügung, nachdem diese Forschungsprojekte zu Ende geführt haben. In 
den jüngeren Diskussionen zur Regionalentwicklung wird ein hohes Ausbil-
dungsniveau als wichtiger Faktor für regionalwirtschaftliches Wachstum ge-
sehen. 

Die logische Verbindung zwischen der Maßnahme und dem spezifischen Ziel ist somit zwei-
felsohne gegeben. Wenn Investitionen in bauliche Anlagen und Ausrüstungen zugunsten von 
öffentlichen Forschungseinrichtungen im Wege einer anteiligen Zuschussfinanzierung geför-
dert werden, dann führt dies – eine sachgerechte und zweckgebundene Verwendung der 
Fördermittel vorausgesetzt – zu einer Verbesserung des Sachkapitals. Durch die Investitio-
nen werden zunächst nur ein qualitativ verbessertes Leistungsangebot und günstigere Kon-
ditionen für die Durchführung von Forschungsprojekten ermöglicht. Ob die neuen, erweiterten 
und modernisierten „Produktionskapazitäten“ in der Folge tatsächlich ausgelastet werden, 
wird durch das Angebotsverhalten der Forschungseinrichtungen im wissenschaftlichen Wett-
bewerb um Dritt- und Fördermittel beeinflusst. Es ist aber stark anzunehmen, dass die Ein-
werbung von Drittmitteln und öffentlicher Fördermittel als Einnahmequelle im nichtwirtschaft-
lichen Bereich positiv beeinflusst wird. In der Folge können mit Bezug auf die anwendungs-
orientierten Forschungs- und Innovationstätigkeiten der Unternehmen ebenfalls positive Aus-
wirkungen eintreten, v. a. können verstärkt Drittmittel aus der Auftragsforschung für Unter-
nehmen und Umsätze für technische Dienstleistungen als Einnahmequelle im wirtschaftlichen 
Bereich generiert werden. 

Das Wirkungsmodell für die Maßnahme 1.1.3 „Neuartige Strukturen des Technologietransfers 
und der Unternehmensgründung aus der Wissenschaft“ wurde im Rahmen der Dokumenten- 
und Literaturrecherche sowie Gesprächen mit den Programmverantwortlichen entwickelt und 
ist ebenfalls mittels eines Logic-Charts am Ende dieses Abschnitts veranschaulicht (siehe 
Abbildung 4).  

Auf der Input-Seite stehen die Ressourcen für die Maßnahme 1.1.3. Der Input besteht hier 
aus Mitteln, die für die Errichtung, den Auf- und Umbau sowie die Erstausstattung von für 
neuartigen Strukturen des Technologietransfers und der Unternehmensgründung aus der 
Wissenschaft wie FabLabs, Start-Up-Camps, Coworking Spaces, Acceleratoren, Innovati-
onhubs und ähnlichen Elementen zur Verfügung gestellt werden. Inwieweit ein Förderzu-
schuss in Anspruch genommen wird, hängt von verschiedenen Determinanten ab. Wesentli-
che Einflussfaktoren sind die bereits vorhandenen Strukturen zur Unterstützung solcher neu-
artigen Strukturen, aber auch die Mittelausstattung des Programms, Kapazitäten und Kom-
petenzen zur Umsetzung von gründungsunterstützenden Maßnahmen.  

Zentraler Output der Förderung sind neu gegründete Unternehmen. Als Ergebnis der Förde-
rung soll es gelingen, dass die Zielgruppe der Förderung Kompetenzen im Hinblick auf Markt- 
und Geschäftskultur und Unternehmenspräsentation aufbaut und die Geschäftsidee und das 
Geschäftsmodell weiterentwickelt. Ihr letztlicher Erfolg drückt sich in Beschäftigungs- und 
Umsatzwachstum aus. Einflussfaktoren auf eine erfolgreiche Unternehmensgründung sind 
neben der Gründungsidee u. a. die Kompetenzen des Gründungsteams, die Verfügbarkeit 
von Kapitel sowie die Kundenakquisition bzw. der Marktzugang.  

Längerfristiges Ziel ist es dauerhaft bestehende, wettbewerbsfähige – in der Regel kleine und 
mittlere – Unternehmen zu etablieren. Neben der Schaffung von Umsatz und hochqualifizier-
ten Arbeitsplätzen schaffen sie durch die Nachfrage nach Vorleistungsgütern und -dienstleis-
tungen Wachstum und Beschäftigung in der vorgelagerten Wertschöpfungskette. Durch den 
privaten Konsum der Beschäftigten der Unternehmen selbst und der Unternehmen in der 
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Wertschöpfungskette wird wiederum die regionale Nachfrage gestärkt. Längerfristige Wirkun-
gen sind damit die Steigerung bzw. Sicherung von Wertschöpfung und Beschäftigung in 
Schleswig-Holstein. Durch die Kooperation entlang der Wertschöpfungskette mit neuen Akt-
euren erfolgt zusätzlich eine Stärkung des regionalen Innovationspotenzials. Eine weitere 
Stärkung des Innovationspotenzials entsteht aus dem Innovationsdruck, der sich durch die 
neuen Marktteilnehmer auf bereits bestehende (Konkurrenz-)Unternehmen ergibt. Sie müs-
sen auf den zusätzlichen Wettbewerb mit einer Anpassung ihrer Produkte oder Dienstleistun-
gen reagieren. 

Aufgrund ihrer mittelbaren Wirkfähigkeit sind für neuartige Strukturen des Technologietrans-
fers im Allgemeinen bereits kurzfristig messbare Ergebnisse auf wirtschaftliche Kennziffern 
der Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie neu gegründete Unternehmen als Ziel-
gruppe der Maßnahme kaum zu erwarten. Der Zeithorizont ihrer Wirkungen ist deutlich lang-
fristiger angelegt und zielt stärker auf eine nachhaltige Beeinflussung regional-, denn einzel-
wirtschaftlicher Größen ab. Voraussetzung für das Eintreten der Effekte ist somit eine hohe 
Nutzung und Inanspruchnahme der Angebote. 

Fazit 

Die „Stärkung der öffentlichen anwendungsnahen FuE-Kapazitäten mit Bezug zu den schles-
wig-holsteinischen Spezialisierungsfeldern unter Ausrichtung auf die Bedarfe der regionalen 
Wirtschaft“ ist das erste Spezifische Ziel, mit dem das Thematische Ziel 1 des OP EFRE un-
terstützt werden soll. Das Spezifische Ziel 1 wird durch mehrere Maßnahmen umgesetzt, die 
wirkungslogisch zusammengefasst werden können. Die Zielstellung der Maßnahmen ist letzt-
lich, die physisch-technischen Möglichkeiten zur Durchführung von anwendungsnahen For-
schungsprojekten in Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung in Eigenregie oder 
in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern. Die Maß-
nahmen schaffen dabei lediglich „Räume“, die es im Nachgang durch höhere Drittmittelein-
nahmen infolge besserer Forschungsleistungen auszufüllen gilt. Ob und inwieweit die neuge-
schaffenen oder erweiterten Potenziale sich schließlich in konkreten anwendungsnahen For-
schungsprojekten niederschlagen, kann ex-ante nur qualitativ abgeschätzt werden. Notwen-
dige Bedingung sind neben den sachlichen auch ausreichende personelle Kapazitäten für 
Forschungstätigkeiten an den unterstützten Einrichtungen. Dies setzt ihre nachhaltige Grund-
finanzierung voraus. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass von einem robusten positiven Zusammenhang zwischen 
Investitionen in die öffentliche FuE-Infrastruktur und der regionalen Innovationstätigkeit und 
Wirtschaftsentwicklung ausgegangen werden kann. Auch wenn an dieser Stelle nur Plausibi-
litätsüberlegungen und empirisch gestützte Abschätzungen herangezogen werden, kann die 
Stärkung der öffentlichen anwendungsnahen FuE-Kapazitäten mit den unterschiedlichen 
Maßnahmen positiv beurteilt werden. Öffentliche Forschungseinrichtungen sind für Unterneh-
men wichtige Ideenlieferanten und Impulsgeber für die Ausrichtung ihrer Forschung. Ihre wirt-
schaftsrelevante Forschung reduziert Transaktions- und Suchkosten auf Seiten der Unter-
nehmen im ohnehin kostenintensiven und risikobehafteten Innovationsprozess. Ein nicht zu 
vernachlässigender Aspekt ist auch, dass die Förderung einen wichtigen komplementären 
Beitrag für die Schaffung und Sicherstellung von hochwertigen Arbeitsplätzen in der öffentli-
chen Forschung leistet. Zudem wird die Ausgründung neuer Unternehmen aus den öffentli-
chen Forschungseinrichtungen befördert. Es ist in der Summe evident, dass die Maßnahmen 
Beiträge zum spezifischen Ziel leisten.
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Abbildung 3: Logic-Chart für die Fördermaßnahme 1.1.2 „Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infrastruktur“ im Spezifischen Ziel 1 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Abbildung 4: Logic-Chart für die Fördermaßnahme 1.1.3 „Neuartige Strukturen des Technologietransfers und der Unternehmensgründung aus der Wis-
senschaft“ im Spezifischen Ziel 1 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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3.3 SZ 2 – STEIGERUNG DER INNOVATIONSKAPAZITÄTEN UND -FÄHIG-
KEITEN DER SCHLESWIG-HOLSTEINISCHEN UNTERNEHMEN 

Begründung des spezifischen Ziels 2 

In der ökonomischen Forschung gilt es als einigermaßen gesichert, dass die verstärkte 
Durchführung von Aktivitäten für Forschung, Entwicklung und Innovation zu einer verbesser-
ten Leistungs- und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen beiträgt: Forschende und innovie-
rende Unternehmen haben eine höhere Produktivität, erzielen höhere Renditen, exportieren 
stärker und wachsen schneller als nicht forschende und nicht innovierende Unternehmen. 
Auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene lässt sich nachweisen, dass Forschung und Innovati-
onen zu einer Steigerung der totalen Faktorproduktivität sowie der Arbeitsproduktivität führen. 
Forschung, Innovation und technischer Fortschritt sind – neben der Akkumulation von Hu-
man- und Sachkapital – die zentralen Bestimmungsfaktoren für volkswirtschaftliches Wachs-
tum und somit auch für die Bewältigung des Strukturwandels und der langfristigen Prosperität 
einer Gesellschaft. 

Angesichts dessen setzt das zweite Spezifische Ziel, die Steigerung der Innovationskapazi-
täten und -fähigkeiten der schleswig-holsteinischen Unternehmen, direkt an der im Regional-
vergleich unterdurchschnittlichen FuE-Tätigkeit des Unternehmenssektors in Schleswig-Hol-
stein und den daraus resultierenden Innovationsdefiziten an. Zudem entwickelt sich die FuE-
Intensität in Schleswig-Holstein in den letzten Jahren nicht dynamischer als im gesamtdeut-
schen Durchschnitt. Jüngere Untersuchungen zeigen darüber hinaus, dass in Deutschland 
trendmäßig die Zahl der innovierenden Unternehmen im Mittelstand rückläufig ist, gerade 
Kleinstunternehmen und nicht forschungsaktive KMU haben ihre Innovationsaktivitäten er-
heblich reduziert oder ganz eingestellt. Das spezifische Ziel bleibt in Anbetracht dieser Aus-
gangslage weiterhin von hoher strategischer Relevanz. 

Wirkungslogik zwischen Spezifischem Ziel 2 und Maßnahmen 

Zur Umsetzung des Spezifischen Ziels sind originär vier Maßnahmen im OP EFRE vorgese-
hen:10  

- Mit der Maßnahme 1.2.1 „Transfer-, Cluster- und Netzwerkstrukturen“ wird der Auf-
bau professioneller Transfer- und Managementstrukturen, die als zentraler Ansprech-
partner, Berater, Informations- und Kontaktvermittler fungieren und unterstützend bei 
der Anbahnung von Forschungskooperationen wirken, gefördert. Aktivitäten dieser 
Art verbessern die Informationen, die zur Anbahnung von Kooperationen zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft erforderlich sind und reduzieren die Unsicherheit, die 
ein wichtiger Grund für fehlende oder zu geringe Investitionen in Forschung, Entwick-
lung und Innovation in Unternehmen ist.  

- Im Rahmen der Maßnahmen 1.2.2 werden FuE-Verbundvorhaben gefördert. Ansatz-
punkt der Maßnahme ist der unmittelbare Ausbau der Innovationskapazitäten der 
schleswig-holsteinischen Unternehmen durch die Förderung von Kooperations- und 
Verbundprojekten mit Wissenschaftseinrichtungen, um wissenschaftliche Erkennt-
nisse als Voraussetzung für die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren oder Dienst-
leistungen zu schaffen. 

                                                 

10   Die beiden Maßnahmen 1.2.5 und 1.2.6 als kurzfristige Reaktion zur Eindämmung der wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen der COVID-19-Pandemie im Rahmen des EFRE werden an dieser Stelle nicht auf-
gegriffen.  
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- Bei der betrieblichen Innovationsförderung im Rahmen der Maßnahme 1.2.3 werden 
Zuschüsse für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung zur Vorberei-
tung von Produkt- und Dienstleistungsinnovationen gemäß der BFEI-Richtlinie11 ge-
währt. Zudem werden auf Grundlage der POI-Richtlinie12 betriebliche Prozess- und 
Organisationsinnovationen gefördert. Die Förderung reduziert das Risiko der FuE-
Tätigkeit und der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen bzw. Prozessin-
novationen in den Unternehmen, indem die Kosten für die Unternehmen durch den 
öffentlichen Förderbeitrag gesenkt werden. 

- Mit der finanziell eher kleinteiligen Maßnahme 1.2.4 „Innovationsassistenten“ sollen 
kleine junge Unternehmen die Möglichkeiten erhalten, hoch qualifizierte Mitarbeiter 
in sämtlichen für Innovationen betriebsnotwendigen Bereichen einzustellen und da-
mit neue wissenschaftliche Ideen und Erkenntnisse in ihren Betriebsabläufen zu im-
plementieren. Damit sollen sowohl die Innovationskapazitäten als auch die Innovati-
onsfähigkeiten der Unternehmen direkt verbessert und gesteigert werden. 

Generell ist es allen vier Maßnahmen gemein, dass sie letztlich auf eine Erhöhung der Inno-
vationstätigkeit in den Unternehmen abzielen, in dem die Finanzierung von Forschungs- und 
Innovationsvorhaben erleichtert wird. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt in der folgen-
den Diskussion der Wirkungslogik und ihrer grafischen Darstellung auf der Maßnahme 1.2.3 
„Betriebliche Innovationen“. 

Durch die innovationsökonomische Literatur ist belegt, dass Finanzierungsrestriktionen For-
schungs- und Innovationsaktivitäten in den Unternehmen in einem stärkeren Maße verringern 
als es volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Nach diesem Verständnis sind übermäßige Finanzrest-
riktionen Ausdruck eines Marktversagens auf den Finanzmärkten, welche durch spezifische 
Marktunvollkommenheiten wie Informationsasymmetrien, hohes Risiko und Transaktionskos-
ten hervorgerufen werden. Neben positiven externen Effekten, da die Unternehmen nicht alle 
Vorteile ihrer Forschungs- und Innovationstätigkeit internalisieren können, liefern Finanzie-
rungsrestriktionen einen zweiten Ansatzpunkt, mit dem wirtschaftspolitische Eingriffe in das 
Markt- und Innovationsgeschehen gerechtfertigt werden können. 

Die öffentlichen Mittel, Zuschüsse oder Beteiligungen, stellen nun einen zusätzlichen Bau-
stein in der Investitions- und Finanzierungsrechnung für ein Innovationsprojekt. Aus Sicht ei-
nes (potenziell) innovierenden Unternehmens ist das relevante Maß für den wirtschaftlichen 
Erfolg eines Innovationprojekts mindestens ein positiver Kapitalwert bzw. eine positive Inno-
vationsrendite. Weil Innovationsprojekte unternehmensintern vielfach in Konkurrenz zu ande-
ren Investitionsprojekten stehen, müssen sie zusätzlich auch einen Beitrag für einen Anstieg 
der Profitabilität des gesamten Unternehmens leisten. Profitabilität auf Unternehmensebene 
meint dabei die Höhe des Gewinns in Relation zum eingesetzten Kapital bzw. zum Umfang 
der Geschäftstätigkeit.13 

In diesem Kalkül reduzieren die öffentlichen Fördermittel unmittelbar den finanziellen Auf-
wand für das Unternehmen, senken somit die Kosten für die Durchführung des Projekts und 

                                                 

11   Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung betrieblicher Forschung, Entwicklung und 
Innovation (BFEI-Richtlinie) vom 14. Dezember 2015. 

12   Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung betrieblicher Prozess- und Organisation-
sinnovationen (POI-Richtlinie) vom 14. Dezember 2015. 

13   Vgl. Rammer et al. (2016). Innovationen können dabei die Profitabilität eines Unternehmens auf unter-
schiedliche Art und Weise positiv beeinflussen (siehe hierzu weiter unten), letzten Endes aber müssen 
sie zu zusätzlichen Erlösen oder reduzierten Kosten führen. Den positiven Wirkungen auf die Profitabili-
tät stehen zusätzliche Kosten für die Entwicklung und Einführung von Innovationen gegenüber, die den 
Gewinn schmälern. Darüber hinaus ist bei Innovationsprojekten zum einen immer das Risiko zu berück-
sichtigen, dass sie aus technischen Gründen nicht erfolgreich zu Ende geführt werden können. In diesem 
Fall stehen den angefallenen Kosten keine (späteren) Erträge gegenüber. Zum anderen ist die Unsicher-
heit über die künftigen Marktchancen von Innovationsprojekten deutlich größer als bei etablierten Pro-
dukten, Dienstleistungen oder Verfahren. 
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erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen in die Weiterentwicklung seiner Idee 
– von der Forschung bis zur Markteinführung – investiert. Ein Unternehmen wird dabei umso 
eher bereit sein in ein Innovationsprojekt zu investieren, je geringer das Risiko ist, dass mit 
dem Projekt für das Unternehmen Verluste entstehen und je höher der Wettbewerbsdruck im 
Markt ist. 

Neben dem Rentabilitätseffekt, der von der öffentlichen Förderung ausgeht, weil er die Erlös-
Kosten-Relation des Projekts verbessert, gibt es auch einen Liquiditätseffekt. Zuschüsse und 
Beteiligungen können einen Beitrag in Richtung auf eine geschlossene Gesamtfinanzierung 
der Projekte leisten (wobei innovative Gründungen und junge Unternehmen vielfach nur ein 
Projekt verfolgen). Bei gegebenen Eigen- und Fremdmitteln können die öffentlichen Förder-
mittel eine bestehende Finanzierungslücke schließen bzw. durch die unmittelbare Erhöhung 
des Eigenkapitals die Kreditvergabebereitschaft von Banken oder anderen Kapitalgebern po-
sitiv beeinflussen. Letzteres wird teils auch als Risikoübernahmeeffekt bezeichnet.14 Je nach 
Größe dieser Effekte entsteht ein positiver Finanzierungsimpuls, der quasi als „deal maker“ 
für eine ausreichende Rentabilität und/oder das Zustandekommen einer gesicherten Finan-
zierung und damit auch Realisierung der Vorhaben sorgt. 

Eine besondere Rolle im Rahmen der EFRE-Förderung spielt die Unterstützung von FuE-
Vorhaben, die im Verbund zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen durchge-
führt werden. Vom Grundsatz her kann die Förderung der Verbundforschung im Rahmen der 
Maßnahme 1.2.2 als „Bindeglied“ zu den infrastrukturellen Fördertatbeständen des Spezifi-
sche Ziels 1 betrachtet werden. Durch die konkrete Zusammenarbeit von öffentlichen For-
schungseinrichtungen mit den Unternehmen in einem gemeinsamen FuE-Projekt erfolgt ein 
beidseitiger Transfer von Wissen. Primär geht es dabei darum, die Innovationsfähigkeit der 
Unternehmen zu verbessern. Zielsetzung der FuE-Verbundprojekte ist es, FuE-Ergebnisse 
mit einem entsprechenden Reifegrad für die Anwendung zu erzielen. Die gemeinsame Zu-
sammenarbeit soll es den Unternehmen ermöglichen, Produkt- und Prozessinnovationen ein-
zuführen. 

Allerdings entsteht in den FuE-Verbünden auch praxisnahes Erfahrungswissen, welches um-
gekehrt für die anwendungsorientierte Forschung der Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen Impulse liefert. Hieraus können Folgeprojekte zur Weiterentwick-
lung der Forschungsergebnisse entstehen, die wiederum zu weiteren Drittmitteleinnahmen 
führen können. Diese Einnahmen können aus nichtwirtschaftlicher Tätigkeit stammen, weil 
weitere, öffentliche geförderte Verbundprojekte mit Unternehmen durchgeführt werden. Oder 
die erzielten Forschungsergebnisse führen zu höheren Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig-
keit: Unternehmen werden überzeugt, der Hochschule oder Forschungseinrichtung den Auf-
trag zu erteilen, auf das Unternehmen angepasste Lösungen zu entwickeln (Auftragsfor-
schung), Kleinserien oder Einzelstücke zu fertigen oder Prototypen herzustellen (Auftragsfer-
tigung) oder andere forschungsbezogene Dienstleistungen zu erbringen (z.B. Tests im La-
bor). Dabei ist es, wegen der Notwendigkeit zur diskriminierungsfreien Publikation der von 
den Forschungseinrichtungen erzielten Forschungsergebnisse, keineswegs zwingend, dass 
Folgeprojekte mit den gleichen Verbundpartnern oder Auftragsforschung mit den an den FuE-
Verbünden originär beteiligten Unternehmen durchgeführt werden. 

Schließlich gibt es verschiedene Wege, die wechselseitigen Transferkanäle zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft im Vorlauf zu konkreten FuE-Projekten zu unterstützen und förder-
liche Rahmenbedingungen und Strukturen für den Wissens- und Technologietransfer zu 
schaffen. In den letzten Jahrzehnten hat sich bundesweit eine vielfältige Landschaft an Inter-
mediären („Transfermittler“) herausgebildet, deren Ziel es ist, Wissenschaftler und Unterneh-
men zusammenzubringen und Hilfestellungen im konkreten Transferprozess zu geben. 

Wirkungslogische Grundlage für die Förderung im Rahmen der Maßnahme 1.2.1 „Transfer-, 
Cluster- und Netzwerkstrukturen“ ist die Hypothese, dass ein themenfeldbezogenes und re-
gionales Zusammenführen verschiedener Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft zu einem 

                                                 

14  Vgl. Alecke, Meyer (2012). 
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schnelleren Technologietransfer in die Unternehmen und unmittelbaren Anwendung von For-
schungsergebnissen führt. Unzureichende Kooperation führt dagegen zu einem Verlust von 
Synergieeffekten und wird als Hindernis für Innovationen angesehen.15 

Die Entstehung von Kooperationen und Bildung von Netzwerken zeichnet sich durch die so 
genannte „Gefangenendilemma“-Problematik bei der Bereitstellung eines Kollektivguts aus: 
In der Summe sind für alle Akteure die Vorteile eines Netzwerks größer als die Kosten, die 
für die Initiierung und Betreuung des Netzwerkes anfallen. Für einen einzelnen Akteur, wel-
cher die Initiative ergreift und die Leitung des Netzwerkes übernimmt, trifft dies im Allgemei-
nen aber nicht zu, d. h. seine Kosten sind höher als der Einzelnutzen. Daher kommen weniger 
Kooperationen/Netzwerke zwischen Akteuren eines regionalen Innovationssystems zu-
stande, als es aus ökonomischer Sicht eigentlich optimal wäre.  

Durch die staatliche Förderung wird es möglich, diese ungünstige Situation aufzubrechen und 
wünschenswerte Kooperationen und Netzwerke zwischen den Unternehmen, Hochschulen 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen als den zentralen Akteuren eines Innovati-
onssystems zu induzieren.16 Förderinstrumente, die an der Schnittstelle zwischen öffentli-
chen Forschungseinrichtungen und Unternehmen ansetzen und darauf abzielen, die Kon-
takthäufigkeit und Interaktionsdichte zu erhöhen, sind daher grundsätzlich geeignet, die Leis-
tungsfähigkeit des regionalen Innovationssystems zu steigern. 

Transfer-, Cluster‐ und Netzwerkstrukturen eröffnen insbesondere für kleine und mittlere Un-
ternehmen Chancen und Potenziale: KMU haben in der Regel eine nur verhältnismäßig ge-
ringe Marktmacht und aufgrund fehlender Skaleneffekte in verschiedenen Bereichen des un-
ternehmerischen Alltags auch höhere Informations- und Transaktionskosten. Die Bildung von 
Netzwerken zwischen KMU und die Integration weiterer Akteure in diese Netzwerke schaffen 
– zumindest theoretisch – für KMU die Möglichkeit, systematische Nachteile der Kleinheit zu 
überwinden, Kompetenzen zu verzahnen, Synergien zu gewinnen und wesentliche Kosten-
einsparungen zu erzielen. 

 

                                                 

15  Siehe Kauffeld-Monz (2006), S. 32-43. 
16  Vgl. Wipprich (2008). 
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Abbildung 5: Logic-Chart für die Maßnahme 1.2.3 „Betriebliche Innovation“ im Spezifischen Ziel 2 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Abbildung 6: Logic-Chart für die Maßnahme 1.2.1 „Transfer-, Cluster-, und Netzwerkstrukturen“ im Spezifischen Ziel 2 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Fazit 

Für die Verfolgung des Spezifischen Ziels 2 „Steigerung der Innovationskapazitäten und -
fähigkeiten der schleswig-holsteinischen Unternehmen“ kommen vier Maßnahmen zum Ein-
satz, die allesamt auf eine Erhöhung der Innovationstätigkeit in den Unternehmen abzielen. 
Die exemplarische Prüfung der wirkungslogischen Verbindung für die Maßnahme 1.2.3 zeigt, 
dass die Maßnahmen sehr einsichtig Beiträge zur Erfüllung des Spezifischen Ziels leisten. 
Zahlreiche Studien auf mikro- wie makroökonomischer Ebene weisen einen positiven Zusam-
menhang zwischen FuE und Innovation auf der einen Seite und technologischer Leistungs-
fähigkeit, Wertschöpfung und Beschäftigung auf der anderen nach. Die ökonomische Litera-
tur betont aber auch, dass Marktversagen zu einer Unterinvestition in Forschung und Innova-
tion führt. Ohne staatliche Förderung kommt es daher zu Einbußen bei Wachstum und Wohl-
fahrt. Neben positiven Externalitäten werden vor allem übermäßige Finanzierungsrestriktio-
nen hervorgehoben; das hohe technologische Risiko, Unteilbarkeiten und die Marktunsicher-
heit über die Art und Höhe des Erfolgs von Forschungs- und Innovationsprojekten sowie In-
formationsasymmetrien zwischen Unternehmen und Kapitalgebern schränken ihre Finanzie-
rungsmöglichkeit über den Kapitalmarkt ein. Restriktionen bei der Finanzierung von For-
schungs- und Innovationstätigkeiten erweisen sich in besonderem Maße für kleine und mitt-
lere Unternehmen als zentrales Entwicklungs- und Innovationshemmnis, die in Schleswig-
Holstein – in überdurchschnittlichem Umfang – die große Mehrheit der Betriebe stellen. 

Der Bedarf für eine öffentliche Unterstützung von Forschungs- und Innovationsprozessen in 
Unternehmen, und darunter insbesondere in jungen und kleinen Unternehmen, ist somit auf 
Grundlage fundierter theoretischer und empirischer Argumente nicht von der Hand zu weisen. 
Das Europäische Beihilferecht und der in diesem Rahmen stattfindende, umfangreiche staat-
lichen Instrumenteneinsatz zur Förderung von Forschung und Innovation in Unternehmen auf 
Ebene von Bund, Land und EU spiegeln diese Argumente weitgehend wider. 
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4 UMSETZUNG DER FÖRDERUNG 

Der nachfolgende Überblick zum finanziellen Vollzug und den materiellen Outputindikatoren 
gibt einen aktuellen Überblick über den Stand der Umsetzung und basiert im Wesentlichen 
auf Daten aus dem begleitenden Monitoringsystem zum 04.07.2022 sowie dem Datenportal 
zur EU-Kohäsionspolitik zum 31.12.2021. Hintergrund ist, dass letztere aktualisiert jeweils nur 
zum Jahresende vorliegen. Die vertiefende Auswertung der materiellen Outputindikatoren er-
folgt kohärent zum Durchführungsbericht für das Jahr 2021 zum Stand 31.12.2021. 

4.1 FINANZIELLER VOLLZUG 

Der finanzielle Vollzug der Förderung und die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen in der 
Prioritätsachse 1 bildet die notwendige Voraussetzung für die Entstehung von Ergebnissen 
und Wirkungen. Die Analyse der finanziellen Umsetzung erfolgt nachstehend auf zwei Ebe-
nen: 

 Die Abrechnung und Erstattung der eingesetzten Mittel gegenüber der Europäischen 
Kommission erfolgt auf Ebene der gesamten Prioritätsachse 1. Für die fristgerechte 
Umsetzung des Förderprogramms ist daher diese Ebene relevant. Grundlage der 
Analyse sind die förderfähigen Gesamtkosten. Diese beschreiben zum einen die Im-
puls gebenden Investitionen und sind zum anderen die Grundlage für die Abrechnung 
gegenüber der Europäischen Kommission. Betrachtet werden Bewilligungen und 
Auszahlungen. Durch einen regionalen Vergleich der in Schleswig-Holstein erreich-
ten Bewilligungs- und Auszahlungsquoten mit der Durchführung der Prioritätsachse 1 
in anderen Bundesländern mit ähnlichen Fördermaßnahmen wird es möglich, bewer-
tende Aussagen zum praktischen Vollzug der Förderung in Schleswig-Holstein zu 
treffen.  

 Im Anschluss erfolgt eine Diskussion auf Ebene der einzelnen Maßnahmen. Für die 
Entfaltung von Fördereffekten ist die Umsetzung in Form von konkreten Einzelvorha-
ben notwendige Voraussetzung. Die Analyse der finanziellen Umsetzung gibt daher 
wichtige Hinweise auf die Effektivität einzelner Fördermaßnahmen. Eine hohe Aus-
schöpfung des geplanten Finanzvolumens zeigt, dass dem finanziellen Angebot an 
Fördermaßnahmen ein hinreichend großer Bedarf seitens der regionalen Innovati-
onsakteure gegenüberstand. Eine geringe finanzielle Inanspruchnahme einzelner 
Fördermaßnahmen deutet hingegen darauf hin, dass die intendierten Zielgruppen 
des Innovationssystems in Schleswig-Holstein diese Art der Förderung nicht oder zu-
mindest nicht in der seitens des Fördermittelgebers ursprünglich geplanten Größen-
ordnung benötigt haben. 

4.1.1 Vollzug im Überblick 

Innerhalb des OP EFRE verfügt die Prioritätsachse 1 über die höchsten förderfähigen Ge-
samtausgaben im Programm. Von den geplanten förderfähigen Gesamtausgaben in Höhe 
von 255,450 Mio. € wurden bislang 251,124 Mio. € bzw. 98,3 % bewilligt (siehe Tabelle 1, 
letzte Zeile). Bis zum Stichtag 04.07.2022 haben insgesamt 270 Projekte eine Förderung er-
halten. Von den 251,124 Mio. € bewilligten förderfähigen Gesamtausgaben wurden 
153,006 Mio € ausgezahlt. Der Auszahlungstand liegt damit bei 59,9 %. Im achsenübergrei-
fenden Vergleich liegt die Prioritätsachse 1 in etwa beim durchschnittlichen Bewilligungs- und 
Auszahlungsstand des Programms insgesamt (101,9 % und 65,1 %) und etwas hinter dem 
Bewilligungsstand der Prioritätsachse 2 und 3 (Bewilligungsquote jeweils 110,7 % und 
108,9 %). Dies liegt insbesondere an einer Reihe von Mittelaufstockungen, die während der 
Programmlaufzeit von den ursprünglich geplanten 196,550 Mio. € auf 255,165 Mio. € erhöht 
wurden. Im Hinblick auf die Auszahlungen liegt die Prioritätsachse 1 an zweiter Stelle hinter 
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der Prioritätsachse 2 (Auszahlungsquote 85,8 %) und vor der Prioritätsachse 3 (Auszah-
lungsquote 50,8 %).  

Vollzug nach Mittelherkunft 

Abbildung 7 zeigt, dass der relative Umfang der Bewilligungen und Auszahlungen nach 
Herkunft der Mittel nur geringfügig variiert. Die Summe der geplanten förderfähigen Gesamt-
ausgaben von 255,€€ setzen sich aus 121,4 Mio. € EFRE-Mitteln und 129,7 Mio. € nationale 

Kofinanzierung (öffentliche Landesmittel und private Mittel) zusammen (siehe Abbildung 7, 
hellblaue Balken). Dies entspricht einer relativen Verteilung von etwa 48 % EFRE-Mittel und 
52 % national Kofinanzierung, wobei sich letztere wiederum etwa hälftig auf öffentliche Lan-
desmittel und private Mittel aufteilt. Die geplanten EFRE-Mittel und nationale Kofinanzierung 
sind somit nahezu vollständig bewilligt.  

Abbildung 7: Zusammensetzung der geplanten, bewilligten und ausgezahlten Fördermittel 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 04.07.2022). Bewilligungs- und Auszah-
lungsquoten in Klammern. 

Im Vergleich der Spezifischen Ziele ist der Bewilligungsstand der beiden Spezifischen Ziele 1 

und 2 mit jeweils 97,9 % und 98,7 % nahezu gleich hoch (siehe Tabelle 1). Die meisten 
Projekte wurden im Spezifischen Ziel 2 umgesetzt. Hier wurden 229 Projekte bewilligt, davon 
überwiegend FuE-Einzel- und Verbundprojekte (zusammen 129 Projekte) sowie Projekte zur 
Förderung von Innovationsassistenten (69 Projekte) mit förderfähigen Gesamtausgaben bis 
zu 48.000 € je Projekt. Im Spezifischen Ziel 1 wurden lediglich 41 Projekte bewilligt, wobei 
die hier umgesetzten Infrastrukturprojekte ein tendenziell höheres Mittelvolumen aufweisen 
als im Spezifischen Ziel 2.  

Deutliche Unterschiede hingegen ergeben sich im Hinblick auf die Auszahlungsstände. Im 
Spezifischen Ziel 1 sind von den Begünstigten erst 40,9 % der bewilligten Ausgaben geltend 
gemacht worden. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Umsetzung von baulichen Maß-
nahmen einen langen Planungsvorlauf hat, die Dauer der baulichen Realisierung mehrere 
Jahre betragen kann und die Verausgabung eines großen Teils der Mittel in der Bauphase 
erst relativ spät einsetzt. Somit setzen die Auszahlungen bei Infrastrukturprojekten erst zeit-
verzögert ein. Hinzu kommen bei baulichen Infrastrukturprojekten derzeit zusätzliche Verzö-
gerungen durch die hoch ausgelasteten Kapazitäten in der Bauwirtschaft und eine mangelnde 
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Verfügbarkeit von Materialien. Daher ist die Auszahlungsquote für das spezifische Ziel 1 noch 
recht niedrig. Im Spezifischen Ziel 2 liegt der Auszahlungsstand von etwa drei Viertel dem-
entsprechend höher. Im Hinblick auf den Zeitverlauf hat sich der Umsetzungsstand des Spe-
zifischen Ziels 2 seit Beginn der Förderperiode deutlich schneller entwickelt als der des Spe-
zifischen Ziels 1, wobei sich die Bewilligungsquoten in den beiden letzten Programmjahren 
2021 und 2022 angeglichen haben. 

Tabelle 1: Umsetzungsstand der Prioritätsachse 1 nach Spezifischem Ziel 

Spezifisches Ziel 
 

Geplante 
förderfä-
hige Ge-

samtausga-
ben  

(Mio. €) 

Bewilligte  

förderfähige  

Gesamtausgaben 

Ausgezahlte  

förderfähige 

Gesamtausgaben Zahl der 
Projekte 

Mio. € 
% von 
Plan 

Mio. € 
% von 
Plan 

Spezifisches Ziel 1  116,751 114,264 97,9 47,699 40,9 41 

Spezifisches Ziel 2  138,699 136,859 98,7 105,307 75,9 229 

Insgesamt 255,450 251,124 98,3 153,006 59,9 270 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 04.07.2022). Rundungsdifferenzen möglich. 

Vollzug im Ländervergleich 

Abbildung 8 stellt die finanzielle Umsetzung im Zeitverlauf für die Jahre 2015 bis 2021 dar. 
Die Bewilligungs- und Auszahlungsquoten Schleswig-Holsteins sind hier als Balken darge-
stellt, die des bundesweiten Durchschnitts über alle Programme hinweg als Linien mit Daten-
punkten. Die Prioritätsachsen 1 der Bundesländer beinhalten zwar unterschiedliche Maßnah-
men (und teilweise auch spezifische Ziele), jedoch soll an dieser Stelle ein Vergleich auf 
Ebene der Prioritätsachse 1 eine grobe Bewertung des Umsetzungsstands im Länderver-
gleich erlauben.  

Es zeigt sich, dass der Umsetzungsstand seit dem zweiten Programmjahr stets etwas hinter 
dem bundesweiten Durchschnitt zurückliegt. Insbesondere in den Jahren 2017 bis 2019 hat 
die Umsetzung in der Prioritätsachse 1 nur wenig Fortschritte im Hinblick auf die Bewilligung 
von Fördermitteln verzeichnen können, was sich in der Folge auch in den unterdurchschnitt-
lichen Auszahlungsquoten der Folgejahre widerspiegelt. In den beiden darauffolgenden Jah-
ren hat sich der Umsetzungsstand dann als Folge mehrerer Programmänderungen deutlich 
verbessert und nahezu an den Bewilligungsstand des Bundesdurchschnitts angeglichen. Die 
Auszahlungsquote ist hingegen weiter unterdurchschnittlich und wird zum jetzigen Stand als 
nicht zufriedenstellend bewertet, da unter Berücksichtigung der n+3-Regel lediglich 1,5 Jahre 
zur vollen Verausgabung der Fördermittel verbleiben.  
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Abbildung 8: Umsetzungsstand der Prioritätsachse 1 im Zeitverlauf und Ländervergleich 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der EU-Kohäsionsdatenbank der Europäischen Kommission (Stand 
31.12.2021). 

4.1.2 Vollzug nach Maßnahmen 

Im Folgenden wird der bisherige Umsetzungsstand des OP EFRE auf Ebene der einzelnen 

Maßnahmen zum 30.0604.07.2022 dargestellt (vgl. Tabelle 2): 

- Für das Spezifische Ziel 1 wurde insgesamt ein Investitionsvolumen von rund 
114,264 Mio. € bewilligt. Dieses teilt sich wie folgt auf die Maßnahmen auf: 

o In der Maßnahme 1.1.1 „Kompetenzzentren“ wurden 14 sehr großvolumige 
Projekte bewilligt. Die für die Maßnahme eingesetzten Investitionsmittel be-
tragen 49,346 Mio. €. Damit wurden 95,2 % der für die Maßnahme einge-
planten Mittel gebunden. Die ausgezahlten Mittel belaufen sich auf 
30,641 Mio. €, was einer Auszahlungsquote von 59,1 % und somit in etwa 
dem Durchschnitt auf Ebene der Prioritätsachse 1 insgesamt entspricht.  

o Die Umsetzung der Maßnahme 1.1.2 „Ausbau der anwendungsnahen FuE-
Infrastruktur“ verläuft planmäßig. In dieser Maßnahme wurde 20 ebenfalls 
großvolumige Projekte mit förderfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 
58,774 Mio. € gefördert. Somit sind bereits 101,1 % der ursprünglich geplan-
ten Ausgaben bewilligt. Bezogen auf die bewilligten Investitionen bleiben die 
Auszahlungen jedoch mit 13,525 Mio. € deutlich zurück. 

o Im Rahmen der Maßnahme 1.1.3 „Neuartige Strukturen des Technologie-
transfers und der Unternehmensgründung aus der Wissenschaft“ wurden 
bislang sieben Projekte bewilligt. Das bewilligte förderfähige Gesamtinvesti-
tionsvolumen der Vorhaben beträgt 6,144 Mio. €, die Auszahlungen 
3,532 Mio. €. 

- Das Spezifische Ziel 2 umfasst sechs Maßnahmen, bei denen sich das Investitions-
volumen der bewilligten Projekte auf rund 138,699 Mio. € beläuft: 

o Die finanziell zweitgrößte Maßnahme des Spezifischen Ziels 2 „Transfer-, 
Cluster- und Netzwerkstrukturen“ erfolgt im Rahmen von 27 Projekten mit 
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bewilligten förderfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 32,621 Mio. €. Die 
Auszahlungen belaufen sich auf 25,079 Mio. €. Die Umsetzung verläuft mit 
einer Bewilligungs- und Auszahlungsquote von 100,2 % bzw. 77,0 % plan-
mäßig. 

o Mit förderfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 20,804 Mio. € werden im 
Rahmen der Maßnahme 1.2.2 „Verbund- und Kooperationsprojekte“ Unter-
nehmen und Hochschulen als Zuwendungsempfänger für Forschungsver-
bünde gefördert. Die an die Zuwendungsempfänger der 43 Teilprojekte aus-
gezahlten Ausgaben belaufen sich auf 15,115 Mio. €. 

o Die direkte Förderung von Unternehmen über die Maßnahme 1.2.3 „Betrieb-
liche Innovationen“ wurde bislang in 86 Fällen unterstützt. Damit ging ein be-
willigtes förderfähiges Gesamtinvestitionsvolumen von 69,027 Mio. € für un-
ternehmerische FuE-Einzelvorhaben einher, um neue Produkte, Dienstleis-
tungen oder Verfahren als Neuheit für das Unternehmen oder den Markt ein-
zuführen. Die an die Unternehmen ausgezahlten Mitteln betragen 
52,881 Mio. €. 

o Ergänzend erfolgt im Spezifischen Ziel 2 noch über die Maßnahme „Innova-
tionsassistenten“ ein finanziell eher kleinteiliger Förderansatz. Hier wurde 
bislang die Einstellung von 69 Innovationsassistenten mit förderfähigen Aus-
gaben in Höhe von 2,742 Mio. € bewilligt. Die ausgezahlten Mittel belaufen 
sich auf 2,140 Mio. €. 

o Schließlich werden im Rahmen des Spezifischen Ziels 2 seit 2020 noch zwei 
Maßnahmen umgesetzt, die im Zuge der „Coronavirus Response Investment 
Initiative Plus (CRII+)“ der Europäischen Kommission als kurzfristige Reak-
tion auf die Folgen der COVID19-Pandemie in das OP EFRE aufgenommen 
wurden. Dabei wurden in der Maßnahme „Corona-Gesundheitsschutzmaß-
nahmen“ Ausgaben in Höhe von 7,109 Mio. € bewilligt und ausgezahlt. Die 
bewilligten und ausgezahlten förderfähigen Ausgaben in der Maßnahme 
„PSA-Produktion“ belaufen sich auf 4,556 Mio. € bzw. 2,982 Mio. €.  
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Tabelle 2: Umsetzungsstand der Prioritätsachse 1 auf Maßnahmenebene 

Spezifisches Ziel / Maßnahme 
 

Geplante 
förderfä-
hige Ge-
samtaus-

gaben  

(Mio. €) 

Bewilligte  

förderfähige  

Gesamtausgaben 

Ausgezahlte  

förderfähige 

Gesamtausgaben 

Zahl 
der 
Pro-
jekte 

Mio. € 
% von 
Plan 

Mio. € 
% von 
Plan 

 

Prioritätsachse 1 – 
Stärkung der regio-
nalen Innovationspo-
tenziale 

255,450 251,124 98,3 153,006 59,9 270 

IP 1 a) Spezifisches Ziel 1  116,751 114,264 97,9 47,699 40,9 41 

1.1.1 Kompetenzzentren 51,857 49,346 95,2 30,641 59,1 14 

1.1.2 
Ausbau der anwen-
dungsnahen FuE-Inf-
rastruktur 

58,158 58,774 101,1 13,525 23,3 20 

1.1.3 

Neuartige Strukturen 
des Technologietrans-
fers und der Unterneh-
mensgründung aus 
der Wissenschaft 

6,735 6,144 91,2 3,532 52,4 7 

IP 1 b) Spezifisches Ziel 2  138,699 136,859 98,7 105,307 75,9 229 

1.2.1 
Transfer-, Cluster- und 
Netzwerkstrukturen 

32,571 32,621 100,2 25,079 77,0 27 

1.2.2 
Verbund- und Koope-
rationsprojekte 

21,384 20,804 97,3 15,115 70,7 43 

1.2.3 
Betriebliche Innovatio-
nen 

70,694 69,027 97,6 52,881 74,8 86 

1.2.4 Innovationsassistenten 2,776 2,742 98,8 2,140 77,1  69 

1.2.5 
Corona-Gesundheits-
schutzmaßnahmen 

6,755 7,109 105,2 7,109 105,2 1 

1.2.6 PSA-Produktion 4,519 4,556 100,8 2,982 66,0 3 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 04.07.2022). Rundungsdifferenzen möglich. 

4.1.3 Vollzug nach Regionen 

Abbildung 9 zeigt die regionale Verteilung der bewilligten Gesamtausgaben auf die kreis-

freien Städte und Landkreise in Schleswig-Holstein. Ebenso ist in Abbildung 9 die Auftei-
lung der Einwohner auf die Regionen angegeben, um eine Einordnung der relativen Anteile 
am Investitionsvolumen zu ermöglichen. Im Vergleich zeigt sich, dass Kiel und Lübeck als 
maßgebliche Standorte der Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen des Lan-
des relativ am stärksten von der Förderung in der Prioritätsachse 1 profitieren. Knapp zwei 
Drittel der Förderung entfallen auf diese beiden kreisfreien Städte, obwohl ihr Anteil an den 
Einwohnern nur etwas mehr als 15 % beträgt. Mit deutlichem Abstand folgen dann die Kreise 
Segeberg (5,7 %), Rendsburg-Eckernförde (4,2 %) und Dithmarschen (3,8 %). Der geringste 
Anteil an den Gesamtausgaben entfällt auf die kreisfreie Stadt Neumünster (0,3 %). 
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Abbildung 9: Regionale Verteilung der bewilligten förderfähigen Gesamtausgaben 

 

Kreis / kreisfreie 
Stadt 

Gesamt-
ausgaben 
(in %) 

Einwohner* 
(in %) 

Stadt Kiel 44,9 8,5 

Lübeck, Hansestadt 20,2 7,4 

Segeberg 5,7 9,5 

Rendsburg-Eckernförde 4,2 9,4 

Dithmarschen 3,8 4,6 

Pinneberg 3,5 10,9 

Steinburg 3,1 4,5 

Schleswig-Flensburg 2,5 6,9 

Nordfriesland 2,5 5,7 

Stadt Flensburg 2,5 3,1 

Stormarn 2,4 8,4 

Herzogtum Lauenburg 1,6 6,8 

Ostholstein 1,5 6,9 

Plön 1,2 4,4 

Stadt Neumünster 0,3 2,8 

Gesamtergebnis 100,0 100,0 
 

* Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner wurden den aktuellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Länder 
für das Jahr 2021 entnommen. Die Einwohner werden in den VGR als Jahresdurchschnittszahl auf Basis des Zensus 2011 
ausgewiesen. 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten.  

4.2 MATERIELLER VOLLZUG 

Quantifizierte Zielwerte für die Outputindikatoren der spezifischen Ziele 

Für die Prioritätsachse 1 stehen, nach aktueller Programmfassung, etwas über 122 Mio. € 
EFRE-Mittel zur Verfügung. Mit diesem Mitteleinsatz soll auf der operativen Ebene, gemäß 
OP EFRE mit Zielwerten zum Stand 31.12.2021, als Outputs der Förderung das Folgende 
bei den beiden spezifischen Zielen erreicht werden: 

SZ 1 – Stärkung der öffentlichen anwendungsnahen FuE-Kapazitäten mit Bezug zu den 
schleswig-holsteinischen Spezialisierungsfeldern unter Ausrichtung auf die Bedarfe 
der regionalen Wirtschaft 

Der materielle Umsetzungsstand für das Spezifische Ziel 1 ist in Tabelle 3 dargestellt. Die 
Soll-Werte begründen sich auf die im Projektantrag angegebene Abschätzungen seitens der 
Begünstigten, wohingegen sich die IST-Werte auf tatsächlich erreichte Outputs von abge-
schlossenen Vorhaben mit Verwendungsnachweis beziehen. Insgesamt fällt die Zielwerter-
reichung sehr positiv aus. Sowohl im Hinblick auf die Soll-Werte als auch Ist-Werte werden 
für sämtliche Indikatoren die Zielwerte, teils deutlich, überschritten.  

Ziel ist zum einen, bis zum Jahr 2023 durch die Förderprojekte die Einstellung von 71 neuen 
Wissenschaftlern zu ermöglichen und die Arbeitsbedingungen von 202 Wissenschaftler durch 
verbesserte Forschungsinfrastrukturen zu verbessern. Die prognostizierten Soll-Werte über-
steigen diese Ziele sehr deutlich. Es wird erwartet, dass etwa 128 neue Wissenschaftler ein-
gestellt und 552 Wissenschaftler von verbesserten Infrastrukturen profitieren werden. Tat-
sächlich konnten bislang 126,75 neue Wissenschaftler eingestellt werden und etwa 300 Wis-
senschaftler arbeiten bereits unter verbesserten Bedingungen.  
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Zum anderen soll durch die Infrastrukturprojekte die Möglichkeit zu Forschungskooperationen 
mit Unternehmen und anderen Akteuren gefördert werden. Ziel ist es, bis zum Jahr 2023 
durch die Förderung den Projektträgern die Zusammenarbeit mit 169 Unternehmen zu er-
möglichen. Tatsächlich hat die Förderung bereits die Zusammenarbeit mit 467 Unternehmen 
angestoßen. Neben diesem gemeinsamen soll der programmspezifische Outputindikator 
OI04 die Zahl der Unternehmen erfassen, die ihren Sitz in Schleswig-Holstein haben und mit 
Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Auch hier übertreffen die Soll- und Ist-Werte 
mit 359 und 240 Unternehmen den Zielwert von 130 sehr deutlich. Schließlich soll mit dem 
programmspezifischen Outputindikator OI05 erfasst werden, wie viele Einrichtungen der öf-
fentlichen Hand mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Zum Stichtag 31.12.2021 
sind dies 158 Einrichtungen (Ist-Wert), womit der anvisierte Zielwert in Höhe von 64 sowie 
Soll-Wert in Höhe von 66 ebenfalls deutlich übertroffen werden.  Insgesamt ist der materielle 
Umsetzungsstand somit als sehr gut zu bewerten. 

Tabelle 3: Zielwerte, Soll- und Ist-Werte für die gemeinsamen und programmspezifischen Outputindi-
katoren für das Spezifische Ziel 1 

ID Outputindikator 
Zielwert 

2023 
Soll-Wert 

31.12.2021 

Relation 
Soll- zu Ziel-

wert  
(in %) 

Ist-Wert 
31.12.2021 

Relation Ist- 
zu  

Zielwert  
(in %) 

CO24 
Zahl der neuen Wissenschaft-
ler in unterstützten Einrichtun-
gen  

71 128,1 180,4 126,75 178,5 

CO25 

Zahl der Wissenschaftler, die 
in verbesserten Forschungs-
infrastruktureinrichtungen ar-
beiten  

202 552,0 273,3 299,78 148,4 

CO26 
Zahl der Unternehmen, die mit 
Forschungseinrichtungen zu-
sammenarbeiten 

168 498,0 296,4 467,0 278,0 

OI04 

Zahl der Unternehmen mit Sitz 
in Schleswig-Holstein, die mit 
Forschungseinrichtungen zu-
sammenarbeiten 

129 359,0 278,3 240,0 186,0 

OI05 

Zahl der Einrichtungen der öf-
fentlichen Hand, die mit For-
schungseinrichtungen zusam-
menarbeiten 

64 66,0 103,1 158,0 246,9 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021).  

SZ 2 – Steigerung der Innovationskapazitäten und -fähigkeiten der schleswig-holstei-
nischen Unternehmen 

Der materielle Umsetzungsstand für das Spezifische Ziel ist in Tabelle 4 dargestellt. Da im 
Spezifischen Ziel 2 eine Reihe von Projekten schon vollständig abgeschlossen sind, liegen 
die IST-Werte für vier der fünf gemeinsamen Outputindikatoren nur knapp unter den Zielwer-
ten für 2023. Im Falle des Indikators CO28, der die Zahl der Unternehmen erfasst, die unter-
stützt werden, um Produkte, die für den Markt eine Neuheit darstellen, einzuführen, liegt der 
IST-Wert mit 117,3 sogar bereits über dem Zielwert von 104. Insgesamt wurden bislang 139 
Unternehmen gefördert und 275 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützt (je-
weils 81,3 % und 86,2 % des Zielwerts). Die privaten Investitionen, die die öffentliche Unter-
stützung für Innovations- oder FuE-Projekte ergänzen, liegen mit etwas über 33,5 Mio. € bei 
knapp drei Viertel des Zielwerts für das Jahr 2023. Da der Soll-Wert bei 49,6 Mio. € liegt, ist 
es nach Einschätzung der Evaluatoren noch möglich, den anvisierten Zielwert in Höhe von 
46,0 Mio. € bis Ende 2023 noch zu erreichen. Der Wert der medizinischen Geräte, der seit 
Einführung der neuen Maßnahme „Corona-Gesundheitsschutzmaßnahmen“ im Jahr 2020 er-
fasst wird, liegt mit knapp 8,1 Mio. € bereits deutlich über dem anvisierten Zielwert von 
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5 Mio. €. Die Anzahl der Unternehmen, die PSA liefert, liegt hingegen mit einem Unternehmen 
noch unter dem Zielwert von drei Unternehmen. Schließlich werden im Spezifischen Ziel 2 
noch drei programmspezifische Outputindikatoren, die alle sehr deutlich über den Zielwerten 
für 2023 liegen. Die Zahl der neuen Mitglieder in Clustern beläuft sich auf 723 (160,7 % des 
Zielwerts), der initiierten Vernetzungs- und Kooperationsprojekte auf 320 (117,8 % des Ziel-
werts) und der Unternehmen, die mit Innovationsassistenten arbeiten auf 49 (132,4 % des 
Zielwerts). 

Tabelle 4: Zielwerte, Soll- und Ist-Werte für die gemeinsamen und programmspezifischen Outputindi-
katoren für das Spezifische Ziel 2 

ID Outputindikator Zielwert 2023 
Soll-Wert 

31.12.2021 

Rela-
tion 

Soll- zu 
Ziel-
wert  

(in %) 

Ist-Wert 
31.12.2021 

Relation 
Ist- zu  

Zielwert  
(in %) 

CO01 
Zahl der Unternehmen, die 
Unterstützung erhalten  

171 167 97,7 139 81,3 

CO24 
Zahl der neuen Wissen-
schaftler in unterstützten 
Einrichtungen  

319 440 137,9 275 86,2 

CO27 

Private Investitionen, die die 
öffentliche Unterstützung für 
Innovations- oder FuE-Pro-
jekte ergänzen  

46.010.100 € 49.640.760 € 107,9 33.538.330 € 72,9 

CO28 

Zahl der Unternehmen, die 
unterstützt werden, um Pro-
dukte, die für den Markt eine 
Neuheit darstellen, einzufüh-
ren 

104 144 138,5 122 117,3 

CO29 

Zahl der Unternehmen, die 
unterstützt werden, um Pro-
dukte, die für das Unterneh-
men eine Neuheit darstellen, 
einzuführen 

151 172 113,9 141 93,4 

CV2 
Wert der gekauften medizini-
schen Geräte 

5.000.000 € 8.092.000 € 161,8 8.092.000 € 161,8 

CV25 
Anzahl der Unternehmen, 
die Ausrüstung und PSA lie-
fern 

3 3 100,0 1 33,3 

OI10 
Zahl der neuen Mitglieder in 
Clustern 

450 598 132,9 723 160,7 

OI11 
Zahl der initiierten Vernet-
zungs- und Kooperations-
projekte 

180 253 140,6 320 177,8 

OI34 
Zahl der Unternehmen, die 
mit Innovationsassistenten 
arbeiten 

37 49 132,4 49 132,4 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 



41 
 

 

 

5 SZ 1 – STÄRKUNG DER ÖFFENTLICHEN ANWENDUNGS-
NAHEN FUE-KAPAZITÄTEN MIT BEZUG ZU DEN SCHLES-
WIG-HOLSTEINISCHEN SPEZIALISIERUNGSFELDERN 
UNTER AUSRICHTUNG AUF DIE BEDARFE DER REGIO-
NALEN WIRTSCHAFT 

5.1 EINLEITUNG 

Die „Stärkung der öffentlichen anwendungsnahen FuE-Kapazitäten mit Bezug zu den schles-
wig-holsteinischen Spezialisierungsfeldern unter Ausrichtung auf die Bedarfe der regionalen 
Wirtschaft“ ist das erste Spezifische Ziel, mit dem das Thematische Ziel 1 des OP EFRE 
Schleswig-Holstein unterstützt werden soll. Bei der theoriebasierten Diskussion des strategi-
schen Bezugsrahmens und der Wirkungsmodelle der Fördermaßnahmen für das spezifische 
Ziel (vgl. Abschnitt 3.2) wurde aufgezeigt, dass die Maßnahmen grundsätzlich interventions-
logisch zusammengefasst werden können. Die Zielstellung der Maßnahmen ist letztlich, die 
physisch-technischen Möglichkeiten zur Durchführung von anwendungsnahen Forschungs-
projekten in Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Eigenregie o-
der in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern. Die 
Maßnahmen schaffen dabei lediglich die infrastrukturellen Voraussetzungen, die es im Nach-
gang durch höhere Drittmitteleinnahmen infolge besserer Forschungsleistungen auszufüllen 
gilt. Ob und inwieweit die neugeschaffenen oder erweiterten Potenziale sich schließlich in 
konkreten anwendungsnahen Forschungsprojekten niederschlagen, kann angesichts der 
langwierigen Prozesse bis zur vollen Wirkungsentfaltung der Infrastrukturen häufig nur quali-
tativ abgeschätzt werden. Notwendige Bedingung sind neben den sachlichen auch ausrei-
chende personelle Kapazitäten für Forschungstätigkeiten an den unterstützten Einrichtungen. 
Dies setzt ihre nachhaltige Finanzierung voraus, entweder durch eine institutionelle bzw. 
Grundfinanzierung oder durch die kontinuierliche Einwerbung von Drittmitteln. 

Insgesamt lässt sich auf Basis der Ergebnisse der Literaturrecherche festhalten, dass von 
einem robusten positiven Zusammenhang zwischen Investitionen in die öffentliche FuE-Inf-
rastruktur und der regionalen Innovationstätigkeit und Wirtschaftsentwicklung ausgegangen 
werden kann. Auch wenn für die Übertragung nur Plausibilitätsüberlegungen und empirisch 
gestützte Abschätzungen herangezogen werden, kann der Auf- und Ausbau von anwen-
dungsorientierten FuE-Kapazitäten mit den unterschiedlichen Maßnahmen im Spezifischen 
Ziel 1 positiv beurteilt werden. Öffentliche Forschungseinrichtungen sind für Unternehmen 
wichtige Ideenlieferanten und Impulsgeber für die Ausrichtung ihrer Forschung. Ihre wirt-
schaftsrelevante Forschung reduziert Transaktions- und Suchkosten auf Seiten der Unter-
nehmen im ohnehin kostenintensiven und risikobehafteten Innovationsprozess. Ein nicht zu 
vernachlässigender Aspekt ist auch, dass die Förderung einen wichtigen komplementären 
Beitrag für die Schaffung und Sicherstellung von hochwertigen Arbeitsplätzen in der öffentli-
chen Forschung leistet. Zudem wird die Ausgründung neuer Unternehmen aus den öffentli-
chen Forschungseinrichtungen befördert. Es ist in der Summe evident, dass aus theorieba-
sierter Perspektive die Maßnahmen Beiträge zum spezifischen Ziel leisten sollten. 

Basis für die empirische Überprüfung und Fundierung der auf theoretischer Ebene formulier-
ten Wirkungszusammenhänge in den nachfolgenden Abschnitten bilden tiefergehenden Aus-
wertungen der Monitoringdaten  sowie fallbezogener und eigens erhobener Daten im Rah-
men von Befragungen der Zuwendungsempfänger. 
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5.2 UMSETZUNG UND OUTPUTS DER FÖRDERUNG 

Insgesamt sind für das Spezifische Ziel 1 EFRE-Mittel in Höhe von 58,375 Mio. € vorgesehen. 
Damit sollen insgesamt förderfähige Gesamtausgaben in Höhe von 116,751 Mio. € unter-
stützt werden. Bis zum 04.07.2022 wurden 41 Projekte mit förderfähigen Gesamtausgaben 
in Höhe von 114,264 Mio. € bewilligt, so dass der Bewilligungsstand bei 97,9 % liegt. Im Ver-
gleich zum finanziellen Umsetzungsstand der gesamten Prioritätsachse 1 liegen die Bewilli-
gungen für Projekte des Spezifischen Ziels 1 somit nur ganz leicht unter dem Durchschnitt 
auf Achsenebene (Bewilligungsquote 98,3 %). Ausgezahlt wurden Ausgaben in Höhe von 
47,699 Mio. €. Dies entspricht einer Auszahlungsquote von 40,9 %. Da Infrastrukturvorha-
ben, insbesondere die der Maßnahme 1.1.2, oftmals einen längeren Vorlauf haben und die 
Realisierung und Abrechnung mit zeitlicher Verzögerung stattfindet, liegt die Auszahlungs-
quote mit 40,9 % deutlich unterhalb der durchschnittlichen Auszahlungsquote von 59,9 % auf 
Achsenebene. 

Im Zeitverlauf sind die Anzahl der Projekte und bewilligten Gesamtausgaben im Spezifischen 
Ziel 1 seit den ersten Bewilligungen im Jahr 2016 bis Mitte 2019 nur langsam gestiegen (siehe 

Abbildung 10). Zu den fünf bewilligten Projekten mit Gesamtausgaben in Höhe von 
15,3 Mio. € Mitte 2016 kamen bis Mitte 2018 lediglich vier und bis Mitte 2019 noch einmal 
fünf Projekte hinzu, sodass zu diesem Zeitpunkt erst etwas mehr als ein Drittel des Planbud-
gets bewilligt war. In den Jahren 2020/21 stieg die Zahl der Projekte dann stark an: bis Mitte 
2020 kamen 14 Projekte mit förderfähigen Ausgaben in Höhe von 15,3 Mio. € und bis Mitte 
2021 weitere zehn Projekte mit förderfähigen Ausgaben in Höhe von 59.9 Mio. € hinzu, so-
dass bis zu diesem Zeitpunkt knapp 95 % der Mittel bewilligt waren.  

Abbildung 10: Umsetzungsstand des Spezifischen Ziels 1 im Zeitverlauf 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten. Bewilligungs- und Auszahlungsquoten in Klam-
mern. 

5.2.1 Maßnahme 1.1.1 „Kompetenzzentren“ 

Die finanzielle Umsetzung der Maßnahme 1.1.1 „Kompetenzzentren“ läuft mit einer Bewilli-
gungs- und Auszahlungsquote von 95,2 % und 59,1 % sehr ähnlich zu der der Prioritäts-
achse 1 insgesamt. Die geplanten EFRE-Mittel in Höhe von 25,929 Mio. € sind bereits voll-
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ständig bewilligt. Bis zum 04.07.2022 wurden 14 teils sehr großvolumige Projekte mit förder-
fähigen Gesamtausgaben in Höhe von 49,346 Mio. € bewilligt. Die ausgezahlten Mittel belau-
fen sich auf 30,641 Mio. €.  

Tabelle 5 zeigt die Aufteilung der Ausgaben und Projekte auf die begünstigten Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen. Etwas mehr als die Hälfte der bewilligten Gesamtausgaben 
fallen auf drei großvolumige Projekte der Fraunhofer-Gesellschaft, Christian-Albrechts-Uni-
versität (CAU) zu Kiel und Universität Lübeck. Etwas mehr als ein Viertel der bewilligten Ge-
samtausgaben (13,437 Mio. €) werden für den Aufbau der Fraunhofer-Einrichtung für Indivi-
dualisierte und Zellbasierte Medizintechnik (IMTE) in Lübeck getätigt, welches sich in enger 
Zusammenarbeit mit der Universität Lübeck auf die Entwicklung von innovativen, personali-
sierten Medizinprodukten für Diagnose- und Therapieanwendungen fokussiert. Weitere 
15,5 % der bewilligten Ausgaben (7,660 Mio. €) fallen auf das Breitband-Kompetenzzentrum 
Schleswig-Holstein, welches eine gemeinsame Einrichtung der kommunalen Landesver-
bände Städteverband Schleswig-Holstein, Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag und 
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag ist, und u. a. Workshops und Seminare, Beratungs-
leistungen für Breitbandakteure und ein Geodatenmanagement anbietet. Das dritte großvo-
lumige Projekt stellt das Kompetenzzentrum Nanosystemtechnik (Phase II) der CAU Kiel dar, 
welches etwas mehr als 12 % der bewilligten Gesamtausgaben der Maßnahme 
(6,100 Mio. €) ausmacht. Dieses soll auf etwa 600 qm Gesamtnutzfläche eine Schnittstelle 
zwischen Universität und Industrie bilden und aktuelle Forschungsergebnisse aus der Nano-
technologie in die wirtschaftliche Anwendung bringen. Für das kleinste Projekt, dem Kompe-
tenzzentrum Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein, sind knapp über 
eine Million Euro Gesamtausgaben vorgesehen. Bei dem Projekt haben sich unter der Trä-
gerschaft der Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH sieben 
Hochschulen zusammengefunden, um hochschulübergreifende Forschungsprojekte, Weiter-
bildungsangebote und Veranstaltungsreihen zur Energiewende auf den Weg zu bringen. Das 
durchschnittliche Projektvolumen über alle Projekte hinweg beläuft sich auf etwa 3,5 Mio. €.  
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Tabelle 5: Überblick über die bewilligten Kompetenzzentren 

Einrichtung Projekt 
Förderfähige  
Gesamtausgaben 
(in €) 

Anteil an 
den Ge-
samtaus-
gaben 
(in %) 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e.V. 

IMTE 
13.436.985  27,2 

Breitband-Kompetenzzentrum Schles-
wig-Holstein e.V. 

Breitband-Kompetenzzentrum 
Schleswig-Holstein 2015 - 2023 

7.659.707  15,5 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Kompetenzzentrum Nanosystem-
technik - Phase II 

6.100.000  12,4 

Universität zu Lübeck TANDEM III-CIC 3.146.255  6,4 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Kompetenzzentrum Geo-Energie 2.945.585  6,0 

GMA - Gesellschaft für Marine Aquakul-
tur 

Nationales Kompetenzzentrum Ma-
rine Aquakultur Phase III 

2.902.833  5,9 

Muthesius Kunsthochschule Muthesius Transferpark 2.881.799  5,8 

Forschungs- und Entwicklungszentrum 
FH Kiel GmbH 

Kompetenzzentrum Erneuerbare 
Energien und Klimaschutz Schles-
wig-Holstein (EEK.SH) - Phase II 

2.068.978  4,2 

Gesellschaft für Arbeitsmarkt- und 
Strukturpolitik Institut d. Schl.-Holst. Un-
ternv. e.V.  

Kompetenzzentrum Fachkräftesi-
cherung und Weiterbildung Schles-
wig-Holstein (KoFW) 

2.008.750  4,1 

TH Lübeck Forschungs-GmbH Centrum Industrielle Biotechnologie 
(CIB) - Phase III 1.489.785  3,0 

Gesellschaft für Arbeitsmarkt- und 
Strukturpolitik Institut d. Schl.-Holst. Un-
ternv. e.V. 

KoFW 2019-2020 

1.485.439  3,0 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e.V. 

Fraunhofer Future Food - Phase 2 
1.155.145  2,3 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e.V. 

Fraunhofer Future Food 
1.042.869  2,1 

Forschungs- und Entwicklungszentrum 
FH Kiel GmbH 

Kompetenzzentrum Erneuerbare 
Energien und Klimaschutz Schles-
wig-Holstein (EEK.SH) 

1.026.184  2,1 

Insgesamt  49.350.314 100,0 

 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten. Rundungsdifferenzen möglich. 

In Tabelle 6 wird dargestellt, wie sich in thematischer Hinsicht die geförderten Kompetenz-
zentren auf die in der RIS3 formulierten fünf Spezialisierungsfelder verteilen (siehe Kapitel 3 
der RIS3). Die Hälfte der Förderfälle (sieben Projekte) fallen auf die beiden Spezialisierungs-
felder „Erneuerbare Energien“ (vier Projekte) und „Life Sciences“ (drei Projekte), gefolgt von 
dem Spezialisierungsfeld „Ernährungswirtschaft“ (zwei Projekte). Für zwei Projekte wird in 
den Monitoringdaten angegeben, dass sie mehrere oder alles Spezialisierungsfelder adres-
sieren und für ein weiteres Projekt, dass ein allgemeiner RIS3-Bezug vorhanden sei ohne die 
Einordnung in ein Spezialisierungsfeld. Die beiden letzten Spezialisierungsfelder „Informati-
onstechnologie, Telekommunikation und Medien“ und „Maritime Wirtschaft“ werden von je 
einem Projekt adressiert.  

Hinsichtlich der Ausgabenvolumen ergibt sich ein recht ähnliches Bild, wobei die drei Projekte 
im Zukunftsfeld „Life Sciences“ mit etwas mehr als ein Drittel der gesamten förderfähigen 
Ausgaben die meisten Fördergelder ausmachen. Hierunter fällt auch das o. g. großvolumige 
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Projekt „IMTE“ der Fraunhofer-Gesellschaft. Im Zukunftsfeld „Informationstechnologie, Tele-
kommunikation und Medien“ wird zwar nur ein Projekt gefördert, dies macht 15,5 % der för-
derfähigen Gesamtausgaben aus, da es sich dabei um das großvolumige Breitband-Kompe-
tenzzentrum handelt.  

Tabelle 6: Förderfälle und Ausgabenvolumen nach thematischen Zukunftsfeldern der RIS3 

RIS3-Spezialisierungsfeld 

Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

Anzahl in % in Mio. € in % 

Erneuerbare Energien 4 28,6 12,141  24,6 

Life Sciences 3 21,4 18,073  36,6 

Ernährungswirtschaft 2 14,3 2,198  4,5 

Adressiert mehrere oder alle Spezialisie-
rungsfelder 

2 14,3 4,891  9,9 

Allgemeiner RIS3-Bezug vorhanden ohne 
Spezialisierungsfeld 

1 7,1 1,485  3,0 

Informationstechnologie, Telekommunika-
tion und Medien 

1 7,1 7,660  15,5 

Maritime Wirtschaft 1 7,1 2,903  5,9 

Gesamtergebnis 14 100,0 49,350  100,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

Aus dem Monitoring lassen sich neben dem Ausgabenvolumen mit der Zahl der neuen Wis-
senschaftler, der Wissenschaftler, die in den verbesserten Forschungsinfrastruktureinrichtun-
gen tätig sind, sowie der Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, 
weitere Indikatoren entnehmen, die zur Beschreibung der geförderten Projekte dienen. Die 

Ist-Werte dieser Indikatoren zum Stichtag 31.12.2021 sind in Tabelle 7 aufgeführt. Insge-
samt profitieren von der Maßnahme 53,35 neue Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 
Somit werden im Durchschnitt (Mittelwert) je Projekt knapp vier neue Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler eingestellt. Die Zahl der Wissenschaftler, die unter verbesserten For-
schungsinfrastrukturbedingungen arbeiten, beläuft sich auf insgesamt 155 Vollzeitäquiva-
lente. Schließlich führt die Förderung der Kompetenzzentren zur Zusammenarbeit mit 209 
Unternehmen (davon 89 Mit Sitz in Schleswig-Holstein) und 158 Einrichtungen der öffentli-
chen Hand. Auf Projektebene wird ersichtlich, dass die drei zuvor genannten großvolumigen 
Projekte auch einen großen Anteil an den Indikatorenwerten ausmachen. Im Hinblick auf die 
Zusammenarbeit mit Unternehmen und Einrichtungen der öffentlichen Hand sticht auf Pro-
jektebene das Kompetenzzentrum Geo-Energie heraus, dass trotz des vergleichsweisen ge-
ringen Anteils an den Gesamtausgaben jeweils einen Drittel bis knapp die Hälfte der beiden 
Indikatorenwerte auf Maßnahmenebene ausmacht. 
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Tabelle 7: Überblick über ausgewählte Outputindikatoren der Maßnahme 1.1.1 

Projekt 

Zahl der neuen 
Wissenschaftler 
in unterstützten 
Einrichtungen 

Zahl der Wis-
senschaftler, die 
in verbesserten 
Forschungsinf-
rastrukturein-
richtungen ar-

beiten 

Zahl der Unter-
nehmen, die mit 
Forschungsein-
richtungen zu-

sammenarbeiten 

Zahl der Einrich-
tungen der öf-

fentlichen Hand, 
die mit For-

schungseinrich-
tungen zusam-
menarbeiten 

VZÄ in % VZÄ in % Anzahl in % Anzahl in % 

IMTE 24,0 45,0 27,5 17,8 1 0,5 2 1,3 

Breitband-Kompetenzzent-
rum Schleswig-Holstein 2015 
- 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 33 15,8 38 24,1 

Kompetenzzentrum Nanosys-
temtechnik - Phase II 

15,9 29,8 82,7 53,3 28 13,4 12 7,6 

TANDEM III-CIC 3,8 7,1 4,3 2,8 5 2,4 1 0,6 

Kompetenzzentrum Geo-
Energie 

2,0 3,7 11,3 7,3 81 38,8 71 44,9 

Nationales Kompetenzzent-
rum Marine Aquakultur Phase 
III 

2,5 4,7 2,5 1,6 0 0,0 3 1,9 

Muthesius Transferpark 2,2 4,0 22,2 14,3 23 11,0 15 9,5 

Kompetenzzentrum Erneuer-
bare Energien und Klima-
schutz Schleswig-Holstein 
(EEK.SH) - Phase II 

1,0 1,9 1,0 0,6 10 4,8 6 3,8 

Kompetenzzentrum Fachkräf-
tesicherung und Weiterbil-
dung Schleswig-Holstein 
(KoFW) 

0,0 0,0 0,0 0,0 4 1,9 1 0,6 

Centrum Industrielle Biotech-
nologie (CIB) - Phase III 

0,0 0,0 0,0 0,0 8 3,8 5 3,2 

KoFW 2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 7 3,3 0 0,0 

Fraunhofer Future Food - 
Phase 2 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,5 1 0,6 

Fraunhofer Future Food 2,0 3,7 3,5 2,3 8 3,8 3 1,9 

Kompetenzzentrum Erneuer-
bare Energien und Klima-
schutz Schleswig-Holstein 
(EEK.SH) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Insgesamt 53,35 100,0 155 100,0 209 100,0 158 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten. 

5.2.2 Maßnahme 1.1.2 „Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infrastruktur“ 

Die finanzielle Umsetzung der Maßnahme 1.1.2 „Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infra-
struktur“ läuft im Hinblick auf die Bewilligungsquote mit 101,1 % im Vergleich zur gesamten 
Prioritätsachse 1 leicht überdurchschnittlich. Bis zum 04.07.2022 wurden 20 zum Teil groß-
volumige Projekte mit förderfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 58,774 Mio. € bewilligt, 
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bei denen es sich überwiegend um Bauvorhaben (u. a. Gebäude, Labore, Testanlagen) han-
delt. Diese haben im Vergleich zu anderen Vorhaben eine deutlich längere Realisierungs-
dauer, so dass bislang lediglich 23,3 % bzw. 13,525 Mio. € der Gesamtausgaben an die Zu-
wendungsempfänger der 19 Projekte ausgezahlt worden sind. 

Tabelle 8 zeigt die Aufteilung der Ausgaben und Projekte auf die begünstigten Hochschulen 
bzw. öffentlichen Einrichtungen. Die meisten Projekte wurden von der Universität Lübeck (fünf 
Projekte), der CAU Kiel (drei Projekte) und der Forschungs- und Entwicklungszentrum FH 
Kiel GmbH (drei Projekte) umgesetzt. Die Projekte umfassen sowohl Neubauvorhaben (Open 
Lab für medizinische Robotik und Bildgebung in Lübeck, Mittelspannnungslabor in Kiel) als 
auch Anschaffungen von (Labor-)Geräten (bspw. 3D-Metall-Drucker) und größeren For-
schungsanlagen (Testanlage für ein Wellenkraftwerk der FuE FH Kiel GmbH). Diese drei Ein-
richtungen tätigen allerdings nur knapp ein Viertel bzw. 13,5 Mio. € der bewilligten Gesamt-
ausgaben der Maßnahme (das durchschnittliche Projektvolumen liegt bei etwas mehr als ei-
ner Million Euro). Das finanziell größte Projekt hingegen wird (zumindest verwaltungsmäßig) 
vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein umge-
setzt. Hierbei handelt es sich um ein großes Bauvorhaben für ein interdisziplinäres Zentrum 
für vernetzte Sensorsysteme (ZEVS) an der Technischen Fakultät (TF) der CAU Kiel. Im 
ZEVS sollen die an der CAU vorhandenen international herausragenden Forschungstätigkei-
ten im Bereich der Sensorsystemtechnik (Sensoren mit Messprinzipien basierend auf der 
Mikro- und Nanotechnologie), Sensorinformationstechnik (Kommunikationskanäle und Da-
tenverarbeitungsstrategien) und Sensorsystemmodellierung (Schaffung einer gemeinsamen 
Modellierungsplattform für Sensorsysteme) gebündelt werden. Die restlichen bewilligten Ge-
samtausgaben in der Maßnahme verteilen sich auf die Fachhochschule Westküste (6,9 % 
bzw. vier Millionen Euro), das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (2,5 % bzw. 
1,4 Mio. €), die Hochschule Flensburg (1,6 % bzw. 0,9 Mio. €) und das Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht (1,5 % bzw. 0,8 Mio. €). 

Tabelle 8: Förderfälle und Ausgabenvolumen von Infrastrukturprojekten nach Einrichtung  

Einrichtung Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

in Mio. € in % 

Universität zu Lübeck 5 8,544 14,5 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 3 3,553 6,0 

Forschungs- und Entwicklungszentrum FH Kiel GmbH 3 1,405 2,4 

Fachhochschule Westküste 2 3,999 6,8 

Hochschule Flensburg 2 0,927 1,6 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein*  

1 36,536 62,2 

Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT 1 1,447 2,5 

Technische Hochschule Lübeck 1 1,026 1,7 

Helmholtz-Zentrum Geesthacht GmbH 1 0,848 1,4 

Fachhochschule Kiel 1 0,485 0,8 

Insgesamt 20 58,769 100,0 

* Das Vorhaben wird an der Technischen Fakultät der CAU Kiel umgesetzt. 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 04.07.2022). 

Die materielle Umsetzung der Maßnahme 1.1.2 ist in Tabelle 9 dargestellt. Die Begünstigten 
Einrichtungen haben bislang 73,4 neue Wissenschaftler (Vollzeitäquivalente) eingestellt. Die 
Zahl der Wissenschaftler, die in verbesserten Forschungsinfrastruktureinrichtungen arbeiten, 
beläuft sich auf 144,78 Vollzeitäquivalente. Außerdem wurde durch die Förderung die Zu-
sammenarbeit mit 109 Unternehmen angestoßen, davon 53 mit Sitz in Schleswig-Holstein. 
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Auffällig ist, dass die drei Projekte der CAU Kiel einen Großteil der Indikatorenwerte ausma-
chen. In diesen Projekten wurden bislang 44,35 neue Wissenschaftler eingestellt. Zudem ar-
beiten 56,6 Wissenschaftler unter verbesserten Forschungsinfrastrukturbedingungen. Die 
Zahl der kooperierenden Unternehmen beläuft sich auf 42,2. Ein großer Anteil dieser durch 
die CAU Kiel erreichten Indikatorenwerte fallen auf das Projekt zum Bau eines neuen Mit-
telspannungslabors. Ebenfalls auffällig ist, dass die beiden Projekte der FH Westküste im 
Vergleich zu ihrem relativen Anteil an den Gesamtausgaben von 6,9 % (siehe Tabelle 7) 
überproportional hohe Outputs erreichen. In diesen Projekten entstehen knapp 20 % der Be-
schäftigungseffekte (Neueinstellungen und Verbesserung der Arbeitsbedingungen) und et-
was mehr als ein Drittel der Unternehmenskooperationen. Da das finanziell größte Projekt, 
das Bauvorhaben für das ZEVS, erst in 2020 bewilligt wurde und noch bis Mitte 2023 laufen 
soll, wurden hier noch keine tatsächlichen Outputs erbracht.  

Tabelle 9: Überblick über ausgewählte Outputindikatoren der Maßnahme 1.1.2 

Projekt 

Zahl der neuen Wis-
senschaftler in un-
terstützten Einrich-

tungen 

Zahl der Wissen-
schaftler, die in ver-

besserten For-
schungsinfrastruk-
tureinrichtungen ar-

beiten 

Zahl der Unterneh-
men, die mit For-

schungseinrichtun-
gen zusammenarbei-

ten 

VZÄ in % VZÄ in % Anzahl in % 

Universität zu Lübeck 6,75 9,2 42,83 29,6 13 11,9 

Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel 

44,35 60,4 56,6 39,1 46 42,2 

Forschungs- und Entwicklungszent-
rum FH Kiel GmbH 

4 5,4 4 2,8 1 0,9 

Fachhochschule Westküste 13,3 18,1 29,1 20,1 39 35,8 

Hochschule Flensburg 0,5 0,7 6,25 4,3 0 0,0 

Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fraunhofer-Institut für Siliziumtech-
nologie ISIT 

4 5,4 6 4,1 8 7,3 

Technische Hochschule Lübeck 0,5 0,7 0 0,0 2 1,8 

Helmholtz-Zentrum Geesthacht 
GmbH 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Insgesamt 73,4 100,0 144,78 100,0 109 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

 

 

5.2.3 Maßnahme 1.1.3 „Neuartige Strukturen des Technologietransfers und 
der Unternehmensgründung aus der Wissenschaft“ 

Obwohl die Maßnahme 1.1.3 erst im Rahmen der ersten OP-Änderung im Jahr 2018 neu 
eingeführt wurde, ist der finanzielle Umsetzungsstand als sehr gut zu bewerten. Bis zum 
04.07.2022 wurden in insgesamt sieben Projekten 91,2 % der geplanten förderfähigen Ge-
samtausgaben bzw. 6,144 Mio. € bewilligt. Die bisherigen Auszahlungen an die Zuwendungs-
empfänger belaufen sich auf 3,532 Mio. € bzw. 52,4 % der geplanten Gesamtausgaben.  
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In Tabelle 10 ist die Aufteilung der Ausgaben auf die Projekte und begünstigten Einrichtungen 
dargestellt. Die beiden Projekte des Campus Business Box e.V. in Kiel, der MakerCube, der 
es Jungunternehmerinnen und -unternehmern ermöglicht, Hardware-Prototypen zielgerichtet 
und effektiv zu realisieren, und das Waterkant Hub als ganzjähriges Format mit Veranstaltun-
gen zu Innovation und Zukunft, machen knapp 46 % der bewilligten Gesamtausgaben bzw. 
2,639 Mio. € aus. Das finanziell drittgrößte Projekt mit 1,217 Mio. € förderfähigen Gesamt-
ausgaben ist ein Inkubator für maritime Innovationen und maritime Technologien (TransMar-
Tech), welcher die Entwicklung von Innovationen durch Technologietransfer aus der mariti-
men Wissenschaft in die Wirtschaft unterstützt. Das finanziell kleinste Projekt „StartUp 
Connect“ wird von der Fachhochschule Wedel gGmbH durchgeführt und umfasst eine Co-
Working-Fläche zur Vernetzung, Innovation und Gründung mit förderfähigen Gesamtausga-
ben von knapp 300.000 €.  

Tabelle 10: Überblick über die bewilligten Projekte der Maßnahme 1.1.3 

Einrichtung Projekt 

Förderfähige  
Gesamtaus-
gaben 
(in €) 

Anteil an 
den Ge-
samtaus-
gaben 
(in %) 

Campus Business Box e.V. 
MakerCube - mobile digitale Fabrica-
tionLabs für Schleswig-Holstein 

1.389.686  24,2 

Campus Business Box e.V. Waterkant Hub 2020-2022 1.248.822  21,7 

TransMarTech Schleswig-Holstein GmbH TransMarTech Schleswig-Holstein 1.217.499  21,2 

Fachhochschule Kiel CrossOverLab by StartUps 677.915  11,8 

Technikzentrum Fördergesellschaft mbH GATEWAY 49 ACCELERATOR 492.723  8,6 

Technikzentrum Fördergesellschaft mbH FabLab Lübeck - Phase 3 420.894  7,3 

Fachhochschule Wedel gGmbH StartUp Connect 299.165  5,2 

Insgesamt  5.746.704  100,0 

 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten. Rundungsdifferenzen möglich. 

Im Hinblick auf die gemeinsamen und programmspezifischen Outputindikatoren konnten trotz 
der späten Einführung der Maßnahme in das OP EFRE bereits Ergebnisse erzielt werden. 
Dabei fällt auf, dass die drei finanziell größten Projekte bislang nur lediglich weniger als ein 
Fünftel (26 von 149 Unternehmen bzw. 17,6 %) des Ergebnisses für den Indikator zur Erfas-
sung der Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, ausmachen. 
Die beiden Projekte der Technikzentrum Fördergesellschaft mbH in Lübeck, ein Start-up-Ac-
celerator und eine offene High-Tech-Werkstatt (FabLab Lübeck), lösen bislang etwas mehr 
als die Hälfte der Unternehmenskooperation aus. Über alle Projekte hinweg beträgt die Zahl 
der Unternehmen 149, von denen knapp zwei Drittel ihren Sitz in Schleswig-Holstein haben. 
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Tabelle 11: Überblick über ausgewählte Outputindikatoren der Maßnahme 1.1.3 

Projekt 

Zahl der Unternehmen, die 
mit Forschungseinrichtun-

gen zusammenarbeiten 

davon mit Sitz in Schles-
wig-Holstein 

Anzahl in % Anzahl in % 

MakerCube - mobile digitale FabricationLabs 
für Schleswig-Holstein 

3 2,0 3 3,1 

Waterkant Hub 2020-2022 8 5,4 5 5,1 

TransMarTech Schleswig-Holstein 15 10,1 12 12,2 

CrossOverLab by StartUps 13 8,7 13 13,3 

GATEWAY 49 ACCELERATOR 37 24,8 28 28,6 

FabLab Lübeck - Phase 3 39 26,2 33 33,7 

StartUp Connect 34 22,8 4 4,1 

Insgesamt 149 100,0 98 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

5.2.4 Geschaffene Arbeitsplätze 

Im Folgenden werden die durch die geförderten Projekte geschaffenen Arbeitsplätze zusam-
menfassend für das Spezifische Ziel 1 dargestellt. Die Angaben beziehen sich kohärent zum 
Durchführungsbericht auf die im Monitoring bis zum 31.12.2021 erfassten Soll-Werte. Diese 
stellen von den Projektträgern abgeschätzte Zielwerte für das Jahr 2023 dar. 

Insgesamt sollen mit den bis Ende 2021 bewilligten 40 Vorhaben des Spezifischen Ziels 1 
rund 209 Arbeitsplätze, gemessen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), neu geschaffen werden, da-
von 85,87 VZÄ für Frauen und 122,8 VZÄ für Männer (siehe Tabelle 12, letzte Zeile). Die 
größten Beschäftigungseffekte gehen dabei von der Maßnahme 1.1.2 „Ausbau der anwen-
dungsnahen FuE-Infrastruktur“ aus. Durch die geförderten Infrastrukturprojekte sollen 124 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden.  

Tabelle 12: Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze für Frauen und Männer in den Maßnahmen zur Errei-
chung des Spezifischen Ziels 1 

Maßnahme / Spezifisches Ziel 

An-
zahl 
Pro-
jekte 

Zahl der geschaffenen  
Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente) 

  Frauen Männer Insgesamt 

1.1.1. Kompetenzzentren 14 34,37 38,50 72,87 

1.1.2. 
Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infra-
struktur  

19 46,00 78,00 124,00 

1.1.3 
Neuartige Strukturen des Technologietrans-
fers 

7 5,50 6,30 11,80 

 SZ 1 insgesamt 40 85,87 122,8 208,67 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021) 
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5.3 ERGEBNISSE UND WIRKUNGEN DER FÖRDERUNG 

5.3.1 Auswertung der empirischen Literatur zur Wirkungslogik 

Ausbau von FuE-Infrastruktur  

Als Frage bedeutsam ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit die intendierten Fördereffekte ein-
treten, welche Größenordnung sie aufweisen und wie nachhaltig sie sind. Mit Blick auf den 
empirischen Forschungsstand scheinen die Annahmen, die dem in Abschnitt 3.2 dargestell-
ten Wirkungsmodell zugrunde liegen, in der Summe sehr plausibel. Es gibt zahlreiche Unter-
suchungen, die eine positive Rolle von Hochschulen und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen auf die Innovationsfähigkeit von Unternehmen und die regionalwirtschaftliche Ent-
wicklung belegen (vgl. hierzu Box 1). 

Box 1: Grundlegende Forschungsarbeiten zu den Wirkungen öffentlicher Forschungseinrichtun-
gen auf Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Regionen 

Grundsätzlich belegt eine Reihe von Studien die positive Rolle von Hochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen auf Umfang und Erfolg des unternehmerischen Innovations-
prozesses und der regionalen Wirtschaftsentwicklung.1) 

Besondere Aufmerksamkeit hat dabei das Zusammenspiel von öffentlicher Forschungsinfrastruk-
tur und forschungstreibenden Unternehmen im Rahmen der Literatur zu so genannten regionalen 
Innovationssystemen und Clustern gefunden. Auf diesem Forschungsgebiet finden sich zumeist 
Arbeiten, die qualitative Methoden wie Fallstudien, Experteninterviews oder Befragungen verwen-
den. Üblicherweise stehen bei diesen Untersuchungen unmittelbare Input- und Outputgrößen für 
die Transferleistungen im Mittelpunkt, weniger Outcome und Impacts, die entlang der gesamten 
Wirkungskette am Ende zu verorten sind. Zudem legen die Analysen oftmals ein Schwergewicht 
auf prozessorientierte Fragestellungen.2) 

Demgegenüber sind quantitativ orientierte Untersuchungen zu den Wirkungen der Förderung von 
FuE-Infrastrukturen, wie sie mit dieser Maßnahme erfolgt, weniger häufig anzutreffen.3) 

In einem grundlegenden Beitrag hat Mansfield (1991) erstmals versucht, die soziale Ertragsrate 
aus akademischer Forschung zu quantifizieren. Basis seiner Untersuchung war eine Zufallsstich-
probe von 76 US-amerikanischen Industrieunternehmen. Er befragte führende FuE-Mitarbeiter 
über den Anteil neuer Produkte und Prozesse, die ohne Grundlagenforschung zwischen 1975 und 
1985 gar nicht (ohne starke Verzögerung) oder nicht ohne substanzielle Hilfe hätten entwickelt 
werden können. Dabei bezieht er sich auf einen Forschungszeitraum von 15 Jahren vor der Ein-
führung der ersten Innovation des jeweiligen Unternehmens des Zeitraumes 1975-1985. Mans-
field berechnet unter einer Reihe von spezifischen Annahmen eine soziale Ertragsrate von 28 %. 
Diese Größe kann auch als jährliche Rendite staatlicher Investitionen in Grundlagenforschung 
interpretiert werden. 

Eine quantitativ-ökonometrische Panelanalyse von Guellec/van Pottelsberge de la Potterie (2001) 
über einen Querschnitt von 16 OECD-Ländern im Zeitraum 1980-98 zeigt, dass ein 1%-iger An-
stieg in den öffentlichen FuE-Ausgaben zu einer Erhöhung des Produktivitätswachstum um 0,17% 
führt. Dieser Effekt wird aber von der Art der FuE-Ausgaben (zivil versus militärische FuE), dem 
Anteil der Hochschulen an der staatlichen FuE und der Höhe der FuE-Aufwendungen in der Wirt-
schaft beeinflusst. Nadiri/Mamuneas (1996) schätzen, dass rund 10 bis 15% des technischen 
Fortschritts von US-amerikanischen Industriebranchen im Zeitraum 1950-1986 auf öffentliche 
FuE-Investitionen zurückzuführen sind. Mamatzakis (2009) findet für griechische Industriezweige 
Werte zwischen 7 bis 9%. Haskel und Wallis (2013) haben diese Ergebnisse zuletzt bestätigt. Sie 
finden eine robuste Korrelation zwischen den im öffentlichen Sektor finanzierten Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten des Vereinigten Königreichs, die über so genannte Research Councils 
ausgezahlt werden, und dem Gesamtwachstum der Faktorproduktivität im Marktsektor. 

Ein weiteres Beispiel stellt die Untersuchung von Handrich et al. (2008) dar. Die Autoren berech-
nen auf Basis einer produktionstheoretisch fundierten Überschlagskalkulation den Wertschöp-
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fungseffekt der FuE-Ausgaben, der von den gesamten in Berlin-Buch gebündelten Forschungs-
einrichtungen im Bereich der Gesundheitswirtschaft und Biotechnologie getätigt wird. Danach füh-
ren dauerhafte FuE-Ausgaben in die vorhandene Technologieinfrastruktur in Höhe von 100 Mio. 
€ zu zusätzlicher Wertschöpfung von 60 Mio. €. 

Öffentlich-finanzierte Forschung kann sich nicht nur auf den Innovationsinput auswirken, sondern 
auch auf die FuE-Produktivität im Sinne von mehr Innovationen und mehr Patenten. Eine diesbe-
züglich sehr häufig zitierte Untersuchung stammt von Jaffe (1989). Ziel dieser Studie ist es, mög-
liche regionale Spillovereffekte universitärer Forschung zu identifizieren Dazu untersucht er den 
Einfluss universitärer Forschung und industrieller FuE auf die Patentanzahl (als Proxy für Innova-
tionen) von Unternehmen aus fünf Technologiebereichen diverser US-Bundesstaaten. Die Be-
obachtungseinheiten sind nicht die Unternehmen selbst, sondern die US-Bundesstaaten, in denen 
die Unternehmen ansässig sind. Er verwendet einen Datensatz für 29 Bundesstaaten für die Jahre 
1972-1977, 1979 und 1981. Über eine Stichprobe mit 929 Beobachtungen schätzt Jaffe (1989) 
eine Wissensproduktionsfunktion, in welcher die Anzahl von Patenten des jeweiligen Bundesstaa-
tes und Technologiebereichs erklärt wird, anhand der Ausgaben für universitäre und industrielle 
Forschung sowie eines Interaktionsterms des Konzentrationsindex und universitärer Forschung. 

Jaffes Analyse zeigt zum einen die Existenz regionaler Spillovereffekte, da über alle Technologie-
bereiche hinweg eine dauerhafte Erhöhung der universitären Forschungsausgaben des jeweiligen 
Staates um 10 % zu einer durchschnittlichen Steigerung der Produktion von Patenten der Unter-
nehmen in Höhe von 1 % führt. In einzelnen Technologiebereichen ergeben sich auch deutlich 
höhere Spillovereffekte. Zum anderen bestätigen seine Schätzungen die Hypothese, dass univer-
sitäre Forschung im Durchschnitt mehr Spillovers (Patente) in Regionen produziert, in denen so-
wohl universitäre als auch industrielle Forschungslabore häufiger konzentriert sind als in Regio-
nen, in denen das nicht der Fall ist. Je nach Bereich steigen die Spillovereffekte um 0,6 %-1,6 %. 
Jaffes Untersuchung demonstriert somit, dass nicht nur Spillovereffekte zwischen öffentlich-finan-
zierter Forschung und industrieller Forschung per se existieren, sondern auch, dass geografische 
Nähe zwischen diesen beiden Institutionen die Produktivität erhöht. 

Acs et al. (1992) greifen Jaffes Ansatz auf und ersetzen in der Produktionsfunktion die Anzahl an 
Patenten durch die Anzahl an Innovationen, da patentierte Entwicklungen nicht unbedingt ein gu-
tes Maß für Innovationstätigkeiten sind (Griliches 1990). Ihre Studie bestätigt weitgehend die Er-
gebnisse von Jaffe (1989), wobei ihren Ergebnissen zufolge Spillovereffekte von konzentrierten 
universitären und industriellen Forschungslaboren eine noch größere Bedeutung haben als von 
Jaffe (1989) postuliert. 

1) Vgl. für einen allgemeinen Überblick Schubert et al. (2012), Frietsch et al. (2016) sowie Comin et al. (2019). 
2) Die Literatur ist jedoch kaum mehr überschaubar und leidet unter einer Proliferation der Begrifflichkeiten, 
vgl. Rothgang, Lagemann (2011) und Rothgang et al. (2021). 
4) Zwar gibt es eine breite, quantitativ abgestützte Literatur zu Agglomerationseffekten und der Existenz und 
räumlichen Reichweite von Wissensspillovern. Der spezifische Nutzen von Investitionen in FuE-Infrastrukturen 
lässt sich aus den Resultaten dieser Forschungsrichtung jedoch nicht ableiten, vgl. für einen Überblick Aud-
retsch und Feldman (2004). 

Die in Box 1 aufgeführten grundlegenden Studien und Ergebnisse befassen sich mit der Mes-
sung (Schätzung) von Ertragsraten und Elastizitäten und daher – explizit oder implizit – auch 
mit der Quantifizierung von Wissensspillovers. Einen anderen Ansatz liefern Studien, die sich 
mit der Einschätzung der Bedeutung von öffentlicher Forschung und verschiedener Trans-
ferkanäle aus Sicht der Wirtschaft und der Wissenschaft beschäftigen und diese Fragestel-
lungen anhand von Umfragedaten analysieren. 

Eine frühe Studie von Beise und Stahl (1999) untersucht, welche Effekte öffentlich-finanzierte 
Forschung, betrieben in Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, auf Innovationen in deutschen Industrieunternehmen haben. Für 
knapp 10 % der Unternehmen, die neue Produkte oder Prozesse eingeführt haben, waren 
nach ihren Befragungsergebnissen öffentliche Forschungsergebnisse unerlässlich für die 
Entwicklung dieser Innovationen. Czarnitzki et al. (2000) erweitern die Analyse von Beise und 
Stahl. Sie berücksichtigen auch Dienstleistungsunternehmen und trennen die Bedeutung der 
Wissensquellen für die Entwicklung von Produkt- und von Prozessinnovationen. Für das Ver-
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arbeitende Gewerbe und den Bergbau geben 10 % der Produktinnovatoren und 3 % der Pro-
zessinnovatoren an, dass die Entwicklung erst durch neuere Forschung von Hochschulen 
oder anderen öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen ermöglicht wurde. Im Dienst-
leistungssektor beträgt dieser Anteil 4,3 % unter den Produktinnovatoren und 3,7 % unter den 
Prozessinnovatoren. 

Verschiedene, umfragebasierte Untersuchungen zeigen, dass Hochschulen und außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen ihre Forschungs- und Transfertätigkeiten stark durch ei-
nen Mangel an finanziellen Mitteln, zeitlichen Ressourcen und einer zu schlechten techni-
schen wie auch personellen Ausstattung behindert sehen.17 Mit den Maßnahmen im SZ 1 
wird daher an zentralen Forschungs- und Transferhemmnissen aus Sicht von öffentlichen 
Forschungseinrichtungen angesetzt. Umgekehrt zählen die Ergänzung eigener FuE-Kapazi-
täten und die Nutzung des Know-How der Forschungspartner zu den wichtigsten Kooperati-
onsmotiven von Unternehmen. Wird berücksichtigt, dass die Beteiligung an Forschungsko-
operationen und die Akquise von Drittmitteln als wichtiges Mittel gesehen wird, um den be-
grenzten Finanzierungsspielraum dauerhaft zu erweitern, wird mit der Förderung in Schles-
wig-Holstein einer zentralen Herausforderung von Hochschulen und außeruniversitären For-
schungsinstituten im international ausgerichteten wissenschaftlichen Forschungswettbewerb 
begegnet. Dies ist insbesondere dann von Relevanz, wenn die Möglichkeiten für eine ver-
stärkte Einwerbung von Drittmitteln in den für die Förderung ausgewählten Einrichtungen 
durch eine unzureichende apparativ-technische Ausstattung und dazu gehörige bauliche Inf-
rastruktur gehemmt wird und/oder ihre Forschungskompetenzen in den projektkonkreten Fäl-
len noch nicht den Ansprüchen genügen oder erst gar nicht vorhanden sind, die für eine er-
folgreiche Drittmittelakquisition erfüllt werden müssen. Dabei ist zu beachten, dass diese An-
sprüche durch den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt einem beständigen 
Wandel unterworfen sind. 

Neuartige Strukturen des Technologietransfers und der Unternehmensgründung aus 
der Wissenschaft 

Es besteht in der volkswirtschaftlichen Literatur weitgehende Einigkeit darüber, dass Unter-
nehmensgründungen zu einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit einer Ökonomie beitragen 
(vgl. beispielsweise Fritsch 2019, Fueglistaller et al. 2016, KfW Bankengruppe 2011, ZEW 
2016). Gelingt es den Existenzgründungen und Start-ups, sich erfolgreich zu etablieren, 
schaffen sie Arbeitsplätze und Wachstum. Sie lösen zudem Wettbewerbsdruck auf beste-
hende Unternehmen aus und stimulieren damit die Erneuerung und Anpassung ihrer Pro-
dukte und Prozesse. Da Neugründungen häufig neue Prozesse und Produkte einführen, tra-
gen sie zur Diffusion von Innovationen bei und stärken damit auch die mit ihnen entlang der 
Wertschöpfungskette verbundenen Unternehmen. 

Die Förderung von Unternehmensgründungen hat daher seit vielen Jahren einen festen Platz 
im Förderrepertoire von Bund und Ländern. Im Vordergrund steht weniger die Frage, ob Grün-
dungen gefördert werden sollen, sondern wie dies am besten gelingt. Neben den oben ge-
nannten wirtschaftspolitischen Zielen werden mit der Förderung von Gründungen zum Teil 
auch sozialpolitische Ziele verfolgt, wenn zum Bespiel Gründungen aus der Arbeitslosigkeit 

                                                 

17  Eine systematische und umfassende Darstellung von Forschungs- und Transferhemmnissen für öffentli-
che Forschungseinrichtungen liegt nicht vor. Es gibt aber eine Vielzahl von einzelnen Studien, Analysen 
und Befragungen mit speziellem Fokus auf Einrichtungsarten, besonderer regionaler Ausrichtung oder 
mit Bezug zu einer einzelnen Einrichtung, die sich mehr oder weniger ausführlich mit Forschungs-, 
Transfer- bzw. Kooperationshemmnissen beschäftigen, vgl. Hamm, Koschatzky (2020) und die dort ge-
nannte Literatur. Exemplarisch genannt seien des Weiteren Reisswig (2013), Hachmeister (2015), das 
Hochschul-Barometer des Stifterverbands (https://www.hochschul-barometer.de) oder eine Studie des 
Instituts für Demoskopie Allensbach (2020), die jüngst im Auftrag des Deutschen Hochschulverbandes 
und der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführt wurde. 
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gefördert werden (Block/Kohn 2011), oder regionalpolitische, wenn beispielsweise die regio-
nale Produktivität gesteigert oder der Strukturwandel beschleunigt werden soll (Kovalis/IfS 
2020, Prognos/InWIS 2015). Dabei ist zu berücksichtigen, dass hohe Gründungsraten nicht 
automatisch ein höheres Wachstum generieren (Dienes et al. 2018). Die Schaffung wirt-
schaftsfreundlicher Rahmenbedingungen ist somit ebenso wichtig oder gar wichtiger als le-
diglich Gründungsförderungsprogramme aufzulegen.  

Einen regelmäßigen internationalen Vergleich zum Gründungsgeschehen legt seit über zwei 
Jahrzehnten der Global Entrepreneurship Monitor18 vor. Die aktuelle Untersuchung für 
Deutschland (Sternberg et al. 2021) zeigt, dass gute und stabile Rahmenbedingungen für 
Gründungen vorliegen und sich die öffentlichen Förderprogramme kontinuierlich weiterentwi-
ckeln. Die öffentliche Unterstützung hat gerade im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Kapital 
für die Start- und Wachstumsphase positiv gewirkt. Verbesserungspotenziale werden bei der 
systematischen Zusammenführung von neu gegründeten mit mittelständischen Unternehmen 
gesehen.  

Die Instrumente zur Förderung von Existenz- und Unternehmensgründungen sind dabei viel-
fältig und häufig werden verschiedene Elemente miteinander kombiniert, um eine noch stär-
kere unterstützende Wirkung für die Start-ups zu realisieren. Über 1.100 Angebote zur Unter-
stützung von Start-ups in Deutschland wurden vor wenigen Jahren im Rahmen einer Studie 
identifiziert (iit 2018).  

Abbildung 11: Instrumente in der deutschen Unterstützungslandschaft für Start-ups  

 

Quelle: iit 2018, S. 12. 

Klassische angebotsseitige Instrumente der Gründungsförderung sind die Förderung von 
Technologie- und Gründerzentren (TGZ) sowie seit Anfang der 2000er Jahre verstärkt auch 
Inkubatoren and Akzeleratoren (iit 2018). Im Vergleich zu Technologie- und Gründerzentren 
fokussieren Inkubatoren auf die Förderung von Gründenden in einem sehr frühen Stadium, 
beispielsweise zur Unterstützung von Ausgründungen aus Hochschulen. Während das Ziel 
der Förderung von Inkubatoren aus Sicht der Existenzgründung daher insbesondere darin 
besteht, ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln, liegt der Fokus von Akzeleratoren in 
der Beschleunigung der Marktreife und der Begleitung des Markteintritts von Existenzgrün-
dern. Inkubatoren und Akzeleratoren liefern eine allgemeine, marktnahe Unterstützung von 
innovativen Gründungen und jungen Unternehmen beispielsweise durch die Bereitstellung 

                                                 

18 https://www.gemconsortium.org/ 
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von Infrastrukturen oder niedrigschwelliger Gründungsunterstützung durch Beratung und 
Wissenstransfer.  

Deutsche Inkubatoren bieten einen Mix an Unterstützungsformaten an. Es überwiegen Ver-
netzungsangebote und Angebote zur Vermittlung betriebswirtschaftlicher Kompetenzen so-
wie Coaching und Mentoring, die Bereitstellung von Infrastruktur, aber auch die Unterstützung 
bei der Kapitalakquisition und die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells gehören zum Pro-
fil (iit 2018, S. 59). Inkubatoren- und Akzeleratorenprogramme werden von Start-ups gegen-
über anderen Instrumenten als effektiver bewertet, um die Herausforderungen des Unterneh-
menswachstums zu meistern. Insbesondere die Vernetzung mit relevanten Branchenakteu-
ren wird dabei positiv hervorgehoben (ebd., S. 117f). 

 

Eine vor einigen Jahren durchgeführte Kontrollgruppenuntersuchung in Deutschland kommt 
zu dem ernüchternden Ergebnis, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit der in Inkubatoren 
betreuten Start-ups sich nicht von der vergleichbarer19 Unternehmensgründungen unter-
scheidet (Schwartz 2013). Die im Rahmen dieser Studie untersuchten Zentren sind jedoch 
eher dem Instrument Technologie- und Gründerzentrum im Sinne der oben angegebenen 
Studie des iit zuzuordnen, da sie in erster Linie günstige Infrastruktur für die Start-ups zur 
Verfügung stellen. Zudem wurden im Rahmen dieser Studie eine Reihe von erfolgsbeeinflus-
senden Faktoren – wie Teamzusammensetzung, Kompetenzen der Gründenden oder die 
Netzwerkeinbindung der jungen Unternehmen – bei der Bildung der Kontrollgruppe nicht be-
rücksichtigt.  

Eine empirische Untersuchung der Inkubator-Förderung in Europa und den U.S.A. nimmt ne-
ben den Effekten insbesondere die Wirkmechanismen von Inkubatoren in den Blick. Während 
Gründende sich häufig zunächst bei einem Inkubator bewerben, um die materielle Unterstüt-
zung in Form von preisgünstigen Räumlichkeiten und Gründungskapital zu erhalten, werden 
sie im Folgenden – insbesondere von stärker steuernd eingreifenden Inkubatoren – dabei 
unterstützt, ihre eigenen, für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erforderlichen Ressour-
cen zu bewerten, vorhandene Lücken zu erkennen und die Angebote des Inkubators zu nut-
zen, um diese zu schließen (Van Weele et al. 2017; Van Rijnsoever/Eveleens 2021). Ein 
belegter Effekt ist, dass es in Inkubatoren betreuten Start-ups gelingt, höhere Summen an 
Kapital einzuwerben und häufiger als andere Start-ups institutionelle Anleger für ihr Unter-
nehmen zu gewinnen (Van Rijnsoever et al. 2017).  

Andere Studien belegen ebenfalls einen Wissenszuwachs bei den in Inkubatoren betreuten 
Start-ups in Bezug auf Technologien, Märkte und die Finanzierung ihres Unternehmens, der 
insbesondere auf die Vernetzung mit anderen Start-ups und die Kooperation mit dem Ma-
nagement des Inkubators zurückgeführt wird und zu einer höheren Wahrscheinlichkeit einer 
erfolgreichen Einwerbung von Kapital beiträgt (Rubin et al. 2015).  

Das Wissen um unterschiedliche Motive für die Inanspruchnahme von Inkubatoren kann dem 
Management von Inkubatoren im Gegenzug helfen, ihre Unterstützungsangebote noch bes-
ser auf die Gründenden zuzuschneiden (Van Weele et al. 2020).  Indem Inkubatoren zusätz-
lich durch offene Angebote die Netzwerkbildung von Start-ups innerhalb einer Region fördern, 
können sie zudem eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines gesunden Ökosystems für 
Gründungen spielen (Van Weele et al. 2018; Van Rijnsoever 2020). 

                                                 

19  Die Kontrollgruppe war vergleichbar im Hinblick auf Standort, Branche, Alter der Unternehmen und 
Rechtsform.  

„Unter Inkubatoren (auch „Brutkasten“) versteht man privatwirtschaftliche oder öffentliche Initiativen, 
die Leistungen für Gründer anbieten, die sich mit ihrer Gründungsidee noch in einem sehr frühen Sta-
dium befinden. […] Die Aufgabe eines Inkubators ist es, die Teilnehmer zu erfolgreichen Gründern 
auszubilden.“ (iit 2018, S. 48) 
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5.3.2 Ergebnisse der Befragung bei den Forschungseinrichtungen  

Nachfolgend werden als wesentlicher Baustein der Evaluierung im Spezifischen Ziel 1 die 
Resultate einer Online-Befragung der Zuwendungsempfänger der Maßnahme 1.1.2 „Ausbau 
der anwendungsnahen FuE-Infrastruktur“ als die finanziell bedeutendste Maßnahme im Spe-
zifischen Ziel 1 dargestellt. Die Befragung wurde im August 2022 bei den geförderten Hoch-
schulen durchgeführt und erzielte eine Rücklaufquote von 57,9%, d. h. 11 der 19 Zuwen-
dungsempfänger haben einen vollständig oder teilweise ausgefüllten Fragebogen mit Anga-
ben zu den Ergebnissen und Wirkungen ihres Projekts zum Ausbau der FuE-Infrastruktur 
zurückgesendet.  

Inhaltlich wurden durch die Online-Befragung folgende Aspekte erhoben: 

a) Allgemeine Angaben zur Forschungseinrichtung 

b) Projektbewertung  

c) Förderwirkung des EFRE-Projekts 

d) Wahrnehmung des EFRE-Förderverfahrens 

Allgemeine Merkmale der Einrichtungen 

Bei den geförderten Einrichtungen handelt es sich in sechs Fällen um eine Universität und in 
fünf Fällen um eine Fachhochschule. An den organisatorischen Einheiten der Einrichtungen 
(hauptsächlich Institute und Fachbereiche), die eine Förderung für den Ausbau ihrer FuE-
Infrastruktur erhalten haben, arbeiten im Durchschnitt (Median) 10 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler (VZÄ). Die Forschungsaktivitäten dieser Einrichtungen sind im Durchschnitt 
fast zu etwas mehr als zwei Fünfteln (42 %) auf Industrielle Forschung ausgerichtet. Etwa 
38 % der Forschungsmittel der Einrichtungen entfallen auf die experimentelle Entwicklung, 

23 % auf die Grundlagenforschung (siehe Abbildung 12).  

Abbildung 12: Organisatorische Einheit und Ausrichtung der Forschungsaktivitäten  

  
Frage: Bitte tragen Sie hier den vollständigen Namen des Lehr-
stuhls, Instituts bzw. der organisatorischen Einheit ein, an dem 
bzw. der die neue FuE-Infrastruktur geschaffen wird. (n=11) 

 

Frage: Wie würden Sie die grundlegende Ausrichtung der 
Forschungsaktivitäten an diesem Lehrstuhl, Institut bzw. die-
ser organisatorischen Einheit charakterisieren? (n=11) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Inhaltlich lassen sich die Forschungsaktivitäten an den befragten Hochschuleinrichtungen am 
häufigsten dem Feld der Physical Sciences zuordnen, hierbei vor allem den Bereichen Inge-
nieurwesen und Energie sowie Informatik und Umweltwissenschaften. In den Bereichen 
Health, Social und Life Sciences wurden nur sehr vereinzelt Angaben gemacht. Davon am 
häufigsten in den Social Sciences (drei Angaben) und dort in den Bereichen Psychologie, 
Sozialwissenschaft selbst und multidisziplinaren Themenfelder (siehe Abbildung 13). 
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Abbildung 13: Inhaltliche Ausrichtung der geförderten Forschungseinrichtungen 

  

Frage: Welchem der folgenden Inhaltskategorien der „All Science Journal Classification“ (ASJC) sind die Forschungsaktivi-
täten an Ihrem Lehrstuhl, Institut bzw. Ihrer organisatorischen Einheit am ehesten einzuordnen? (n=11) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Das Drittmittelvolumen pro Jahr, welches die Einrichtungen erzielen, schwankt beträchtlich 
und reicht von 200.000 € bis zu mehreren Millionen Euro. Im Median liegt der Wert bei rund 
700.000 €. Bezogen auf das wissenschaftliche Personal (VZÄ) ergibt sich im Durchschnitt 
(Median) ein Wert von rund 48.250 € Drittmittel je Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler. 

Nutzergruppen der Projekte 

Abbildung 14 zeigt, dass die geförderte neue FuE-Infrastruktur hauptsächlich vom For-
schungspersonal der geförderten Einrichtungen genutzt werden. Dabei nutzen besonders die 
Forscherinnen und Forscher, welche durch im Rahmen von Projektförderung eingeworbene 
Drittmittel finanziert werden, die neue FuE-Infrastruktur intensiv. Über vier Fünftel der Einrich-
tungen gab an, dass diese Nutzergruppe eher stark (27 %) oder sehr stark (55 %) von der 
Maßnahme profitiert. Auch die grundfinanzierten Forscherinnen und Forscher der Einrichtun-
gen profitieren sehr häufig von der neuen FuE-Infrastruktur, und zwar fast die Hälfte sehr 
stark (45 %) oder eher stark (27 %). Auch Studierende profitieren von der geförderten FuE-
Infrastruktur. Fast zwei Drittel der Einrichtungen gab an, dass diese stark (36%) oder sehr 
stark (27%) von der verbesserten Ausstattung profitieren. Forscherinnen und Forscher von 
Unternehmen werden dagegen schon etwas weniger als relevante Nutzergruppe genannt.  

Die geringere Bedeutung für Unternehmen erklärt sich einerseits aus Einschränkungen des 
Beihilferechts. Da die Förderung der FuE-Infrastruktur nur im Rahmen nichtwirtschaftlicher 
Tätigkeit zulässig ist, ist die Erbringung von FuE-Dienstleistungen für Unternehmen nur in 
engen Grenzen möglich. Andererseits deutet die geringere Bedeutung der neuen Infrastruktur 
für Unternehmen aber möglicherweise auch auf eine mangelnde Relevanz für unternehmeri-
sche Forschungszwecke hin. Die geringste Rolle spielt die neue FuE-Infrastruktur für For-
scherinnen und Forscher anderer wissenschaftlicher Einrichtungen. Für diese Nutzergruppe 
gaben nur noch 27 % der befragten Einrichtungen an, dass diese eher stark profitiert.  
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Abbildung 14: Nutzergruppen der neuen FuE-Infrastruktur 

 

Frage: In welchem Ausmaß profitieren die folgenden Personengruppen von der neuen FuE-Infrastruktur? (n=11) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Stand der FuE-Infrastruktur vor und nach der Umsetzung des Projekts 

Die Beurteilung des Stands und der Qualität der FuE-Infrastruktur zeigt eine deutliche Ver-
besserung im Vergleich der Situationen vor und nach Umsetzung des Projekts an (siehe Ab-
bildung 15). Die Möglichkeit herausragende, auch international bedeutsame Beiträge für den 
wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt auf den jeweiligen Forschungsfeldern der geförder-
ten Einrichtungen in Hochschulen zu betreiben, ist in 27 % der Fälle erst nach dem Ausbau 
der FuE-Infrastruktur gegeben. Dagegen besteht diese Situation nur in 9 % der Fälle bereits 
vor der Investition. 

Die Mehrheit der Befragten (36 %) gibt für die Situation vor Umsetzung des Projekts an, dass 
ihre Einrichtung Beiträge von eher mittlerer Bedeutung für den wissenschaftlichen Erkennt-
nisfortschritt auf ihren Forschungsfeldern geleistet hat. Für gut ein weiteres Fünftel der Pro-
jekte wird vor dem Ausbau der FuE-Infrastruktur eine Situation angegeben, bei der sogar nur 
wenig bedeutende Beiträge für den wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt geleistet werden 
können. Diese beiden Einschätzungen des eher geringen eigenen wissenschaftlichen Bei-
trags treten in der Situation nach Umsetzung des Projekts nicht mehr auf. Hingegen geben 
fast drei Viertel der Einrichtungen für die Situation nach Umsetzung des Projekts an, über-
durchschnittliche Beiträge für den wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt auf ihrem For-
schungsfeld zu leisten. 

Mit dem geförderten Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infrastruktur erreichen demnach in 
der Eigeneinschätzung der Hochschulen die Forschungseinrichtungen erst häufig einen Grad 
an Qualität der FuE-Infrastruktur, der ihnen eine erfolgreiche Teilnahme am zumeist interna-
tional ausgerichteten wissenschaftlichen Wettbewerb ermöglicht. 
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Abbildung 15: Stand der FuE-Infrastruktur vor und nach der Umsetzung des Projekts 

 

Frage: Wie beurteilen Sie den Stand Ihrer FuE-Infrastruktur im Vergleich zu der Situation vor und nach Um-
setzung des Projekts? (n=11) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Auswirkungen auf die Forschungseinrichtungen 

In Abbildung 16 sind die qualitativen Bewertungen der Effekte ausgewiesen, die durch die 
verbesserte FuE-Infrastruktur an den Instituten, Fachbereichen oder anderweitigen organisa-
torischen Einheiten der Hochschulen bisher entstanden sind bzw. aus deren Sicht noch ent-
stehen werden. Dabei sollten die Einrichtungen verschiedene Kategorien von Auswirkungen 
auf einer Skala von +1 (trifft gar nicht zu) bis +4 (trifft voll und ganz zu) bewerten. Zum einen 
wurde nach den Effekten der neuen Infrastruktur auf die wissenschaftliche Entwicklung der 
Einrichtung gefragt. Zum anderen sollten die Einrichtungen die Effekte des Projekts im Hin-
blick auf die Zusammenarbeit mit der und den Wissenstransfer in die Wirtschaft bewerten. 

Insgesamt lässt sich für die Hochschulen feststellen, dass der Ausbau der anwendungsnahen 
Infrastruktur im Rahmen der Projekte insbesondere einen positiven Einfluss auf die wissen-
schaftliche Entwicklung der Einrichtungen hatte bzw. noch haben wird. So bewerten 73 % der 
Befragten die Aussage, dass ein Ausbau vorhandener Kompetenzen und eine Exzellenzstei-
gerung in bisherigen Forschungsfeldern bewirkt wurde, als voll und ganz zutreffend. Die 
restlichen 27 % sehen die Aussage zumindest als teilweise zutreffend an. Ein Effekt auf die 
Erschließung neuer Themen bzw. neuer Forschungsfelder wurde von einer gleich großen 
Mehrheit der befragten Einrichtungen (73 %) voll und ganz oder von zumindest teilweise 
(27 %) bestätigt. Überwiegend positive Auswirkungen werden auch mit Blick auf die erhöhte 
Wahrnehmung in der Wissenschaftslandschaft gesehen. Hier stimmen ebenfalls 73 % voll 
und ganz der Aussage zu. 

Etwas geringer aber immer noch deutlich positiv fallen die Zustimmungsraten mit Blick auf 
die Wirkungen der Infrastrukturprojekte auf den Aufbau und die Verstetigung von Kooperati-
onen mit wissenschaftlichen Partnern aus Schleswig-Holstein aus (55 % stimmen voll und 
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ganz zu). Die Bindung und Gewinnung von Wissenschaftler*innen oder Nachwuchswissen-
schaftler*innen wird von ebenfalls 55 % (trifft voll und ganz zu) bzw. 27 % (trifft teilweise zu) 
als zentraler Effekt gesehen. Demgegenüber attestiert die Mehrheit der Befragten den Infra-
strukturprojekten nur einen teilweisen Einfluss auf die Sicherung oder Neueinstellung von 
wissenschaftlichem Personal. Eine etwas größere Auswirkung der Projekte wird auf die Qua-
lifizierung von Mitarbeiter*innen für den Abschluss wissenschaftlicher Arbeiten gesehen. 
Mehr als die Hälfte der befragten Einrichtungen stimmen dieser Aussage voll und ganz zu. 
Die Einbringung von neuen Methoden und Ergebnissen in die Lehre wird eine etwas gerin-
gere Bedeutung als mögliche Wirkungskategorie zugesprochen. 

Eine wesentliche Voraussetzung in der Interventionslogik der Fördermaßnahme ist die Ver-
stetigung und Verbesserung der Drittmittelakquise der Hochschulen, um die dauerhafte Nut-
zung und Auslastung der Geräte für die wissenschaftliche Forschung zu gewährleisten. 45 % 
der befragten Einrichtungen sehen einen deutlich positiven Effekt auf die Einwerbung zusätz-
licher Projektförderungen und Drittmittel von öffentlichen Gebern als gegeben an. Für die 
restlichen 55 % ist ein solcher Effekt zumindest teilweise gegeben.  

Auffällig ist, dass die Wirkungen auf die Zusammenarbeit sowohl mit wissenschaftlichen als 
auch wirtschaftlichen Partnern außerhalb von Schleswig-Holstein verhaltener beurteilt wer-
den. Zwar wird die Verbesserung der Fähigkeit zu Kooperationen immer noch von der Mehr-
heit als wesentlicher Effekt betrachtet, dieser fällt aber deutlich geringer aus als in Bezug auf 
die regionale Kooperationsfähigkeit.  

Insgesamt etwas schlechter fallen die Bewertungen der Auswirkungen der verbesserten For-
schungsstruktur auf die Zusammenarbeit mit der und den Wissenstransfer in die Wirtschaft 
aus. Neben dem Ausbau und der Verstetigung von Kooperationen mit Partnern aus der Wirt-
schaft in Schleswig-Holstein spielt dabei die Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für eine Beschäftigung in der privaten Wirtschaft eine vergleichsweise wichtige Rolle. 
Hier stimmen 45 % der Aussage voll und ganz und 36 % zumindest teilweise zu. Hingegen 
sieht die Mehrheit der Befragten eine mögliche Steigerung von Auftragsforschung und For-
schungsdienstleistungen für die Wirtschaft als nur teilweise gegeben an.  
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Abbildung 16: Auswirkungen auf die Entwicklung der geförderten Einrichtung 

Wissenschaftliche Entwicklung 

 

Entwicklung im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der und den Wissenstransfer in die Wirtschaft 

 
Frage: Welche Auswirkungen hatte das FuE-Projekt auf betriebswirtschaftliche Faktoren Ihres Unterneh-
mens? (n=10-11) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Quantifizierte Effekte auf die Einwerbung von Drittmitteln 

Aufgrund der zentralen Rolle der Drittmitteleinwerbung wurden die Einrichtungen der Hoch-
schulen gebeten, die Erfolge bei der Akquise von Drittmitteln aufgrund der neu geschaffenen 
Infrastruktur zu quantifizieren. Dabei wurde nach der Zahl der bewilligten bzw. zugesagten 
Drittmittelprojekte verschiedener öffentlicher Fördergeber sowie aus der Wirtschaft gefragt. 
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Als öffentliche Drittmittelgeber wurden die DFG, der Bund und die EU (Horizont 2020, EFRE) 
abgegrenzt. Bei den nachfolgenden Ergebnissen ist allerdings zu beachten, dass es den Be-
fragten in den meisten Fällen (noch) nicht möglich war, eine Beurteilung abzugeben oder 
keine Angabe gemacht wurde. 

Tabelle 13 zeigt zunächst die Auswertung der Antworten für die öffentlichen Mittelgeber. Die 
Einwerbung von DFG-Drittmittelprojekten als Folge einer Geräteanschaffung wurde in zwei 
Fällen berichtet. Das Drittmittelvolumen der akquirierten DFG-Projekte betrug insgesamt 
300.000 €. In fünf Projekten war eine Beurteilung (noch) nicht möglich und in drei Fällen 
wurde keine Angabe gemacht. In zwei Fällen wurden keine eingeworbenen DFG-Projekte 
angegeben (Anzahl „0“-Nennungen). Im Durchschnitt wurden somit 100.000 € Drittmittel der 
DFG pro Infrastrukturprojekt eingeworben. Nur bezogen auf Projekte mit Angaben zu den 
Drittmitteln der DFG (inklusive der Nullmeldungen) konnten mit den Projekten im Rahmen der 
Fördermaßnahme DFG-Drittmittel von lediglich 0,05 € je investiertem Euro eingeworben wer-
den. 

Für zwei Infrastrukturprojekte wurden Angaben zur Akquise von Drittmittelprojekten gemacht, 
bei denen der Bund die Fördermittel zur Verfügung gestellt hat. Insgesamt wurden damit be-
achtliche 17 Drittmittelprojekte des Bundes durch die neu geschaffene Infrastruktur ermög-
licht. Die Summe der Drittmittel beläuft sich auf 5,420 Mio. €. Im Durchschnitt wurden Dritt-
mittel des Bundes von 1,084 Mio. € je Projekt eingeworben. In Relation zum Investitionsvolu-
men der Projekte mit Angaben zu den Drittmittelprojekten des Bundes ergibt sich ein Hebel 
von etwa 0,47 je eingesetztem Fördereuro.  

Neben der DFG und dem Bund gehört die EU zu den größten Forschungsförderern von Hoch-
schulen. Mit Horizont 2020 als 8. EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation wur-
den in der Periode 2014 bis 2020 EU-Mittel in Höhe von 74,8 Mrd. € bereitgestellt. Deutsch-
land konnte mit rund 10,0 Mrd. € an den EU-Mitteln partizipieren. Auf das Land Schleswig-
Holstein entfielen hiervon mit etwas mehr als 134 Mio. € jedoch nur 1,3 % der durch deutsche 
Institutionen insgesamt aus Horizont 2020 eingeworbenen Mittel. Dies spiegelt sich auch in 
den Befragungsergebnissen wider. Für die im Rahmen der EFRE-Förderung unterstützten 
Infrastrukturprojekte wird bei der Befragung in keinem Fall ein unmittelbarer Effekt auf die 
Möglichkeit zur Einwerbung von Mitteln aus Horizont 2020 genannt, wobei nur in zwei Fällen 
eine explizite „0“-Nennung erfolgte und die restlichen Einrichtungen entweder keine Beurtei-
lung vornehmen oder Angaben machen konnten. 

Neben den Horizont 2020-Projekten wurde in der Befragung auch nach dem Einfluss auf die 
Bewilligung weiterer EFRE-Projekte gefragt. Hier wurde in fünf Fällen ein positiver Effekt be-
stätigt, der zu insgesamt sieben EFRE-Projekten im Umfang von 1,7 Mio. € geführt hat. Somit 
ergibt sich mit einem Wert von 0,61 der größte Hebeleffekt bei der weiteren Einwerbung von 
Drittmitteln aus dem EFRE, d. h. bezogen auf die Projekte mit positiven Angaben und „0“-
Nennungen (zusammen vier Projekte) konnten im Durchschnitt je gefördertem Euro 0,61 € 
weitere EFRE-Förderung gewonnen werden. 
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Tabelle 13: Zusätzliche Einwerbung von Drittmitteln 

 

Einwer-
bung von 
Drittmittel-
projekten 
der DFG 

Einwerbung 
von Drittmit-
telprojekten 
des Bundes 
(z.B. BMBF-

Fachpro-
gramme, 

ZIM) 

Einwer-
bung von 
Drittmit-

telprojek-
ten aus 
Horizont 

2020 

Einwer-
bung 

von Dritt-
mittel-
projek-
ten aus 

dem 
EFRE 

Einwer-
bung 
von 

Dritt-
mitteln 
aus der 

Wirt-
schaft* 

Einwer-
bung 
von 

sonsti-
gen Dritt-

mitteln Insgesamt 

Anzahl Drittmittel-
projekte (nur bei öf-
fentlichen Mittelge-
bern abgefragt) 

2 17 0 7 - - 26 

Drittmittel insgesamt 
in € 

300.000 5.420.000 0 1.700.000 500.000 2.187.000 10.107.000 

Drittmittel je geför-
dertem Projekt in € 
(Mittelwert)** 

100.000 1.084.000 0 425.000 83.333 364.500 1.443.857*** 

Im Durchschnitt je 
gefördertem € In-
vestition (Mittelwert) 

0,05 0,47 0,00 0,61 0,10 0,34 1,2*** 

        
Anzahl der Nennun-
gen mit positiven 
Angaben 

1 3 0 2 4 5  

Anzahl „0“-Nennun-
gen 

2 2 2 2 2 1  

Beurteilung (noch) 
nicht möglich  

5 5 6 5 5 5  

Keine Angabe 3 1 3 2 0 0  

Zahl der Projekte 
insgesamt 

11 11 11 11 11 11 11 

* Drittmittel aus der Wirtschaft: Inklusive Einnahmen aus Forschungsdienstleistungen (z. B. Gutachten, Beratun-
gen, Vorträge, Weiterbildungen) 
** ohne Projekte, bei denen eine Beurteilung (noch) nicht möglich war 
*** bezogen auf die 7 Projekte mit Angaben zu Drittmitteln der DFG, des Bundes und EFRE 

Frage: Welche Ergebnisse konnten bei der Drittmitteleinwerbung aufgrund der neuen Forschungsinfrastruktur an 
Ihrem Lehrstuhl, Institut bzw. Ihrer organisatorischen Einheit bislang erzielt werden? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Mit Blick auf die verschiedenen öffentlichen Drittmittelgeber wurde insgesamt in sechs Infra-
strukturprojekten ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Aufbau der neuen FuE-
Infrastruktur und der nachfolgenden Akquise von Drittmitteln der DFG, des Bundes oder der 
EU gesehen. Das Volumen der eingeworbenen Drittmittel beträgt 7,420 Mio. €. Davon 
stammten gut drei Viertel aus Bundesprogrammen, während die besonders ambitionierten 
und auf internationale Exzellenz ausgerichteten Förderprogramme der DFG eine geringere 
Rolle spielten. 

Neben der Mitteleinwerbung bei öffentlichen Fördergebern wurde in der Befragung auch nach 
dem Erfolg bei der Einwerbung von Drittmitteln aus der Wirtschaft gefragt. Hier wurde immer-
hin von vier Projekten berichtet, dass durch den Aufbau der neuen FuE-Infrastruktur die Ein-
werbung von Drittmitteln ermöglicht wurde. Während in zwei Projekten die eingeworbenen 
Drittmittel im unteren sechsstelligen Bereich lagen, hatte die Mittelsumme aus der Wirtschaft 
in den beiden anderen Projekten einen wesentlich geringen Umfang. 
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Drittmittel können z. B. auch von Institutionen anderer Bundesländer, Vereinen oder Stiftun-
gen eingeworben werden. Diese sonstigen Drittmittel spielten mit einer Summe von 
2,187 Mio. € eine durchaus bedeutende Rolle. Insgesamt wurde von fünf Infrastrukturprojek-
ten angegeben, dass sonstige Drittmittel akquiriert werden konnten. Im Durchschnitt handelte 
es sich hierbei um Vorhaben mit einem Volumen von etwas mehr als 360.000 €. 

Insgesamt konnten durch die Infrastrukturprojekte in der Stichprobe der befragten Einrichtun-
gen Drittmittel mit einem Volumen von 9,687 Mio. € akquiriert werden. Bezogen auf das In-
vestitionsvolumen von 8,454 Mio. € für die Projekte, bei denen explizite Angaben zur Drittmit-
teleinwerbung gemacht wurden, resultieren damit rund 1,2 € Drittmittel pro investiertem Euro. 
Bei der Übertragung dieser relativen Maßgröße auf die anderen Infrastrukturprojekte ist je-
doch Vorsicht angebracht, da die Stichprobe der Projekte mit expliziten Antworten gemessen 
an der Gesamtzahl der geförderten Projekte nur etwas mehr als ein Drittel ausmacht (sieben 
von insgesamt 19 geförderten Projekten bzw. 36,8 %).  

Alles in allem liefern die Befragungsresultate aber eine Bestätigung für einen engen kausalen 
Zusammenhang zwischen dem Ausbau der FuE-Infrastruktur im Rahmen der EFRE-Förde-
rung und der späteren erfolgreichen Einwerbung von Drittmitteln vor allem von öffentlichen 
Mittelgebern. Insoweit es sich bei diesen Drittmitteln um Mittel von externen Quellen handelt 
(wie DFG, Programme des Bundes, sonstige Drittmittelgeber, Wirtschaft), „rechnen“ sich 
diese Investitionen auch aus einer monetären Perspektive, weil sie andere Mittel hebeln. 

Wissenschaftlicher Output 

Die Nutzung der neuen FuE-Infrastruktur findet im Zuge wissenschaftlicher Forschungsarbei-
ten statt, die überwiegend von dem grund- oder drittmittelfinanzierten Personal der jeweiligen 
Einrichtungen der Hochschulen durchgeführt wird und die sich als unmittelbares Resultat in 
Publikationen und Qualifizierungsarbeiten niederschlagen.20 

Abbildung 17 fasst diesen wissenschaftlichen Output zusammen. Am häufigsten fließen die 
Forschungsergebnisse, welche durch die neue FuE-Infrastruktur erzielt werden konnten, in 
sonstige wissenschaftliche Publikationen (wie Working Paper, Buchbeiträge, Fachbücher) so-
wie Fachartikel, die in referierten Zeitschriften veröffentlicht werden, ein. Dies ist in der Sci-
entific Community der traditionelle Weg zur Verwertung und Verbreitung von neuen Erkennt-
nissen wissenschaftlicher Forschung. Im Durchschnitt wurden pro Projekt jeweils rund 8 sons-
tige Publikationen und Fachartikel veröffentlicht bzw. sind zur Veröffentlichung eingereicht. 
Insgesamt werden für die Stichprobe der befragten Infrastrukturprojekte 93 sonstige Publika-
tionen und 92 Fachartikel aufgeführt.21 

                                                 

20  Wissenschaftliche Publikationen sind die wichtigste und häufigste Form der Verwertung und Verbreitung 
wissenschaftlicher Forschungsergebnisse. Forschungsergebnisse gelten gemeinhin erst dann als aner-
kannt, wenn sie veröffentlicht und somit verifizierbar sind (vgl. DFG 2013, S. 43). Bei wissenschaftlichen 
Publikationen handelt es sich um wissenschaftliche Artikel bzw. Aufsätze in Fachzeitschriften, Konfe-
renz- oder Sammelbänden. Weiterhin zählen wissenschaftliche Gesamtwerke wie Monographien, Lehr- 
oder Handbücher zum Kreis der Publikationen. Vorrangiges Ziel des Publizierens ist das Präsentieren 
neuer Forschungsergebnisse innerhalb der Scientific Community, welche diese Ergebnisse diskutiert, 
überprüft, ggf. falsifiziert, zitiert oder als Anregung für darauf aufbauende Forschungsprojekte nutzt. Ne-
ben der Reputation in Fachkreisen und positiven Auswirkungen auf die wissenschaftliche Karriere kön-
nen auch der Zugang zu Forschungsmitteln und monetäre Einnahmen (bspw. durch Tantiemen, vergü-
tete Expertentätigkeiten) erwünschte Effekte sein. 

21  Eine vergleichende Einordnung dieser Zahlen ist angesichts von nur 11 Antworten schwierig, insbeson-
dere mit Blick auf die Besonderheiten im Publikationsverhalten je nach Fachdisziplin. Generell publiziert 
ein wissenschaftlicher Autor rund 2-3 referierte Publikationen im Jahr, Bezogen auf das FuE-Personal 
insgesamt werden pro Jahr rund 0,6 Publikationen in referierten Fchzeitschriften veröffentlicht. In einer 
aktuellen Evaluierung eines BMBF-Förderprogramms finden Alecke et al. (2022), dass durch die Förde-
rung ein Anstieg von rund 1-5 Publikation pro Jahr resultiert. Die berichteten Ergebnisse liegen daher in 
einem plausiblen Wertebereich und zeigen einen nachvollziehbaren Anstieg im wissenschaftlichen Out-
put durch die Förderung. 
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Zu den wissenschaftlichen Publikationen im erweiterten Sinn gehören auch Hochschulschrif-
ten und Qualifizierungsarbeiten, wie bspw. Bachelor- und Masterarbeiten oder Dissertatio-
nen, selbst wenn sie (noch) unveröffentlicht sind. Von den Einrichtungen an den Hochschulen 
werden im Schnitt pro Projekt fast 8 Master- bzw. Diplomarbeiten und 6 Bachelorarbeiten 
genannt, die durch die neue FuE-Infrastruktur ermöglicht werden. Deutlich seltener sind Dis-
sertationen, die erst infolge der neuen Infrastruktur erfolgreich abgeschlossen werden konn-
ten; hier werden insgesamt nur 10 Dissertationen berichtet. Von Habilitationen, die durch die 
neue Infrastruktur ermöglicht werden, wird nicht berichtet. 

Abbildung 17: Wissenschaftlicher Output 

 

Frage Welche Ergebnisse bei Qualifizierungsarbeiten und / oder Publikationen konnten aufgrund der neuen 
FuE-Infrastruktur an Ihrem Lehrstuhl, Institut bzw. Ihrer organisatorischen Einheit bislang erzielt werden? 
(n=11) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Bewertung der Förderwirkung  

Die Investitionen in die FuE-Infrastruktur ermöglichen die Erzielung wissenschaftlicher For-
schungsresultate, welche die Grundlage für die Einwerbung von Drittmittel sowie wissen-
schaftliche Publikationen und Qualifizierungsarbeiten bilden. Der erfolgreiche Einsatz in der 
Forschung der geförderten Hochschuleinrichtungen stellt jedoch nur eine hinreichende Be-
dingung für den Erfolg der Förderung insgesamt dar: es ist denkbar, dass die Investitionen 
auch ohne die EFRE-Förderung durch eine alternative Finanzierung hätten durchgeführt wer-
den können. Notwendige Bedingung für eine Zurechenbarkeit der berichteten Outputs in 
Form zusätzlicher Drittmittel und Publikationen zugunsten der EFRE-Förderung ist, dass erst 
durch die finanzielle Zuwendung aus dem EFRE der Ausbau der anwendungsnahen FuE-
Infrastruktur sichergestellt werden konnte.  

Daher wurde an die Einrichtungen der Hochschulen die abschließende Frage gestellt, welche 
Konsequenzen sich ohne die EFRE-Förderung für das Vorhaben zum Ausbau der FuE-Infra-

struktur ergeben hätte (siehe Abbildung 18). 
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Mit 27 % gab etwas mehr als ein Viertel der befragten Einrichtungen an, dass das Vorhaben 
ohne die EFRE-Förderung nicht weiterverfolgt worden wäre. Dagegen wäre kein Infrastruk-
turprojekt ohne EFRE-Förderung wie geplant realisiert worden. Am häufigsten nannten mit 
64 % die Hochschuleinrichtungen eine Reduzierung des Vorhabens (z. B. durch Kürzung der 
verfügbaren Mittel) als Konsequenz, wenn sie keine EFRE-Förderung erhalten hätten. In 
45 % bzw. 36 % der Fälle wurde angegeben, dass das Vorhaben in seinem technologischen 
Anspruch gesenkt oder zeitlich verschoben worden wäre.  

Abbildung 18: Förderwirkung 

 

Frage: Welche Konsequenzen hätten sich ohne die EFRE-Förderung für Ihr Vorhaben zum Ausbau der FuE-
Infrastruktur ergeben? (n=11) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Wahrnehmung des Förderverfahrens 

Um die Hürden bei der Beantragung und Gewährung der Zuwendungen der FuE-Förderung 
zu bestimmen, wurden die Forschungseinrichtungen gebeten, ihr Urteil zu formalen, verfah-
renstechnischen Kriterien sowie inhaltlich, thematischen Kriterien der Förderung abzugeben. 
Sie konnten dabei zwischen einer Bewertung mit „sehr gut/sehr kurz/sehr niedrig “ (allge-
meine Aspekte/Bearbeitungsdauer/administrativer Aufwand) bis „sehr schlecht/sehr 

lange/sehr hoch“ wählen. Abbildung 19 gibt die relative Verteilung der Antwortmöglichkei-
ten wieder.  

Bei den Bewertungen allgemeiner Aspekte des EFRE-Förderverfahrens werden die Bereit-
stellung von Informationen zur Förderung und technisch-operative Hilfestellungen durch die 
WTSH werden von knapp über der Hälfte der Befragten als sehr gut und ein Drittel als gut 
eingestuft. Die Nachvollziehbarkeit der allgemeinen Förderanforderungen wird von etwas 
mehr als einem Drittel der Einrichtungen als sehr gut und über der Hälfte als gut empfunden. 
Eine ähnliche Bewertung ergibt sich für die Verständlichkeit von Antragsdokumenten. Am 
vergleichsweise schlechtesten schneidet die Transparenz des Auswahl- und Entscheidungs-
verfahrens ab. Diese bewerten immerhin 27 % der Befragten als schlecht. Insgesamt über-
wiegt aber auch hier der Anteil der guten und sehr guten Bewertungen. 
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Die Bearbeitungsdauer während des Förderverfahrens wird von den befragten Forschungs-
einrichtungen durchschnittlich etwas schlechter bewertet als die zuvor beschriebenen allge-
meinen Aspekte des Förderverfahrens. Am kürzesten wird hierbei die Bearbeitungsdauer von 
der Einreichung der Belege bis zur ersten Auszahlung empfunden. Diese wird von 11 % der 
Befragten als sehr kurz und von 44 % als kurz eingestuft. Ähnliche Antworten ergeben sich 
hinsichtlich der Bearbeitungsdauer von der Einreichung des Verwendungsnachweises bis zur 
letzten Auszahlung. Am schlechtesten schneidet die Bearbeitungsdauer von der Antragstel-
lung bis zur Bewilligung ab. So geben ein Fünftel der Befragten an, dass diese sehr lange ist 
und weitere zwei Fünftel bewertet diese als lange. Lediglich zwei Fünftel empfindet die Bear-
beitungsdauer hingegen als kurz, keine der Befragten als sehr kurz. 

Schließlich wurden die Einrichtungen zum bürokratischen bzw. administrativen Aufwand wäh-
rend des EFRE-Förderverfahrens gefragt. Den mit Abstand höchsten Aufwand bereitet den 
Einrichtungen die Antragstellung. Bis auf eine der 11 antwortenden Einrichtungen wird der 
Aufwand hierfür von den Befragten als sehr hoch (zwei Einrichtungen) oder hoch (acht Ein-
richtungen) eingestuft. Auch die Einreichung der Verwendungsnachweise und des Projekt-
vorschlags bewerten immerhin über die Hälfte als hoch (55 %) oder sehr hoch (9 %). Eine 
ähnliche Bewertung ergibt sich für den Aufwand beim Auszahlungsverfahren. Als weniger 
aufwendig hingegen erachten die Einrichtungen im Durchschnitt Änderungen in der Projekt-
durchführung, die Einhaltung von Informations- und Publizitätsvorschriften, Einreichung von 
Verwertungsberichten und jährliche Indikatorenabfrage.  

Abbildung 19: Bewertung des EFRE-Förderverfahrens  

 

Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden allgemeinen Aspekte des EFRE-Förderverfahrens?(n=11) 

  

Frage: Wie beurteilen Sie den administrativen Aufwand? 
(n=10-11) 

Frage: Wie beurteilen Sie die Bearbeitungsdauer? (n=8-10) 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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6 SZ 2 – STEIGERUNG DER INNOVATIONSKAPAZITÄTEN 
UND -FÄHIGKEITEN DER SCHLESWIG-HOLSTEINISCHEN 
UNTERNEHMEN 

6.1 EINLEITUNG 

Für die Verfolgung des Spezifischen Ziels 2 „Steigerung der Innovationskapazitäten und -
fähigkeiten der schleswig-holsteinischen Unternehmen“ kommen ursprünglich vier Maßnah-
men zum Einsatz. Die Prüfung der wirkungslogischen Verbindung der Fördermaßnahmen im 
Rahmen der theoriebasierten Diskussion zum strategischen Bezugsrahmen für das spezifi-
sche Ziel (vgl. Abschnitt 3.3) zeigte, dass die Maßnahmen sehr einsichtig Beiträge zur Erfül-
lung des spezifischen Ziels leisten. Zahlreiche Studien auf mikro- wie makroökonomischer 
Ebene weisen einen positiven Zusammenhang zwischen FuE und Innovation auf der einen 
Seite und technologischer Leistungsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung auf der anderen 
nach. Die ökonomische Literatur betont aber auch, dass Marktversagen zu einer Unterinves-
tition in Forschung und Innovation führt. Ohne staatliche Förderung kommt es daher zu Ein-
bußen bei Wachstum und Wohlfahrt. Neben positiven Externalitäten werden vor allem über-
mäßige Finanzierungsrestriktionen hervorgehoben; das hohe technologische Risiko, Unteil-
barkeiten und die Marktunsicherheit über die Art und Höhe des Erfolgs von Forschungs- und 
Innovationsprojekten sowie Informationsasymmetrien zwischen Unternehmen und Kapitalge-
bern schränken ihre Finanzierungsmöglichkeit über den Kapitalmarkt ein. 

Der Bedarf für eine öffentliche Unterstützung von Forschungs- und Innovationsprozessen in 
Unternehmen, und darunter insbesondere in jungen und kleinen Unternehmen, ist somit auf 
Grundlage fundierter theoretischer Argumente nicht von der Hand zu weisen. Das Europäi-
sche Beihilferecht und der in diesem Rahmen stattfindende, umfangreiche staatlichen Instru-
menteneinsatz zur Förderung von Forschung und Innovation in Unternehmen auf Ebene von 
Bund, Land und EU spiegeln diese Argumente weitgehend wider. 

In den nachfolgenden Abschnitten bilden tiefergehenden Auswertungen der Monitoringdaten 
sowie Befragungen bei den geförderten Unternehmen und Forschungseinrichtungen die 
Grundlage für die empirische Überprüfung und Fundierung der auf theoretischer Ebene ab-
geleiteten Wirkungszusammenhänge. Im Hinblick auf die Befragungen wurden zwei Unter-
nehmensbefragungen durchgeführt, jeweils eine bei den Begünstigten der durch die BFEI- 
und POI-Richtlinie geförderten Unternehmen, sowie eine Befragung bei den im Rahmen von 
Verbundprojekten geförderten Forschungseinrichtungen (FIT-Richtlinie). 

6.2 UMSETZUNG UND OUTPUTS DER FÖRDERUNG 

Insgesamt sind mit dem SZ 2 EFRE-Mittel in Höhe von 63,7 Mio. € verbunden mit denen 
förderfähige Gesamtausgaben in Höhe von 138,7 Mio. € unterstützt werden sollen. In der lau-
fenden Förderperiode wurden bis zum 04.07.2022 insgesamt 229 Förderprojekte bewilligt. 
Das bewilligte förderfähige Gesamtvolumen beträgt 136,9 Mio. €, von denen 63,1 Mio. € 
EFRE-Mittel sind. Der Bewilligungsstand beträgt 98,7 %, der damit nahezu identisch ist mit 
dem der Prioritätsachse 1 insgesamt (98,3 %). Ausgezahlt wurden bis Mitte 2022 etwa 
105,3 Mio. €. Dies entspricht einem Auszahlungsstand von 75,9 %. In Relation zu den Aus-
zahlungen innerhalb der Prioritätsachse 1 liegen die Maßnahmen im Spezifischen Ziel damit 
über dem Durchschnitt von knapp 60 %. Dies liegt insbesondere daran, dass die FuE-Vorha-
ben in der Regel schneller Ausgaben generieren als die Infrastrukturmaßnahmen im Spezifi-
schen Ziel 1. 
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Seit Beginn der Förderperiode haben sich sowohl die Anzahl der Vorhaben als auch die Ge-
samtausgaben im Spezifischen Ziel 2 kontinuierlich erhöht. Nach einem zügigen Beginn im 
Jahr 2015/16 mit 14 Bewilligungen und förderfähigen Gesamtausgaben von knapp 20 Mio. €, 
nahm die Zahl der Bewilligungen und auch das Bewilligungsvolumen stetig zu. Mitte 2022 
waren insgesamt 229 Vorhaben bewilligt. Insgesamt sind 1,5 Jahre vor Ablauf der Programm-
laufzeit (n+3-Regel) nahezu alle Finanzmittel bewilligt und drei Viertel der förderfähigen Aus-
gaben ausgezahlt. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Spezifische Ziel 2 wie 
geplant umgesetzt werden kann, sofern die Auszahlungen ähnlich voranschreiten wie zwi-
schen Mitte 2021 und 2022. 

Abbildung 20: Umsetzungsstand des Spezifischen Ziels 2 im Zeitverlauf 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der auf Basis der Monitoringdaten. Bewilligungs- und Auszahlungsquo-
ten in Klammern. 

Der materielle Umsetzungsstand ist in Tabelle 14 dargestellt. Da im Spezifischen Ziel 2 eine 
Reihe von Projekten schon vollständig abgeschlossen sind, liegen die IST-Werte für vier der 
fünf gemeinsamen Outputindikatoren nur knapp unter den Zielwerten für 2023. Im Falle des 
Indikators CO28, der die Zahl der Unternehmen erfasst, die unterstützt werden, um Produkte, 
die für den Markt eine Neuheit darstellen, einzuführen, liegt der IST-Wert mit 117,3 sogar 
bereits über dem Zielwert von 104. Insgesamt wurden bislang 139 Unternehmen gefördert 
und 275 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützt (jeweils 81,3 % und 86,2 % 
des Zielwerts). Die privaten Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für Innovations- 
oder FuE-Projekte ergänzen, liegt mit etwas über 33,5 Mio. € bei knapp drei Viertel des Ziel-
werts für das Jahr 2023. Da der Soll-Wert bei 49,6 Mio. € liegt, ist es nach Einschätzung der 
Evaluatoren noch möglich, den anvisierten Zielwert in Höhe von 46,0 Mio. € bis Ende 2023 
noch zu erreichen. Der Wert der medizinischen Geräte, der seit Einführung der neuen Maß-
nahme „Corona-Gesundheitsschutzmaßnahmen“ in 2020 erfasst wird, liegt mit knapp 
8,1 Mio. € bereits deutlich über dem anvisierten Zielwert von 5 Mio. €. Die Anzahl der Unter-
nehmen, die PSA liefert, liegt hingegen mit einem Unternehmen noch unter dem Zielwert von 
drei Unternehmen. Schließlich werden im Spezifischen Ziel 2 noch drei programmspezifische 
Outputindikatoren, die alle sehr deutlich über den Zielwerten für 2023 liegen. Die Zahl der 
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neuen Mitglieder in Clustern beläuft sich auf 723 (160,7 % des Zielwerts), der initiierten Ver-
netzungs- und Kooperationsprojekte auf 320 (117,8 % des Zielwerts) und der Unternehmen, 
die mit Innovationsassistenten arbeiten auf 49 (132,4 % des Zielwerts). 

Tabelle 14: Zielwerte, Soll- und Ist-Werte für die gemeinsamen und programmspezifischen Out-
putindikatoren für das Spezifische Ziel 2 

ID Outputindikator Zielwert 2023 
Soll-Wert 

31.12.2021 

Rela-
tion 

Soll- zu 
Ziel-
wert  

(in %) 

Ist-Wert 
31.12.2021 

Relation 
Ist- zu  

Zielwert  
(in %) 

CO01 
Zahl der Unternehmen, die 
Unterstützung erhalten  

171 167 97,7 139 81,3 

CO24 
Zahl der neuen Wissen-
schaftler in unterstützten 
Einrichtungen  

319 440 137,9 275 86,2 

CO27 

Private Investitionen, die die 
öffentliche Unterstützung für 
Innovations- oder FuE-Pro-
jekte ergänzen  

46.010.100 € 49.640.760 € 107,9 33.538.330 € 72,9 

CO28 

Zahl der Unternehmen, die 
unterstützt werden, um Pro-
dukte, die für den Markt eine 
Neuheit darstellen, einzufüh-
ren 

104 144 138,5 122 117,3 

CO29 

Zahl der Unternehmen, die 
unterstützt werden, um Pro-
dukte, die für das Unterneh-
men eine Neuheit darstellen, 
einzuführen 

151 172 113,9 141 93,4 

CV2 
Wert der gekauften medizini-
schen Geräte 

5.000.000 € 8.092.000 € 161,8 8.092.000 € 161,8 

CV25 
Anzahl der Unternehmen, 
die Ausrüstung und PSA lie-
fern 

3 3 100,0 1 33,3 

OI10 
Zahl der neuen Mitglieder in 
Clustern 

450 598 132,9 723 160,7 

OI11 
Zahl der initiierten Vernet-
zungs- und Kooperations-
projekte 

180 253 140,6 320 177,8 

OI34 
Zahl der Unternehmen, die 
mit Innovationsassistenten 
arbeiten 

37 49 132,4 49 132,4 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

6.2.1 Maßnahme 1.2.1 „Transfer-, Cluster- und Netzwerkstrukturen“ 

Die finanzielle Umsetzung der Maßnahme 1.2.1 „Transfer-, Cluster- und Netzwerkstrukturen“ 
ist mit einer Bewilligungs- und Auszahlungsquote von 100,2 % und 77,0 % weit vorangeschrit-
ten. Die geplanten EFRE-Mittel in Höhe von 16,285 Mio. € sind zu 99,01 % bewilligt. Bis zum 
04.07.2022 wurden 27 Projekte mit förderfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 
32,621 Mio. € bewilligt. Die ausgezahlten Mittel belaufen sich auf 25,079 Mio. €. Da in der 
Maßnahme 1.2.1 schon frühzeitig Projekte bewilligt wurden (bis Ende 2017 knapp 19 Mio. € 
förderfähige Gesamtausgaben), weist sie neben der Förderung von Innovationsassistenten 
den besten Auszahlungsstand in der Prioritätsachse 1 auf.  
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Tabelle 15 zeigt die Aufteilung der Projekte und Bewilligungen auf die begünstigten Einrich-
tungen. Die meisten Projekte werden von der WT.SH umgesetzt. Hier wurden sieben Projekte 
mit förderfähigen Ausgaben in Höhe von 7,328 Mio. € bewilligt, d. h. das durchschnittliche 
Projektvolumen beträgt etwas über eine Million Euro. Das größte Projekt umfasst mit etwas 
mehr als zwei Millionen Euro die regionale Geschäftsstelle des Maritimen Clusters Nord-
deutschland (MCN) für 2017-2021. Das MCN ist ein Branchennetzwerk für Hamburg, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein sowie für assoziierte Partner in Bremen und Mecklenburg-
Vorpommern mit den Kernkompetenzen Innovation, Förderung und Internationalisierung. Der 
größte Anteil an den förderfähigen Gesamtausgaben machen jedoch zwei Projekte der For-
schungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH aus, für die zusammen et-
was mehr als 11 Mio. € bzw. ein Drittel der Gesamtausgaben bewilligt wurden. Hierbei han-
delt es sich insbesondere um das großvolumige Projekt (9,182 Mio. € Gesamtausgaben) „In-
novationsorientiertes Netzwerk StartUp Schleswig-Holstein“, in dessen Rahmen 18 Teilpro-
jekte zur Förderung der Gründungskultur im Land umgesetzt wurden. Dabei decken die Ar-
beitspakete zusammengenommen die Sensibilisierung, Qualifizierung, Erschließung und 
Verwertung ab und richten sich an Mitarbeiter wissenschaftlicher Institutionen sowie an Un-
ternehmen in der ersten Wachstumsphase.  

Weitere 3,788 Mio. € bzw. 11,5 % der förderfähigen Gesamtausgaben wurden für drei Pro-
jekte der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH bewilligt, bei denen es sich 
um drei Teilprojekte (Phasen 1-3) der Netzwerkagentur Erneuerbare Energien Schleswig-
Holstein (EE.SH) handelt. EE.SH ist eins von sechs strategischen Innovationsclustern des 
Landes Schleswig-Holstein mit dem Ziel, Unternehmen der Branche zu unterstützen und zu 
fördern und dadurch die Umsetzung einer landesweiten Energiewende mit wirtschaftspoliti-
schen Zielsetzungen zu verknüpfen. Die zentralen Aufgaben dabei sind Netzwerkarbeit, Un-
terstützung und Marketing für die schleswig-holsteinische Erneuerbare-Energien-Branche, 
die Akquisition von Projektmitteln und Projektpartnern für die Umsetzung von Innovations- 
und Transformationsprojekten sowie die Öffentlichkeitsarbeit für die Akzeptanz von erneuer-
baren Energien.  

Das kleinste Projekt mit lediglich rund 270 Tausend Euro wird von der EurA AG durchgeführt. 
Dabei handelt es sich um das Innovationsorientierte Landesnetzwerk „Autonomes und elekt-
risches Fahren im ländlichen Raum - Vision 2030 ÖPNV in SH“. Das Netzwerkmanagement 
unterstützt alle relevanten Akteure im ÖPNV (Politik, Aufgabenträger, Verwaltung, Verbände, 
Unternehmen etc.) bei der Transformation der öffentlichen Mobilität im ÖPNV. 
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Tabelle 15: Förderfälle und Bewilligungen der Maßnahme 1.2.1 nach Einrichtung  

Einrichtung Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

in Mio. € in % 

WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer S-H GmbH 7 7,328 22,4 

EurA AG 4 1,939 5,9 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH 3 3,778 11,5 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2 1,204 3,7 

Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel 
GmbH 

2 11,045 33,7 

Life Science Nord Management GmbH 2 0,883 2,7 

Region Heide Entwicklungsagentur Anstalt des öffentlichen Rechts 2 1,693 5,2 

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 2 2,361 7,2 

BioMedTec Management GmbH, c/o Universität zu Lübeck 1 0,992 3,0 

Fraunhofer-Gesellschaft 1 1,252 3,8 

UniTransferKlinik Lübeck GmbH 1 0,270 0,8 

Insgesamt 27 32,746 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 04.07.2022). 

Im Hinblick auf die in der RIS3 formulierten thematischen Spezialisierungsfelder verteilen sich 
die meisten Projekte und förderfähigen Gesamtausgaben auf das Spezialisierungsfeld Erneu-

erbare Energien (siehe Tabelle 16). Hierunter fallen etwas mehr als ein Viertel der Projekte 
und knapp ein Viertel der förderfähigen Gesamtausgaben. Dem Spezialisierungsfeld Infor-
mationstechnologie, Telekommunikation und Medien können sechs Projekte zugeordnet wer-
den, die aber lediglich 3,911 Mio. € bzw. 11,9 % der Gesamtausgaben der Maßnahme aus-
machen. Ein Großteil der förderfähigen Gesamtausgaben (40,4 %) adressieren mehrere (o-
der alle) Spezialisierungsfelder. Die letzten drei adressierten Spezialisierungsfelder Maritime 
Wirtschaft, Life Sciences und Ernährungswirtschaft umfassen jeweils vier, drei und zwei Pro-
jekte, die zusammen den Rest der Gesamtausgaben der Maßnahme 1.2.1 ausmachen 
(8,094 Mio. € bzw. 24,7 % der Gesamtausgaben). 

Tabelle 16: Förderfälle und Bewilligungen der Maßnahme 1.2.1 nach thematischen Spezialisierungs-
feldern der RIS3 

RIS3-Spezialisierungsfeld 

Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

Anzahl in % in Mio. € in % 

Erneuerbare Energien 7 25,9 7,523 23,0 

Informationstechnologie, Telekommunika-
tion und Medien 

6 22,2 3,911 11,9 

Adressiert mehrere oder alle Spezialisie-
rungsfelder 

5 18,5 13,219 40,4 

Maritime Wirtschaft 4 14,8 3,857 11,8 

Life Sciences 3 11,1 1,875 5,7 

Ernährungswirtschaft 2 7,4 2,361 7,2 

Insgesamt 27 100,0 32,746 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 04.07.2022). 
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Die Verteilung der materiellen Umsetzung der Maßnahme 1.2.1 auf die geförderten Einrich-
tungen deckt sich in etwa mit den relativen Anteilen der Förderfälle und Gesamtausgaben 
(siehe Tabelle 17). In der Maßnahme werden als gemeinsame und programmspezifische Out-
putindikatoren die Zahl der unterstützen Unternehmen (gemeinsamer Outputindikator), neuen 
Mitglieder in Clustern und initiierten Vernetzungs- und Kooperationsprojekte (programmspe-
zifische Outputindikatoren) erfasst. Insgesamt wurden bislang 20 Unternehmen unterstützt, 
723 neue Mitglieder gewonnen und 320 Vernetzungs- und Kooperationsprojekte angestoßen. 
Die beiden letztgenannten Indikatorenwerte übertreffen die für 2023 anvisierten Zielwerte be-
reits sehr deutlich (Übererfüllung von jeweils 160,7 % und 177,8 %). Die durch die WT.SH 
geförderten Projekte machen etwas mehr als die Hälfte der neuen Mitglieder in Clustern aus 
und knapp ein Drittel der initiierten Vernetzungs- und Kooperationsprojekte. Insbesondere die 
beiden Projekte der Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH sto-
ßen einen Großteil der Vernetzungs- und Kooperationsprojekte an (133 Projekte bzw. 
41,6 %). 

Tabelle 17: Überblick über ausgewählte Outputindikatoren der Maßnahme 1.2.1 

Einrichtung 

Zahl der Unterneh-
men, die Unterstüt-

zung erhalten  

Zahl der neuen Mit-
glieder in Clustern 

 

Zahl der initiierten 
Vernetzungs- und 
Kooperationspro-

jekte 

Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % 

WTSH Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer S-H GmbH 

4 20,0 371 51,3 99 30,9 

EurA AG 3 15,0 16 2,2 4 1,3 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Nordfriesland mbH 

1 5,0 109 15,1 14 4,4 

Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel 

2 10,0 19 2,6 11 3,4 

Forschungs- und Entwicklungszent-
rum Fachhochschule Kiel GmbH 

2 10,0 58 8,0 133 41,6 

Life Science Nord Management 
GmbH 

2 10,0 61 8,4 26 8,1 

Region Heide Entwicklungsagentur 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

2 10,0 11 1,5 6 1,9 

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 1 5,0 109 15,1 14 4,4 

BioMedTec Management GmbH, c/o 
Universität zu Lübeck 

1 5,0 0 0,0 16 5,0 

Fraunhofer-Gesellschaft 1 5,0 24 3,3 1 0,3 

UniTransferKlinik Lübeck GmbH 1 5,0 9 1,2 0 0,0 

Insgesamt 20 100,0 723 100,0 320 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

6.2.2 Maßnahme 1.2.2 „Verbund- und Kooperationsprojekte“ 

Mit der Maßnahme 1.2.2 wird die Zusammenarbeit von Unternehmen und öffentlichen For-
schungseinrichtungen in anwendungsnahen FuE-Verbundvorhaben unterstützt. Bislang wur-
den 44 Teilprojekte von insgesamt 15 FuE-Verbundvorhaben gefördert. Für die Durchführung 
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der Verbundprojekte wurde ein förderfähiges Ausgabenvolumen von 20,788 Mio. € unter-
stützt. Die Höhe der öffentlichen Mittel in der Maßnahme, die vollständig aus dem EFRE 
stammen, beläuft sich auf 10,253 Mio. €. 

Die Verbundprojekte haben eine unterschiedliche Zahl an Verbundpartnern. Mehrheitlich wur-
den Verbünde von drei oder mehr Partnern gefördert. Korrespondierend zur unterschiedli-
chen Anzahl an Partnern in einem Verbundprojekt lassen sich auch Differenzen im finanziel-
len Umfang der Projekte ausmachen. Das kleinste Projekt hat ein Ausgabenvolumen von 
45.426 €, das größte Projekt von 1,258 Mio. €. Die unterschiedliche Größenordnung der Ver-

bundprojekte mit Bezug auf die Ausgaben wird in Tabelle 18 illustriert. Dort werden die 
Projekte nach fünf Größenklassen unterschieden (bis 100.000 €, zwischen 100.000 bis 
500.000 €, zwischen 500.000 bis 1.000.000 €, zwischen 1.000.000 bis 2.000.000 € und grö-
ßer als 2.000.000 €). Die Tabelle zeigt, dass rund 55 % der Projekte einen finanziellen Um-
fang zwischen 100.000 bis 500.000 € aufweisen. Mehr als ein weiteres Drittel der Verbund-
projekte besitzt ein Ausgabenvolumen zwischen 500.000 bis 1.000.000 €. Zusammen mit den 
zwei Projekten, die ein Volumen von 1.000.000 bis 2.000.000 €, entfallen 99,3 % der gesam-
ten Ausgaben der Maßnahme auf diese Verbundprojekte. 

Tabelle 18: Förderfälle und Bewilligungen der Maßnahme 1.2.2 nach Projektgröße 

Projektgröße 

Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

Anzahl in % in Mio. € in % 

bis 100.000 2 4,5 0,136 0,7 

100.000 bis 500.000 24 54,5 6,420 30,9 

500.000 bis 1.000.000 16 36,4 11,841 57,0 

1.000.000 bis 2.000.000 2 4,5 2,390 11,5 

größer als 2.000.000 2 4,5 0,136 0,7 

Insgesamt 44 100,0 20,788 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

FuE-Teilprojekte von Unternehmen und Forschungseinrichtungen 

Die Verbundprojekte teilen sich in separat bewilligte Teilprojekte bei Unternehmen (25 Teil-
projekte) und bei öffentlichen Forschungseinrichtungen (19 Teilprojekte) auf (siehe Tabelle 
19). Einige Unternehmen und Forschungseinrichtungen beteiligten sich an mehreren Ver-
bundprojekten, wobei dies bei den Unternehmen nur in zwei Projekten der Fall war. Insge-
samt haben 23 Unternehmen und sechs verschiedene Forschungs- und Wissenschaftsein-
richtungen, darunter die Fraunhofer-Gesellschaft und zwei der drei Universitäten (CAU Kiel 
und Uni Lübeck) des Landes, von der Förderung profitiert. 
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Tabelle 19: Förderfälle und Bewilligungen der Maßnahme 1.2.2 nach Einrichtungstyp 

Einrichtung 

Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

Durchschnittl. ff. 
Ausgaben je Teil-

projekt 

Anzahl in % in Mio. € in % in € 

Unternehmen 25 56,8 11,301 54,4 499.327 

Forschungseinrichtungen 19 43,2 9,487 45,6 452.036 

Insgesamt 44 100,0 20,788 100,0 472.457 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). Rundungsdifferenz möglich. 

Tabelle 20 stellt dar, wie sich in thematischer Hinsicht die FuE-Verbundprojekte auf die 
Spezialisierungsfelder der RIS3 verteilen. Die meisten Projekte entfallen mit etwa 55 % auf 
das Zukunftsfeld „Life Sciences“. Die beiden Zukunftsfelder „Informationstechnologie, Tele-
kommunikation und Medien“ sowie „Maritime Wirtschaft“ haben danach mit 20,5 % und 
18,2 % ungefähr eine gleichgroße Bedeutung. Die drei verbleibenden Projekte bzw. 9 % der 
Gesamtausgaben haben lediglich einen allgemeinen RIS3-Bezug ohne ein vorhandenes 
Spezialisierungsfeld.  

Tabelle 20: Förderfälle und Bewilligungen der Maßnahme 1.2.2 nach Spezialisierungsfeldern der 
RIS3 

Spezialisierungsfeld 

Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

durchschnittl. ff. 
Ausgaben je Teil-

projekt 

Anzahl in % in Mio. € in % in € 

Life Sciences 24 54,5 12,185 58,6 507.704 

Informationstechnologie, Telekom-
munikation und Medien 

9 20,5 3,328 16,0 369.752 

Maritime Wirtschaft 8 18,2 3,399 16,3 424.801 

Allgemeiner RIS3-Bezug vorhan-
den ohne Spezialisierungsfeld 

3 6,8 1,877 9,0 625.683 

Insgesamt 44 100,0 20,788 100,0 472.457 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

Förderung von Unternehmen in den Verbundprojekten 

Für die Beteiligung der Unternehmen an den FuE-Verbundprojekten wurden öffentliche För-
dermittel in Höhe von 5,673 Mio. € eingesetzt. Die hiermit geförderten FuE-Aufwendungen 
bei den Unternehmen beliefen sich auf 11,301 Mio. €. Der durchschnittliche Fördersatz be-
trug 50,1 %. Rein rechnerisch wurden demnach mit jedem Euro an Fördermitteln ungefähr 
auch ein Euro an privaten Investitionen unterstützt. 
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Tabelle 21 veranschaulicht die Anzahl der Förderfälle und das Gesamtvolumen an Ausga-
ben der Projekte differenziert nach Unternehmensgrößenklassen. Die meisten der unterneh-
merischen Teilprojekte in der Verbundförderung wurden von kleinen Unternehmen durchge-
führt (15 Teilprojekte bzw. 60 %). Ihr Anteil an den bewilligten Gesamtausgaben der Maß-
nahme beträgt 56,3 %. Die mittleren Unternehmen stellen etwa ein Viertel der Förderfälle und 
bewilligten Ausgaben. Große Unternehmen sind in 16 % der Fälle an den Verbundprojekten 
beteiligt. Ihr Anteil an den förderfähigen Ausgaben ist mit 17 % ähnlich hoch.  

Im Vergleich zur Förderung von einzelbetrieblichen FuE-Projekten im Rahmen der Maß-
nahme 1.2.3 zeigt sich – über die Größenklassen hinweg – bei der Verbundförderung ein 
spürbar niedrigeres Niveau an FuE-Ausgaben der Unternehmen für die Vorhaben. Darüber 
hinaus ist – im Einklang mit den Regelungen der Richtlinie – der durchschnittliche Fördersatz 
bei den Verbundprojekten etwas höher. 

Tabelle 21: Förderfälle und Bewilligungen der Maßnahme 1.2.2 nach Unternehmensgrößenklasse 

 Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

Durchschnittl. 
Förderquote 
je Teilprojekt 

Durch-
schnittl. ff. 

Ausgaben je 
Teilprojekt 

 Anzahl in % in Mio. € in % in % in € 

Kleine Unternehmen 15 60,0 6,366 56,3 55,3 424.404 

Mittlere Unternehmen 6 24,0 3,010 26,6 48,8 463.948 

Große Unternehmen 4 16,0 1,925 17,0 37,5 481.145 

Insgesamt 25 100,0 11,301 100,0 51,0 442.099 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

Förderung von Forschungseinrichtungen in den Verbundprojekten 

An den FuE-Verbundprojekten ist eine Reihe von öffentlichen Forschungseinrichtungen des 
Landes involviert. Die FuE-Ausgaben der Forschungseinrichtungen in den Projekten werden 
im Durchschnitt mit 88,6 % öffentlichen Mitteln (EFRE-Mittel und Landesmittel) gefördert. Ins-
gesamt betragen die FuE-Aufwendungen der Forschungseinrichtungen 9,487 Mio. €. Im 
Durchschnitt belaufen sich die Ausgaben der öffentlichen Forschungseinrichtungen je Teil-
projekt auf 499.327 €. Sie sind damit etwa 50.000 € höher als die durchschnittlichen Ausga-
ben der Unternehmen je Verbundprojekt. 

In Tabelle 22 werden die Förderfälle und das Ausgabenvolumen gezeigt, die auf die öffent-
lichen Forschungseinrichtungen entfallen. Die meisten Projekte entfallen auf die Fraunhofer-
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (7 Projekte), die Universität 
Lübeck (5 Projekte) und die Forschungs- und Entwicklungszentrum FH Kiel GmbH (4 Pro-
jekte). Die sieben Projekte der Fraunhofer-Gesellschaft verteilen sich auf drei Projekte des 
Fraunhofer-Instituts für Siliziumtechnologie (ISIT) in Itzehoe und vier Projekte der Fraunhofer-
Einrichtung für Marine Biotechnologie und Zelltechnik (EMB) in Lübeck. Das finanziell größte 
Projekt mit förderfähigen Ausgaben in Höhe von 1,132 Mio. € ist ein Teilprojekt der Universität 
Lübeck22 eines Verbundprojekts für die Dauerlagerung und vollautomatische Handhabung 
biomedizinischer Proben im Tiefstkältebereich (AKELOP), an dem auch das o. g. Fraunhofer-
EMB in Lübeck beteiligt ist. Das finanziell kleinste Projekt mit lediglich 91.000 € förderfähigen 

                                                 

22  Das Teilprojekt wird vom Interdisziplinären Centrum für Biobanking-Lübeck (ICB-L) durchgeführt, eine 
krankenhausintegrierte zentrale Biobank der Universität zu Lübeck in Kooperation mit dem Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein am Campus Lübeck. 
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Ausgaben wird ebenfalls vom Fraunhofer-EMB durchgeführt (3D-Bewegungsanalyse von 
Zellen mittels KI). Im Vergleich zur Förderung von Kompetenzzentren und FuE-Infrastruktur 
partizipiert die CAU Kiel anteilsmäßig weniger an der Verbundförderung. Mit zwei Projekten 
und Ausgaben in Höhe von knapp über einer halben Million Euro machen die Projekte der 
CAU Kiel nur 5,5 % der Gesamtausgaben in der Maßnahme 1.2.2 aus. Im Hinblick auf die 
Anteile an den Gesamtausgaben der Maßnahme, die auf die öffentlichen Forschungseinrich-
tungen entfallen, verteilen sich die Ausgaben zu fast gleichen Anteilen (jeweils etwa 30 %) 
auf die drei eingangs genannten Einrichtungen.   

Tabelle 22: Förderfälle und Bewilligungen der Maßnahme 1.2.2 nach Forschungseinrichtung 

Einrichtung 
Förderfälle 

Förderfähige 
Gesamtausgaben 

Durchschnittl. 
ff. Ausgaben 

je Projekt 

Anzahl in % in Mio. € in % in € 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V. 

7 36,8 2,703 28,5 386.125 

Universität zu Lübeck 5 26,3 2,974 31,4 594.853 

Forschungs- und Entwicklungszentrum FH 
Kiel GmbH 

4 21,1 2,983 31,4 745.715 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2 10,5 0,522 5,5 260.765 

Hochschule Flensburg 1 5,3 0,306 3,2 305.695 

Insgesamt 19 100,0 9,487 100,0 499.327 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

Der materielle Umsetzungsstand der Maßnahme 1.2.2 ist in Tabelle 23 dargestellt. Die Ta-
belle zeigt, welche Anteile die erreichten Ist-Werte der Projekte zum 31.12.2021 an dem Ziel-
wert für das Spezifische Ziel 2 insgesamt haben. Dabei lässt sich zunächst feststellen, dass 
die Anteile in etwa dem finanziellen Anteil der Maßnahme an den geplanten und bewilligten 
Mitteln (15,4 % bzw. 15,2 %) des Spezifischen Ziels 2 entsprechen. Die Zahl der Unterneh-
men, die Unterstützung erhalten, beläuft sich bislang auf 25, was einem Anteil an 14,6% am 
Zielwert (171 Unternehmen) für das Spezifische Ziel 2 insgesamt entspricht.23 Die an den 
Verbundprojekten beteiligten Forschungseinrichtungen haben bislang 43,55 neue Wissen-
schaftler (Vollzeitäquivalente) eingestellt. Die privaten Investitionen, die durch die Förderung 
ausgelöst wurden, belaufen sich auf 5,669 Mio. €. Des Weiteren beträgt die Zahl der Unter-
nehmen, die unterstützt werden, um Produkte, die für den Markt eine Neuheit darstellen, ein-
zuführen, 24. Damit macht die Maßnahme 1.2.2 hinsichtlich dieses Indikators bereits knapp 
ein Viertel des anvisierten Zielwerts (104 Unternehmen) für das spezifische Ziel 2 insgesamt 
aus. Schließlich werden ebendiese 24 Unternehmen dabei unterstützt, Produkte einzuführen, 
die für das Unternehmen selbst eine Neuheit darstellen. 

                                                 

23  Der in der Datenbank zum Durchführungsbericht 2021 geführte Wert beträgt 27 Unternehmen, jedoch 
wurde dort für zwei Teilprojekten der (öffentlich-rechtlichen) Fraunhofer-Gesellschaft eine Unterneh-
mensunterstützung verbucht, die an dieser Stelle auf 25 Unternehmen korrigiert wurde. 
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Tabelle 23: Überblick über ausgewählte Outputindikatoren der Maßnahme 1.2.2 

ID Outputindikator 

Zielwert 
2023 für das 
Spezifische 

Ziel 2 

Ist-Wert 
der Maß-
nahme 
1.2.2 

Anteil am 
Zielwert 
des Spe-
zifischen 

Ziels 2 

CO01 Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten  171 25 14,6% 

CO24 
Zahl der neuen Wissenschaftler in unterstützten Einrichtun-
gen  

319 43,55 13,7% 

CO27 
Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für In-
novations- oder FuE-Projekte ergänzen  

46.010.100 € 5.668.510 € 12,3% 

CO28 
Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte, 
die für den Markt eine Neuheit darstellen, einzuführen 

104 24 23,1% 

CO29 
Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte, 
die für das Unternehmen eine Neuheit darstellen, einzufüh-
ren 

151 24 15,9% 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

 

6.2.3 Maßnahme 1.2.3 „Betriebliche Innovationen“ 

In der Fördermaßnahme 1.2.3 „Betriebliche Innovation“ wurden bis Mitte des Jahres 2022 
insgesamt 86 FuE-Vorhaben unterstützt. Hierfür wurden öffentliche Fördermittel, die vollstän-
dig durch EFRE-Mittel finanziert werden, in Höhe von 28,076 Mio. € eingesetzt. Die hiermit 
geförderten FuE-Aufwendungen bei den Unternehmen beliefen sich auf 69,027 Mio. €. Der 
durchschnittliche Fördersatz der EFRE-Zuschüsse bezogen auf die förderfähigen FuE-Aus-
gaben betrug rund 44,4%. Der Leverage-Effekt nimmt somit einen Wert von 2,46 an. Dies 
bedeutet, dass – rein rechnerisch – jeder Euro an Fördermitteln mit weiteren 1,46 € an priva-
ten Investitionen einhergeht. 

Die Maßnahme wird über zwei Richtlinien umgesetzt, die BFEI-Richtlinie, mit der Unterneh-
men bei Produkt-, Dienstleistungs- und Verfahrensinnovationen unterstützt werden, und die 
POI-Richtlinie, mit der Prozess- und Organisationsinnovationen gefördert werden. Wird nach 
diesen beiden Richtlinien differenziert, so zeigt sich, dass sich die Projekte in etwa hälftig auf 
die Richtlinien aufteilen (siehe Tabelle 24). Bezogen auf das Volumen an förderfähigen Aus-
gaben überwiegen die Prozess- und Organisationsinnovationen, knapp 60 % der Ausgaben 
entfallen auf die POI-Richtlinie. Auch das durchschnittliche Ausgabenvolumen für diese Pro-
jekte liegt mit knapp einer Million Euro rund 400.000 € höher als bei den Produkt-, Dienstleis-
tungs- und Verfahrensinnovationen. 
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Tabelle 24: Förderfälle und Bewilligungen der Maßnahme 1.2.3 nach Richtlinie 

Richtlinie 

Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

durchschnittl. ff. 
Ausgaben je Pro-

jekt 

Anzahl in % in Mio. € in % in € 

POI (Prozess- und Organisation-
sinnovationen) 

40 46,5 40,944 59,3 1.023.598 

BFEI (Produkt-, Dienstleistungs- 
und Verfahrensinnovationen) 

46 53,5 28,056 40,7 609.923 

Insgesamt 86 100,0 69,000 100,0 802.330 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

Größenstruktur der FuE-Projekte 

Die Projekte der Maßnahme besitzen eine nicht unbeträchtliche Spannweite. Das kleinste 
Projekt weist Gesamtausgaben in Höhe von 175.652 € auf, das größte von 5.460.188 €. Da-
bei handelt es sich bei dem erstgenannten Projekt um die Organisationsinnovation eines 
Kleinunternehmens in der Nähe von Kiel, bei dem letztgenannten Projekt um eine Produktin-
novation der tesa SE in Norderstedt.  

Tabelle 25 zeigt das Ausgabevolumen der Projekte in sechs Größenklassen differenziert (bis 
250.000 €, zwischen 250.000 bis 500.000 €, zwischen 500.000 bis 1.000.000 €, zwischen 
1000.000 bis 2.000.000 €, zwischen 2.000.000 bis 5.000.000 € und größer als 5.000.000 €). 
Aus der Tabelle wird deutlich, dass die Projekte zwischen 500.000 bis 1.000.000 € den größ-
ten Anteil an der Förderung haben, sie stellen mehr als zwei Fünftel der Förderprojekte und 
knapp ein Fünftel der förderfähigen Gesamtausgaben der Maßnahme. Unter ihnen befinden 
sich 22 Prozess- und Organisationsinnovationen und 14 Produkt-, Dienstleistungs- und Ver-
fahrensinnovationen. Etwa 30 % der Projekte hat ein Volumen von weniger 250.000 € bis 
500.000 €. Hierbei teilen sich die Projekte etwa hälftig auf die beiden Richtlinien auf.  Weitere 
knapp 17 % der Förderfälle bzw. 30 % der Gesamtausgaben haben ein Volumen zwischen 
einer und zwei Millionen Euro. Ein noch größeres Ausgabenvolumen weisen nur drei Projekte 
auf, die etwas mehr als 15 % der Gesamtausgaben der Maßnahme ausmachen. Die Projekte 
weisen somit insgesamt eine recht große finanzielle Spannweite auf, extreme Ausreißer nach 
oben oder unten gibt es jedoch nicht. 



80 
 

 

 

Tabelle 25: Förderfälle und Bewilligungen der Maßnahme 1.2.3 nach Projektgröße 

Projektgröße 

Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

Anzahl in % in Mio. € in % 

bis 250.000 5 5,8 1,048 1,5 

250.000 bis 500.000 28 32,6 10,135 14,7 

500.000 bis 1.000.000 36 41,9 27,524 39,9 

1.000.000 bis 2.000.000 14 16,3 19,873 28,8 

2.000.000 bis 5.000.000 2 2,3 4,96 7,2 

größer als 5.000.000 1 1,2 5,46 7,9 

Insgesamt 86 100,0 69,000 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

Spezialisierungsfelder der RIS3 

Werden die Projekte nach den Spezialisierungsfeldern der RIS3 klassifiziert, so entfallen 
mehr als die Hälfte der Projekte auf das Spezialisierungsfeld „Informationstechnologie, Tele-
kommunikation und Medien“ (siehe Tabelle 26). Hierauf entfallen auch etwas mehr als zwei 
Fünftel der förderfähigen Gesamtausgaben. Mit 12 % der Förderfälle (10 Projekte) und etwas 
mehr als 15 % der Gesamtausgaben (10,367 Mio. €) folgt mit deutlichem Abstand das Spe-
zialisierungsfeld „Life Sciences“. Mit einem Projekt weniger, aber knapp ein Fünftel der Ge-
samtausgaben folgen Projekte mit allgemeinem RIS3-Bezug ohne Spezialisierungsfeld. In 
den beiden Spezialisierungsfeldern „Erneuerbare Energien“ und „Maritime Wirtschaft“ wurden 
anteilig die wenigsten Projekte unterstützt. 

Die Aufteilung der geförderten Projekte nach Spezialisierungsfeldern ist als indikativ zu be-
trachten. Die Zuordnung richtet sich nach der Hauptausrichtung. In vielen Fällen nutzen die 
Projekte mehrere technologische Entwicklungslinien bzw. basieren auf FuE an den Nahtstel-
len von technologischen Wissensbereichen.  
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Tabelle 26: Förderfälle und Bewilligungen der Maßnahme 1.2.3 nach Spezialisierungsfeldern der 
RIS3  

Forschungseinrichtung 

Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

durchschnittl. ff. 
Ausgaben je Pro-

jekt 

Anzahl in % in Mio. € in % in € 

Informationstechnologie, Telekom-
munikation und Medien 

48 55,8 29,931 43,4 623.566 

Life Sciences 10 11,6 10,367 15,0 1.036.717 

Allgemeiner RIS3-Bezug vorhan-
den ohne Spezialisierungsfeld 

9 10,5 13,274 19,2 1.474.842 

Ernährungswirtschaft 8 9,3 7,156 10,4 894.482 

Erneuerbare Energien 5 5,8 3,464 5,0 692.743 

Maritime Wirtschaft 4 4,7 3,473 5,0 868.147 

Nicht angegeben 2 2,3 1,336 1,9 668.125 

Gesamtergebnis 86 100,0 69,000 100,0 802.330 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

Unternehmensgröße 

Die nachfolgende Tabelle 27 gibt einen Überblick über die Anzahl der Förderfälle und das 
Gesamtvolumen an Ausgaben der Projekte nach Unternehmensgrößenklassen. Es werden 
mit den kleinen, mittleren und großen Unternehmen drei Größenklassen unterschieden, wo-
bei die Einstufung auf Grundlage der Richtlinie bzw. des Beihilferechts erfolgt. 

Die Förderung wird überwiegend von kleinen Unternehmen in Anspruch genommen, mehr 
als zwei Fünftel der geförderten Unternehmen fallen in diese Unternehmensgrößenklasse. 
Auf die mittleren Unternehmen entfällt etwas mehr als ein Drittel der Förderfälle. Mehr als drei 
Viertel der geförderten Unternehmen lassen sich somit als KMU kennzeichnen. Somit wird 
das Ziel, insbesondere KMU in Schleswig-Holstein bei FuE-Vorhaben zu unterstützen, zwar 
weitestgehend erfüllt, jedoch entfällt auf große Unternehmen mit immerhin 16 Projekten noch 
knapp ein Fünftel der Förderfälle. 

Auf Grund von Unterschieden in der durchschnittlichen Größe der Forschungsprojekte ergibt 
sich gemessen am förderfähigen Ausgabevolumen eine andere Rangfolge. Hier rangieren 
mit einem Anteil von mehr als einem Drittel die großen Unternehmen an erster Stelle, die 
Projekte mit einem durchschnittlichen Ausgabenvolumen von knapp 1,5 Mio. € durchführen. 
Die kleinen Unternehmen, die das Gros der Förderfälle stellen, folgen dicht dahinter mit knapp 
einem Drittel der Gesamtausgaben. Die mittleren Unternehmen weisen mit knapp 30 % der 
Gesamtausgaben einen ähnlich hohen Anteil wie an den Förderfällen auf. 

Kleine und mittlere Unternehmen erhalten im Durchschnitt einen erheblichen höheren För-
dersatz als die großen Unternehmen. In diesen Werten schlägt sich die ausdrückliche För-
derpräferenz für KMU, die an den höheren Beihilfeintensitäten für KMU gegenüber großen 
Unternehmen im Rahmen der Förderrichtlinie erkennbar ist, nieder.  

Der vergleichsweise große Anteil von kleinen Unternehmen deckt sich mit der Beobachtung 
aus den in Kapitel 3 zitierten Studien, dass insbesondere diese Unternehmensgruppe häufig 
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auf Restriktionen bei der Finanzierung von Forschungs- und Innovationsprojekten stößt und 
insoweit auf eine Förderung zur Realisierung von Innovationen angewiesen ist. 

Tabelle 27: Förderfälle und förderfähige Ausgaben nach Unternehmensgrößenklasse  

 

Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

Durchschnittl. 
Förderquote 

je Projekt 

Durch-
schnittl. ff. 

Ausgaben je 
Teilprojekt 

Anzahl in % in Mio. € in % in % in € 

Kleine Unternehmen 38 44,2 22,583 32,7 47,5 594.296 

Mittlere Unternehmen 30 34,9 20,568 29,8 45,7 685.598 

Große Unternehmen 15 17,4 23,665 34,3 26,9 1.577.641 

Nicht angegeben 3 3,5 2,185 3,2 49,3 728.179 

Insgesamt 86 100,0 69,000 100,0 43,0 802.330 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

Förderung nach Branchen 

Die kleinteilige Wirtschaftsstruktur in Schleswig-Holstein hat zur Folge, dass die FuE-Ausga-
ben des Unternehmenssektors – verglichen mit wirtschaftlich erfolgreicheren Ländern – rela-
tiv niedrig ausfallen. Deutschlandweit werden mehr als 2 % des BIP für private FuE-Ausgaben 
aufgewendet, davon entfallen rund 85 Prozent auf die Industrie.24 In Schleswig-Holstein, mit 
einem relativ kleinen Industriesektor, einer sehr geringen Zahl an Großunternehmen und 
ohne Kfz-Hersteller, werden insgesamt nur 0,83 Prozent des BIP für private Forschung auf-
gebracht – davon aber immerhin 92 Prozent im verarbeitenden Gewerbe.25 

Dies zeigt sich auch mit Blick auf die sektorale Verteilung (nach Wirtschaftsabschnitten) der 
Förderung in der Maßnahme 1.2.3.  Auf das (sonstige nicht spezifizierte) verarbeitende Ge-
werbe entfällt mit 37,3% der Förderfälle der mit Abstand größte Anteil der Maßnahme (siehe 
Tabelle 28). Ein ebenfalls noch recht hoher Anteil fällt auf den Wirtschaftsabschnitt „Informa-
tions- und Kommunikationsdienstleistungen“. Hier werden knapp ein Fünftel der Förderfälle 
umgesetzt. Daneben ist der relativ hohe Anteil des Baugewerbes mit knapp 10% der Projekte 
auffällig. 

Auch gemessen an den FuE-Ausgaben spielt das (sonstige nicht spezifizierte) verarbeitende 
Gewerbe bei der einzelbetrieblichen FuE-Förderung die größte Rolle. Fast 45% der geförder-
ten Ausgaben entfallen allein auf die Industrie Schleswig-Holsteins. Zum Vergleich: an der 
gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung hat das Verarbeitende Gewerbe zu Anfang der 
Förderperiode im Jahr 2014 einen Anteil von 15,3%, an der Erwerbstätigkeit von 12,1%. 
Durch die FuE-Förderung wird folglich ein spezifischer Beitrag zur Stabilisierung und Entwick-
lung des Industriepotenzials in Schleswig-Holstein geleistet. 

 

                                                 

24 Vgl. Stifterverband (2018). 
25 Vgl. Landesregierung Schleswig-Holstein (2020).   
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Tabelle 28: Förderfälle und förderfähige Ausgaben nach Wirtschaftszweig 

Wirtschaftszweig 

Förderfälle 
Förderfähige 

Gesamtausgaben 

Anzahl in % in Mio. € in % 

Sonstiges nicht spezifiziertes verarbeitendes 
Gewerbe 

31 36,0 29,841 43,2 

Informations- und Kommunikationsdienstleis-
tungen 

19 22,1 11,755 17,0 

Baugewerbe/Bau 8 9,3 4,073 5,9 

Sonstige nicht spezifizierte Dienstleistungen 8 9,3 4,752 6,9 

Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 
elektronischen und optischen Erzeugnissen 

5 5,8 4,063 5,9 

Gesundheits- und Sozialwesen 3 3,5 2,968 4,3 

Fahrzeugbau 2 2,3 2,851 4,1 

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, 
Getränkeherstellung 

3 3,5 4,057 5,9 

Handel 2 2,3 1,743 2,5 

Energieversorgung 2 2,3 1,871 2,7 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Um-
welt und Klimawandel 

1 1,2 0,281 0,4 

Verkehr und Lagerei 1 1,2 0,488 0,7 

Kunst, Unterhaltung, Kreativwirtschaft und Er-
holung 

1 1,2 0,256 0,4 

Gesamtergebnis 86 100,0 69,000 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

Der materielle Umsetzungsstand der Maßnahme 1.2.3 ist in Tabelle 29 dargestellt. Analog 
zur Maßnahme 1.2.2 (siehe vorheriger Abschnitt) zeigt die Tabelle, welche Anteile die er-
reichten Ist-Werte der Projekte der Maßnahme 1.2.3 an dem Zielwert für das Spezifische 
Ziel 2 insgesamt haben. Dabei macht die Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhal-
ten, mit 86 etwa genau die Hälfte des anvisierten Zielwerts (171 Unternehmen) für das Spe-
zifische Ziel 2 insgesamt aus. Die Zahl der neu eingestellten Wissenschaftler beläuft sich 
bislang auf 178,40 Vollzeitäquivalente und die privaten Investitionen, die durch die Förde-
rung ausgelöst wurden, belaufen sich auf 40,851 Mio. €. Des Weiteren beträgt die Zahl der 
Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte, die für den Markt eine Neuheit darstel-
len, einzuführen, 59. Schließlich haben alle 86 geförderten Unternehmen Produkte einge-
führt, die für das Unternehmen eine Neuheit darstellen. 
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Tabelle 29: Überblick über ausgewählte Outputindikatoren der Maßnahme 1.2.3 

ID Outputindikator 

Zielwert 
2023 für das 
Spezifische 

Ziel 2 

Ist-Wert der 
Maßnahme 

1.2.3 

Anteil 
am Ziel-

wert 
des 

Spezifi-
schen 
Ziels 2 

CO01 Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten  171 86 50,3% 

CO24 
Zahl der neuen Wissenschaftler in unterstützten Einrichtun-
gen  

319 178,40 55,9% 

CO27 
Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für In-
novations- oder FuE-Projekte ergänzen  

46.010.100 € 40.850.950 € 88,8% 

CO28 
Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte, 
die für den Markt eine Neuheit darstellen, einzuführen 

104 59 56,7% 

CO29 
Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte, 
die für das Unternehmen eine Neuheit darstellen, einzufüh-
ren 

151 86 57,0% 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

 

 

6.2.4 Maßnahme 1.2.4 „Innovationsassistenten“ 

Mit der Maßnahme 1.2.4 „Innovationsassistenten“, die schon in der Förderperiode 2007-2013 
Bestandteil des OP EFRE war, sollen kleine, junge Unternehmen die Möglichkeiten erhalten, 
hoch qualifizierte Mitarbeiter in sämtlichen für Innovationen betriebsnotwendigen Bereichen 
einzustellen und damit neue wissenschaftliche Ideen und Erkenntnisse in ihren Betriebsab-
läufen zu implementieren. Damit sollen sowohl die Innovationskapazitäten als auch die Inno-
vationsfähigkeiten der Unternehmen direkt verbessert und gesteigert werden. Grundlage für 
die Förderung ist die Innovationsassistentenrichtlinie vom 11.12.2015, nach der Personalaus-
gaben mit pauschal bis zu 2.000 € pro Kalendermonat als förderfähig anerkannt und mit 50 % 
für maximal 24 Monate bezuschusst werden. 

Die geplanten förderfähigen Gesamtausgaben betragen 2,776 Mio. € und wurden im Ver-
gleich zum Zeitpunkt der OP-Erstellung im Laufe der Programmlaufzeit von ursprünglich 
4,750 Mio. € um 1,976 Mio. € gekürzt. Bislang wurden Förderungen von 69 Innovationsassis-
tenten mit förderfähigen Ausgaben in Höhe von 2,742 Mio. € bewilligt, von denen 2,140 Mio. € 
an die Zuwendungsempfänger ausgezahlt worden sind. Dies entspricht einer Bewilligungs- 
und Auszahlungsquote von 98,8 % und 77,1 %. Von den 69 Innovationsassistenten werden 
37 mit dem maximalen monatlichen Pauschalbetrag von 2.000 € (entspricht einer Vollzeit-
stelle) für 24 Monate gefördert. Die verbleibenden 32 Assistenten sind im Rahmen einer Teil-
zeitbeschäftigung angestellt, sodass sich die förderfähigen Ausgaben und der gewährte Zu-
schuss entsprechend verringern. Die Teilzeitbeschäftigten erhalten im Durchschnitt (Median) 
einen monatlichen Pauschalbetrag von 1.331 €, was in etwa zwei Drittel einer Vollzeitstelle 
entspricht.  

In Tabelle 30 ist dargestellt, wie sich die Förderfälle und Bewilligungen auf die Spezialisie-
rungsfelder der RIS3 verteilen, wobei die Auswertung auf dem Datenstand des Durchfüh-
rungsberichts 2021 (Stichtag 31.12.2021) beruht. Zu diesem Zeitpunkt waren insgesamt 62 
Innovationsassistenten beschäftigt, von denen etwas mehr als die Hälfte (53,2%) in Unter-
nehmen eingestellt wurden, die dem Spezialisierungsfeld Informationstechnologie, Telekom-
munikation und Medien zugeordnet werden können. Mit deutlichem Abstand folgen jeweils 
acht Förderfälle mit allgemeinem RIS3-Bezug ohne Spezialisierungsfeld und im Spezialisie-
rungsfeld Erneuerbare Energien. 
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Tabelle 30: Förderfälle und Bewilligungen der Maßnahme 1.2.4 nach Spezialisierungsfeld der RIS3  

Spezialisierungsfeld 

Förderfälle 
Bewilligte förderfähige 

Gesamtausgaben 

Anzahl in % in Mio. € in % 

Informationstechnologie, Telekommunika-
tion und Medien 

33 53,2 1.389.750 53,3 

Allgemeiner RIS3-Bezug vorhanden ohne 
Spezialisierungsfeld 

8 12,9 311.500 11,9 

Erneuerbare Energien 8 12,9 344.180 13,2 

Maritime Wirtschaft 4 6,5 172.500 6,6 

Life Sciences 4 6,5 149.400 5,7 

Adressiert mehrere oder alle Spezialisie-
rungsfelder 

2 3,2 96.000 3,7 

Ernährungswirtschaft 2 3,2 96.000 3,7 

Nicht angegeben 1 1,6 48.000 1,8 

Gesamtergebnis 62 100,0 2.607.330 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

6.2.5 Maßnahme 1.2.5 „Corona-Gesundheitsschutzmaßnahmen“ 

Im Zuge der „Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+)“ der Europäischen 
Kommission werden seit 2020 EFRE-Mittel für die Finanzierung der erforderlichen Ausstat-
tung der Einrichtungen des Gesundheitswesens in Schleswig-Holstein eingesetzt. Diese die-
nen der Bereitstellung von unverzichtbaren medizinischen Geräten, Medizinprodukten und 
persönlicher Schutzausrüstung. Die Beschaffungen finden unter Einhaltung der Vorgaben 
des Vergaberechts zentral durch das Land Schleswig-Holstein statt, welches zusätzlich zu 
den 5 Mio. € EFRE-Mitteln weitere Ausgaben in Höhe von 1,755 Mio. € aus Landesmitteln 
plant. 

Bis zum Stichtag 04.07.2022 wurden förderfähige Gesamtausgaben in Höhe von 7,109 Mio. € 
bewilligt und ausgezahlt, die der Ausstattung mit Mund-Nasen-Schutz dienten. Zuwendungs-
empfänger ist das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 
Schleswig-Holstein. In den Monitoringdaten zum Durchführungsbericht 2021 ist für den Indi-
kator „Wert der gekauften medizinischen Geräte“ (CV2) ein Betrag in Höhe von 8,092 Mio. € 
erfasst worden. 

6.2.6 Maßnahme 1.2.6 „PSA-Produktion“ 

Die Maßnahme, mit der neue Produktionskapazitäten für PSA aufgebaut werden sollen, 
wurde ebenfalls im Zuge der CRII+ in 2020 neu in das OP EFRE aufgenommen. Ziel der 
Maßnahme ist es, den dringend benötigten Bedarf an PSA (z. B. FFP2- und FFP3-Schutz-
masken) zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zu decken und eine höhere Eigenstän-
digkeit bei der Versorgung von Schutzausrüstung in Schleswig-Holstein zu erlangen. Hierfür 
wurden drei Projekte mit förderfähigen Ausgaben in Höhe von 4,556 Mio. € bewilligt. Dies ist 
bereits etwas mehr als die ursprünglich geplanten förderfähigen Gesamtausgaben in Höhe 
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von 4,519 Mio. €. Die Auszahlungen belaufen sich auf 2,982 Mio. €, was einer Auszahlungs-
quote von 66% entspricht. Bei den drei Förderfällen handelt es sich in zwei Fällen um die 
Errichtung und einem Fall um die Erweiterung einer Produktionsstätte. 

6.2.7 Geschaffene Arbeitsplätze 

Im Folgenden werden die durch die geförderten Projekte geschaffenen Arbeitsplätze zusam-
menfassend für das Spezifische Ziel 2 dargestellt. Die Angaben beziehen sich kohärent zum 
Durchführungsbericht auf die im Monitoring bis zum 31.12.2021 erfassten Soll-Werte. Diese 
stellen von den Projektträgern abgeschätzte Zielwerte für das Jahr 2023 dar. 

Insgesamt sollen mit den bis Ende 2021 bewilligten 218 Vorhaben des Spezifischen Ziels 2 
rund 1214 Arbeitsplätze, gemessen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), neu geschaffen werden, 

davon 490,0 VZÄ für Frauen und 723,6 VZÄ für Männer (siehe Tabelle 31, letzte Zeile). Die 
größten Beschäftigungseffekte gehen dabei von der Maßnahme 1.2.3 „Betriebliche Innova-
tion“ aus. Durch die geförderten FuE-Projekte sollen 967 neue Arbeitsplätze in den Unterneh-
men geschaffen werden.  

Tabelle 31: Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze für Frauen und Männer in den Maßnahmen zur Errei-
chung des Spezifischen Ziels 2 

Maßnahme / Spezifisches Ziel 

An-
zahl 
Pro-
jekte 

Zahl der geschaffenen  
Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente) 

  Frauen Männer Insgesamt 

1.2.1. Transfer-, Cluster- und Netzwerkstrukturen 24 24,5 31,8 56,2 

1.2.2. Verbund- und Kooperationsprojekte 43 49,0 80,5 129,5 

1.2.3. Betriebliche Innovation 86 395,5 571,5 967,0 

1.2.4. Innovationsassistenten 62 21,0 39,8 60,8 

1.2.6 PSA-Produktion 3 0,0 0,0 0,0 

 SZ 2 insgesamt 218 490,0 723,6 1213,5 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

6.3 ERGEBNISSE UND WIRKUNGEN DER FÖRDERUNG 

6.3.1 Auswertung der empirischen Literatur zur Wirkungslogik 

Transfer-, Cluster- und Netzwerkstrukturen 

Inwieweit die theoretisch abgeleiteten Erwartungen an die Effekte von Transfer-, Cluster- und 
Netzwerkstrukturen auch empirisch gerechtfertigt sind, ist allgemeingültig nur schwer zu be-
urteilen und hängt stark vom konkreten Einzelfall ab. Als hinderlich erweist sich vor allem das 
breite Begriffsverständnis von Clustern und Netzwerken.26 Zur Unterstützung der Ausbildung 

                                                 

26  Die Beliebigkeit der verschiedenen Definitionen von Netzwerken und Cluster führt letzten Endes dazu, 
dass die Konzepte sich einer allgemeinen empirischen Überprüfung entziehen bzw. nicht falsifizierbar 
werden, vgl. hierzu Alecke et al. 2007. 
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von Transfer-, Cluster- und Netzwerkstrukturen dienen in praktisch allen deutschen Bundes-
ländern spezifische Landesprogramme und zusätzlich Bundesprogramme. Jedoch variiert 
das Verständnis von dem, was ein Cluster oder Netzwerk ist, und entsprechend unterschei-
den sich auch die Fördergegenstände, Zuwendungszweck und -empfänger zwischen den 
Programmen erheblich.27  

Wegen der komplexen und langwierigen Wirkungskette bei Transfer- und Innovationsprozes-
sen ist es im Allgemeinen äußerst schwierig, zwischen dem unmittelbaren Fördereinsatz zu-
gunsten der Dienstleistungen, die von Netzwerken und Transfereinrichtungen erbracht wer-
den, und klassischen „harten“ Erfolgsindikatoren des unternehmerischen Innovationsprozes-
ses (wie etwa die Häufigkeit von Produkt- und Prozessinnovationen, Senkung von Kosten 
oder Steigerung von Umsätzen) einen direkten Zusammenhang herzustellen. 

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen bezüglich der Übertragbarkeit von Resulta-
ten, kann zusammenfassend festgehalten werden, dass eine Reihe von Netzwerkevaluierun-
gen zu einem positiven Ergebnis über die Wirkungen von Netzwerken auf die beteiligten Un-
ternehmen kommt. So betonen Fritsch und Kauffeld-Monz (2010), dass in Netzwerken Ver-
trauen zwischen den beteiligten Unternehmen entsteht. Unternehmerische Kooperationen, 
die von gegenseitigem Vertrauen geprägt sind, haben höhere Erfolgsaussichten, u.a. weil in 
ihnen Transaktionskosten eingespart werden können. Sie sind auch innovativer, da die Be-
reitschaft Risiken einzugehen steigt. In Evaluierungen der Netzwerkförderung in Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wurde die Förderung zum Aufbau von Netz-
werken im Prinzip als effektiv eingestuft. Bspw. bewirkte die Förderung in Brandenburg aus 
Sicht der dortigen Gutachter, dass die Umsetzung von Innovationen in neue Produkte und 
Verfahren in den Unternehmen initiiert und beschleunigt und damit eine Verbesserung der 
Innovationsfähigkeit erreicht werden konnte. Zusammenfassend kann daher eine stringente 
Verbindung zwischen der Maßnahme und dem Spezifischen Ziel 2 konstatiert werden. 

Betriebliche Innovationen 

Im Rahmen der Literaturrecherche wird im Prinzip nach bestehender Evidenz zu zwei Wir-
kungszusammenhängen gesucht, die von zentraler Bedeutung für die Wirkfähigkeit und Wir-
kungen der Maßnahmen sind: 

- Zum einen der Einfluss der öffentlichen Förderung auf die Durchführung der Projekte an 
sich und die zusätzlichen Ausgaben, die kausal auf die Förderung zurückgehen. 

- Zum anderen der Einfluss der Forschungs- und Innovationsprojekte auf betriebswirt-
schaftliche Erfolgskennziffern wie zusätzliche Umsätze, Exporte und Arbeitsplätze sowie, 
als Folge neuer Wertschöpfung, eine gestiegene Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. 

Insgesamt wurden die Fragenkreise in der Literatur bereits relativ ausführlich behandelt. Die 
Fundierung der Wirkungskette steht auf breiter empirischer Basis.28 Besonders zu der Frage, 
ob und inwieweit staatliche Fördermaßnahmen in der FuE-Phase zu einem „Crowding-In“ zu-
sätzlicher FuE-Ausgaben (Input-Additionalität) führen, verzeichnet die wissenschaftliche Lite-
ratur seit Beginn der 2000er Jahre große Fortschritte.  

Nachfolgend erfolgt aus diesem Grund nur eine kurze Auswertung der aktuellen Forschungs-
literatur. Zunächst wird in Box 2 ein Überblick über ausgewählte Untersuchungen zu den Wir-
kungen von Innovationen auf Unternehmensebene gegeben. Dabei wird zwischen direkten 
und indirekten Beschäftigungseffekten, Exporten sowie Wachstums- und Produktivitätseffek-
ten unterschieden. Die Diskussion dieser Effekte erfolgt losgelöst von der Frage, ob die in 
den Unternehmen betrachtete Innovationstätigkeit durch öffentliche Förderung unterstützt 
wurde oder nicht. Bei einer vollständigen Zurechnung der Wirkungen wird implizit unterstellt, 
dass ohne Förderung die Innovationsprojekte nicht realisiert worden wären. Im Anschluss 

                                                 

27  Vgl. hierzu Rothgang und Lageman (2011). 
28   Vgl. Peters et al. (2012) und Rammer et al. (2016). 
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wird diese Annahme aufgegeben und auf Anreiz- und Mitnahmeeffekte der Förderung von 
Innovationen eingegangen. Am Ende wird ein bewertendes Zwischenfazit gezogen. 

Box 2: Stand der Forschung zu den Wirkungen von Innovationen auf Unternehmensebene 

In der ökonomischen Forschung ist nahezu unbestritten, dass Innovationen maßgeblich die unter-
nehmerische Leistungs- und Anpassungsfähigkeit verbessern und zu den zentralen Bestimmungs-
faktoren des gesamtwirtschaftlichen Wachstums zählen. Unternehmen führen letztlich Innovationen 
ein, um die erreichte Marktposition zu sichern oder auszubauen und ihren wirtschaftlichen Erfolg zu 
erhöhen. Durch Produktinnovationen können die Qualität des Outputs gesteigert oder ganz neue 
Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, während Prozessinnovationen durch den effizi-
enteren Einsatz von Input-Faktoren die Herstellungskosten senken. Unternehmen mit neuartigen 
Produkten oder Dienstleistungen können neue Märkte oder Marktnischen erschließen und infolge 
eines temporären Alleinstellungsmerkmals so lange Pioniergewinne realisieren, bis ihre Wettbe-
werber aufgeholt haben. Neue Produktionsverfahren ermöglichen es, für eine bestimmte Zeit kos-
tengünstiger oder in einer besseren Qualität als die Konkurrenten zu produzieren. Auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene spiegeln sich Innovationen im technischen Fortschritt wider, welcher die Pro-
duktivität der in einer Volkswirtschaft eingesetzten Produktionsfaktoren und mithin auch ihre Wett-
bewerbsfähigkeit steigert. 

In der mikroökonomisch orientierten Literatur wird der Beitrag von Innovationen zum wirtschaftli-
chen Erfolg eines Unternehmens anhand mehrerer Dimensionen betrachtet, wobei typischerweise 
Kennziffern wie Umsatzrendite, Produktivität, Beschäftigungswachstum, Marktanteile oder Export-
quoten als Maßgröße zur Unternehmensperformance betrachtet werden. Zahlreiche empirische 
Analysen mit Unternehmensdaten aus verschiedenen Ländern finden, dass innovierende Unter-
nehmen diesbezüglich statistisch signifikant besser abschneiden. So weisen jüngst noch Rammer 
et al. (2016) auf Grundlage von Daten des Mannheimer Innovationspanels für den Zeitraum von 
2001 bis 2012 einen mehrheitlich positiven Einfluss von Innovationen auf die Profitabilität und Ex-
portquoten von KMU in der deutschen Industrie nach. Auch eine aktuelle Studie von Dohse, Niebuhr 
(2018) zeigt, dass von Innovationen positive Wirkungen auf die Ausweitung der Exporttätigkeit aus-
gehen. 

Insbesondere mit Bezug auf die Produktivität und ausgelöst durch die richtungsweisende Arbeit von 
Griliches (1979) haben bereits zuvor viele empirische Studien gezeigt, dass Unternehmen, die in 
FuE investieren, im Durchschnitt eine Produktivitätssteigerung aufweisen (vgl. für einen Überblick 
Hall et al. (2010)). In einer weiteren bahnbrechenden Arbeit haben Crèpon et al. (1998) diese Art 
von Analyse ausgeweitet und nachgewiesen, dass es eine positive Verbindung zwischen den Inno-
vationsausgaben auf die Realisierung von Produkt- und Prozessinnovationen und von der Innova-
tionsleistung auf die Produktivität gibt (siehe auch Hall (2011)). Eine aktuelle Studie von Baumann, 
Kritikos (2016) auf Grundlage des Modells von Crèpon et al. belegt, dass auch für KMU und Mikro-
unternehmen aus der deutschen Industrie diese Verbindung gilt. Zusätzlich zu diesem direkten Ef-
fekt von Innovation können indirekte Produktivitätseffekte als Folge von Spillover-Effekten auftreten. 
Tatsächlich haben viele empirische Studien positive Spillover-Effekte zwischen Unternehmen in-
nerhalb und zwischen Sektoren durch Investitionen in Innovationen festgestellt, die vielfach so groß 
sind wie der direkte Effekt (Hall et al. 2010). 

Aus regionalpolitischer Sicht gilt den mit Innovationsaktivitäten verbundenen Beschäftigungseffek-
ten ein besonderes Augenmerk. Daher gibt es mittlerweile eine umfängliche Literatur, die den Ein-
fluss von Innovationen auf die Beschäftigungsentwicklung empirisch untersucht. Im Folgenden wird 
der Überblick zu den Beschäftigungseffekten auf die Ergebnisse von einigen jüngeren Studien be-
schränkt. Den Ausgangspunkt der Diskussion bildet die vom BMWi beauftragte Forschungsstudie 
„Beschäftigungswirkungen von Forschung und Innovation“ (Dehio et al. 2005). In dieser Studie 
stand der wechselseitige Wirkungszusammenhang zwischen Produktions-, Produktivitäts- und Be-
schäftigungswachstum auf der einen und dem Forschungs- und Innovationsgeschehen auf der an-
deren Seite im Fokus. Die Ergebnisse dieser Studie auf der Mikroebene unterstreichen insgesamt, 
dass erfolgreich eingeführte Innovationen in der Regel zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit der innovierenden Unternehmen beitragen. Die Beschäftigungswirkungen müssen nach In-
novationsart (Produktinnovationen, Prozessinnovationen, organisatorische Veränderungen, Inves-
titionen in IKT) differenziert betrachtet werden: 
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- Die Mehrzahl der vom RWI aufbereiteten empirischen Studien und wie auch die eigene Ana-
lyse des RWI zeigte, dass Produktinnovationen, darunter vor allem Marktneuheiten, im Durch-
schnitt aller Produktinnovatoren zu mehr Beschäftigung führten. Positive betriebsgrößenspezi-
fische Beschäftigungseffekte wurden vornehmlich in der Gruppe der KMU festgestellt. 

- Die empirischen Resultate im Hinblick auf die Beschäftigungswirkungen von Prozessinnovati-
onen sind ambivalent und variieren u. a. mit der konjunkturellen Entwicklung: Während in Pha-
sen konjunktureller Abkühlung das Gewicht von Prozessinnovationen mit dem Ziel der Kosten-
senkung zunimmt und somit negative Beschäftigungsimpulse dominieren, überwiegen in Pha-
sen konjunkturellen Aufschwungs dagegen die positiven Beschäftigungseffekte. Prozessinno-
vationen werden dann anscheinend in stärkerem Maße zum Zweck der Outputsteigerung ein-
gesetzt. 

- Mit Bezug auf die Beschäftigungseffekte organisatorischer Veränderungen und der Einführung 
moderner IKT ergibt sich auf der mikroökonomischen Ebene ebenfalls kein eindeutiges Bild. 
Hier kommen vor allem unterschiedliche Beschäftigungswirkungen für spezifische Qualifikati-
onsgruppen zum Tragen. Die Einführung organisatorischer Veränderungen und moderner IKT 
geht demnach einher mit einer steigenden Nachfrage nach Höherqualifizierten. Bei der Gruppe 
der Geringqualifizierten kommt es tendenziell zu einer Beschäftigungsfreisetzung. 

In Rahmen einer Literaturstudie zu einschlägigen empirischen Untersuchungen der letzten 20 Jahre 
wird von Stoetzer, Ernst (2012) die vorliegende Evidenz zu den Beschäftigungseffekten von Inno-
vationen systematisch ausgewertet. Im Rahmen einer Meta-Analyse auf der Basis von 58 Studien, 
die sich vornehmlich auf Deutschland und eine Reihe weiterer europäischer Länder beziehen, wer-
den quantitative Veränderungen der Beschäftigung auf der Ebene von innovierenden Unternehmen 
bestimmt. Den Autoren zufolge sind die Resultate zu den Wirkungen, die von Innovationen in den 
betreffenden Unternehmen auf die Beschäftigung ausgehen, eindeutig: Ganz überwiegend, näm-
lich zu fast 70 %, bestätigen die Untersuchungen positive Auswirkungen von Innovationen auf die 
Zahl der Mitarbeiter, lediglich 16 % der Studien identifizieren eine abnehmende Arbeitsnachfrage. 
Dies gilt prinzipiell für Produkt- und Prozessinnovationen, wobei sich allerdings zeigt, dass die Be-
schäftigungswirkungen in Abhängigkeit von der Länge des Untersuchungszeitraums differieren. 
Während Produktinnovationen sehr schnell zu einem steigenden Bedarf an Mitarbeitern führen, 
sinkt bei Prozessinnovationen die Wahrscheinlichkeit negativer Auswirkungen auf die Zahl der Be-
schäftigten vergleichsweise langsamer. 

In einer weiteren Studie für die Europäische Kommission wurde jüngst untersucht, inwieweit Be-
schäftigungs- und Produktivitätseffekte von Innovationen im Konjunkturverlauf und zwischen ver-
schiedenen Industrien variieren (vgl. Peters et al. (2014)). Unter Verwendung eines umfangreichen 
Datensatzes von Industrieunternehmen aus 26 europäischen Ländern im Zeitraum von 1998 bis 
2010 zeigen die empirischen Ergebnisse, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen in innovativen Un-
ternehmen insgesamt in allen Phasen des Konjunkturzyklus größer ist als in nicht-innovativen Un-
ternehmen. Die Zahl der Beschäftigten in innovativen Unternehmen wächst hierbei vor allem in 
konjunkturellen Abschwüngen und Rezessionsphasen schneller als bei nicht innovierenden Unter-
nehmen. Des Weiteren belegen die Resultate, dass verschiedene Arten von Innovation die Produk-
tivität und das Beschäftigungswachstum unterschiedlich beeinflussen. Insbesondere Produktinno-
vationen stimulieren das Beschäftigungswachstum im Boom besonders stark, während sie in Re-
zessionen vornehmlich helfen, Arbeitsplätze zu sichern. 

Rammer et al. (2016) legen in ihrer Untersuchung für die EFI ihr Hauptaugenmerk auf die Beschäf-
tigungseffekte von Innovationen in KMU gegenüber Großunternehmen. Ihre Studie führt die Daten-
basis und den Schätzansatz der bereits zitierten Untersuchung von Peters et al. (2014) weiter. Es 
wird untersucht, inwieweit die Einführung von Prozess- und Organisationsinnovationen sowie der 
Markterfolg von Produktinnovationen (gemessen am Umsatzwachstum durch neue Produkte) die 
Beschäftigungsentwicklung in KMU beeinflusst und inwieweit sich diese Einflüsse zwischen KMU 
und Großunternehmen unterscheiden. Ihre Schätzergebnisse zeigen einen hoch-signifikant positi-
ven Einfluss des Umsatzwachstums mit neuen Produkten auf das Beschäftigungswachstum sowohl 
bei KMU als auch bei Großunternehmen. Dagegen führen Prozessinnovationen in KMU zu einem 
signifikanten Rückgang der Arbeitsnachfrage, wobei die arbeitssparenden Effekte von Prozessin-
novationen in der Industrie stärker ausgeprägt sind als im Dienstleistungssektor. Organisatorische 
Innovationen haben insgesamt wenig Einfluss auf das Beschäftigungswachstum in KMU. 
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Im Vorstehenden wurden die Ergebnisse von einigen jüngeren empirischen Studien ange-
führt, die den Einfluss von Innovationen auf den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen zu 
bestimmen versuchen. In der ökonomischen Literatur wird auf Grundlage von theoretischen 
Überlegungen relativ einhellig die Auffassung vertreten, dass – sowohl einzel- wie gesamt-
wirtschaftlich – das Wachstum der Produktivität in hohem Maße von Innovationen abhängig 
ist. In der Tat belegen viele empirische Arbeiten, dass es eine robuste, durchgehende Ver-
bindung von höheren Forschungs- und Innovationsaufwendungen (Input) zu einer erfolgrei-
chen Einführung von Innovationen (Output) und von diesen zu einer Erhöhung der Umsatz-
profitabilität, Produktivitätsgewinnen und verbesserten Exportperformance der Unternehmen 
(Outcome) gibt. Aus theoretischer Sicht weniger eindeutig sind dagegen die Beschäftigungs-
wirkungen von Innovationen, insbesondere im Hinblick auf mögliche arbeitssparende Effekte 
von Prozess- und Organisationsinnovationen. Die empirischen Studien spiegeln teils diese 
ambivalente Wirkungsrichtung von Prozessinnovationen auf die Beschäftigung wider. In der 
Summe aber belegen die Ergebnisse einen positiven Einfluss von Innovationen nicht nur auf 
die Produktivität, sondern auch die Beschäftigung in den innovierenden Unternehmen. 

Für eine positive Beurteilung des Wirkungskanals zur Verfolgung des Spezifischen Ziels 2 
reicht der Verweis auf den positiven Zusammenhang zwischen FuE, Innovation und unter-
nehmerischer Wettbewerbsfähigkeit allerdings allein nicht aus. Vielmehr ist die Frage zu be-
antworten, ob durch die Förderung eine Erhöhung der unternehmerischen Forschungs- und 
Innovationsintensitäten erzielt werden kann. Dies kann vor dem Hintergrund der bestehenden 
Ergebnisse aus der empirischen Evaluationsforschung grundsätzlich bejaht werden.  

Mittlerweile gibt es zur technologieunspezifischen Forschungs- und Innovationsförderung 
(FuI-Förderung), insoweit sie sich auf Förderansätze für Projekte und Ausgaben in den Pha-
sen der industriellen Forschung und experimentelle Entwicklung bezieht, einen gut ausge-
bauten Forschungsstand. Hier findet eine Reihe von mikroökonomisch orientierten Studien 
einen überwiegend positiven Fördereffekt mit Bezug auf die Additionalität der öffentlichen 
Fördermittel und eine Erhöhung der Forschungs- und Innovationsleistung der geförderten 
Unternehmen. Zahlreiche nationale und internationale Untersuchungen, bei denen Ver-
gleichsgruppen von geförderten und nicht-geförderten Unternehmen betrachtet werden, zei-
gen, dass staatliche, nicht-rückzahlbare FuE-Zuschüsse in nennenswertem Umfang zusätz-
liche private FuE-Aufwendungen auslösen. Mit anderen Worten, die durch die eingesetzten 
öffentlichen Fördermittel induzierten Investitionsanreize in FuE überwiegen die Mitnahmeef-
fekte.29 

Aufgrund des Mangels an Eigenkapital wird im Allgemeinen das Ausmaß von Mitnahmeef-
fekten in Verbindung mit FuE-Subventionen gerade für KMU als gering eingeschätzt. Empiri-
sche Analysen weisen zudem darauf hin, dass eine Förderung von KMU effektiver ist als die 
Förderung von Großunternehmen. Dies kann mit der stimulierenden Wirkung eines erfolgrei-
chen Förderantrags für KMU erklärt werden: Eine positive Begutachtung risikoreicher FuE-
Vorhaben wird als Bestätigung der Unternehmensstrategie gewertet und ermöglicht in der 
Folge zusätzliche FuE-Investitionen auch gegen unternehmensinterne und -externe Vorbe-
halte durchzusetzen. 

Box 3: Mikroökonometrische Evaluationsstudien im Bereich der FuE-Förderung 

Peters et al. (2012) fassen die Befunde zu den kontrafaktischen Wirkungsanalysen der FuE-Förde-
rung zusammen, die in der Forschung vorliegen. Danach vergleicht der Großteil der Studien die 
gesamten FuE-Ausgaben von geförderten Unternehmen mit einer Kontrollgruppe nicht geförderter 
Unternehmen, berücksichtigt also nur den Förderstatus. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, ver-
neinen die Studien einen vollständigen Mitnahmeeffekt durch die staatliche Förderung. Die Höhe 
der geschätzten Fördereffekte unterliegt jedoch einer sehr großen Bandbreite. Die meisten Studien 
stellen einen Anstieg der FuE-Intensität um 2,5 bis 5 Prozentpunkte fest, was im Vergleich mit der 

                                                 

29  Siehe z. B. Almus and Czarnitzki (2003), Czarnitzki et al. (2007), Alecke et al. (2012), Bronzini und Piselli 
(2016). 
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kontrafaktischen Situation in den meisten Studien einem Anstieg der gesamten FuE-Ausgaben zwi-
schen 50 und 150 % entspricht. Die große Bandbreite der geschätzten Fördereffekte muss jedoch 
vor dem Hintergrund gesehen werden, dass nur die Veränderung zur Situation ohne Förderung 
betrachtet wird. Darin spiegeln sich noch keine Informationen über die Höhe der geleisteten Förde-
rung wider und damit letztlich über den Multiplikatoreffekt eines Euros, der für öffentliche Förderung 
ausgegeben wird. 

Nur wenige Studien besitzen Informationen über die Förderhöhe. Methodisch erlaubt diese zusätz-
liche Information zu untersuchen, ob die FuE-Subventionen zumindest teilweise die privaten FuE-
Ausgaben verdrängen oder ob die privat finanzierten FuE-Ausgaben gar stimuliert werden. Darüber 
hinaus kann neben dem reinen Fördereffekt auch der Multiplikatoreffekt eines öffentlich geförderten 
Euros berechnet werden. Auf Firmenebene sind die Ergebnisse gemischter als bei Verwendung 
des Förderstatus. Die Studien finden aber mehrheitlich ebenfalls einen stimulierenden Effekt öffent-
licher FuE-Subventionen auf die privat finanzierten FuE-Ausgaben. Dies gilt auch für Deutschland. 
Die Bandbreite der Effekte ist hier deutlich kleiner als in den Studien, die nur die Förderhöhe benut-
zen, gleichwohl immer noch relativ groß. Der Anstieg der privat finanzierten FuE-Ausgaben gegen-
über einer Situation ohne Förderung liegt in vielen Studien zwischen 15 % und 40 %. Entsprechend 
variiert auch der Multiplikatoreffekt mehrheitlich etwa zwischen 1 und 1,8. D.h. ein zusätzlicher Euro 
öffentlicher Förderung führt zu 1 bis 1,8 Euro zusätzliche private FuE. 

In Alecke et al. (2012) wurde der Fördereffekt nach Größenklassen der Unternehmen differenziert. 
Die Schätzresultate sind in Tabelle 1 wiedergegeben. In Spalte I der Tabelle ist dabei die FuE-
Intensität der geförderten Unternehmen aufgeführt. Die geringste FuE-Intensität besitzen die mitt-
leren Unternehmen mit 2,34%, die höchste FuE-Intensität die Kleinstunternehmen mit 6,12%. Die 
Differenzen in der FuE-Intensität zwischen den verschiedenen Unternehmensgrößenklassen sind 
dagegen bei den nichtgeförderten Unternehmen sind moderat (Spalte IV). Spalte V gibt den ge-
schätzten Politikimpuls an, d.h. die zusätzlichen FuE-Ausgaben als Konsequenz der Förderung. 
Der Politikimpuls nimmt mit abnehmender Unternehmensgröße deutlich zu: während für mittlere 
Unternehmen eine durch die Förderung induzierte Erhöhung der FuE-Intensität um 1,26% ermittelt 
wird, beträgt der Förderimpuls bei den Mikrounternehmen 5,00%. 

 

 

 

Tabelle 32: Leverage-Effekt der FuE-Förderung nach Unternehmensgröße 

Unter der Annahme, dass bei den geförderten Unternehmen insgesamt 50% der FuE-Ausgaben 
durch öffentliche Mittel finanziert werden (Spalten II), wird in Spalte III die private Finanzierung bei 
den geförderten Unternehmen angegeben. Die zusätzlichen privaten Mittel in Spalte VI sind dann 
die Differenz der privaten FuE-Mittel von geförderten und nicht-geförderten Unternehmen (Spalte 

 Geförderte Unternehmen 

F&E-

Intensität 

der 

Kontrollgr

uppe 

(IV) 

Förder-

impuls  

(V) 

Zusätz-

liche 

private 

Mittel 

(VI) 

Leverage 

-Effekt 

(VII) Unternehmensgröße 

F&E-

Intensität 

(I) 

Öffentlich

e 

Kofinanzie

rung 

(II) 

Private 

Kofinanzie

rung 

(III) 

Alle Unternehmen 3,90% 1,95% 1,95% 1,53% 2,37% 0,42% 0,21 

Mittlere Unternehmen 

(50 < Größe < 250) 
2,34% 1,17% 1,17% 1,08% 1,26% 0,09% 0,07 

Kleine Unternehmen 

(10 < Größe < 50) 
3,77% 1,89% 1,89% 1,33% 2,44% 0,56% 0,30 

Kleinstunternehmen  

(1 < Größe < 10) 
6,12% 3,06% 3,06% 1,12% 5,00% 1,94% 0,63 

 



92 
 

 

 

III minus Spalte IV). Spalte VII stellt dann den Leverage-Effekt als Relation der zusätzlichen privaten 
FuE-Ausgaben (Spalte VI) der geförderten Unternehmen zu den öffentlichen FuE-Ausgaben 
(Spalte II) dar. Der Leverage-Effekt ist dabei für die Mikrounternehmen fast zehnmal so hoch wie 
bei den mittleren Unternehmen. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Effekte der staatlichen Forschungs- und Innova-
tionsförderung in der empirischen Evaluationsforschung in jüngster Zeit verstärkte Aufmerk-
samkeit gefunden haben. Insbesondere durch die bessere Verfügbarkeit von mikroökonomi-
schen Daten, die auf umfangreichen Unternehmensbefragungen wie etwa den Innovations-
erhebungen („Community Innovation Surveys - CIS“) der Europäischen Union basieren, 
konnten erhebliche Fortschritte erzielt werden. Mittlerweile liegt eine ganze Reihe von mikro-
ökonometrischen Untersuchungen zur Wirksamkeit der staatlichen FuE-Förderung für unter-
schiedliche Länder vor. Die vorhandene empirische Evidenz bestätigt das Vorliegen von po-
sitiven Fördereffekten. Die Förderung setzt positive Anreize für eine Ausweitung der For-
schungs- und Innovationsausgaben in den Unternehmen. Die staatliche Förderung wird nicht 
vollständig „mitgenommen“, sondern löst in nennenswertem Umfang private FuE-Aufwendun-
gen aus. 

Verbund- und Kooperationsprojekte 

Neben den empirischen Untersuchungen im Bereich der allgemeinen FuE-Förderung findet 
sich in der Evaluationsforschung auch eine Vielzahl von Arbeiten, die eine Bestätigung für die 
strategische Stoßrichtung der Förderung von FuE-Verbundprojekten liefern. In einer für die 
FuE-Verbundförderung in Thüringen durchgeführten Evaluierung von GEFRA et al. (2004) 
findet sich ein umfangreicher Literaturüberblick.30 Die Studie kommt zu der Schlussfolgerung, 
dass die wissenschaftliche Literatur im Einklang mit theoretischen Überlegungen eine Fülle 
von empirischen Belegen bietet, „dass Unternehmen, die entweder untereinander und/oder 
mit Hochschulen, außeruniversitären und wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen koope-
rieren, eine höhere Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit aufweisen. Die positiven Einflüsse 
von FuE-Kooperationen sind indes nicht nur auf ihre Teilnehmer begrenzt und wirken nach-
haltig. Forschungskooperationen spielen für die Diffusion und für die Verbesserung der Auf-
nahmefähigkeit von technischem Wissen in der gesamten Volkswirtschaft eine wichtige 
Rolle.“31 Dieser Befund wird durch mikroökonometrische Arbeiten zur Wirksamkeit der staat-
lichen Förderung von FuE-Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gestützt 
(siehe Box 4). Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass von der Förderung von 
FuE-Verbundprojekten positive Wirkungen auf die teilnehmenden Kooperationspartner und 
in Richtung auf das Spezifische Ziel 2 des OP EFRE ausgehen. 

Box 4: Mikroökonometrische Evaluationsstudien im Bereich der FuE-Verbundförderung 

Neben eher qualitativ orientierten Evaluationsstudien gibt es einige mikroökonometrische Arbeiten zur 
Wirksamkeit der staatlichen Förderung von FuE-Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. 
Eine erste Untersuchung von Czarnitzki und Fier (2003) zur FuE-Verbund- und Netzwerkförderung des 
Bundes belegt, dass die Zahl der Patentanmeldungen von Unternehmen in staatlichen geförderten 
FuE-Kooperationen signifikant höher ist als in nicht-geförderten Kooperationen. In einer weiteren Arbeit 
zeigen Czarnitzki, Ebersberger und Fier (2004), dass Unternehmen mit öffentlichen geförderten FuE-
Kooperationen eine höhere FuE-Intensität (FuE-Aufwendungen in Relation zum Umsatz) aufweisen als 
Unternehmen ohne Förderung und Kooperation. Interessanterweise können die Autoren zudem Hin-
weise dafür gewinnen, dass die Teilnahme an einer geförderten FuE-Kooperation sogar auch zu signi-
fikanten Steigerungen der FuE-Intensität gegenüber Unternehmen a) mit Förderung aber ohne Koope-
ration sowie b) mit nicht-geförderten Kooperationen führt. Die Befunde mit Bezug auf die qualitative 

                                                 

30  Vgl. Aschoff und Schmidt (2006). 
31  Siehe GEFRA et al. (2004), S. 168. 
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Patentneigung (Patente ja oder nein) und Patentintensität (Patente pro Beschäftigten) sind dagegen 
weniger signifikant. 

In der Arbeit von Aschhoff, Fier und Löhlein (2006) stehen die Wirkungen der öffentlichen Förderung 
auf die Diversität und Stabilität der FuE-Kooperationen im Mittelpunkt („behavioural additionality“). 
Diese Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass durch die Förderung der Anteil von Partnern aus 
der Wissenschaft in den Forschungsverbünden signifikant erhöht wird. Allerdings zeigt sich auch, dass 
mit Beendigung der Förderung die neuen Forschungspartnerschaften im Vergleich zu Verbünden, die 
schon vor der Förderung bestanden, weniger häufig weitergeführt werden. Dies deutet auf die hohe 
Bedeutung von Vertrauen und Verlässlichkeit in den Kooperationsbeziehungen hin, die nicht allein 
durch einmalige finanzielle Zuschüsse kompensiert werden können. Es zeigt sich aber, dass die (ab-
solute) Höhe der Zuschüsse positiv mit der Weiterführung von Kooperationen korreliert. Dies zeigt ten-
denziell, dass komplexe und daher kostspieligere Projekte eine höhere Intensität der Zusammenarbeit 
erfordern, aus der wiederum verstärkt neue Ideen und Forschungsprojekte hervorgehen. 

Eine neuere Untersuchung von Mitze et al. (2015) zeigt, dass Unternehmen mit FuE-Kooperationen 
eine signifikant höhere FuE- und Patentintensität als Unternehmen ohne FuE-Kooperation haben. Eine 
Besonderheit der Arbeit ist, dass auch nach der Art der Kooperation gefragt und untersucht wird, ob es 
Unterschiede zwischen lokalen, rein überregionalen und regional gemischten Kooperationen sowie 
zwischen rein privaten, rein öffentlichen und privat und öffentlich gemischten Kooperationen gibt. Im 
Resultat ergibt sich, dass Unternehmen mit regional und organisatorisch gemischten Kooperationsver-
bünden erfolgreicher sind, d. h. Kooperationsverbünde von privaten Unternehmen, Hochschulen und 
öffentlichen Forschungseinrichtungen, die aus verschiedenen Regionen stammen, erzielen signifikant 
höhere FuE- und Patentintensität. 

Tabelle 33: Überblick über empirische Studien zu den Wirkungen der Verbundförderung 

Autoren 
Stichprobe /  
Datenquelle 

Form bzw. Schätz-
ansatz / Ergebnis-

variable 
Politikvariable Kausaler Effekt 

Czarnitzki, 
Fier (2003) 

2.473 nicht-kooperierende Unterneh-
men, 1.564 kooperierenden Unterneh-
men, davon 356 geförderte Unterneh-
men / Mannheimer Innovationspanel, 
drei Befragungswellen 1993, 1997, 
2001 

Zahl der Patentan-
meldungen 

FuE-Verbund-, 
Netzwerkförde-
rung des Bun-
des 

Zahl der Patentanmeldun-
gen signifikant höher von 
Unternehmen in staatlichen 
geförderten FuE-Kooperati-
onen 

Czarnitzki, 
Ebersberger, 
Fier (2004) 

548 nicht-kooperierende und nicht-ge-
förderte Unternehmen, 207 kooperie-
rende Unternehmen ohne Förderung, 
105 geförderte Unternehmen ohne Ko-
operation, 145 geförderte Unterneh-
men mit Kooperation / Mannheimer In-
novationspanel, zwei Befragungswel-
len 1996 und 2000 

FuE-Intensität: 
(FuE-Aufwendun-
gen in Relation zum 
Umsatz), Zahl der 
Patentanmeldungen 

FuE-Verbund-, 
Netzwerkförde-
rung von Bund, 
Land und EU 

F&E-Intensität um 2,4%-
Punkte signifikant höher 
von Unternehmen in staatli-
chen geförderten FuE-Ko-
operationen gegenüber Un-
ternehmen ohne Förderung 
und Kooperation 

Aschoff, Fier, 
Löhlein (2007) 

659 Unternehmen mit FuE-Kooperatio-
nen, davon 399 geförderte Unterneh-
men / Mannheimer Innovationspanel, 
zwei Befragungswellen 2000 und 2003 

Anteil der FuE-Ko-
operationen mit 
Partnern aus der 
Wissenschaft 

Direkte Projekt-
förderung des 
BMBF 

Anteil von Kooperationen 
mit Partnern aus der Wis-
senschaft um 7%-Punkte, 
mit Partnern aus Wissen-
schaft und Wirtschaft um 
16%-Punkte höher 

Mitze, Alecke, 
Reinkowski, 
Untiedt (2015) 

525 regelmäßig FuE-aktive Unterneh-
men, davon 257 mit FuE-Kooperatio-
nen, 268 ohne Kooperationen / Befra-
gung im Jahr 2003 von 1.484 Unter-
nehmen in Thüringen, die im Rahmen 
der GRW gefördert wurden 

 

FuE-Intensität: 
(FuE-Aufwendun-
gen in Relation zum 
Umsatz), Patentin-
tensität: Zahl der 
Patente je Mio. € 
Umsatz 

FuE-Förderung 
von Bund, Län-
dern und EU 

Unternehmen mit FuE-Ko-
operationen haben eine um 
52% höhere FuE-Intensität 
und eine um 59% höhere 
Patentintensität 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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6.3.2 Ergebnisse der Befragung bei den Forschungseinrichtungen 

Bei den organisatorischen Einheiten der geförderten Forschungseinrichtungen, die ein Ver-
bundprojekt im Rahmen der EFRE-Förderung durch die Maßnahme 1.2.2 durchgeführt ha-
ben, handelt es sich zu zwei Dritteln um andere organisatorische Einheiten als Lehrstühle 
wie beispielsweise Institute oder Abteilungen an Universitäten oder außeruniversitären For-
schungseinrichtungen (siehe Abbildung 21). Bei nur einer Einrichtung handelt es sich hinge-
gen um einen Lehrstuhl. Die restlichen 27 % der Befragten hat keine Angabe zu ihrer orga-
nisatorischen Einheit gemacht. Die Forschungsaktivitäten dieser Einrichtungen sind im 
Durchschnitt fast zur Hälfte (44 %) auf Grundlagenforschung bzw. industrielle Forschung 
(43 %) ausgerichtet. Weitere 29 % der Einrichtungen konzentrieren sich auf experimentelle 
Entwicklung. 

Abbildung 21: Organisatorische Einheit und Ausrichtung der Forschungsaktivitäten  

  
Frage: Welche organisatorische Einheit führt in Ihrer Hoch-
schule/Forschungseinrichtung das FuE-Projekt durch? 

 

Frage: Wie würden Sie die grundlegende Ausrichtung Ihrer 
Forschungsaktivitäten charakterisieren? Bitte schätzen Sie 
für die folgenden Typen von Vorhaben den jeweiligen Anteil 
am Gesamtvolumen Ihres FuE-Etats in 2021 ein? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 

Eine große Mehrheit der befragten Einrichtungen führt regelmäßig FuE-Kooperationen durch. 
So gaben knapp drei Viertel der Einrichtungen an, sich neben dem EFRE-geförderten Ver-
bundprojekt in den letzten fünf Jahren an weiteren FuE-Kooperationen beteiligt zu haben 
(siehe Abbildung 22). Mit Bezug auf die regionale Herkunft zeigt sich, dass die Kooperations-
partner oftmals ebenfalls in Schleswig-Holstein ansässig sind. Aber auch mit Partnern aus 
den norddeutschen Bundesländern, dem Rest Deutschlands oder dem Ausland wurden zahl-
reiche Kooperationen eingegangen. Zwischen den Kategorien sind eher geringfügige Unter-
schiede zu beobachten. Am häufigsten werden die Kooperationen mit Unternehmen oder 
Universitäten und Fachhochschulen eingegangen, während die Zusammenarbeit mit öffentli-
chen oder gemeinnützigen Forschungseinrichtungen eine etwas geringere Rolle spielt. 

Lehrstuhl
6%

Andere 
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Einheit (Institut, 
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67%

Nicht 
angegeben
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Abbildung 22: FuE-Kooperationen und regionale Herkunft der Partner  

Frage: Haben Sie sich neben der FuE-Verbundprojektförderung 
durch den EFRE in den letzten fünf Jahren an weiteren FuE-Koope-
rationen beteiligt? 

 

Frage: Um welche FuE-Kooperationspartner handelte es sich? 
Bitte unterscheiden Sie nach der regionalen Herkunft Ihrer Ko-
operationspartner. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Als die drei wichtigsten Kooperationsmotive lassen sich der Wissensaustausch mit anderen 
Forschern, die Einwerbung zusätzlicher Forschungsmittel sowie Generierung neuer For-
schungsideen und -themen Generierung neuer Forschungsideen und -themen ausmachen 
(siehe Abbildung 23). Einen ebenfalls hohen Nutzen sehen die Einrichtungen für die Nutzung 
zusätzlicher technischer Geräte/Ausrüstungen/Infrastrukturen. Mit einigem Abstand folgt 
dann die Qualifizierung des wissenschaftlichen Personals und Steigerung der wissenschaft-
lichen Reputation. Einen vergleichsweise geringeren Stellenwert hat dagegen die Möglichkeit 
zur mittelfristigen Personalvermittlung. 

Die größten Hemmnisse zur Teilnahme an FuE-Kooperationen sind aus Sicht der befragten 
Einrichtungen der Mangel an geeigneten Partnern sowie zu hohe Koordinierungs-/Verwal-
tungsaufwand. Mit einigem Abstand folgen dann die Diskrepanz in den technisch-wissen-
schaftlichen Ansprüchen sowie Probleme mit späteren Verwertungsrechten. Dagegen wer-
den Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse und eingeschränk-
tes Vertrauen zu den Partnern als nicht besonders zutreffende Hindernisse für das Eingehen 
von Kooperationsbeziehungen gesehen. 

Abbildung 23: Nutzen von und Hemmnisse für FuE-Kooperationen  

Frage: Welchen Nutzen für Ihren Lehrstuhl / Ihre Forschungseinrich-
tung sehen Sie generell bei einer Teilnahme an FuE-Kooperationen?

 

Frage: Welche Hemmnisse für Ihren Lehrstuhl / Ihre Forschungs-
einrichtung sehen Sie generell bei einer Teilnahme an FuE-Ver-
bundprojekten? 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die Initiative für die Durchführung des Verbundvorhabens ging in knapp der Hälfte der Fälle 
von den befragten Forschungseinrichtungen aus. In den anderen Fällen waren es die am 
Verbundprojekt beteiligten Partner, die die befragten Einrichtungen angesprochen haben. Bei 
knapp zwei Drittel der Projekte kannten sich die Projektpartner zumindest zum Teil bereits, 
da sie mit einem oder mehreren der Projektteilnehmer schon vor Beginn des Projekts im Rah-
men einer FuE-Kooperation zusammengearbeitet hatten. 

Abbildung 24 informiert darüber, wie die Hochschulen oder Forschungseinrichtungen die Zu-
sammenarbeit mit ihren Verbundpartnern während der Projektlaufzeit und die zukünftige Zu-
sammenarbeit beurteilen. In den allermeisten Fällen wird die Zusammenarbeit als gut oder 
sehr gut bewertet. Dies gilt für nahezu alle Aspekte von der Zusammenarbeit während der 
Projektanbahnung/Antragsstellung und Projektbearbeitung über den Wissenstransfer in die 
wirtschaftliche Anwendung bis hin zur Schnittstellen-Abstimmung mit den Projektpartnern. 
Am schlechtesten wird die Lösung von Fragen der Ergebnisverwertung bewertet, die zusam-
mengenommen ein Fünftel der Befragten als schlecht (13 %) oder sehr schlecht (7 %) be-
werten. Schließlich hatte die Verbundförderung in den meisten Fällen einen positiven Einfluss 
auf die Kooperationsbereitschaft der Verbundpartner. So berichtet fast jede zweite Einrich-
tung, dass Folgeprojekte mit den gleichen und gegebenenfalls weiteren Partnern bereits be-
gonnen wurden oder geplant sind. Bei einem Drittel der Befragten herrscht zum Zeitpunkt der 
Online-Befragung hingegen noch Ungewissheit über etwaige Folgeprojekte. Jeweils nur eine 
Einrichtung gibt an, dass entweder kein Folgeprojekt oder ein Folgeprojekt ohne Partner be-
gonnen wurde oder geplant ist.  

Abbildung 24: Bewertung und Zukunft der Zusammenarbeit  

Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden Aspekte der Zusammenar-
beit mit Ihren Verbundpartnern? 

 

Frage: Beabsichtigen Sie das Forschungsthema und / oder 
die Zusammenarbeit mit den Partnern des Verbundprojekts 
im Rahmen eines Folgeprojekts oder mehrerer Folgepro-
jekte fortzusetzen? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Weiterentwicklung von Technologien  

In den EFRE-geförderten Verbundprojekten werden nach Angaben der Forschungseinrich-
tungen von Projektanfang bis -ende Technologien über mehrere Technologiereifegrade (TRL) 
weiterentwickelt, im Durchschnitt über drei TRL. Der TRL zu Projektbeginn liegt in 60 % der 
Fälle bei 2 oder 3 (siehe Abbildung 25). Demnach wurde zu Projektbeginn größtenteils zu-
nächst die Anwendung einer Technologie (TRL 2) beschrieben oder deren Funktionstüchtig-
keit nachgewiesen (TRL 3). Bei einem weiteren Fünftel liegt er beim TRL 5, d. h. zu Projekt-
beginn lag bereits ein Versuchsaufbau in der Einsatzumgebung vor. Ein höherer TRL als die-
ser lag nur in einem Fall zu Projektbeginn vor, der Median liegt beim TRL 3. Zum Zeitpunkt 
der Befragung im Mai 2022 lag der TRL im Durchschnitt zwei Stufen höher bei TRL 5. Am 
häufigsten (vier Fälle) wurde der Versuchsaufbau im Labor vorgewiesen (TRL 4). Da etwa 
die Hälfte der Projekte zum Befragungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren, liegt der 
von den Befragten angegebene durchschnittliche TRL zu Projektende noch um zwei TRL 
höher als zum Befragungszeitpunkt, und zwar bei TRL 7, d. h. es soll ein Prototyp im Einsatz 
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vorliegen. Schließlich wurden die Projektverantwortlichen nach dem von ihnen erwarteten 
TRL fünf Jahre nach Projektende gefragt. Hier wurde im Durchschnitt mit TRL 8 die zweit-
höchste Stufe angegeben, d. h. es wird erwartet, dass ein qualifiziertes System mit Nachweis 
der Funktionstüchtigkeit im Einsatzbereich vorliegt. Bei diesem Ergebnis gilt es jedoch zu 
beachten, dass es sich zum einen um eine im Zweifel eher positive Prognose der Projektver-
antwortlichen handelt.  

 Abbildung 25: Technologiereifegrade  

Technologiereifegrade: 1=Beobachtung und Beschreibung des Funktionsprinzips, 2=Beschreibung der Anwendung einer Technologie; 3=Nachweis 
der Funktionstüchtigkeit einer Technologie; 4=Versuchsaufbau im Labor; 5=Versuchsaufbau in Einsatzumgebung; 6=Funktionsmuster in Einsatzum-
gebung; 7=Prototyp im Einsatz; 8=Qualifiziertes System mit Nachweis der Funktionstüchtigkeit im Einsatzbereich; 9=Qualifiziertes System mit Nach-
weis des erfolgreichen Einsatzes 

Frage: Welchen Technologiereifegrad hat bzw. hatte die Idee / der Gegenstand Ihres FuE-Projekts auf der dargestellten Stufens-
kala zu den genannten Zeitpunkten der EFRE-Förderung? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Qualitative Bewertung des Projekteinflusses 

In Abbildung 26 sind die qualitativen Bewertungen der allgemeinen Wirkungen auf die Ent-
wicklung der Forschungseinrichtungen ausgewiesen. Dabei sollten die Einrichtungen ver-
schiedene Kategorien von Auswirkungen auf einer Skala von +1 (keine Auswirkungen) bis 
+4 (hohe Auswirkungen) bewerten. Insgesamt lässt sich für die Forschungseinrichtungen 
feststellen, dass die FuE-Teilprojekte zwar positiven Einfluss sowohl auf die wissenschaftli-
che als auch personelle Entwicklung der Einrichtung haben bzw. hatten, die Auswirkungen 
jedoch im Durchschnitt über alle abgefragten Kategorien als eher mittelhoch eingeschätzt 
werden (Skalenmittelwert über alle Kategorien 2,84).  

Insbesondere gaben die Einrichtungen an, dass der Ausbau vorhandener Kompetenzen im 
Forschungsfeld (Skalenmittelwert 3,7), die Vernetzung und Verstetigung der 
Kooperationsaktivitäten (Skalenmittelwert 3,7) für das FuE-Projekt zutrifft. Hier gaben etwa 
70 % der Befragten an, dass diese Wirkungen als hoch eingestuft werden können. 

Auch die Einschätzung, inwieweit das FuE-Projekt die Verbundfähigkeit mit der Wirtschaft 
und die Erschließung neuer Themen- bzw. Forschungsfelder verbessert hat, fällt bei den ge-
förderten Einrichtungen im Durchschnitt deutlich positiv aus (Skalenmittelwerte 3,3 und 3,1).  
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Bei den übrigen Kategorien fallen die Bewertungen der Auswirkungen der Projekte auf die 
Entwicklung der Einrichtung eher gemischt aus. Im Hinblick auf die Personalentwicklung ga-
ben etwa die Hälfte der Befragten an, dass von den Projekten keine oder nur geringe Wirkun-
gen auf die Qualifizierung der Mitarbeiter*innen für Beschäftigung in der privaten Wirtschaft, 
Bindung/Gewinnung von Nachwuchswissenschaftler*innen oder Qualifizierung der Mitarbei-
ter*innen für Abschluss wissenschaftlicher Arbeiten ausgehen. Die geringste Rolle spielen 
die Einwerbung zusätzlicher Projektförderungen und die Bindung/Gewinnung von Wissen-
schaftler*innen. 

Abbildung 26: Allgemeine Wirkungen auf die Entwicklung der Forschungseinrichtung  

 

Frage: Welche allgemeinen Effekte bzw. Wirkungen hatte Ihr Teilprojekt bisher auf die Entwicklung Ihres Lehr-
stuhls / Ihrer Einrichtung bzw. welche Wirkungen werden vom laufenden Teilprojekt erwartet? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Quantitative Bewertung des Projekteinflusses 

Im Folgenden werden die konkreten Umsetzungs- und Verwertungsergebnisse aus den Teil-
projekten der EFRE-geförderten Verbundprojekte dargestellt. Tabelle 35 fasst die Beschäfti-
gungseffekte, zusätzliche Einwerbung von Drittmitteln und Anmeldung von Schutzrechten. 
zusammen, die durch die Projekte entstanden sind.  

Insgesamt wurden im Rahmen der 15 Projekte sieben neue Wissenschaftler*innen einge-
stellt. Demnach belief sich der Zuwachs des wissenschaftlichen Personals je Projekt im 
Durchschnitt (Mittelwert) auf etwas mehr als eine halbe Vollzeitstelle. Der Median, also der 
Wert, der genau in der Mitte der erhobenen Datenwerte liegt, beträgt eine Vollzeitstelle. Die 
Angaben reichten dabei von keinem bis zwei zusätzlichen Beschäftigten. In einem Drittel der 
Projekte ist kein Zuwachs an Beschäftigung entstanden bzw. geplant (Anzahl der „0“-Nen-
nungen). Im wissenschaftlichen Betrieb bestehen insbesondere im Mittelbau, also den wis-
senschaftlichen Angestellten zwischen Studierenden und Professor*innen, eher selten lang-
fristige Beschäftigungsverhältnisse. Oftmals sind die Angestellten über öffentliche oder pri-
vate Drittmittelprojekte finanziert, die über einige Jahre die Finanzierung der Mitarbeiter*innen 
sicherstellen. Dennoch gaben die Befragten an, dass von den sieben zusätzlichen Beschäf-
tigten immerhin vier langfristig weiterbeschäftigt werden sollen, d. h., dass das zusätzliche 
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Personal über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Projektabschluss weiter beschäftigt wer-
den kann.  

Neben den Beschäftigungseffekten spielt die zusätzliche Einwerbung von Drittmitteln durch 
die Teilnahme am Verbundprojekt für die Einrichtungen eine wichtige Rolle. Tabelle 35 zeigt, 
dass etwa jede dritte geförderte Einrichtung bereits zusätzliche Drittmittel einwerben konnte. 
Diese belaufen sich auf etwas mehr als zwei Millionen Euro, von denen etwa drei Viertel aus 
Bundes-, DFG- und EU-Projekten und ein Viertel der gewerblichen Wirtschaft stammen. Im 
Durchschnitt (Median) konnten je Projekt 250.000 € Drittmittel aus Bundes-, DFG- und EU-
Projekten und 7.500 € aus der gewerblichen Wirtschaft gesammelt werden. Der Großteil der 
Einrichtungen hat jedoch entweder bislang keine Drittmittel eingeworben („0“-Nennungen), 
kann die zusätzliche Einwerbung von Drittmitteln (noch) nicht beurteilen oder hat gar keine 
Angabe gemacht.  

Schließlich wurden die Einrichtungen hinsichtlich der Umsetzungs- und Verwertungsergeb-
nisse zu ihren Patentanmeldungen, Lizenzvergaben und Einnahmen aus Lizenz- und Patent-
verträgen befragt. Im Rahmen der FuE-Projekte konnten die Forschungseinrichtungen bis-
lang nur ein Patent und zwei Lizenzen anmelden. Die jährlichen Einnahmen aus Lizenz- und 
Patentverträgen betragen insgesamt 30.000 € im Jahr. Im Durchschnitt (Median) werden so-
mit je Projekt kein Patent oder eine Lizenz vergeben und auch keine Einnahmen generiert. 
Der Großteil der Einrichtungen hat angegeben, dass keine Anmeldung erfolgt oder geplant 
ist (Anzahl „0“-Nennungen) oder eine Beurteilung über die Anmeldung von Schutzrechten 
(noch) nicht möglich ist.  

Tabelle 34: Umsetzungs- und Verwertungsergebnisse 

 

Beschäftigung 
Einwerbung von  

Drittmitteln 
Anmeldung von Schutzrechten 

Zuwachs 
des wis-

senschaft-
lichen Per-

sonals 
(VZÄ) 

davon 
langfris-

tig weiter-
beschäf-

tigt* 
(VZÄ) 

…über Bun-
des-, DFG- 

und EU-Pro-
jekte 

(in EUR) 

…aus der 
gewerbli-
chen Wirt-

schaft 
(in EUR) 

Patentan-
meldun-
gen 
(Anzahl) 

Vergabe 
von Li-
zenzen  
(Anzahl) 

Einnahmen 
aus Lizenz- 
und Patent-
verträgen  
(EUR/Jahr) 

Einnah-
men aus 
For-
schungs-
dienstleis-
tungen  
(EUR) 

Insgesamt 7 4 1.585.000 485.000 1 2 30.000 20.000 

Median 1 0 250.000 7.500 0 0 0 0 

Mittelwert 0,6 0,4 226.429 60.625 0 0 3.333 2.500 

Anzahl der Nennun-
gen mit expliziten 
Angaben  

6 4 5 4 1 2 2 1 

Anzahl „0“-Nennun-
gen 

5 6 2 4 8 7 7 7 

Beurteilung (noch) 
nicht möglich 

3 3 6 5 5 5 5 6 

Keine Angabe 1 2 2 2 1 1 1 1 

Insgesamt 15 15 15 15 15 15 15 15 

         

Frage: Welche konkreten Umsetzungs- und Verwertungsergebnisse sind aus Ihrem Teilprojekt des EFRE-geförder-
ten Verbundvorhabens an Ihrem Lehrstuhl / in Ihrer Einrichtung entstanden bzw. werden entstehen? 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Im Hinblick auf den wissenschaftlichen Output, der durch die geförderten Projekte entstanden 
ist, sind insgesamt 19 Veröffentlichungen in referierten Zeitschriften und sieben weitere Pub-

likationen (z. B. Arbeitspapiere) entstanden (siehe Tabelle 35). Im Durchschnitt sind damit 
knapp zwei Publikationen je Projekt entstanden. Eine ebenfalls große Bedeutung hatte die 
Durchführung von Abschlussarbeiten. So wurden in 18 Fällen Studentinnen und Studenten 
im Rahmen von Bachelor- und Masterarbeiten in das Teilprojekt eingebunden. Zudem sind 
durch die Teilprojekte bislang sieben Dissertationen/Habilitationen entstanden. Schließlich 
wurden die Ergebnisse der geförderten Projekte in 22 Fällen auf Tagungen präsentiert. 

Tabelle 35: Wissenschaftlicher Output 

 

Publikationen in 
referierten Zeit-

schriften 
(Anzahl) 

Andere Publika-
tionen  

(Anzahl) 

Bachelor-/Mas-
terarbeiten 

(Anzahl) 

Dissertatio-
nen/Habilitatio-

nen 
(Anzahl) 

Präsentation auf 
Tagungen 
(Anzahl) 

Insgesamt 19 7 18 7 22 

Median 1,5 0 1 0 2 

Mittelwert 1,6 0,6 1,3 0,5 1,7 

Anzahl der Nennungen mit 
expliziten Angaben  

9 5 10 10 13 

Anzahl „0“-Nennungen 3 6 4 4 0 

Beurteilung (noch) nicht mög-
lich 

2 3 0 1 1 

Keine Angabe 1 1 1 0 1 

Insgesamt 15 15 15 15 15 

      

Frage: Welche konkreten Umsetzungs- und Verwertungsergebnisse sind aus Ihrem Teilprojekt des EFRE-geförder-
ten Verbundvorhabens an Ihrem Lehrstuhl / in Ihrer Einrichtung entstanden bzw. werden entstehen? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Bewertung der Förderwirkung 

Die finanzielle Unterstützung von FuE-Verbundprojekten, die in wissenschaftliche, technische 
und kommerzielle Erfolge münden, ist nur eine hinreichende Bedingung für den Erfolg der 
Förderung insgesamt: es ist denkbar, dass die geförderten Projekte auch ohne die öffentliche 
Förderung durchgeführt worden wären. Notwendige Bedingung für einen Erfolg auch der 
FuE-Förderung ist, dass erst durch die finanzielle Zuwendung aus dem EFRE die Realisie-
rung der Projekte sichergestellt bzw. der Umfang und die Produktivität der FuE-Aktivitäten 
erhöht werden konnten. Mit anderen Worten: die bisherigen positiven Aussagen bezogen sich 
auf die geförderten Projekte, aber (noch) nicht auf die Förderung. Daher ist eine zentrale 
Frage der Wirkungsevaluierung, ob die Durchführung der Projekte erst durch die Förderung 
induziert wurde oder ob die Forschungseinrichtungen auch ohne Förderung die Projekte in 
gleicher Art und Weise realisiert hätten? 

Diesbezüglich gaben etwa zwei Drittel der Befragten an, dass die Projektidee ohne die EFRE-
Technologieförderung nicht weiterverfolgt worden wäre (siehe Abbildung 27). In keinem Fall 
hingegen wäre das Projekt wie geplant auch ohne Förderung realisiert worden. Ebenfalls 
keine der Einrichtungen gab an, dass das Projekt ohne Förderung alleine oder mit weniger 
Partnern realisiert worden wäre, was für eine erfolgreiche Partnerstruktur innerhalb der Ver-
bundprojektförderung spricht. In einem Fünftel der Fälle wäre das Projekt entweder reduziert 
(13 %) oder zeitlich verschoben (7 %) worden. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die 
Förderung eine bedeutende Rolle für die Durchführung der Projekte gespielt hat und es zu-
mindest laut der Befragung keine Mitnahmeeffekte gegeben hat. 
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Abbildung 27: Förderwirkung 

  

Frage: Welche Konsequenzen hätten sich ohne die Förderung für Ihr FuE-Projekt ergeben? (Mehrfachnennungen 
möglich) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Wahrnehmung des Förderverfahrens 

Um die Hürden bei der Beantragung und Gewährung der Zuwendungen der FuE-Förderung 
zu bestimmen, wurden die Forschungseinrichtungen gebeten, ihr Urteil zu formalen, verfah-
renstechnischen Kriterien sowie inhaltlich, thematischen Kriterien der Förderung abzugeben. 
Sie konnten dabei zwischen einer Bewertung mit „sehr gut/sehr kurz/sehr niedrig “ (allge-
meine Aspekte/Bearbeitungsdauer/administrativer Aufwand) bis „sehr schlecht/sehr 

lange/sehr hoch“ wählen. Abbildung 28 gibt die relative Verteilung der Antwortmöglichkei-
ten wieder.  

Im Hinblick auf die Bewertung allgemeiner Aspekte des EFRE-Förderverfahrens lässt sich 
zunächst festhalten, dass nahezu alle Aspekte im Durchschnitt mit gut oder sehr gut bewertet 
wurden. Die technisch-operative Hilfestellungen durch die WTSH werden von knapp drei Vier-
teln der Befragten als sehr gut eingestuft, der Rest bewertet die Hilfestellungen als gut. Auch 
die Bereitstellung von Informationen zur Förderung durch die WTSH wird etwa hälftig als sehr 
gut oder gut bewertet. Die Verständlichkeit von Antragsdokumenten wird von vier Fünftel der 
Einrichtungen als gut empfunden, von den restlichen Einrichtungen sogar als sehr gut. Eine 
ähnliche Bewertung ergibt sich für die Nachvollziehbarkeit der allgemeinen Förderanforde-
rungen. Am vergleichsweise schlechtesten schneidet die Transparenz des Auswahl- und Ent-
scheidungsverfahrens ab. Diese bewerten immerhin 27 % der Befragten als schlecht und 
weitere 9 % als sehr schlecht. Insgesamt überwiegt aber auch hier der Anteil der guten Be-
wertungen (64 %).  

Die Bearbeitungsdauer von Anträgen wird von den befragten Forschungseinrichtungen 
durchschnittlich etwas schlechter bewertet als die zuvor beschriebenen Aspekte des allge-
meinen Förderverfahrens. Am kürzesten wird hierbei die Bearbeitungsdauer von der Einrei-
chung des Verwendungsnachweises bis zur letzten Auszahlung empfunden. Diese wird von 
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70 % der Befragten als kurz und von 10 % als sehr kurz eingestuft. Ähnliche Antworten erge-
ben sich hinsichtlich der Bearbeitungsdauer von der Einreichung der Belege bis zur ersten 
Auszahlung, wobei diese im Durchschnitt als etwas länger empfunden wird. Am schlechtes-
ten schneidet die Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zur Bewilligung ab. So geben 
über die Hälfte der Befragten (55 %) an, dass diese sehr lange ist und fast ein weiteres Drittel 
(27 %) bewertet sie als lange. Lediglich weniger als ein Fünftel (18 %) empfindet die Bearbei-
tungsdauer hingegen als kurz, keine der Befragten als sehr kurz. 

Schließlich wurden die Einrichtungen zum bürokratischen bzw. administrativen Aufwand wäh-
rend des EFRE-Förderverfahrens gefragt. Den mit Abstand höchsten Aufwand bereitet den 
Einrichtungen die Antragstellung. Bis auf eine der zehn antwortenden Einrichtungen wird der 
Aufwand hierfür von den Befragten als sehr hoch eingestuft. Auch das Auszahlungsverfahren 
bewerten immerhin ein Drittel der Einrichtungen als sehr hoch (22 %) oder hoch (11 %). Eine 
ähnliche Bewertung ergibt sich für den Aufwand bei Änderungen in der Projektdurchführung. 
Als weniger aufwendig hingegen erachten die Einrichtungen im Durchschnitt die Einhaltung 
von Informations- und Publizitätsvorschriften, Einreichung von Verwendungsnachweisen, 
Verwertungsberichten und jährliche Indikatorenabfrage.  

Abbildung 28: Bewertung des EFRE-Förderverfahrens  

  

Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden Aspekte des EFRE-Förder-
verfahrens? 

Frage: Wie beurteilen Sie die Bearbeitungsdauer? 

 

 

Frage: Wie beurteilen Sie den administrativen Aufwand? (n=9-11) 
 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

6.3.3 Ergebnisse der Befragungen bei den Unternehmen 

In diesem Kapitel werden als zentrales Element der Evaluierung im Spezifischen Ziel 2 die 
Ergebnisse der Online-Befragungen bei den Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungs-
empfängern der EFRE-geförderten FuE-Einzel- und Verbundprojekte vorgestellt, die für die 
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weitergehende Bewertung der Wirkungen der Förderung durch die Maßnahmen 1.2.2 „Ver-
bund- und Kooperationsprojekte“ und 1.2.3 „Betriebliche Innovationen“ im Mai 2022 durchge-
führt wurden. Insgesamt wurden vier Befragungen durchgeführt und ausgewertet. Zum einen 
wurden zwei Unternehmensbefragungen in der Maßnahme 1.2.3 durchgeführt, von denen 
eine auf die Projektergebnisse und Wirkungen der im Rahmen der BFEI-Richtlinie geförder-
ten Produkt-, Dienstleistungs- und Verfahrensinnovation abzielt. Die andere Befragung um-
fasst die Projektergebnisse und Wirkungen der im Rahmen der POI-Richtlinie geförderten 
Prozess- und Organisationsinnovationen. Zum anderen wurden in der Maßnahme 1.2.2 je-
weils eine Befragung der Unternehmen und Forschungseinrichtungen durchgeführt, die im 
Rahmen der FIT-Richtlinie eine Zuwendung für ein FuE-Verbundprojekt erhalten haben.  

Die vier Befragungen erzielten einen Rücklauf von zusammengenommen 64,9 % (siehe Ta-
belle 36). Die angeschriebenen Unternehmen, die zusammen mit Forschungseinrichtungen 
und ggf. weiteren Unternehmen im Verbund geforscht und dafür eine Zuwendung erhalten 
haben, beliefen sich auf insgesamt 25. Von diesen haben neun Unternehmen die Online-
Befragung abgeschlossen, was einer Rücklaufquote von 36,0 % entspricht. Von den 19 an-
geschriebenen Forschungseinrichtungen, die zusammen mit einem Unternehmen ein FuE-
Verbundprojekt durchgeführt haben, haben 15 Einrichtungen geantwortet, was einer Rück-
laufquote von 78,9 % entspricht. Bei den FuE-Einzelprojekten haben von den 82 Unterneh-
men, die eine Zuwendung für eine Produkt-, Dienstleistungs- und Verfahrensinnovation er-
halten haben, haben 47 Unternehmen einen abgeschlossenen Fragebogen zurückgesendet 
(Rücklaufquote: 57,3 %). Schließlich haben 38 der 42 angeschriebenen Unternehmen, die 
eine Förderung für eine Prozess- oder Organisationsinnovation erhalten haben, die Befra-
gung abgeschlossen (Rücklaufquote: 90,5 %). 

Da der Fragebogen zu den Verbundprojekten der Unternehmen bis auf wenige zusätzliche 
Fragen zur Bewertung der Zusammenarbeit nahezu identisch mit dem zu den nach der BFEI- 
Richtlinie geförderten FuE-Einzelprojekten ist, erfolgte eine zusammengefasste Auswertung 
der Befragungsergebnisse der insgesamt 52 Unternehmen. Ferner wurden bei gegebenen-
falls identischen Fragen zusätzlich die Antworten der nach POI-Richtlinie geförderten Unter-
nehmen mit ausgewertet, so dass bei einigen Ergebnissen die Antworten der gesamten Un-
ternehmensstichprobe (93 Unternehmen) berücksichtigt wurden. Wenn im Folgenden verein-
fachend von „Unternehmen“ die Rede ist, dann sind hiermit jeweils die Antworten der Unter-
nehmen gemeint, die bei der jeweiligen Frage berücksichtigt worden sind.  

Tabelle 36: Übersicht Rücklauf der Online-Befragungen zu den Maßnahmen 1.2.2 und 1.2.3  

Maß-
nahme 

Richtlinie Art des Projektes 
Anzahl  

versendete  
Fragebögen 

Anzahl  
beantwortete  
Fragebögen 

Rücklauf-
quote 

1.2.2 FIT-Richtlinie FuE-Verbundprojekt 
Unternehmen 

25 8 32,0 % 

1.2.2 FIT-Richtlinie FuE-Verbundprojekt 
Forschungseinrichtung 

19 15 78,9 % 

1.2.3 BFEI-Richtlinie FuE-Einzelprojekt  
Unternehmen 

82 46 56,1 % 

1.2.3 POI-Richtlinie FuE-Einzelprojekt  
Unternehmen 

42 39 92,8 % 

  Insgesamt 168 109 64,9 % 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Inhaltlich wurden durch die Online-Befragung folgende Dimensionen ermittelt: 

e) Allgemeine Angaben zum Unternehmen oder zur Forschungseinrichtung 

f) Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 

g) Zusammenarbeit im Rahmen des EFRE-geförderten Projekts 
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h) Projektbewertung  

i) Verwertung der Ergebnisse aus dem EFRE-geförderten Projekt 

j) Förderwirkung des EFRE-Projekts 

k) Wahrnehmung des EFRE-Förderverfahrens 

Unternehmensmerkmale 

Abbildung 29 zeigt auf, dass 75 % der befragten Unternehmen die Rechtsform einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (z. B. GmbH, UG, Ltd.) besitzen und weitere 19 % eine recht-
liche Mischform (z. B. GmbH & Co. KG, KG, KgaA) aufweisen. Andere Rechtsformen wie 
Personengesellschaften oder Aktiengesellschaften sind unter den Unternehmen nur selten 
anzutreffen. 

Bei den Unternehmen handelt es sich zum größten Teil um eigenständige (konzernunabhän-

gige) Unternehmen. Sie machen über vier Fünftel der Stichprobe aus (siehe Abbildung 39). 
Unternehmen mit einer Muttergesellschaft im Ausland (5 %) stellen noch vor den Tochterge-
sellschaften von Unternehmen aus Schleswig-Holstein (4 %) oder dem Rest Deutschlands 
(2 %) die zweitgrößte Kategorie dar. 

Abbildung 29: Rechtsform und Entscheidungszuständigkeit 

 
Frage: Welche Rechtsform hat Ihr Unternehmen? 

 

Frage: Ist Ihr Unternehmen eigenständig oder Tochter eines 
Mutterkonzerns? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Abbildung 30 dokumentiert die Verteilung der Unternehmen differenziert nach ihrem Grün-
dungsjahr, wobei Unternehmen mit einem Gründungsjahr vor der Wiedervereinigung dem 
Jahr 1990 zugeordnet wurden. Dies trifft auf mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen 
zu. Fast ein Fünftel der Unternehmen wurden in den ersten zehn Jahren nach der Wieder-
vereinigung gegründet. Unternehmen, die in den Jahren zwischen 2004 und 2012 gegründet 
wurden, machen mit knapp 28 % den zweitgrößten Anteil an den befragten Unternehmen 
aus. Jüngere Unternehmen, die während der Förderperiode 2014 - 2020 gegründet wurden, 
machen immerhin einen Anteil von 15 % aus. Das durchschnittliche Alter der Unternehmen 
ist jedoch vergleichsweise hoch und liegt bei etwa 37 Jahren. Hierbei fällt auf, dass das durch-
schnittliche Alter der Unternehmen, die im Rahmen der POI-Richtlinie bei der Umsetzung 
einer Prozess- oder Verfahrensinnovation gefördert wurden, mit 52 Jahren doppelt so hoch 
ist wie das der Unternehmen, die im Rahmen der FIT-Richtlinie bei einer Produkt- oder Dienst-
leistungsinnovation unterstützt wurden.  
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Ltd.)
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Abbildung 30: Unternehmen nach Gründungsjahr  

 

Frage: Wann wurde Ihr Unternehmen gegründet? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Ein wichtiges Beschreibungsmerkmal der Unternehmen stellt deren Größe dar. Tabelle 37 
illustriert die Größenverteilung des Unternehmenssamples auf Basis der Zahl der Beschäftig-
ten im Jahresdurchschnitt 2021 gemäß der gängigen Definition von KMU in der Europäischen 
Union. Sie differenziert zwischen Mikrounternehmen (1-9 Beschäftigte), kleinen Unternehmen 
(10-49 Beschäftigte), mittleren Unternehmen (50-249 Beschäftigten) und Großunternehmen 
(250 und mehr Beschäftigte). Zu erkennen ist der hohe Anteil der KMU, die mit 35 kleinen 
Unternehmen (40,7 %) und 33 mittleren Unternehmen (38,4 %) die größten Anteile an der 
Stichprobe ausmachen. Die drittgrößte Gruppe mit einem Anteil von 18,6 % stellen die Mik-
rounternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten. Nur zwei der Unternehmen fallen in die 
Kategorie Großunternehmen. Ein deutlich anderes Bild ergibt sich, wenn man die Bedeutung 
der einzelnen Größenklassen anhand der in ihnen beschäftigten Personen bemisst. Hier be-
sitzen mit Abstand die mittleren Unternehmen den größten Anteil (63,5 %), gefolgt von den 
beiden Großunternehmen (19,3 %). Die gemäß ihrer Anzahl dominierende Gruppe der klei-
nen Unternehmen in der Befragung beschäftigt lediglich 15,8 % aller Beschäftigten in der 
Stichprobe. Gemessen an der Beschäftigtenzahl nahezu bedeutungslos sind die Mikrounter-
nehmen (1,4 %). 
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Tabelle 37: Größenstruktur der Unternehmen 2021 

Größenklassen 
(Beschäftigte 2021) 

Unternehmen Beschäftigte 2021 

Anzahl in % Anzahl in % 

Kleinstunternehmen 
(1 < Beschäftigte < 10) 16 18,6 88 1,4 

Kleine Unternehmen 
(10 ≤ Beschäftigte < 50) 35 40,7 973 15,8 

Mittlere Unternehmen 
(50 ≤ Beschäftigte < 250) 33 38,4 3.915 63,5 

Große Unternehmen 
(250 ≤ Beschäftigte) 2 2,3 1.187 19,3 

Insgesamt 86 100,0 6.163 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Der Umfang der unternehmerischen Innovationsaktivitäten und die Höhe ihrer FuE-Aufwen-
dungen sind für die Beurteilung der FuE-Förderung Schlüsselvariablen. Wie in Kapitel 3 aus-
geführt ist es die unmittelbare Zielsetzung der Förderung durch die Gewährung von nicht-
rückzahlbaren Zuschüssen die Finanzierung von stark risikobehafteten FuE-Projekten sicher-
zustellen. Die Förderung übt hierbei Rentabilitäts-, Liquiditäts- und Risikoübernahmeeffekte 
aus. Diese variieren zwar in Abhängigkeit von der konkreten Finanzierungssituation eines 
Unternehmens und dem spezifischen Fördervorhaben, der zentrale Transmissionsriemen 
verläuft aber in jedem Fall über das unternehmerische FuE-Budget. Die Förderung übt nur 
dann einen positiven Impuls aus, wenn sie zusätzliche FuE-Tätigkeiten induziert, die ohne 
Förderung nicht zustande gekommen wären. Diese zusätzlichen FuE-Tätigkeiten schlagen 
sich in einer Erhöhung der FuE-Personal- und Sachkosten des Unternehmens wieder. 

Vor diesem Hintergrund werden in Tabelle 39 zentrale Inputindikatoren zu den unternehme-
rischen Forschungsaktivitäten wiedergegeben. Zunächst haben knapp drei Viertel der geför-
derten Unternehmen angeben, regelmäßig an ihrem Standort in Schleswig-Holstein FuE-Ak-
tivitäten durchzuführen (siehe Tabelle 38). Die anderen 27,7 % der Unternehmen unternimmt 
nur gelegentlich FuE-Aktivitäten. Dabei zeigt sich kein Zusammenhang zwischen der Unter-
nehmensgröße und der Regelmäßigkeit von FuE-Tätigkeiten. Sowohl von den KMU als auch 
den Kleinstunternehmen gaben etwa ein Viertel bis ein Fünftel an, nur gelegentlich FuE-Akti-
vitäten durchzuführen. Von den beiden Großunternehmen führt eines regelmäßig und das 
andere nur gelegentlich FuE-Aktivitäten durch. 
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Tabelle 38: Durchführung von FuE-Aktivitäten (Anteil der Unternehmen in Prozent) 

 Regelmäßig Gelegentlich Insgesamt 

Kleinstunternehmen 
(1 < Beschäftigte < 10) 73,3 26,7 100,0 

Kleine Unternehmen 
(10 ≤ Beschäftigte < 50) 68,8 31,3 100,0 

Mittlere Unternehmen 
(50 ≤ Beschäftigte < 250) 79,3 20,7 100,0 

Große Unternehmen 
(250 ≤ Beschäftigte) 50,0 50,0 100,0 

Insgesamt 72,3 27,7 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Der Vergleich der Ausgaben für Forschung- und Entwicklung zeigt die systematischen An-
strengungen zur Produktion von technisch neuem Wissen, die in den Förderunternehmen 
unternommen werden. Pro 100 € Umsatz im Jahr wenden die geförderten Unternehmen 
durchschnittlich 21,40 € an Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf (siehe FuE-Quote in 
Tabelle 39). Auffallend ist, dass der Umsatzanteil, der auf FuE-Ausgaben entfällt, mit steigen-
der Unternehmensgröße abnimmt. Die Mikrounternehmen in der Stichprobe, die FuE durch-
führen, betreiben diese offenbar sehr intensiv (FuE-Quote 39,3 %). Bei den kleinen Unter-
nehmen ist die FuE-Quote bereits deutlich niedriger (27,8 %), aber immer noch erheblich über 
der FuE-Quote der mittleren und großen Unternehmen. Neben der FuE-Quote sind in Tabelle 
39 als alternative Maßgrößen für die Forschungsintensität der geförderten Unternehmen die 
durchschnittlichen FuE-Ausgaben pro Beschäftigten, der durchschnittliche Anteil interner 
FuE-Ausgaben an den gesamten FuE-Ausgaben sowie FuE-Beschäftigter an gesamter Be-
schäftigung (FuE-Personalintensität) aufgeführt. Im Durchschnitt der geförderten Unterneh-
men beliefen sich die FuE-Ausgaben je Beschäftigten auf 30.764 €. Der Anteil der eigenen 
FuE an den gesamten FuE-Ausgaben lag bei durchschnittlich rund 84 %. Zudem sind über 
einem Drittel der Beschäftigten in den Unternehmen der Stichprobe mit FuE-Aktivitäten be-
traut. 

Tabelle 39: Forschungsintensität nach Unternehmensmerkmalen 

 
Durchschnittl. 
FuE-Quote*  
(in %) 

Durchschnittl. 
FuE-Ausgaben 
pro Beschäf-
tigten  
(in €) 

Durchschnittl. 
Anteil interner 
FuE-Ausgaben 
an gesamten 
FuE-Ausgaben 
(in %) 

Durchschnittl. 
Anteil FuE-Be-
schäftigte an 
gesamter Be-
schäftigung  
(in %) 

Größenklasse (Beschäftigte 2021) 

Kleinstunternehmen 
(1 < Beschäftigte < 10) 

39,3 80.735 86,9 72,6 

Kleine Unternehmen 
(10 ≤ Beschäftigte < 50) 

27,8 39.170 85,5 50,7 

Mittlere Unternehmen 
(50 ≤ Beschäftigte < 250) 

21,3 30.276 83,5 38,3 

Große Unternehmen 
(250 ≤ Beschäftigte) 

23,8 44.191 88,5 18,4 

Insgesamt 21,4 30.764 83,7 38,1 

* FuE-Ausgaben durch Umsatz. 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Bewertung der Zusammenarbeit in den Verbundprojekten 

Die acht Unternehmen, die im Rahmen der Maßnahme 1.2.2 „Verbund- und Kooperations-
projekte“ mit Forschungseinrichtungen und ggf. weiteren Unternehmen in einem Forschungs-
verbund zusammengearbeitet haben, wurden zusätzlich nach dem Zustandekommen ihrer 
Zusammenarbeit sowie deren Bewertung und zukünftig geplanten Kooperationen befragt. 

Die Initiative für die Durchführung des Verbundvorhabens ging in knapp zwei Drittel der Fälle 
von bereits bekannten Partnern aus, die die befragten Unternehmen angesprochen haben 
(siehe Abbildung 31). In 38 % der Fälle haben Networking auf Informationsabenden und Ver-
anstaltungen eine Rolle beim Zustandekommen der Zusammenarbeit gespielt. Dass die ge-
förderten Unternehmen aktiv nach neuen Partnern gesucht haben oder von unbekannten 
Partnern angesprochen wurden, trifft nur selten zu. Das heißt in den meisten Fällen waren 
die Kooperationspartner bereits bekannt, bspw. da sie mit einem oder mehreren der Projekt-
teilnehmer schon vor Beginn des Projekts im Rahmen einer FuE-Kooperation zusammenge-
arbeitet hatten (ein Viertel der Fälle).Das heißt in den meisten Fällen waren die Kooperati-
onspartner bereits bekannt, bspw. da sie mit einem oder mehreren der Projektteilnehmer 
schon vor Beginn des Projekts im Rahmen einer FuE-Kooperation zusammengearbeitet hat-
ten (ein Viertel der Fälle). 

Abbildung 31: Zustandekommen der Zusammenarbeit 

 
Frage: Wie kam es zur Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern im Rahmen des geförderten Verbund-
vorhabens? 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 32 informiert darüber, wie die Unternehmen die Zusammenarbeit mit ihren Ver-
bundpartnern während der Projektlaufzeit beurteilen. Die befragten Unternehmen sollten da-
bei eine Bewertung auf einer Skala von +4 (sehr gut) bis +1 (sehr schlecht) vornehmen. Ins-
gesamt benoten die Unternehmen die Zusammenarbeit mit ihren Projektpartnern über alle 
Aspekte hinweg als gut (Skalenmittelwert über alle Kategorien: 3,28). In den allermeisten Fäl-
len wird die Zusammenarbeit als gut oder sehr gut bewertet. Dies gilt für nahezu alle Aspekte 
von der Schnittstellen-Abstimmung mit den Projektpartnern und Zusammenarbeit während 
der Projektbearbeitung sowie Projektanbahnung/Antragsstellung über die Lösung von Fragen 
der Ergebnisverwertung bis hin zum Knowhow-Transfer ins eigene Unternehmen. Eines der 
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acht Unternehmen hingegen war mit dem Verbundprojekt nicht zufrieden und bewertet na-
hezu alle Aspekte der Zusammenarbeit als schlecht oder sehr schlecht.  

Abbildung 32: Bewertung und Zukunft der Zusammenarbeit  

 
Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden Aspekte der Zusam-
menarbeit mit Ihren Verbundpartnern? 

Frage: Beabsichtigen Sie in Zukunft weitere FuE-Koopera-
tionen mit denselben Partnern? 

Quelle: Eigene Darstellung. Rundungsdifferenzen möglich. 

Schließlich wurden die Unternehmen gebeten, einen Ausblick auf die zukünftig geplanten 
FuE-Kooperationen zu geben (siehe Abbildung 32). Bis auf ein Unternehmen gaben alle Be-
fragten an, dass es zum Zeitpunkt der Befragung noch ungewiss ist, ob Folgeprojekte mit den 
gleichen oder anderen/weiteren Partnern geplant sind. Ein Unternehmen hingegen hat ein 
Folgeprojekt mit den gleichen und weiteren Partnern begonnen bzw. geplant. 

Art der Projekte 

Abbildung 33 liefert Informationen zum Projektstatus und zur inhaltlichen Ausrichtung der ge-
förderten Projekte. Von den insgesamt 93 Projekten, für die der Fragebogen ausgefüllt wurde, 
sind etwas mehr als die Hälfte noch nicht abgeschlossen. Im Hinblick auf die POI-Richtlinie 
werden zu vier Fünfteln Projekte gefördert, die sowohl eine Prozess- als auch Organisation-
sinnovation darstellen. Die Förderung im Rahmen der BFEI-Richtlinie (Einzelprojekte) und 
FIT-Richtlinie (Verbundprojekte) umfasst zur Hälfte Projekte, bei denen an einer Produkt- o-
der Dienstleistungsinnovation gearbeitet wird. Bei knapp 30 % der Fälle handelt es sich beim 
FuE-Gegenstand sowohl um eine Produkt-/Dienstleistungsinnovation als auch Verfahrensin-
novation. Schließlich wird bei etwas mehr als einem Fünftel der Projekte eine reine Verfah-
rensinnovation angestrebt.  
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Abbildung 33: Projektstatus und Art der Innovation nach Richtlinie  

 
Frage: Wie ist der aktuelle Projektstatus? 

  
Frage: Was wurde mit dem Projekt angestrebt? Frage: Was wurde mit dem Projekt angestrebt? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Weiterentwicklung von Technologien  

Die durch die EFRE-Förderung ausgelöste Neu- oder Weiterentwicklung von Technologien 
kann mit Hilfe von Technologiereifegraden32 bestimmt werden. Dabei sollten die Unterneh-
men den Technologiereifegrad des Forschungsgegenstandes ihres Projekts zu vier verschie-
denen Zeitpunkten der EFRE-Förderung angeben: zum Projektbeginn, zum Zeitpunkt der On-
line-Befragung, zu Projektende (ggf. geplant) und fünf Jahre nach Projektende (ggf. geplant). 
Die Ergebnisse sind in Abbildung 34 dargestellt.  

Es zeigt sich, dass es in den FuE-Projekten gelingt, Technologien weiterzuentwickeln. Der 
Technologiereifegrad zu Projektbeginn liegt in knapp 60 % der Fälle bei 1 oder 2. Demnach 
wurde zu Projektbeginn größtenteils zunächst das Funktionsprinzip (TRL 1) oder die Anwen-
dung (TRL 2) einer Technologie beschrieben. In 19 % der Projekte wurde zu Projektbeginn 
bereits die Funktionstüchtigkeit einer Technologie (TRL 3) nachgewiesen. Höhere TRL als 
dieser lagen nur in sehr seltenen Fällen zu Projektbeginn vor, der Median liegt beim TRL 2. 
Zum Zeitpunkt der Befragung im Mai 2022 lag der TRL im Durchschnitt bereits vier Stufen 
höher bei TRL 6, d. h. es lag durchschnittlich ein Funktionsmuster in der Einsatzumgebung 
vor. Die bis dato erreichten TRL sind allerdings etwas breiter gestreut als zu Projektbeginn 
und verteilen sich recht gleichmäßig auf die TRL 5 bis 7, wobei am häufigsten ein Prototyp 
im Einsatz (TRL 7) vorgewiesen werden konnte. Da viele der Projekte zum Befragungszeit-

                                                 

32  Der „Technology Readiness Level“ (TRL), auf Deutsch als Technologiereifegrad übersetzt, ist eine aus 
der Raumfahrt stammende Skala zur Bewertung des Entwicklungsstandes von neuen Technologien auf 
der Basis einer systematischen Analyse. Im europäischen Forschungskontext wird das Technology Rea-
diness Level als Grundlage und zur Bewertung von Forschungsprojekten im Forschungsprogramm Ho-
rizont 2020 und allgemein zur Bewertung von Zukunftstechnologien bis zur vollständigen kommerziellen 
Umsetzung genutzt. 
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punkt noch nicht abgeschlossen waren, liegt der von den Befragten angegebene durch-
schnittliche TRL zu Projektende noch um einen TRL höher als zum Befragungszeitpunkt bei 
sieben. Schließlich wurden die Projektverantwortlichen nach dem von ihnen erwarteten TRL 
fünf Jahre nach Projektende gefragt. Hier wurde im Durchschnitt mit TRL 9 die höchste Stufe 
angegeben, d. h. es wird erwartet, dass ein qualifiziertes System mit Nachweis des erfolgrei-
chen Einsatzes vorliegt. Bei diesem Ergebnis gilt es jedoch zu beachten, dass es sich zum 
einen um eine im Zweifel eher positive Prognose der Projektverantwortlichen handelt. Zum 
anderen haben knapp ein Drittel der Befragten angegeben, dass eine Beurteilung (noch) nicht 
möglich sei. 

Abbildung 34: Technologiereifegrade  

 
Technologiereifegrade: 1=Beobachtung und Beschreibung des Funktionsprinzips, 2=Beschreibung der Anwendung einer Technolo-
gie; 3=Nachweis der Funktionstüchtigkeit einer Technologie; 4=Versuchsaufbau im Labor; 5=Versuchsaufbau in Einsatzumgebung; 
6=Funktionsmuster in Einsatzumgebung; 7=Prototyp im Einsatz; 8=Qualifiziertes System mit Nachweis der Funktionstüchtigkeit im
Einsatzbereich; 9=Qualifiziertes System mit Nachweis des erfolgreichen Einsatzes 

Frage: Welchen Technologiereifegrad hat bzw. hatte die Idee / der Gegenstand Ihres FuE-Projekts auf der dargestellten 
Stufenskala zu den genannten Zeitpunkten der EFRE-Förderung? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Bewertung von „weichen“ und „harten“ Erfolgskriterien 

In Abbildung 35 und Abbildung 36 sind die qualitativen Bewertungen der Unternehmen so-
wohl für „weiche“ als auch „harte“ Erfolgsindikatoren ausgewiesen. Insgesamt lässt sich für 
die Unternehmen feststellen, dass die Projekte gut bis sehr gut in der Lage sind, die eher 
marktfernen Ziele der FuE-Vorhaben zu erfüllen. Die Befragten bewerten auf einer Skala von 
+1 (keine Auswirkungen) bis +4 (hohe Auswirkungen) im Durchschnitt über alle abgefragten 
Kategorien die Auswirkungen des geförderten Projekts auf die Innovationsfähigkeit ihres Un-
ternehmens mit 3,03, d. h. die Auswirkungen werden tendeziell als mittel bis hoch 

eingeschätzt (siehe Abbildung 35). Insbesondere haben die Projekte laut der Befragung 
zu einer Erhöhung des technologischen Wissens der FuE-Beschäftigten (Skalenmittelwert 
3,50) sowie Verbesserung der Fähigkeit zur Generierung von neuen Ideen für Pro-
dukte/Dienstleistungen/Geschäftsprozesse geführt (Skalenmittelwert 3,33). Auch die Ein-
schätzung, inwieweit die Projekte die Aufnahmefähigkeit für neues Wissen verbessert haben, 
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fällt bei den geförderten Unternehmen positiv aus (Skalenmittelwert 3,18). Darüber hinaus 
geht von den Projekten nicht nur eine spürbare Verbesserung auf die Fähigkeit zur Generie-
rung von neuen Ideen für Produkte/Dienstleistungen aus, sondern auch auf deren Umsetzung 
(Skalenmittelwert 3,10). 

Abbildung 35: Auswirkungen auf Innovationsfähigkeit 

 

Frage: Welche Auswirkungen hatte das FuE-Projekt auf die Innovationsfähigkeit Ihres Unternehmens? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Dagegen sind die Impulse auf betriebswirtschaftliche Erfolgsindikatoren, zumindest für die im 
Rahmen der BFEI-Richtlinie (Einzelprojekte) und FIT-Richtlinie (Verbundprojekte) geförder-
ten Produkt- oder Dienstleistungsinnovationen, etwas geringer (siehe Abbildung 36 oben).33 
So bewerten die Befragten im Durchschnitt über alle Kategorien die Auswirkungen des geför-
derten Projekts auf betriebswirtschaftliche Faktoren ihres Unternehmens mit 2,83, d. h. die 
Auswirkungen werden eher als mittel eingeschätzt. Auf monetäre Erfolgskriterien werden 
kaum Auswirkungen durch die Projekte gesehen. Auf der Kostenseite, bei der Senkung von 
Personalkosten und Material-/Energiekosten, beträgt die durchschnittliche Bewertung der 
Auswirkungen durch das Projekt lediglich 2,03 und 2,21, d. h. es werden durchschnittlich ge-
ringe Auswirkungen erwartet. Bei den Antworten hinsichtlich dieser beiden „harten“ Erfolgsin-
dikatoren ist allerdings zu beachten, dass jeweils etwa ein Fünftel bis ein Viertel der Befragten 
angegeben haben, dass die Kategorie für das Projekt nicht zutreffend sei. Auch die Steige-
rung der Produktionskapazität oder Erhöhung der Produktionsflexibilität werden durch die 
Projekte wenig beeinflusst (Skalenmittelwerte 2,39 bzw. 2,67). Etwas besser hingegen fällt 
die Bewertung des „harten“ Erfolgsindikators „Steigerung des Umsatzes je Stück/Vorgang“ 
aus. Hier wird der Einfluss der Projekte im Durchschnitt immerhin eher als mittelhoch einge-
stuft (Skalenmittelwert 2,75). Ähnliches trifft für die Verbesserung der Qualität von bestehen-
den Produkten/Dienstleistungen sowie die Sicherung oder Erhöhung der Marktanteile auf be-
stehenden Absatzmärkten zu. Den größten Einfluss hingegen haben die Projekte auf die Er-
schließung neuer Absatzmärkte/Technologiefelder und die Verbreiterung des Angebots der 

                                                 

33  Da die im Rahmen der POI-Richtlinie geförderten Prozess- oder Organisationsinnovationen zum Teil an-
dere betriebswirtschaftliche Faktoren beeinflussen, als die nach der BFEI-Richtlinie geförderten Produkt- 
oder Dienstleistungsinnovationen, unterscheiden sich die abgefragten Kategorien zu den betriebswirt-
schaftlichen Auswirkungen in den beiden Befragungen leicht. 
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Unternehmen (Skalenmittelwerte 3,31 bzw. 3,37). In der letztgenannten Kategorie bewertete 
die Hälfte der Unternehmen die Auswirkungen durch das geförderte Projekt als hoch. 

Bei den nach der POI-Richtlinie geförderten Projekten fallen die Bewertungen der Auswirkun-
gen auf betriebswirtschaftliche Faktoren im Durchschnitt etwas besser aus (Skalenmittelwert 
3,04). Am höchsten werden dabei die Auswirkungen auf die Steigerung der Produktionska-
pazität bewertet (Skalenmittelwert 3,50). Aber auch die Auswirkungen auf die Erhöhung der 
Produktionsflexibilität, Verbesserung der Qualität von bestehenden Produkten oder Dienst-
leistungen sowie Erhöhung des Umsatzes werden als mittel bis hoch eingestuft (Skalenmit-
telwerte 3,34, 3,29 und 3,28). Ähnlich wie bei den Projekten der BFEI-Richtlinie werden die 
Auswirkungen der Prozess- oder Organisationsinnovationen auf die Verringerung der Perso-
nalkosten oder des Material- und Energieverbrauchs hingegen als geringer eingestuft. Dies 
gilt auch für die Verringerung der Kosten für Fremdleistungen. 
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Abbildung 36: Auswirkungen auf betriebswirtschaftliche Faktoren 

BFEI- und FIT-Richtlinie 

 

POI-Richtlinie 

 

Frage: Welche Auswirkungen hatte das FuE-Projekt auf betriebswirtschaftliche Faktoren Ihres Unternehmens? 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Quantitative Bewertung des Projekteinflusses 

Tabelle 40 präsentiert als technologisches Ergebnis der Förderung die Zahl von Projekten 
(ausgenommen der Prozess- und Organisationsinnovationen), innerhalb derer die Anmel-
dung von Schutzrechten oder Vergabe von Lizenzen bereits erfolgt oder zumindest geplant 
ist. Weil die Anmeldung von Schutzrechten die erste Etappe der kommerziellen Verwertung 
von technischem Wissen darstellt, können sie als Frühindikator für die zukünftige Nutzung 
der Projektergebnisse aufgefasst werden. Bei ihrer Interpretation ist jedoch zu beachten, dass 
sich nicht alle technischen Neuerungen dazu eignen, mittels Patentes geschützt zu werden, 
und dass kleinere und mittlere Unternehmen – die den Großteil der geförderten Unternehmen 
ausmachen – nur eine relativ geringe Neigung zur Patentanmeldung besitzen. Patente bilden 
daher nur einen Teil des Ergebnisses von Innovationsprozessen ab. 

Dies spiegelt sich auch in den Befragungsergebnissen wider. Insgesamt berichten die Unter-
nehmen, dass von den 52 FuE-Vorhaben sieben zu erfolgten oder geplanten Patentanmel-
dungen geführt haben bzw. führen. Das heißt lediglich jedes siebte FuE-Projekt, das von den 
Unternehmen durchgeführt wurde bzw. wird, führt zu einer Anmeldung von Schutzrechten. 
Dabei wird in der Mehrzahl der Fälle (d. h. im Median) für ein Projekt kein Patent angemeldet 
bzw. ist es nicht geplant, ein Patent anzumelden. Nur in einem Fall gehen aus einem Projekt 
zwei (ggf. geplante) Patentanmeldungen hervor.  

Bei zwanzig der 52 Projekte ist die Anmeldung eines Schutzrechtes jedoch weder erfolgt noch 
geplant (Anzahl „0“-Nennungen). Schließlich ist für weitere zwanzig der laufenden und abge-
schlossenen Projekte eine Beurteilung noch nicht möglich und in sechs Fällen haben die Pro-
jektverantwortlichen keine Angabe zu möglichen Patentanmeldungen gemacht. 

Tabelle 40 dokumentiert ebenfalls, inwieweit die geförderten Unternehmen ihre Forschungs-
ergebnisse durch den Verkauf von Lizenzrechten kommerziell verwertet haben. Dabei wird 
deutlich, dass nur drei der Unternehmen Lizenzeinnahmen erzielt haben. Hierbei konnten die 
Unternehmen insgesamt 32 Lizenzen vergeben34 sowie jährliche Lizenzeinnahmen in Höhe 
von 650.050 Mio. € erzielen. Dabei reichen die Angaben zur Höhe der jährlichen Lizenzein-
nahmen von 50 € über 50.000 € bis hin zu 600.000 €.  

Zu berücksichtigen ist, dass es zur Aneignung von Innovationserträgen zahlreiche andere 
unternehmerische Strategien als die Anmeldung von Schutzrechten oder Lizenzeinnahmen 
gibt. Zu nennen sind etwa Aspekte wie Geheimhaltung und eine hohe Komplexität der Inno-
vationen (d. h. Instrumente, die eine Offenlegung der Innovationen und damit deren Imitation 
erschweren, ohne sie rechtlich zu schützen) oder der Einsatz von marktstrategischen Instru-
menten (z. B. zeitlicher Vorsprung, langfristige vertragliche Bindungen des Personals, Aufbau 
von Reputation, ergänzende Dienstleistungen, vgl. hierzu Janz (2003)). 

                                                 

34 In einem der Projekte wurden 30 Lizenzen vergeben. 
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Tabelle 40: Quantitative Bewertung der Effekte von geförderten FuE-Projekten auf die Anmeldung 
von Schutzrechten und Erzielung von Lizenzeinnahmen 

 
Laufende 
Projekte 

abgeschlossene 
Projekte 

Alle 
Projekte 

Patentanmeldungen (Anzahl) 3 4 7 
- Median 0,0 0,0 0,0 

- Mittelwert 0,1 0,2 0,3 
Anzahl der Nennungen mit expliziten 
Angaben 2 4 6 

Nein, keine Anmeldung (Anzahl „0“-
Nennungen) 9 11 20 

Beurteilung (noch) nicht möglich 11 9 20 
Keine Angabe 4 2 6 
Insgesamt 26 26 52 
    

Vergabe von Lizenzen (Anzahl) 1 31 32 
- Median 0,0 0,0 0,0 
- Mittelwert 0,0 1,2 1,5 

Anzahl der Nennungen mit expliziten 
Angaben 

1 2 3 
Nein, keine Vergabe (Anzahl „0“-
Nennungen) 

7 11 18 
Beurteilung (noch) nicht möglich 15 11 26 
Keine Angabe 3 2 5 
Insgesamt 26 26 52 

    
Jährl. Einnahmen aus Lizenz- und Patent-
verträgen (EUR/Jahr) 

50.000 600.050 650.050 
- Median 0 0 0 

- Mittelwert 1.923 23.079 34.213 
Anzahl der Nennungen mit expliziten 
Angaben 

1 2 3 

Nein, keine Einnahmen (Anzahl „0“-
Nennungen) 

6 9 15 

Beurteilung (noch) nicht möglich 16 13 29 
Keine Angabe 3 2 5 
Insgesamt 26 26 52 

    

Frage: Welche Umsetzungs- und Verwertungsergebnisse sind/werden aus dem geförderten FuE-Projekt in Ihrem Unterneh-
men entstanden/entstehen? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Dauer bis zu den ersten Verwertungsergebnissen 

Ein wichtiges Kennzeichen von FuE-Vorhaben ist allgemein die Zeitspanne, die zwischen 
ihrem Abschluss und der ersten Verwertung / Anwendung der FuE-Ergebnisse liegt. Die Un-
ternehmen, die eine Verwertung bzw. Anwendung der FuE-Ergebnisse aus ihrem geförderten 
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Projekt realisieren konnten, hatten damit nach durchschnittlich einem Jahr (Median: 12,0 Mo-
nate) bzw. 17 Monaten (Mittelwert: 17,2 Monate) begonnen (siehe Tabelle 41). Allerdings 
bezieht sich diese Aussage auf nur knapp die Hälfte der Unternehmen, die andere Hälfte der 
Unternehmen konnten zur Länge des Zeitraums, der zwischen dem Projektabschluss bis zur 
ersten Verwertung / Anwendung der FuE-Ergebnisse liegen bzw. wahrscheinlich liegen wird, 
noch (nicht) beurteilen oder keine Angabe diesbezüglich machen. 

Die ermittelten Werte von 12 bzw. 17 Monaten erscheinen niedriger als die Zeitspannen, die 
ansonsten – allerdings eher vereinzelt – in der Literatur ausgewiesen werden: im Durchschnitt 
vergehen drei Jahre, bis sich ein Innovationserfolg in Umsatzwachstum niederschlägt. Hält 
man sich vor Augen, dass die zu lange Zeitspanne zwischen den Ergebnissen der FuE-Phase 
und deren erster kommerzieller Verwertung für die befragten Unternehmen eines der wich-
tigsten Innovationshemmnisse ist, scheinen die geförderten FuE-Projekte somit einen spür-
baren Beitrag zu leisten, einen wichtigen Engpass der Innovationstätigkeit zu überwinden. 

Tabelle 41: Durchschnittliche Dauer von Projektabschluss bis zur ersten Verwertung / Anwendung 
der FuE-Ergebnisse 

 
Laufende 
Projekte 

abgeschlossene 
Projekte 

Alle 
Projekte 

Anzahl Monate bis zur ersten Verwertung / 
Anwendung    

- Median 0,0 12,0 12,0 

- Mittelwert 8,7 9,1 17,2 

- Getrimmter Mittelwert 6,5 7,0 16,2 

    

Anzahl der Nennungen mit Monaten  11 14 25 

Anzahl „0“-Nennungen 0 2 2 

Beurteilung (noch) nicht möglich 15 9 24 

Keine Angabe 0 1 1 

Insgesamt 26 26 52 

Frage: Wie lang war der Zeitraum vom Abschluss des geförderten Projektes bis zur ersten Verwertung/Anwendung der FuE-
Ergebnisse bzw. wie lang wird der Zeitraum voraussichtlich sein? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Kosten der Umsetzung der FuE-Ergebnisse 

Die Angaben der Unternehmen zu den Kosten der Umsetzung der FuE-Ergebnisse zeigen 
eine große Spannbreite auf. Manche Unternehmen rechnen nur mit wenigen Tausend Euro, 
die für die Umsetzung der FuE-Ergebnisse am Markt anfallen. Andere Unternehmen geben 
Beträge in Millionenhöhe an, die bis zur Markteinführung bzw. ersten Anwendung noch auf-
zubringen sind. Im Median werden für abgeschlossene Projekte Kosten in Höhe von 
200.000 €, für noch laufende Projekte von 130.000 € angegeben (siehe Tabelle 42). Aller-
dings haben lediglich ein Drittel der befragten Unternehmen explizite Kostenanagaben ge-
macht, für die große Mehrheit (etwa zwei Drittel der Unternehmen) ist eine Beurteilung zu 
Kosten der Umsetzung (noch) nicht möglich. 

Setzt man die Kostenangaben in der Verwertungsphase in Relation zu den jeweiligen zuwen-
dungsfähigen FuE-Ausgaben des geförderten Projekts, dann wird deutlich, dass die geför-
derten Ausgaben der FuE-Vorhaben nur einen Teilausschnitt des gesamten Innovationspro-
zesses repräsentieren: Die Unternehmen schätzen sowohl bei den laufenden als auch abge-
schlossenen Projekten, dass sich im Durchschnitt (Median) die Kosten der Verwertung auf 
47 % der projektspezifischen FuE-Ausgaben belaufen werden.  
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Die FuE-Förderung erstreckt sich – aufgrund beihilferechtlicher Vorgaben – nur auf die Pha-
sen der industriellen Forschung und/oder experimentellen Entwicklung. Die vor dem Beginn 
der Vermarktung notwendigen Phasen der Überleitung in die Produktion, Marktvorbereitung 
und Vertrieb sind von der Förderung ausgenommen. Auch in dieser Phase fallen jedoch nicht 
unbeträchtliche Aufwendungen wie etwa für Konstruktion, Design, Produktgestaltung, Kon-
zeption, Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter an. Insgesamt rechnen die Unternehmen 
damit (laufende und abgeschlossene Projekte zusammengenommen), dass diese Umset-
zungskosten für die Projekte eine erhebliche Größenordnung erreichen, die rund die Hälfte 
(Median) bzw. vier Fünftel (Mittelwert) der ursprünglichen Ausgaben für die projektspezifi-
schen FuE-Ausgaben ausmacht. 

Tabelle 42: Kosten der Umsetzung der FuE-Ergebnisse 

 
Laufende 
Projekte 

abgeschlossene 
Projekte 

Alle 
Projekte 

Kosten der Umsetzung der  
FuE-Ergebnisse (in Tausend €)    

- Median 200 250 250 

- Mittelwert 560 565 522 

    

Kosten der Umsetzung der FuE-Ergebnisse  

(im Verhältnis zu den FuE-Ausgaben des ge-
förderten Projekts)    

- Median 47 % 47 % 47 % 

- Mittelwert 73 % 98 % 82 % 

    

Anzahl der Nennungen mit expliziten  
Kostenangaben  9 8 17 

Anzahl „0“-Nennungen 0 0 0 

Beurteilung (noch) nicht möglich 16 17 33 

Keine Angabe 1 1 2 

Insgesamt 26 26 52 

Frage: Wie hoch waren die einmaligen Kosten nach der FuE-Phase für die erste Verwertung/Anwendung der FuE-Ergeb-
nisse (inklusive Markteinführung) bzw. welche Kosten erwarten Sie? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Umsatzsteigerung aus der Verwertung der FuE-Ergebnisse 

Von besonderem Interesse für die Bewertung des Erfolgs der FuE-Vorhaben ist die Möglich-
keit, durch die Verwertung der Projektergebnisse und nachfolgend am Markt eingeführte Pro-
dukt- oder Dienstleistungsinnovationen zusätzliche Umsätze zu realisieren. Etwas mehr als 
ein Viertel der Unternehmen (27 %) berichtet, dass zusätzliche Umsätze erzielt werden kön-
nen.  

Tabelle 43 dokumentiert, dass die geförderten abgeschlossenen Projekte in den Unterneh-
men im Durchschnitt (Median) ein jährliches Umsatzwachstum von 6,5 % und die laufenden 
Projekte von 10,0 % induziert haben. In einem Fall berichtet ein Unternehmen von einer sehr 
großen jährlichen Umsatzsteigerung in Höhe von 100 %. In den meisten Fällen bewegen sich 
die Umsatzerwartungen jedoch in einem Bereich, der bis zu einer Erhöhung von etwa 20 % 
des jährlichen Umsatzes reicht. Orientiert man sich am Median und Mittelwert (über alle Pro-
jekte berechnet), dann scheint eine jährliche Umsatzsteigerung von 10-13 % ein realistisches 
Ergebnis der FuE-Projekte zu sein. 
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In der unternehmerischen Praxis wird aufgrund der großen Unsicherheit, die mit FuE-Projek-
ten verbunden ist, den entsprechenden Vorhaben zumeist nur wenig Zeit bis zu dem Zeit-
punkt eingeräumt, ab dem die Projekte sich lohnen sollten (Break Even Point). Vielfach müs-
sen FuE-Vorhaben sich – ähnlich wie andere Investitionsprojekte – innerhalb kurzer Zeit-
räume rechnen. Als einfache Richtschnur für das unternehmerische Entscheidungskalkül wird 
hier oft die so genannte Amortisationszeit berechnet, d.h. der Zeitpunkt ab dem die zusätzli-
chen Umsätze (bzw. genauer die zusätzlichen Deckungsbeiträge (Cashflow) die anfänglichen 
Projektkosten übersteigen. In der Literatur finden sich hierzu keine allgemeingültigen Anga-
ben; eine jüngere Umfrage bspw. zu den akzeptierten Zeitspannen für Energieeffizienzmaß-
nahmen zeigt, dass knapp die Hälfte der Unternehmen erwartet, dass innerhalb eines Zeit-
raums von höchsten drei Jahren die Kosten für Maßnahmen zur Verbesserung der Energie-
effizienz wieder zurückfließen sollten. 

Angesichts der entscheidenden Bedeutung der Amortisationszeit als Kriterium für die Beur-
teilung von unternehmerischen FuE-Vorhaben ist es instruktiv, die Umsatzsteigerung, die aus 
der Verwertung der FuE-Projekte von den Unternehmen erzielt bzw. erwartet wird, ins Ver-
hältnis zu den gesamten Projektkosten (zuwendungsfähige FuE-Ausgaben zuzüglich der ge-
gebenenfalls angegeben Kosten für die Umsetzung der Projektergebnisse) zu setzen. Aus 
der Relation von zusätzlichen jährlichen Umsätzen zu den Projektkosten kann näherungs-
weise eine „Amortisationsdauer“ der Projekte ermittelt werden. Beträgt bspw. das Verhältnis 
50%, dann hat ein Unternehmen nach zwei Jahren zumindest Umsätze erzielt, die den ur-
sprünglichen Kosten für FuE entsprechen.35  

Aus Tabelle 43 geht hervor, dass sich im Mittel der Projekte (Median) ein Wert von rund  
20-30 % ergibt. Demnach erzielen die Unternehmen nach einer Spanne von drei bis fünf Jah-
ren Umsätze in einer Größenordnung, die die ursprünglichen Projektkosten erreicht. Bei die-
ser Berechnung ist allerdings zum einen zu berücksichtigen, dass Kosten (etwa bis zur 
Markteinführung und die anschließenden Produktions- und Vertriebskosten) nur sehr unvoll-
ständig einfließen. Entsprechend verlängert sich für viele Projekte der tatsächliche Amortisa-
tionszeitpunkt. Zum anderen ist die Anzahl der Nennungen mit expliziten Angaben zu Umsät-
zen, auf denen Berechnung der „Amortisationsdauer“ beruht, mit 14 relativ gering. 

                                                 

35  Hierzu wurde zunächst die absolute Umsatzsteigerung berechnet, wobei die allgemeinen Angaben der 
Unternehmen zu ihren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen für das Jahr 2021 aus der Befragung heran-
gezogen wurden. In Abhängigkeit von der Unternehmensgröße ergaben sich hierbei zum Teil recht be-
trächtliche Summen, die einen jährlichen absoluten Umsatzanstieg von bis zu mehreren Millionen impli-
zierten. In der Konsequenz wurden für die Projekte große, teils vierstellige Hebeleffekte berechnet. Je-
doch ist zu bedenken, dass abgesehen von den Projektkosten keine weiteren Informationen über die 
Kostenseite vorliegen und die berechneten Hebel die tatsächliche Gewinnspanne der Projekte über-
zeichnen. 
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Tabelle 43: Jährliche Umsatzsteigerung durch Verwertung der FuE-Ergebnisse  

 
Laufende 
Projekte 

abgeschlossene 
Projekte 

Alle 
Projekte 

Jährliche Umsatzsteigerung durch Verwer-
tung der FuE-Ergebnisse (in %)    

- Median 10,0 6,5 10,0 

- Mittelwert 9,3 14,3 12,6 

    

Jährliche Umsatzsteigerung im Verhältnis 
zu den gesamten Projektkosten (in %)    

- Median 24,2 19,5 23,8 

- Mittelwert 37,9 31,7 34,6 

    

Jährliche Umsatzsteigerung im Verhältnis 
zum Eigenanteil an den Projektkosten (in %)    

- Median 39,6 31,1 33,4 

- Mittelwert 55,1 43,2 48,7 

    

Anzahl der Nennungen mit expliziten  
Umsatzangaben  6 8 14 

Anzahl „0“-Nennungen 0 4 4 

Beurteilung (noch) nicht möglich 17 13 30 

Keine Angabe 3 1 4 

Insgesamt 26 26 52 

Frage: Welche Umsetzungs- und Verwertungsergebnisse sind/werden aus dem geförderten FuE-Projekt in Ihrem Unterneh-
men entstanden/entstehen? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Neben Umsatzsteigerungen durch Produkt- oder Dienstleistungsinnovationen wurden dieje-
nigen Unternehmen, die im Rahmen der POI-Richtlinie Prozess- oder Organisationsinnovati-
onen verfolgen, nach der Zunahme ihrer Umsatzproduktivität, d. h. dem Verhältnis von Um-
satz zu Kosten, gefragt. Dabei gaben knapp ein Drittel der Unternehmen an, mit einer Zu-
nahme der Umsatzproduktivität zwischen zwei bis fünf Prozent zu rechnen. Weitere 13 % der 
Befragten rechnen gar mit einer Zunahme zwischen fünf bis zehn Prozent. Fast die Hälfte der 
Unternehmen hat allerdings keine Angabe zu einer möglichen Zunahme ihrer Umsatzproduk-
tivität gemacht. 
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Abbildung 37: Zunahme der Umsatzproduktivität (POI-Richtlinie)  

 

Frage: Hat das geförderte POI-Vorhaben zu einer Zunahme der Umsatzproduktivität (Verhältnis Umsatz zu Kosten) geführt 
bzw. ist eine Zunahme zu erwarten? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Kosteneinsparungen aus der Verwertung der FuE-Ergebnisse 

Während Produktinnovationen im Erfolgsfall zu Umsatzzuwächsen führen, beeinflussen Pro-
zessinnovationen die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auf zwei Wegen. Einerseits 
kann das Resultat von Prozessinnovationen eine verbesserte Produkt- bzw. Dienstleistungs-
qualität und damit eine Erhöhung der Absatzchancen sein. Qualitätsverbessernde Prozessin-
novationen gehen häufig mit Produktinnovationen einher. Andererseits können Prozessinno-
vationen die durchschnittlichen Kosten pro Stück bzw. Vorgang senken und die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens verbessern. Auch bei kostensenkenden Prozessin-
novationen ist es denkbar, dass diese in Verbindung mit Produktinnovationen eingeführt wer-
den. 

Um die Auswirkungen von kostensenkenden Prozessinnovationen zu erfassen, wurden die 
Unternehmen gebeten, das Ausmaß der jährlichen Kostenersparnisse anzugeben, welche 
durch die Verwertung der FuE-Ergebnisse erzielt wurden bzw. erzielt werden können. Für 
einen Großteil der Unternehmen ist jedoch die Erzielung von Kostenersparnissen nicht rele-
vant. So gaben 12 % der Unternehmen an, keine Kostenersparnisse erzielt oder geplant zu 
haben („0“-Nennungen). Für weitere 47 % der Unternehmen ist eine Beurteilung der Kosten-
einsparungen (noch) nicht möglich und etwa ein Fünftel der Unternehmen hat keine Angabe 
zu den Kosteneinsparungen gemacht. Die verbleibenden 18 der 89 bzw. 20 % der Unterneh-
men haben explizite Angaben zu den Kosteneinsparungen gemacht. Die Aussagen zu den 
Kostenersparnissen sind somit mit Vorsicht zu interpretieren (vgl. Tabelle). 

Der Wertebereich der Kostenangaben schwankt dabei zwischen 1%-25%. Für die geförder-
ten abgeschlossenen Projekte wird eine jährliche Kostenersparnis von durchschnittlich 2,5 % 
und für die laufenden Projekte von 3,0 % angegeben. Insgesamt betragen die jährlichen Kos-
tenersparnisse über alle Projekte durchschnittlich 3,0 %, was einen plausiblen Wert darstellt, 
der sehr nahe an dem Bereich liegt, der in Deutschland insgesamt für Kostensenkungen 
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durch Prozessinnovationen berichtet wird. Gemäß den Indiaktorenberichten zur jährlichen In-
novationserhebung in Deutschland des ZEW vermindern kostensenkende Prozessinnovatio-
nen die durchschnittlichen Stückkosten jährlich um rund 3-4 %. 

Wie schon bei den Umsatzsteigerungen ist es für Aussagen zur Effizienz der geförderten 
FuE-Projekte notwendig, deren Verwertungsergebnisse in Relation zu ihren Projektkosten zu 
setzen.36 Tabelle 44 zeigt, dass die jährlichen Kosteneinsparungen als Quote der Projektkos-
ten einen Medianwert von 11,9 % für laufende Projekte und von 37,2 % für abgeschlossene 
Projekte erreichen. Über alle Projekte hinweg beträgt das durchschnittliche Verhältnis 34,0 %, 
was bedeutet, dass nach etwa 3 Jahren sich die eingesparten Kosten auf die anfänglich ver-
ausgabten Projektkosten belaufen.  

Tabelle 44: Jährliche Kosteneinsparung durch Verwertung der FuE-Ergebnisse 

 
Laufende 
Projekte 

abgeschlossene 
Projekte 

Alle 
Projekte 

Jährliche Kosteneinsparung durch Verwer-
tung der FuE-Ergebnisse (in %)    

- Median 3,0  2,5 3,0 

- Mittelwert 7,3 6,4 6,8 

    

Jährliche Kosteneinsparung im Verhältnis 
zu den gesamten Projektkosten (in %)    

- Median 11,9 37,2 34,0 

- Mittelwert 70,5 170,7 124,2 

    

Jährliche Kosteneinsparung im Verhältnis 
zum Eigenanteil an den Projektkosten (in %)    

- Median 21,0 49,8 43,1 

- Mittelwert 138,4 334,2 243,3 

    

Anzahl der Nennungen mit expliziten  
Angaben zu Kosteneinsparungen 9 9 18 

Anzahl „0“-Nennungen 4 7 11 

Beurteilung (noch) nicht möglich 24 18 42 

Keine Angabe 11 7 18 

Insgesamt 48 41 89 

Frage: Welche Umsetzungs- und Verwertungsergebnisse sind/werden aus dem geförderten FuE-Projekt in Ihrem Unterneh-
men entstanden/entstehen? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Umsatzsteigerungen und Kosteneinsparungen aus der Verwertung der FuE-Ergeb-
nisse 

Die in Tabelle 44 aufgeführten Kosteneinsparungen werden teilweise bei Projekten realisiert, 
die zugleich auch zu Umsatzsteigerungen führen. Unterstellt man hingegen für die Projekte, 
bei denen reine Kosteneinsparungen anfallen, dass sie tatsächlich keinen Einfluss auf den 

                                                 

36  Mangels Daten zu den jährlichen Kosten in den Unternehmen wurde analog zu den Berechnungen bei 
den Umsatzsteigerungen (vgl. Tabelle 43) als absolute Größe der Umsatz der Unternehmen verwendet. 
Da langfristig die Umsätze eines Unternehmens mindestens seinen Kosten (inkl. Unternehmerlohn) ent-
sprechen sollten, bilden die Umsätze eine plausible Näherung für die Kosten. 
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künftigen Umsatz ausüben, und zusätzlich, dass die Projekte mit Angaben nur zu Umsatz-
steigerungen keine zusätzlichen Kosteneffekte haben, dann liefert die Summe aus jährlichen 
Umsatzsteigerungen und Kosteneinsparungen einen groben Hinweis auf die jährlichen Stei-
gerungen im Deckungsbeitrag (Cashflow), die durch die Projekte erzielt werden (können). 
Der zusätzliche Cashflow kann als Maßgröße für die gesamte Rentabilität der FuE-Vorhaben 
interpretiert werden – mit der bereits gemachten Einschränkung, dass die Kosten bis zur Ver-
wertung hier unberücksichtigt bleiben. 

Tabelle 45 zeigt die Resultate dieser überschlägigen Rechnung, wobei im Folgenden nur die 
Medianwerte für sämtliche Projekte berichtet werden. Insgesamt ergibt sich ein zusätzlicher 
Cashflow pro Jahr von 10,0%. Ausgedrückt als Anteil an den gesamten Projektkosten (för-
derfähige Gesamtausgaben zuzüglich der Kosten für die Verwertung der FuE-Ergebnisse) 
beläuft sich der jährliche Cashflow-Zuwachs auf 30,2 %. In Relation zum Eigenanteil der Pro-
jektkosten beträgt der Cashflow 48,7 %. Diese Angaben zeigen, dass die geförderten Pro-
jekte – in der Erwartung der Unternehmen und nach Förderung – im Mittel Amortisationszei-
ten von etwa 2 bis 3 Jahren aufweisen. Damit scheint für einen großen Teil der geförderten 
Projekte ein kommerzieller Erfolg möglich. Jedenfalls überspringen diese Projekte eine Ab-
schneidegrenze, die in der Praxis als kritisch gilt. Die finanzielle Förderung durch die BFEI- 
und POI-Richtlinie leistet einen wesentlichen Beitrag, um die Amortisationsdauer zu verkür-
zen. 

Tabelle 45: Jährliche Umsatzsteigerung und Kosteneinsparung („Cashflow“) durch Verwertung der 
FuE-Ergebnisse 

 
Laufende 
Projekte 

abgeschlossene 
Projekte 

Alle 
Projekte 

Jährliche Kosteneinsparung durch Verwer-
tung der FuE-Ergebnisse (in %)    

- Median 10,0 10,0 10,0 

- Mittelwert 11,6 15,3 13,7 

    

Jährliche Kosteneinsparung im Verhältnis 
zu den gesamten Projektkosten (in %)    

- Median 39,9 19,5 30,2 

- Mittelwert 88,0 70,0 78,4 

    

Jährliche Kosteneinsparung im Verhältnis 
zum Eigenanteil an den Projektkosten (in %)    

- Median 64,1 31,1 48,7 

- Mittelwert 163,9 127,0 144,1 

    

Anzahl der Nennungen mit expliziten  
Angaben zu Kosteneinsparungen 12 14 26 

Anzahl „0“-Nennungen 1 4 5 

Beurteilung (noch) nicht möglich 25 18 43 

Keine Angabe 10 5 15 

Insgesamt 48 41 89 

Frage: Welche Umsetzungs- und Verwertungsergebnisse sind/werden aus dem geförderten FuE-Projekt in Ihrem Unterneh-
men entstanden/entstehen? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Beschäftigungseffekte aus der Verwertung der FuE-Ergebnisse 
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Können sich die geförderten Projekte nachhaltig als Produkt-, Dienstleistungs- und/oder Ver-
fahrensinnovation am Markt bzw. in der Anwendung durchsetzen, dann werden nicht nur mo-
netäre Erfolgskennziffern beeinflusst, sondern es werden auch Arbeitsplätze in den Unter-
nehmen gesichert und gegebenenfalls neue Beschäftigte eingestellt. Die Sicherung von Ar-
beitsplätzen im Zuge der Projekte der BFEI- und FIT-Richtlinie ist in Tabelle 46 dargestellt.  

Diese beläuft sich laut den Befragungsergebnissen über alle Projekte hinweg auf insgesamt 
218 Arbeitsplätze, von denen 80 bzw. knapp 37 % Arbeitsplätze in FuE sind. Zudem handelt 
es sich lediglich bei einem Fünftel der Arbeitsplätze um Teilzeitstellen. Dabei ist die Spanne 
der Angaben der Befragten relativ hoch: 11 Unternehmen gaben an durch das Projekt ledig-
lich einen oder zwei Arbeitsplätze zu sichern, der höchste Wert an gesicherten Arbeitsplätzen 
beträgt in einem Fall 65. Im Durchschnitt können durch die Förderprojekte drei Arbeitsplätze 
gesichert werden (Median), von denen es sich bei einem um einen Arbeitsplatz in FuE han-
delt. Bei diesen Ergebnissen ist zu beachten, dass nur etwas mehr als die Hälfte der Unter-
nehmen quantifizierte Antworten zur Arbeitsplatzsicherung gegeben haben. Für ein Drittel der 
Unternehmen war eine Beurteilung (noch) nicht möglich und in sechs Fällen wurde keine 
Angabe zur Arbeitsplatzsicherung gemacht. 

Tabelle 46: Sicherung von Arbeitsplätzen durch Verwertung der FuE-Ergebnisse 

 
Laufende 
Projekte 

abgeschlossene 
Projekte 

Alle 
Projekte 

Sicherung bestehender Arbeitsplätze durch 
Verwertung der FuE-Ergebnisse (Anzahl) 

64 154 218 

- Median 3,0 3,0 3,0 

- Mittelwert 5,3 9,1 7,5 

davon Arbeitsplätze in FuE 22 58 80 

- Median 1,0 1,0 1,0 

- Mittelwert 2,0 3,4 2,9 

davon Teilzeitarbeitsplätze 9 34 43 

- Median 0,5 0,5 0,5 

- Mittelwert 0,9 2,1 1,7 

    

Anzahl der Nennungen mit expliziten Angaben 12 14 26 

Anzahl „0“-Nennungen 0 3 3 

Beurteilung (noch) nicht möglich 10 7 17 

Keine Angabe 4 2 6 

Insgesamt 26 26 52 

Frage: Welche Umsetzungs- und Verwertungsergebnisse sind/werden aus dem geförderten FuE-Projekt in Ihrem Unterneh-
men entstanden/entstehen? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Auf die Frage nach der Höhe des Beschäftigungszuwachses, der aus der Umsetzung der 
Projektergebnisse resultiert bzw. resultieren kann, gaben 48 und damit etwas mehr als die 
Hälfte der befragten Unternehmen eine quantifizierte Antwort (siehe Tabelle 47). Für knapp 
30 % der Unternehmen war eine Beurteilung der Projektauswirkungen auf den Beschäfti-
gungszuwachs (noch) nicht möglich und weitere 10 % der Unternehmen gaben an, dass 
keine neuen Beschäftigten angestellt werden bzw. wurden („0“-Nennungen). Insgesamt sol-
len durch die Umsetzung der Projekte 311 Beschäftigte angestellt werden. Im Median wird 
bei den laufenden und abgeschlossenen Projekten durchschnittlich mit einem Zuwachs von 
drei Beschäftigten gerechnet, von denen 1,3 in FuE beschäftigt sind. 
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Das Beschäftigungswachstum, welches aus dem absoluten Beschäftigungsanstieg in Rela-
tion zur gesamten Beschäftigung der antwortenden Unternehmen resultiert, beläuft sich über 
alle Projekte im Durchschnitt auf 7,3 % (Median). Der Mittelwert liegt bei 19 %. Zu beachten 
ist, dass das Beschäftigungswachstum hier zum Teil für sehr kleine Unternehmen berechnet 
wird. Ein zusätzlicher Beschäftigter in der Gruppe der Kleinstunternehmen impliziert zwangs-
läufig ein zwei- oder gar dreistelliges Beschäftigungswachstum. So reicht die Spanne des 
Beschäftigungswachstums der Unternehmen von 1,4 % in einem mittelgroßen Unternehmen 
(222 Beschäftigte) bis 200 % in einem Kleinstunternehmen mit insgesamt lediglich fünf Be-
schäftigten.  

Tabelle 47: Beschäftigungseffekte durch Verwertung der FuE-Ergebnisse 

 
Laufende 
Projekte 

abgeschlossene 
Projekte 

Alle 
Projekte 

Beschäftigungszuwachs durch Verwertung 
der FuE-Ergebnisse (Anzahl) 

175 136 311 

- Median 3,0 2,0 3,0 

- Mittelwert 5,8 5,0 5,5 

davon in FuE Beschäftigte 76 50 125 

- Median 2,0 1,0 1,3 

- Mittelwert 3,4 2,1 2,7 

    

Beschäftigungszuwachs im Verhältnis zur 
Zahl der Beschäftigten in den geförderten Un-
ternehmen (in %)    

- Median 7,1 8,8 7,3 

- Mittelwert 24,9 12,4 19,0 

    

Anzahl der Nennungen mit expliziten Angaben  25 23 48 

Anzahl „0“-Nennungen 5 4 9 

Beurteilung (noch) nicht möglich 14 12 26 

Keine Angabe 4 2 6 

Insgesamt 48 41 89 

Frage: Welche Umsetzungs- und Verwertungsergebnisse sind/werden aus dem geförderten FuE-Projekt in Ihrem Unterneh-
men entstanden/entstehen? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Finanzieller Vorteil im Vergleich zu den Projektkosten 

Im Hinblick auf die Projektbewertung wurden die Unternehmen abschließend gefragt, wie sie 
den finanziellen Vorteil, der für ihr Unternehmen durch das Projekt entstanden ist bzw. ent-
stehen wird, im Vergleich zu den Projektkosten beurteilen. Zusammengenommen schätzt 
mehr als jedes dritte Unternehmen den finanziellen Vorteil des Projekts höher (32 %) oder 
gar deutlich höher (6 %) als die Projektkosten ein. Weitere 12 % der Unternehmen geben für 
das Projekt an, zumindest ungefähr den Break-Even-Point zu erreichen, d. h. durch die Pro-
jektergebnisse Umsatzerlöse in ungefährer Höhe der Projektkosten zu erwirtschaften. Ledig-
lich zusammengenommen 11 % der Unternehmen erwarten durch das Projekt einen niedri-
geren (6 %) oder deutlich niedrigeren (5 %) finanziellen Vorteil als die Projektkosten. Aller-
dings geben auch ein fast ein Drittel der Unternehmen an, dass eine Beurteilung des finanzi-
ellen Vorteils zum Zeitpunkt der Befragung (noch) nicht möglich sei. 
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Abbildung 38: Finanzieller Vorteil des Projekts 

  

Frage: Wie beurteilen Sie zusammenfassend den finanziellen Vorteil, der für Ihr Unternehmen insgesamt entstanden ist bzw. 
entstehen wird, im Vergleich zu den gesamten Projektkosten? 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Bewertung der Förderwirkung  

Ziel der vorangegangenen Abschnitte war es, den Forschungs- und Innovationserfolg der 
FuE-Projekte herauszuarbeiten. Die finanzielle Unterstützung von FuE-Projekten, die sich 
dann als technische und kommerzielle Erfolge herausstellen ist al-allerdings nur eine hinrei-
chende Bedingung für den Erfolg der Förderung insgesamt: es ist denkbar, dass die geför-
derten Projekte auch ohne die öffentliche Förderung durchgeführt worden wären. Notwendige 
Bedingung für einen Erfolg auch der FuE-Förderung ist, dass erst durch das staatliche Ein-
greifen, d. h. die finanziellen Zuwendungen aus dem EFRE, die Realisierung der FuE-Pro-
jekte sichergestellt bzw. der Umfang und die Produktivität der FuE-Aktivitäten erheblich er-
höht werden konnten. Mit anderen Worten: die bisherigen positiven Aussagen bezogen sich 
auf die geförderten Projekte, aber (noch) nicht auf die Förderung. Die zentrale Leitfrage der 
anschließenden Analyse ist somit, ob die Durchführung der Projekte erst durch die Förderung 
induziert wurde oder ob die Unternehmen auch ohne Förderung die Projekte in gleicher Art 
und Weise realisiert hätten? 

Investitionen von Unternehmen in FuE zeichnen sich im Vergleich zu konventionellen Inves-
titionsprojekten durch bestimmte Charakteristika wie hohe Unsicherheit, Informationsasym-
metrien, Unteilbarkeiten und / oder technologische Externalitäten aus. Diese „Marktunvoll-
kommenheiten“ können – anders als bei vielen anderen unternehmerischen Aktivitäten wie 
etwa Investitionen in Sachkapital – staatliche Eingriffe in das Marktgeschehen, hier in Form 
der öffentlichen Unterstützung der FuE-Investitionstätigkeit von Privaten, nicht nur aus distri-
butions- sondern auch aus allokationspolitischen Gründen legitimieren. Es ist aber zu ge-
währleisten, dass durch die staatlichen Eingriffe die Marktunvollkommenheiten beseitigt wer-
den und somit der gesellschaftliche Nutzen im Vergleich zur Marktlösung erhöht wird. Nur 
dann, wenn die Förderung in der Lage ist, zusätzliche FuE-Tätigkeiten zu generieren, kann 
sie auch einen Beitrag zu mehr Innovationen, Wachstum und Beschäftigung für sich geltend 
machen. 

Abbildung 39 gibt daher einen Überblick über die Antworten der Fördermittelempfänger auf 
die Frage, welche Konsequenzen sich ohne FuE-Förderung für die Projekte ergeben hätten 
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(Mehrfachnennungen möglich). Deutlich wird, dass knapp die Hälfte der Unternehmen den 
Umfang des beantragten Projekts entweder reduziert (48 %) oder zeitlich verschoben (44 %) 
hätte. Zudem hätten etwas mehr als ein Drittel hätten das Projekt gar nicht durchgeführt. Ein 
weiteres Drittel der Unternehmen hätte den technologischen Anspruch des Projekts gesenkt. 
Nur 5 % der Projekte wäre ohne Förderung dagegen wie geplant realisiert worden. Unterstellt 
man, dass die Unternehmen, für die die letzte Antwortkategorie zutreffend war, entsprechend 
ihr FuE-Vorhaben auch ohne Förderung durchgeführt hätten, wäre also nur ein sehr geringer 
Teil der öffentlichen Zuwendungen aus der EFRE-Förderung „mitgenommen“ worden. 

Große Unterschiede zwischen noch laufenden oder abgeschlossenen Projekten lassen sich 
im Hinblick auf die Antworten zu den einzelnen Fragen nicht ausmachen. Es fällt lediglich auf, 
dass bei den abgeschlossenen Projekten ohne Förderung etwas häufiger die Projektidee 
nicht weiterverfolgt worden wäre als bei den noch laufenden Projekten.  

Abbildung 39: Förderwirkung 

  

Frage: Welche Konsequenzen hätten sich ohne die Förderung für Ihr FuE-Projekt ergeben? (Mehrfachnennungen möglich) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Wahrnehmung des Förderverfahrens  

Im letzten Teil der Unternehmensbefragung wurden die Unternehmen gebeten, ihr Urteil zu 
formalen, verfahrenstechnischen sowie inhaltlich, thematischen Kriterien der Förderung ab-
zugeben, um u. a. mögliche Hürden bei der Beantragung und Gewährung der Zuwendungen 
der EFRE-Förderung in Schleswig-Holstein zu bestimmen. Sie konnten dabei die verschie-
denen Kriterien mit „sehr schlecht/sehr lange/sehr hoch“ (Skalenwert +1), 
„schlecht/lange/hoch“ (Skalenwert +2), „gut/kurz/niedrig“ (Skalenwert +3) oder „sehr gut/sehr 
kurz/sehr niedrig“ (Skalenwert +4) bewerten. Die Ergebnisse sind in Abbildung 40 dargestellt. 

Insgesamt ergibt sich eine gute bis sehr gute Beurteilung der generellen Aspekte des EFRE-
Förderverfahrens (siehe Abbildung 40). Die technisch-operative Hilfestellung durch die 
WTSH wird von 60 % der Unternehmen als sehr gut und einem weiteren knappen Drittel als 
gut bewertet. Auch die Bereitstellung von Informationen zur Förderung durch die WTSH wird 
von mehr als 90 % der Unternehmen als sehr gut (40 %) oder gut (54 %) eingestuft. Die all-
gemeinen Förderanforderungen sind für 30 % der Unternehmen sehr gut und für weitere 56 % 
gut nachzuvollziehen. Am vergleichsweise schlechtesten wird die Verständlichkeit von An-
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tragsdokumenten sowie die Transparenz des Auswahl- und Entscheidungsverfahrens bewer-
tet, wobei hier immer noch vier Fünftel der Unternehmen eine gute oder sehr gute Bewertung 
abgegeben haben. 

Bei der Bewertung des administrativen Aufwands fallen die Ergebnisse insgesamt deutlich 
schlechter aus (siehe Abbildung 40). Insgesamt vier Fünftel der Unternehmen empfinden den 
Aufwand bei der Antragsstellung als hoch (57 %) oder sehr hoch (23 %). Auch den Aufwand 
bei der Einreichung der Verwertungsberichte, dem Auszahlungsverfahren und der Einrei-
chung der Verwendungsnachweise (Indikatoren und Sachberichte) bewerten zusammenge-
nommen knapp die Hälfte der Unternehmen mit hoch oder sehr hoch. Etwas weniger Aufwand 
hingegen sehen die Unternehmen bei Änderungen in der Projektdurchführung, der jährliche 
Indikatorenabfrage und der Einhaltung der Informations- und Publizitätsvorschriften. Hier be-
werten zusammengenommen etwa 60 bis 70 % der Unternehmen den Aufwand als niedrig 
oder sehr niedrig. 

Schließlich wurden die Unternehmen gebeten, die Bearbeitungsdauer während des Förder-
verfahrens zu bewerten (siehe Abbildung 40). Die Bearbeitungsdauer von der Einreichung 
der Belege bis zur ersten Auszahlung bewerten 55 % der Unternehmen als kurz und 16 % 
als sehr kurz. Ein ähnlich gutes Ergebnis ergibt sich für die Bewertungen der Bearbeitungs-
dauer von des Verwendungsnachweises bis zur letzten Auszahlung, wobei hier knapp ein 
Viertel der Unternehmen keine Bewertung abgegeben haben. Die Dauer von der Antragstel-
lung bis zur Bewilligung wird schließlich im Durchschnitt als am längsten empfunden: ein Drit-
tel empfindet die Dauer als lange und jedes zehnte Unternehmen als sehr lange. 

Abbildung 40: Bewertung des EFRE-Förderverfahrens  

 

Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden allgemeinen Aspekte des EFRE-Förderverfahrens?(n=87-89) 

  

Frage: Wie beurteilen Sie den administrativen Aufwand? 
(n=87-89) 

Frage: Wie beurteilen Sie die Bearbeitungsdauer? (n=87-89) 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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7 WIRKUNGEN AUF EBENE DES THEMATISCHEN ZIELS 
Aufbauend auf theoretischen Erkenntnissen zur Rolle der Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeit für wirtschaftliche Wachstumsprozesse (siehe u.a. Barro & Sala-i-Martin, 2003) haben 
verschiedene jüngere Arbeiten versucht, die Größenordnung des Zusammenhangs von FuE-
Aktivität und Wirtschaftswachstum empirisch zu ermitteln (siehe u.a. Hall et al., 2010, für ei-
nen Überblick). Im Mittelpunkt ökonometrischer Ansätze steht dabei i.d.R. eine Schätzglei-
chung, die die Wachstumsrate einer aggregierten Output-Größe wie etwa das Pro Kopf-Ein-
kommen (BIP je Einwohner) oder die Arbeitsproduktivität (BIP je Erwerbstätigen) auf Verän-
derungen in Produktionsfaktoren (insbesondere den physischen und Wissenskapitalstock ei-
ner Volkswirtschaft) regressiert. Letztere Faktoren werden typischerweise durch die Investiti-
onsrate (Nettoinvestition je Einwohner oder Erwerbstätigen) und die FuE-Intensität (FuE-Aus-
gaben je Einwohner oder Erwerbstätigen) approximiert. Auch wenn sich Unterschiede in der 
Höhe der „Wachstumsrendite“ der FuE-Intensität mit Bezug auf den betrachteten nationalen, 
regionalen und/oder sektoralen Hintergrund finden lassen, so kommt das Gros der empiri-
schen Arbeiten zu dem Schluss, dass sich eine Erhöhung der FuE-Intensität positiv auf die 
Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommen oder die Arbeitsproduktivität auswirkt (u.a., Sterlac-
chini, 2008). 

Im Folgenden wird der oben beschriebene Zusammenhang für die 16 deutschen Bundeslän-
der im Zeitraum 1995-2021 geschätzt. Zentrale Zielvariable der Schätzung ist die jährliche 
Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität (∆����) für Bundesland i und Jahr t. Diese wird mo-
delliert als 

∆���,� = 
 �� ∙ ����,���

�

����
+ � ∙ inv�,��� + � ∙ ���,��� + �� + ��,� , 

wobei ∑ ����,�������  die FuE-Intensität für m=1,…,4 vorangegangene Periode darstellt und 
inv�,��� misst die um eine Periode verzögerte Investitionsrate der regionalen Volkswirtschaft. 
Das zentrale Ziel ist dabei, durch die Berücksichtigung einer mehrperiodigen Lag-Struktur die 
zeitliche Transmission von FuE-Ausgaben (je EWT) auf die Wachstumsrate der Arbeitspro-
duktivität korrekt zu erfassen. Kleinbuchstaben zeigen an, dass Variablen log-transformiert 
sind. Aufgrund der gewählten log-log Darstellung können die Schätzkoeffizienten � und �� 
als Elastizitäten für die Investitionsrate und die FuE-Intensität interpretiert werden. Dement-
sprechend gibt �� an, um wieviel Prozent die Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität zu-
nimmt, wenn die FuE-Intensität in Periode t-m verdoppelt wird. Das Hauptaugenmerk dieser 
Arbeit liegt allerdings weniger auf der Betrachtung einzelner Koeffizienten und zielt vielmehr 
auf eine passgenaue Schätzung der Summe der FuE-Elastizitäten ∑ �������  (als zusammen-
gefasster Einfluss der FuE-Aktivität auf das Wirtschaftswachstum). 

Der in Gleichung (1) aufgenommene Term ���,��� stellt das Residuum einer geschätzten 
Langfristgleichung für die Arbeitsproduktivität als Funktion des physischen Kapitalstocks und 
des FuE-Kapitalstocks (approximiert durch die Zahl des in einem Bundesland beschäftigten 
FuE-Personals) dar. Motivationsgrundlage für die Berücksichtigung dieser residualen Abwei-
chung sind Arbeiten zur Ko-Integration von Variablen, die in der Abweichung von einem lang-
fristigen Ko-Integrationspfad eine wesentliche Einflussgröße der Kurzfristdynamik  in diesem 
Fall der Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität  sehen (siehe u.a. Engle & Granger, 1987; 
Phillips & Moon, 2000). Die Berücksichtigung des sogenannten Fehlerkorrekturterms 
���,��� kann somit Verzerrungen in der Schätzung von Gleichung (1) aufgrund unberücksich-
tigter (zeitvariabler) Faktoren vorbeugen. Gleiches gilt auch für die Aufnahme von Regionen-
fixen Effekten für Bundesländer (��) in Gleichung (1), die für zeitkonstante latente Einfluss-
faktoren der regionalen Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität kontrollieren (z.B. Unter-
schiede in institutionellen Faktoren, digitale und Bildungsinfrastruktur etc.); ��,� stellt entspre-
chend das Residuum der kurzfristigen Wachstumsgleichung dar. 
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Tabelle 48: Schätzgleichung zum Zusammenhang von FuE-Aktivität und der Wachstumsrate der Ar-
beits-produktivität für deutsche Bundesländer im Zeitraum 1995-2021 

Spezifikation MG DFE PMG PMG PMG 

Abhängige Variable Wachstumsrate Arbeitsproduktivität 

Kurzfristgleichung 

FuE-Intensität (t-1 bis t-4) 0.089* 0.044** 0.036**   

Insgesamt (0.0509) (0.0212) (0.0154)   

FuE-Intensität (t-1 bis t-4)    0.129***  

Öffentlich    (0.0207)  

FuE-Intensität (t-1 bis t-4)     -0.017 

Privat     (0.0155) 

Nettoinvestitionen je EWT  -0.054** -0.018* -0.035* -0.014 -0.042** 

(t-1) (0.0262) (0.0104) (0.0195) (0.0169) (0.0190) 

Fehlerkorrekturterm ec (t-1) 
-

0.408*** -0.118** -0.350*** -0.448*** -0.262*** 

  (0.0627) (0.0472) (0.0509) (0.0549) (0.0623) 

Langfristgleichung 

FuE-Personal je EWT (t) 0.294 0.280 0.275***   

Insgesamt (0.1983) (0.1924) (0.0751)   

FuE-Personal je EWT (t)    -0.079  

Öffentlich    (0.0575)  

FuE-Personal je EWT (t)     0.299*** 

Privat     (0.0492) 

Kapitalstock je EWT (t)  0.139 0.220 0.648*** 0.610*** 0.870*** 

 (0.4579) (0.2782) (0.0709) (0.0546) (0.0702) 

Beobachtungen 352 352 352 352 352 

Regionen 16 16 16 16 16 

Jahre 22 22 22 22 22 

Hausman Test (P-Wert)  (0.52) (0.43)   

Anmerkungen: ***, **, * bezeichnen statistische Signifikanz auf dem 1%, 5% und 10% kritischem Niveau. MG 
= Mean Group Schätzer, PMG = Pooled MG Schätzer, DFE = Dynamischer Fixed Effects Schätzer. Die Null-
hypothese des Hausman Tests ist, dass die Abweichung der Schätzkoeffizienten zwischen dem konsistenten 
Modell (MG) und dem effizienten Modell (PMG bzw. DFE) gering ist. Eine Ablehnung der Nullhypothese 
spricht gegen die Verwendung des effizienten Modells da die Verzerrung der Schätzkoeffizienten durch das 
Pooling zu groß ist. 
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Zur empirischen Schätzung des in Gleichung (1) dargestellten kurzfristigen Wachstums- bzw. 
Fehlerkorrekturmodells werden verschiedene in der Literatur zu Panel Ko-Integrationsmodel-
len vorgeschlagene Schätzer verwendet  insbesondere der Mean Group (MG) Schätzer von 
Pesaran und Smith (1995), der Pooled MG (PMG) Schätzer und ein dynamisches Fixed 
Effects (DFE) Modell (siehe u.a. Blackburne & Frank, 2007). Diese makroökonometrischen 
Schätzansätze unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass entweder die Lang- und 
Kurzfristgleichung individuell für einzelne Bundesländer geschätzt wird und der ermittelte 
Schätzkoeffizient über alle Bundeslandmodelle gemittelt wird (MG) oder die Langfrist- (PMG) 
bzw. beide Gleichungen (DFE) gepoolt geschätzt werden (sprich es werden einheitliche 
Schätzkoeffizienten über alle Bundesländer hinweg ermittelt). Während eine gepoolte Schät-
zung als effizienter Regressionsansatz gesehen werden kann, können Verzerrungen dann 
nicht ausgeschlossen werden, wenn die regionale Heterogenität stark ausgeprägt ist. Für die 
Wahl des präferierten Modells kann ein sogenannter Hausmann-Test verwendet werden, der 
den MG Schätzer als konsistenten Ansatz und den PMG bzw. DFE Schätzer als effizienten 
aber potenziell verzerrten Schätzansatz miteinander vergleicht. 

Tabelle 1 stellt die Regressionsergebnisse für Gleichung (1) für alle Schätzansätze dar. Es 
zeigt sich folgendes Bild: In allen verschiedenen Schätzspezifikationen zeigt sich ein positiver 
Zusammenhang zwischen der FuE-Intensität (kumuliert über die letzten vier Jahre) und der 
Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität. Die Höhe des geschätzten Gesamteffekts als Elas-
tizität liegt zwischen 0,04 und 0,09 %. 

Das bedeutet, dass eine Verdopplung der FuE-Intensität, also eine Zunahme um 100 %, zu 
einer Erhöhung der Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität um mindestens 4%-Punkte führt. 
Bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate für deutsche Bundesländer im Zeitraum 1995-
2021 von ca. 2 % käme dies einer Verdopplung der Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität 
gleich. Die Schätzergebnisse bedeuten in gleichem Maße, dass eine 1%-ige Erhöhung der 
FuE-Intensität die Wachstumsrate um mindestens 0,04%-Punkte erhöhen kann. Betrachtet 
man nun, dass die FuE-Intensität im Durchschnitt der Jahre 1995-2021 jährlich um ca. 3-4% 
gestiegen ist, liegt Beitrag der FuE-Ausgaben je Erwerbstätigen an der Wachstumsrate der 
Arbeitsproduktivität bei ca. 0,1 bis 0,2%-Punkten bzw. macht bis zu 1/10 dieser Entwicklung 
aus. Noch deutlicher ist dieser Beitrag mit Blick auf die öffentlichen FuE-Ausgaben je Erwerb-
stätigen. Wie Spalte 4 in Tabelle 1 verdeutlicht, ist liegt die geschätzte Höhe der Elastizität 
deutlich über der Elastizität für die FuE-Intensität insgesamt. Allerdings zeigt die Tabelle 1 
auch, dass sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen der privaten FuE-Tätigkeit und 
der Entwicklung der Arbeitsproduktivität in der kurzen Frist ergibt. Dies kann möglicherweise 
auf die hohe Volatilität der privaten FuE-Ausgaben im Zeitablauf zurückgeführt werden. Dass 
die private FuE-Aktivität dennoch wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung ist, zeigen die 
Ergebnisse der Langfristgleichung in Spalte 5, die eine hohe positive Korrelation zwischen 
dem Niveau der Arbeitsproduktivität und der Zahl der FuE-Beschäftigten in der Privatwirt-
schaft hindeuten. 

Abschließend sollen die ermittelten Schätzkoeffizienten dazu dienen, einen hypothetischen 
zeitlichen Entwicklungspfad aufzuzeigen, der ohne die Berücksichtigung der EFRE-basierten 
FuE-Förderung in Schleswig-Holstein realisiert worden wäre. Auf Basis der geschätzten Elas-
tizität für die FuE-Intensität (Spalte 3 in Tabelle 1) wird zunächst der FuE-Wachstumsbeitrag 
mit und ohne EFRE-Förderung ermittelt. Die Differenz aus diesen beiden Größen wird 
schließlich ins Verhältnis zum beobachteten zeitlichen Verlauf der Arbeitsproduktivität ge-
setzt, um den prozentualen Anteil der EFRE-Förderung an der Produktivitätsentwicklung zu 
messen. Wie im unteren Teil von Abbildung 1 ersichtlich, beträgt der Wachstumsbeitrag der 
EFRE-Förderung ab 2015 zwischen 0,1 und 0,4%-Punkte. Gegeben, dass die EFRE-basierte 
FuE-Förderung pro Jahr bis zu 5 % (in 2020) der gesamten FuE-Ausgaben des Landes 
Schleswig-Holstein ausmacht, entspricht dieser simulierte Werte dem weiter oben diskutier-
ten Zusammenhang zwischen FuE-Intensität und Wirtschaftswachstum. Insgesamt verdeut-
lichen die dargestellten Schätz- und Simulationsmodelle somit die signifikante Rolle der FuE-
Intensität für Wachstumsprozesse auf Ebene der Bundesländer. Eine stärkere FuE-Förde-
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rung kann somit einen wesentlichen Faktor für regionale Entwicklungs- und Wachstumspro-
zess darstellen (siehe u.a. Mitze & Makkonen, 2021). Annahme hierbei ist, dass die Wachs-
tumsrendite der FuE-Intensität auch bei grundsätzlich höheren FuE-Ausgaben konstant 
bleibt. 

Abbildung 41: Simulation zum Beitrag der FuE-Förderung im EFRE an der Entwicklung der Arbeits-
produktivität in Schleswig-Holstein (2015-2020) 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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8 BEITRAG DER FÖRDERUNG ZU DEN BEREICHSÜBER-
GREIFENDEN GRUNDSÄTZEN 

8.1 BERÜCKSICHTIGUNG DER QUERSCHNITTSZIELE BEI STRATEGIE UND 
UMSETZUNG 

Im Einklang mit Art. 7 und Art. 8 der ESI-VO verfolgt der EFRE in der Förderperiode 2014-
2020 seine Ziele in Schleswig-Holstein unter Beachtung der bereichsübergreifenden Grunds-
ätze (im Folgenden vereinfachend „Querschnittsziele“ genannt) der „Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung“, der „Gleichstellung von Frauen und Männern“ sowie der „Nachhaltigen 
Entwicklung“.37 Auf Basis der Vorgaben des OP EFRE werden die Querschnittsziele mit einer 
gebündelten Strategie umgesetzt, welche in ein konkretes Konzept zu den Querschnittszielen 
eingeflossen ist. Das Konzept konkretisiert die strategischen Ansätze des OP EFRE 2014-
2020 und beinhaltet zum einen auf Basis eines Kooperationsmodells die Installierung von 
Fachkräften bei den mit der Umsetzung des OP EFRE beauftragten Dienstleistern IB.SH und 
WT.SH. Zum anderen wurden für die Umsetzung der Querschnittziele jeweils spezifische Be-
wertungstools entwickelt, die im Rahmen des Projektantragsverfahrens angewendet werden 
und gewährleisten sollen, dass bei allen geförderten Projekten die Querschnittsziele berück-
sichtigt werden. 

Mit Blick auf den vorliegenden Bericht zur Wirkungsevaluierung der Prioritätsachse 1 „Stär-
kung der regionalen Innovationspotenziale“ kann hierbei an den „Bericht über die Berücksich-
tigung der Querschnittsziele im Rahmen der Umsetzung des OP EFRE Schleswig-Holstein 
2014-2020“, der als Anlage zum jährlichen Durchführungsbericht erstellt wird, sowie den Be-
richt „Evaluierung der Implementierung des OP und der Governance-Strukturen – Teilbericht 
Querschnittsziele“ angeknüpft werden. In letzterem wurde bereits eine Strategie- und Imple-
mentierungsanalyse im Hinblick auf die Querschnittsziele unternommen. In dem Gutachten 
wird die Schlussfolgerung gezogen, dass die implementierten Verfahren für die einzelfallbe-
zogene Projektbewertung prinzipiell als geeignet und erforderlich eingestuft werden können. 
Gleichwohl wurden Optimierungspotenziale bei der Anwendung der Bewertungsinstrumente 
im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit und Transparenz erkannt und konkrete Empfehlungen 
zur Überarbeitung und Vereinfachung der Bewertungsinstrumente ausgesprochen.38 

Vor diesem Hintergrund wurden Anfang 2018 die Bewertungsbögen und das Verfahren zur 
Bestimmung der Beiträge der Vorhaben geändert. Insbesondere wurden die Bewertungsbö-
gen dahingehend modifiziert, dass in diesen besser zwischen projekt- und trägerbezogenen 
Effekten unterschieden werden kann.39 Die Projekte werden hinsichtlich ihrer Auswirkungen 
auf die Querschnittsziele anhand eines Kriterienkatalogs und Punkteschemas als negativ (un-
ter 0 Punkte), neutral (0 Punkte), positiv (1 bis 3 Punkte) oder erheblich positiv (mehr als 
3 Punkte) eingestuft. Dabei wird zwischen direkten und indirekten Auswirkungen/Effekten un-
terschieden. Direkte Effekte ergeben sich als unmittelbares Ergebnis eines Projekts (nach 
neuem Verfahren „projektbezogene Effekte“ genannt). Indirekte Effekte ergeben sich als mit-
telbares Ergebnis der Förderung der Projektträgerin, da diese übergreifenden Maßnahmen in 

                                                 

37  Im Folgenden wird synonym zu dem in der Förderperiode 2014-2020 neu verwendeten Begriff „bereichs-
übergreifender Grundsatz“ weiterhin von den geläufigeren „Querschnittszielen“ gesprochen. 

38  Siehe https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/Downloads/evalu-
ierung_impl_govern_OPEFRE.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  

39  Zudem wird für die Fördermaßnahme Maßnahme 2.2.3 „Internationalisierung von KMU“ seitdem keine 
projektspezifische Bewertung mehr vorgenommen. 
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ihrer Organisation umsetzt, die sich positiv auf ein Querschnittsziel auswirken (nach neuem 
Verfahren „projektträgerbezogene Effekte“ genannt).40  

In dem Bericht über die Berücksichtigung der Querschnittsziele werden ergänzend zu den 
Ergebnis- und Outputindikatoren des jährlichen Durchführungsberichts diese einzelnen Pro-
jektbewertungen zu den Querschnittszielen für jede Prioritätsachse zusammenfassend darge-
stellt. Die Ergebnisse für die Prioritätsachse 1 zum Stand 31.12.2022 stellen sich wie folgt dar. 

8.2 QUERSCHNITTSZIEL „GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN UND MÄN-
NERN“ 

Im Hinblick auf das Querschnittsziel „Gleichstellung von Frauen und Männern“ lässt sich der 
Beitrag der Fördermaßnahmen der Prioritätsachse 1 insgesamt als positiv bewerten. Von den 
insgesamt 258 geförderten Projekten werden gemäß der Summe der Punkte aus den Bewer-
tungsbögen für 228 Projekte (rund 88 %) die Wirkungen auf das Querschnittsziel als positiv 

eingestuft (siehe Tabelle 49, letzte Zeile). Für 29 Projekte (etwa 11 %) sind die Wirkungen 
auf das Querschnittsziel als neutral zu bewerten, d. h. diese Projekte erfüllen zumindest die 
gesetzlichen Standards und Vorgaben. Dass ein Projekt in Summe erheblich positive Wirkun-
gen auf das Querschnittsziel Gleichstellung entfaltet, kommt lediglich in einem Fall vor.  

Die Mehrheit der positiven Wirkungen der Projekte auf die Gleichstellung von Frauen und 
Männern beruhen auf indirekten trägerbezogenen Effekten, die auf Ebene der geförderten 
Einrichtungen oder Unternehmen bestehen. Dazu gehören das Vorhandensein einer Gleich-
stellungsbeauftragten, das Bestreben, den Frauenanteil vor allem im Bereich Forschung und 
Lehre zu erhöhen sowie diverse Angebote, die zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei-
tragen. Teils sind beispielsweise die Forschungseinrichtungen "Familiengerechte Hoch-
schule" zertifiziert und bieten Möglichkeiten für die Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeiten so-
wie Arbeiten im Home-Office. Insgesamt werden knapp zwei Drittel der Projekte (168 von 
258 Projekten) solche positiven indirekten trägerbezogenen Wirkungen attestiert. Es gehen 
aber auch von etwas mehr als jedem dritten Projekt direkte projektbezogene Wirkungen auf 
das Querschnittsziel Gleichstellung aus. Diese entstehen größtenteils dadurch, dass ein hoher 
Frauenanteil für das im Vorhaben eingesetzte Personal gewährleistet ist oder die Projektlei-
tung von einer Frau wahrgenommen wird. 

Bei den Ergebnissen der Wirkungen auf das Querschnittsziel Gleichstellung auf Ebene der 
einzelnen Fördermaßnahmen fällt auf, dass die drei Maßnahmen zur Erreichung des Spezifi-
schen Ziels 1 allesamt als positiv eingestuft werden, während sich unter den sechs Maßnah-
men zur Erreichung des Spezifischen Ziels 2 einige neutral bewertete Projekte befinden (rund 
15 % der Projekte). Insgesamt fallen aber auch im Spezifischen Ziel 2 die Bewertungen der 
Wirkungen auf das Querschnittsziel Gleichstellung positiv aus. Die Unterschiede zwischen 
den Bewertungen der Maßnahmen der beiden spezifischen Ziele resultieren in erster Linie 
aus den unterschiedlichen Förderempfängern: die im ersten spezifischen Ziel vorwiegend ge-
förderten Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen weisen in der Regel eine 
höhere institutionelle Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf als 
die im zweiten spezifischen Ziel geförderten überwiegend privatwirtschaftlichen Unternehmen. 

                                                 

40  Für weiterführende Erläuterungen zum Bewertungskonzept wird an dieser Stelle auf den Bericht „Evaluie-
rung der Implementierung des OP und der Governance-Strukturen – Teilbericht Querschnittsziele“, 
S. 7 f., verwiesen. 
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Tabelle 49: Anzahl der Projekte mit neutralen, positiven oder erheblich positiven Wirkungen auf das 
Querschnittsziel „Gleichstellung von Frauen und Männern“ 

Maßnahme 
Anzahl 

Pro-
jekte 

Direkte / projektbezo-
gene Wirkung 

Indirekte / trägerbezo-
gene  

Wirkung 
Wirkung insgesamt 

neutral positiv 
erheb-

lich  
positiv 

neutral positiv 
erheb-

lich  
positiv 

neutral positiv 
erheb-

lich  
positiv 

Ø  
Punkte 

1.1.1 Kompetenzzentren 14 5 9 0 3 11 0 0 13 1 1,57 

1.1.2 Ausbau anwendungs-
nahe FuE-Infrastruktur 

19 15 4 0 0 19 0 0 19 0 1,53 

1.1.3 Neuartige Strukturen d. 
Technologietransfers 

7 4 3 0 2 5 0 0 7 0 1,14 

1.2.1 Transfer-, Cluster- und 
Netzwerkstrukturen 

24 12 12 0 10 14 0 4 20 0 1,29 

1.2.2 Verbund- und  
Kooperationsprojekte 

43 29 14 0 15 28 0 10 33 0 1,14 

1.2.3 Betriebliche Innovation 86 48 38 0 32 54 0 8 78 0 1,10 

1.2.4 Innovationsassistenten 62 38 25 0 28 35 0 6 57 0 0,97 

1.2.5 Corona-Gesundheits-
schutzmaßnahmen* 

- - - - - - - - - - 0,00 

1.2.6 PSA-Produktion 3 2 1 0 1 2 0 1 2 0 1,00 

 
Prioritätsachse 1  
insgesamt 

258 153 105 0 90 168 0 29 228 1 1,15 

* Keine Bewertung des Beitrags zu den Querschnittszielen vorgesehen. 

Punkteschema: 0 Punkte = neutral, 1 bis 3 Punkte = positiv, mehr als 3 Punkte = erheblich positiv. 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

8.3 QUERSCHNITTSZIEL „NACHHALTIGE ENTWICKLUNG“ 

Bei der Bewertung des Beitrags eines Vorhabens zur Nachhaltigen Entwicklung wird die Er-
hebung der Umweltindikatoren und des Beitrags für das sog. „40%-Ziel“41 der Landesregie-
rung zur Energiewende integriert. Nachhaltige Entwicklung im Sinne des OP EFRE bezieht 
sich auf die ökologische Dimension des Nachhaltigkeitsbegriffs im Sinne von Artikel 8 AVO. 
Demzufolge ist prioritäres Ziel der Schutz der Umwelt und die Vermeidung bzw. Minimierung 
der negativen oder riskanten Umweltwirkungen. Im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung 
(SUP) des OP EFRE (Umweltbericht) von 2014 wurden neun programmrelevante Umwelt-
schutzziele in Schleswig-Holstein definiert. Die in der SUP identifizierten projektbezogenen 
Umweltindikatoren entsprechen den Fragestellungen der Antragsbögen des Querschnittsziels 
Nachhaltige Entwicklung und sind in diese integriert. Darüber hinaus werden optionale Anga-

                                                 

41  „Die Energiewende ist eine zentrale politische Herausforderung des Landes. Ziel ist es deshalb, Maßnahmen der 
Energiewende, Klimaprojekte und energetische Optimierung sowie entsprechende Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte und vergleichbare Vorhaben mit Mitteln des EFRE und ELER im Umfang von 40% zu fördern“ 

 (Kabinettsbeschluss vom 11.12.2012). 
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ben in die Betrachtung einbezogen, die neben den direkten Wirkungen trägerbezogene Merk-
male beschreiben, welche unabhängig vom Vorhaben weitere Wirkungen (Leistungen, Ange-
bote) zugunsten der Gleichstellung implizieren.42 

Insgesamt lässt sich zunächst festhalten, dass drei Viertel der Projekte der Prioritätsachse 1 
eine positive Beurteilung hinsichtlich ihres Beitrags zur nachhaltigen Entwicklung erhalten ha-
ben. Das heißt, dass drei Viertel der Projekte in Summe über die Kriterien der direkten pro-
jektbezogenen sowie indirekten trägerbezogenen Effekte eine Bewertung zwischen einem 
und drei Punkte erhalten haben, wobei der Punktedurchschnitt der positiv bewerteten Projekte 
bei 1,29 Punkte und somit eher am unteren Rand einer positiven Bewertung liegt. Lediglich 
ein Projekt erreicht in Summe eine erheblich positive Bewertung mit Blick auf den Beitrag zum 
Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung (4 Punkte). Hierbei handelt es sich um das Kompe-
tenzzentrum „Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein“, welches im Rah-
men der Maßnahme 1.1.1 gefördert wird. Die restlichen knapp ein Viertel der Projekte der 
Prioritätsachse 1 werden im Hinblick auf ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung als neut-
ral bewertet. Der Punktedurchschnitt über alle 258 Projekte hinweg beträgt 0,99 Punkte, so-
dass der Beitrag der Projekte der Prioritätsachse 1 insgesamt als leicht positiv bewertet wer-
den kann.    

Die Bewertung, inwieweit ein Projekt zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt, ergibt sich als 
Summe der (Punkte-)Bewertung der direkten projektbezogenen und indirekten trägerbezoge-
nen Effekte des Projekts. Ein Projekt wird also schlussendlich insgesamt als positiv bewertet, 
wenn es direkt – als (erwartetes) Ergebnis des Projekts – positiv auf Umweltschutzgüter wirkt 
und/oder dies indirekt durch die geförderte Trägerin oder vor- und nachgelagerte Effekte43 
geschieht. Letztere gehen von etwas mehr als jedem zweiten Projekt der Prioritätsachse 1 
aus. Positive projektbezogene Effekte entfaltet immerhin etwa jedes dritte Projekt. 

Mit Blick auf die einzelnen Fördermaßnahmen der Prioritätsachse 1 stechen insbesondere die 
Projekte zum Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infrastruktur (Maßnahme 1.1.2) heraus, die 
ausnahmslos positiv hinsichtlich ihres Beitrags zum Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung 
bewertet werden. Mehr als jedes zweite der 19 Projekte dieser Maßnahme wirkt direkt positiv 
auf die nachhaltige Entwicklung, da es Forschungsinfrastruktur wie bspw. Testlabore schafft, 
die Forschungsprojekte mit direktem Bezug zu Erneuerbaren Energien, nachhaltiger Ressour-
cennutzung, Reduzierung von Treibhausgasen und Wassereinsatz sowie weiteren Umwelt-
schutzgütern ermöglichen. Der Durchschnitt der erreichten Punktzahl über alle 19 Projekte 
beträgt 1,79 und liegt damit deutlich höher als der Achsendurchschnitt (0,99 Punkte). Am 
zweithöchsten bewertet werden mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 1,04 Punkte die 
Projekte der Maßnahme 1.2.1 „Transfer-, Cluster- und Netzwerkstrukturen“, dicht gefolgt von 
den Projekten der Maßnahme 1.2.3 „Betriebliche Innovation“ (1,03 Punkte), wobei sich für 
erstere die insgesamt positiven Bewertungen hauptsächlich durch indirekte trägerbezogene 
Effekte ergeben, wohingegen sich die positiven Bewertungen der betrieblichen Innovationen 
in etwa hälftig auf direkte und indirekte Effekte verteilen. 

 

                                                 

42  Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Querschnittsziele Nichtdiskriminierung sowie Gleichstellung 
häufig nicht unmittelbar durch die Vorhaben bzw. über die Durchführung der Vorhaben adressiert werden. 
Stattdessen kommt es zu mittelbaren Wirkungen bzw. Beiträgen auf diese beiden Querschnittsziele, weil 
die Begünstigten bzw. Projektträger Aspekte von Nichtdiskriminierung sowie Gleichstellung in ihren Ein-
richtungen erfüllen. Die Fragen im Bewertungsbogen zur Gleichstellung zielen auf z.B. auf das Vorhan-
densein einer (Trägereigenen) Kinderbetreuungseinrichtung oder Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die 
reibungslose Integration von Mitarbeiter/innen nach einer Erziehungspause/Familienzeit, den Frauenan-
teil an der Führungs-/Entscheidungsebene (beim Träger) oder das Vorhandensein von Zertifizierungen 
(z.B. Total Equality Management, Audit Familie und Beruf). 

43  Z. B. vor oder nach Umsetzung des Vorhabens durch nicht geförderte Dritte (Zulieferer, Nutzer, Teilneh-
mer, Kunden etc.). 
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Tabelle 50: Anzahl der Projekte mit neutralen, positiven oder erheblich positiven Wirkungen auf das 
Querschnittsziel „Nachhaltige Entwicklung“ 

Maßnahme 
Anzahl 

Pro-
jekte 

Direkte / projektbezo-
gene Wirkung 

Indirekte / trägerbezo-
gene  

Wirkung 
Wirkung insgesamt 

neutral positiv 
erheb-

lich  
positiv 

neutral positiv 
erheb-

lich  
positiv 

neutral positiv 
erheb-

lich  
positiv 

Ø  
Punkte 

1.1.1 Kompetenzzentren 14 13 1 0 4 10 0 4 9 1 1,14 

1.1.2 Ausbau anwendungs-
nahe FuE-Infrastruktur 

19 8 11 0 0 19 0 0 19 0 1,79 

1.1.3 Neuartige Strukturen d. 
Technologietransfers 

7 4 3 0 6 1 0 3 4 0 0,57 

1.2.1 Transfer-, Cluster- und 
Netzwerkstrukturen 

24 20 4 0 9 15 0 5 19 0 1,04 

1.2.2 Verbund- und  
Kooperationsprojekte 

43 33 10 0 17 26 0 12 31 0 0,86 

1.2.3 Betriebliche Innovation 86 46 40 0 48 38 0 17 69 0 1,03 

1.2.4 Innovationsassistenten 62 45 17 0 32 30 0 20 42 0 0,79 

1.2.5 Corona-Gesundheits-
schutzmaßnahmen* 

- - - - - - - - - - - 

1.2.6 PSA-Produktion 3 3 0 0 2 1 0 2 1 0 0,33 

 
Prioritätsachse 1  
insgesamt 

258 172 86 0 118 140 0 63 194 1 0,99 

* Keine Bewertung des Beitrags zu den Querschnittszielen vorgesehen. 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 

8.4 QUERSCHNITTSZIEL „CHANCENGLEICHHEIT UND NICHTDISKRIMINIE-
RUNG“ 

Bei der Bewertung des Beitrags der Förderung zum Querschnittsziel „Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung“ wird die Beachtung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) bei allen Vorhaben (Träger des Vorhabens) vorausgesetzt und im Antragsbogen ab-
gefragt („k.o.“-Kriterium).44 

Die direkten projektbezogenen Beiträge resultieren zum einen aus abgefragten Kriterien im 
Hinblick auf die Unterstützung von Bereichen diskriminierungsfreien Lebens und Arbeitens. 
Diese umfasst u. a. Mobilitätsangebote (z. B. barrierefreie Wege und Verkehrsmittel), ange-
messene Infrastrukturen (z. B. mehrsprachige Ausschilderungen/Informationen, barrierefreie 
Ausstattung) sowie Interventionen gegen subtile Formen von Diskriminierung. Zum anderen 
wird nach dem barrierefreien Zugang zum bzw. barrierefreie Nutzungsmöglichkeit des Vorha-
bens gefragt. Hierbei kann es sich um beispielsweise bauliche Maßnahmen (z. B. durch Auf-
zug, Rampen), Orientierungshilfen (z. B. taktile Leitsysteme, Wegweiser) und Informations- 
und Kommunikationstechnik (z. B. Informationen in „Einfacher/Leichter Sprache“), die im Rah-
men des Projekts durchgeführt bzw. installiert wurde, handeln. Schließlich werden sonstige 

                                                 

44  Vgl. § 1 AGG: „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.“ 
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direkte projektbezogene Wirkungen durch das Vorhaben wie Schulungen oder Fördermaß-
nahmen gegen Diskriminierung berücksichtigt. Neben den direkten projektbezogenen Wirkun-
gen werden im Rahmen einer offenen Frage im Bewertungsbogen auch indirekte Wirkungen 
berücksichtigt, die auf Effekte beim Projektträger oder nachgelagerte Effekte abstellen. 

Ebenfalls gehen optionale Angaben in die Bewertung ein, die über die direkten Wirkungen 
hinaus trägerbezogene Merkmale erfassen, welche unabhängig vom Vorhaben weitere Wir-
kungen (Leistungen, Angebote) auf das Querschnittsziel Nichtdiskriminierung ausüben.45 

Insgesamt haben knapp die Hälfte (44 %) und damit im Vergleich zu den beiden anderen 
Querschnittszielen deutlich weniger der Projekte eine positive Beurteilung hinsichtlich ihres 
Beitrags zur Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung erhalten. Die Mehrheit der Projekte 
wird in Summe als neutral hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Chancengleichheit und Nichtdis-
kriminierung eingestuft, d. h. es werden mindestens die ohnehin schon umfassenden gesetz-
lichen Standards und Vorgaben eingehalten. Keines der Projekte erreichte in Summe eine 
erheblich positive Bewertung mit Blick auf den Beitrag zum Querschnittsziel Chancengleich-
heit und Nichtdiskriminierung. Der Punktedurchschnitt über alle 258 Projekte hinweg beträgt 
0,49 Punkte, sodass der Beitrag der Projekte der Prioritätsachse 1 insgesamt als neutral be-
wertet werden kann. Bei der Unterscheidung zwischen direkten projektbezogenen und indi-
rekten trägerbezogenen Wirkungen fällt jedoch auf, dass immerhin etwa jedes dritte bis vierte 
Projekt (73 der 258 Projekte) eine (leicht) positive Bewertung erhält (Durchschnitt der positiven 
direkten Bewertungen: 1,14 Punkte). Dies ist nur etwas weniger als bei den beiden anderen 
Querschnittszielen; hier waren es 86 bzw. 105 der 258 Projekte, die eine positive direkte Wir-
kung auf das entsprechende Querschnittsziel ausüben. Dahingegen fällt die Anzahl der posi-
tiven indirekten Bewertungen mit 44 von 258 Projekten bzw. 17 % deutlich niedriger aus als 
bei den beiden anderen Querschnittszielen, sodass sich insgesamt die durchschnittlich eher 
neutrale Bewertung der Beiträge der Projekte der Prioritätsachse 1 auf das Querschnittsziel 
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung ergibt. 

Mit Blick auf die beiden spezifischen Ziele und Fördermaßnahmen ergeben sich deutliche Un-
terschiede zwischen den Bewertungen der Projekte der überwiegend öffentlichen Zuwen-
dungsempfänger im SZ 1 und den privaten Unternehmen im SZ 2 zu erkennen. Die Projekte 
der Hochschulen und Forschungseinrichtungen der drei Maßnahmen des SZ 1 fallen überwie-
gend positiv aus (Punktedurchschnitt 0,93, 1,05 und 0,71). Insgesamt werden die Wirkungen 
auf das Querschnittsziel Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung in 35 der 40 Projekte 
(87,5 %) als positiv eingestuft. Im Vergleich dazu werden im SZ 2 lediglich etwas mehr als ein 
Drittel der Projekte (etwa 36 %) als positiv mit Blick auf ihren Beitrag zum Querschnittsziel 
bewertet.  

                                                 

45  Siehe vorherige Fußnote. Die Fragen im Bewertungsbogen zur Nichtdiskriminierung zielen bspw. auf eine 
Anerkennung des Trägers als Integrationsunternehmen oder andere Zertifizierungen, eine Schwerbehin-
dertenvertretung oder eine überdurchschnittliche Schwerbehindertenquote beim Träger. 



139 
 

 
 

 

Tabelle 51: Anzahl der Projekte mit neutralen, positiven oder erheblich positiven Wirkungen auf das 
Querschnittsziel „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ 

Maßnahme 
Anzahl 

Pro-
jekte 

Direkte / projektbezo-
gene Wirkung 

Indirekte / trägerbezo-
gene  

Wirkung 
Wirkung insgesamt 

neutral positiv 
erheb-

lich  
positiv 

neutral positiv 
erheb-

lich  
positiv 

neutral positiv 
erheb-

lich  
positiv 

Ø  
Punkte 

1.1.1 Kompetenzzentren 14 6 8 0 10 4 0 3 11 0 0,93 

1.1.2 Ausbau anwendungs-
nahe FuE-Infrastruktur 

19 14 5 0 5 14 0 0 19 0 1,05 

1.1.3 Neuartige Strukturen d. 
Technologietransfers 

7 4 3 0 5 2 0 2 5 0 0,71 

1.2.1 Transfer-, Cluster- und 
Netzwerkstrukturen 

24 15 9 0 21 3 0 13 11 0 0,54 

1.2.2 Verbund- und  
Kooperationsprojekte 

43 32 11 0 34 9 0 23 20 0 0,47 

1.2.3 Betriebliche Innovation 86 60 26 0 78 8 0 53 33 0 0,48 

1.2.4 Innovationsassistenten 62 51 11 0 60 2 0 49 13 0 0,21 

1.2.5 Corona-Gesundheits-
schutzmaßnahmen* 

- - - - - - - - - - - 

1.2.6 PSA-Produktion 3 3 0 0 1 2 0 1 2 0 0,67 

 
Prioritätsachse 1  
insgesamt 

258 185 73 0 214 44 0 144 114 0 0,49 

* Keine Bewertung des Beitrags zu den Querschnittszielen vorgesehen. 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Monitoringdaten (Stand 31.12.2021). 
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9 FAZIT UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
Im Programmzeitraum 2014 - 2020 sind die Strukturfonds in Schleswig-Holstein eng in die 
Europa-2020-Strategie eingebettet, wobei der Fokus des Einsatzes des EFRE auf einem Bei-
trag zu einer Erhöhung des intelligenten und nachhaltigen Wachstums liegt. Übergeordnetes 
Ziel der schleswig-holsteinischen EFRE-Strategie ist es, durch den Aufbau eines innovations-
fördernden Umfelds ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum, attraktive Arbeitsplätze und 
eine umweltgerechte Entwicklung des Landes zu erreichen. Das Thematische Ziel 1 „Stärkung 
von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“ bildet dementsprechend mit ei-
nem Anteil von 45 % am EFRE-Budget den inhaltlichen Schwerpunkt im OP EFRE für die 
Förderperiode 2014 - 2020. 

Zusammen mit dem OP EFRE bildet die Regionale Innovationsstrategie (RIS3) den maßgeb-
lichen strategischen Bezugsrahmen für den Einsatz der EFRE-Mittel in der PA 1. Die Struktur 
der Prioritätsachse orientiert sich mit ihren beiden spezifischen Zielen und Maßnahmen an 
dem konzeptionellen Ansatz regionaler Innovationssysteme. Mit der EFRE-Förderung wird 
eine gezielte Unterstützung entlang von verschiedenen Gliedern der Innovationskette verfolgt 
– von der anwendungsorientierten Forschung in den wissenschaftlichen Einrichtungen des 
Landes über die verstärkte Vernetzung und Kooperation von Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen bis hin zur Umsetzung von Prozess- und Organisationsinnovationen in den Un-
ternehmen.  

Gegenstand der vorliegenden Evaluierung waren sämtliche Maßnahmen der Prioritäts-
achse 1, um ein vollständiges Bild über den Beitrag der EFRE-Förderung zum Thematischen 
Ziel 1 und den beiden darunterliegenden spezifischen Zielen zu erhalten. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Bewertung orientierten sich vor allem an der finanziellen Bedeutung der 
Maßnahmen und lagen daher  

 im SZ 1 auf der Maßnahme 1.1.2 „Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infrastruktur“ 
und 

 im SZ 2 auf den Maßnahmen 1.2.2 „Verbund- und Kooperationsprojekte“ und 1.2.3 
„Betriebliche Innovationen“.  

Zentrale Fragestellung der Evaluation war, auf welche Weise und in welchem Umfang die 
Maßnahmen zu den Zielen der Prioritätsachse 1 beitragen konnten. Dazu wurde die finanzielle 
Umsetzung analysiert und die Outputs, Ergebnisse und Wirkungen theoriebasiert und empi-
risch abgeleitet. Basis hierfür bildeten die Analyse der verfügbaren Monitoringdaten, die Aus-
wertung der empirischen Literatur sowie, als Kernmethode, standardisierte Online-Befragun-
gen unter den Begünstigten.  

Insgesamt bestätigen die empirischen Ergebnisse der Umsetzungs- und Wirkungsanalyse die 
in Abschnitt 3 erarbeitete Interventionslogik für die Maßnahmen der beiden spezifischen Ziele 
und das Vorliegen von positiven Fördereffekten. Dabei haben sich alle Maßnahmen, die an 
unterschiedlichen Phasen des Innovationsprozesses ansetzen, als wirksam erwiesen, und be-
inhalten sowohl Interventionen zugunsten der FuE-Infrastruktur als auch Maßnahmen zur in-
vestiven betrieblichen Förderung von FuE-Projekten und Verbesserung des Informationsaus-
tauschs zur Steigerung des Technologietransfers. 

Die übergreifende Zielstellung der Prioritätsachse 1 bzw. des thematischen Ziels 1 der ESI-
VO ist es, einen möglichst großen Beitrag des Landes zur gemeinschaftlichen Priorität des 
intelligenten Wachstums und zum „3%“-Kernziel der Europa-2020-Strategie sicherzustellen. 
Die empirische Auswertung des Zusammenhangs von FuE-Aktivität und Wirtschaftswachstum 
in Kapitel 7 haben gezeigt, dass die EFRE-Förderung einen signifikanten Beitrag zur Steige-
rung der FuE-Intensität und zum Wachstum der Arbeitsproduktivität in Schleswig-Holstein und 
somit zur Europa-2020-Strategie leistet. 
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Ergebnisse aus der sozioökonomischen Analyse 

Den Ausgangspunkt der Evaluierung bildete eine kurze aktualisierte Bestandsaufnahme der 
jüngeren sozioökonomischen Entwicklungslinien, die auf Ebene der Prioritätsachse und für 
das Thematische Ziel 1, Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innova-
tion, allgemein von Bedeutung sind. Danach zeigt sich eine im Vergleich nur unterdurch-
schnittliche Entwicklung bei der Forschungsintensität in Schleswig-Holstein gegenüber dem 
Bundesdurchschnitt, so dass das Land immer noch deutlich von den ursprünglichen Zielset-
zungen des Nationalen Rahmenplans und der Europa-2020-Strategie entfernt ist. Jüngere 
Untersuchungen zeigen zudem, dass in Deutschland trendmäßig die Zahl der innovierenden 
Unternehmen im Mittelstand rückläufig ist, gerade Kleinstunternehmen und nicht forschungs-
aktive KMU haben ihre Innovationsaktivitäten erheblich reduziert oder ganz eingestellt. Zwar 
stellen diese Analysen zum Innovationsverhalten auf bundesweite Entwicklungen ab, es lässt 
sich aber stark vermuten, dass diese ebenso für Schleswig-Holstein zutreffend sind. 

Die innovationsökonomische Forschung fordert daher seit geraumer Zeit verstärkte wirt-
schaftspolitische Anstrengungen, um die Forschungs- und Innovationstätigkeiten gerade von 
KMU zu stärken (vgl. exemplarisch EFI (2017), Zimmermann (2018)). Dabei können zwei 
Handlungsstränge unterschieden werden: 

- Einerseits geht es darum, weiterhin die Entwicklung neuer Technologien und die Un-
terstützung von forschungsaffinen Unternehmen zu stärken. Dazu gilt es, FuE in be-
reits forschungsaktiven Unternehmen zu verstetigen und zu intensivieren, aber auch 
die Anzahl von FuE-treibenden Unternehmen zu erhöhen Die Bundesregierung hat 
sich zum 3,5 %-Ziel für die FuE-Ausgaben bezogen auf das BIP bekannt. Im interna-
tionalen Vergleich zeigt sich, dass in Deutschland die staatliche Unterstützung der 
Forschungsaktivitäten des Unternehmenssektors eher niedrig ausfällt.  

- Andererseits müssen aber auch die Innovationsaktivitäten in der Breite des Mittel-
stands gestärkt werden. Zwar zielt FuE in Unternehmen in der Regel auf die Beschleu-
nigung von Innovationsprozessen ab, so dass höhere FuE-Ausgaben auch ein höhe-
res Maß an Innovationen erwarten lassen. Die Realisierung von Innovationen durch 
ein Unternehmen setzt jedoch nicht zwingend eigene FuE-Aktivitäten voraus. Auch 
Unternehmen mit nur einem geringen oder keinem FuE-Engagement können Innova-
tionen hervorbringen. In vielen Fällen handelt es sich dann um Produkte, Dienstleis-
tungen oder Verfahren, die „nur“ neu für regionale Märkte oder das Unternehmen 
selbst sind. Aber als nachahmende Innovatoren bzw. Innovatoren der zweiten Ebenen 
sorgen diese Unternehmen für die schnelle Diffusion neuer Technologien und eine 
umfassendere Produktivitätssteigerung. 

Der Bedarf für eine öffentliche Unterstützung von Forschungs- und Innovationsprozessen in 
Unternehmen, und darunter insbesondere in jungen und sehr kleinen Unternehmen, ist auf 
Grundlage fundierter Argumente nicht von der Hand zu weisen. Des Weiteren zeigt sich, dass 
in der öffentliche Forschungslandschaft in Schleswig-Holstein weiter Ausbaupotenziale beste-
hen. Das FuE-Personal im öffentlichen Sektor und damit der Ergebnisindikator für das Spezi-
fische Ziel hat sich zwar in den letzten Jahren deutlich erhöht, doch bleibt die Zunahme hinter 
der Steigerung im Durchschnitt der Bundesländer zurück. Pro Kopf ist die Zahl von in der 
öffentlichen Forschung Beschäftigten im Land um gut ein Drittel niedriger als in Deutschland 
insgesamt. 

Die Förderung in der Prioritätsachse 1 und zugunsten des Thematischen Ziels 1, Stärkung 
von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation, ist für eine proaktive, innovati-
onsorientierte Struktur- und Regionalpolitik von herausragender Bedeutung. Wissen und In-
novation sind die Schlüsselfaktoren für langfristiges Wachstum und Beschäftigung. Vor die-
sem Hintergrund werden im Folgenden Empfehlungen getrennt für die Spezifischen Ziele und 
ihre jeweiligen Fördermaßnahmen ausgesprochen. 
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9.1 SZ 1 – STÄRKUNG DER ÖFFENTLICHEN ANWENDUNGSNAHEN FUE-
KAPAZITÄTEN MIT BEZUG ZU DEN SCHLESWIG-HOLSTEINISCHEN 
SPEZIALISIERUNGSFELDERN UNTER AUSRICHTUNG AUF DIE BE-
DARFE DER REGIONALEN WIRTSCHAFT 

Finanzielle und materielle Umsetzung 

Mit Blick auf die Maßnahmen zur Förderung des Spezifischen Ziels 1 zeigen die Monitoring-
daten noch bestehende Herausforderungen bei den Auszahlungen an die Zuwendungsemp-
fänger. Während die EFRE-Mittel für das Spezifische Ziel 1 zum 04.07.2022 nahezu alle be-
willigt sind, liegen die Auszahlungen mit 47,699 Mio. € bzw. knapp 41 % der bewilligten för-
derfähigen Gesamtausgaben noch deutlich hinter den Planungen zurück. Dies liegt insbeson-
dere an der deutlich unterdurchschnittlichen Auszahlungsquote bei den FuE-Infrastrukturpro-
jekten der Maßnahme 1.1.2, die zum einen auf die generell längere Realisierungsdauer von 
Infrastrukturprojekten und zum anderen auf die relativ späten Projektbewilligungen zurückzu-
führen ist.46 Die materiellen Zielwerte werden in sehr befriedigendem Umfang erreicht. Alle 
Zielwerte für das Jahr 2023 werden bereits übertroffen. Bislang konnten durch die EFRE-För-
derung etwa 126 neue Wissenschaftler eingestellt, für knapp 300 Wissenschaftler verbesserte 
FuE-Infrastruktur geschaffen und 467 Unternehmenskooperationen ausgelöst werden. 

Das Spezifische Ziel 1 wird über drei Maßnahmen umgesetzt, wobei der Vollzug der Maßnah-
men insbesondere im Hinblick auf die Auszahlungen unterschiedlich weit fortgeschritten ist: 

- In der Maßnahme 1.1.1 „Kompetenzzentren“ wurden 14 teils sehr großvolumige Pro-
jekte bewilligt. Die bewilligten förderfähigen Gesamtausgaben betragen 
49,346 Mio. €. Hiermit sind bereits 95,2 % der eingeplanten Mittel gebunden. Die aus-
gezahlten Mittel belaufen sich auf 30,641 Mio. € bzw. 59,1 % der geplanten Gesamt-
ausgaben, was in etwa dem durchschnittlichen Umsetzungsstand auf Ebene der Pri-
oritätsachse 1 entspricht. Die Umsetzung der Maßnahme liegt damit im Plan, wobei 
der Auszahlungsstand analog zur Prioritätsachse 1 insgesamt als eher unterdurch-
schnittlich zu bewerten ist, da unter Berücksichtigung der n+3-Regel lediglich 1,5 
Jahre für die Auszahlung der Mittel verbleiben.  

- In der Maßnahme 1.1.2 „Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infrastruktur“ wurden 20 
Projekte bewilligt. Die bewilligten förderfähigen Gesamtausgaben betragen 
58,769 Mio. €. Hiermit sind bereits alle der eingeplanten Mittel gebunden. Allerdings 
bleiben die ausgezahlten Mittel mit 13,525 Mio. € deutlich zurück. Die niedrigen Aus-
zahlungen lassen sich damit begründen, dass die Umsetzung von baulichen Maßnah-
men allgemein einen langen Planungsvorlauf hat, die Dauer der baulichen Realisie-
rung mehrere Jahre betragen kann und die Verausgabung eines großen Teils der 
Mittel in der Bauphase erst relativ spät einsetzt. Neben dem Umstand, dass Auszah-
lungen bei Infrastrukturprojekten erst zeitverzögert einsetzen, kommen bei baulichen 
Infrastrukturprojekten angesichts der seit 2020 angespannten konjunkturellen Situa-
tion zusätzliche Verzögerungen durch die hoch ausgelasteten Kapazitäten in der Bau-
wirtschaft und eine mangelnde Verfügbarkeit von Materialien hinzu. Darüber hinaus 
wurde ein sehr großes Projekt, dass fast zwei Drittel der insgesamt geplanten Ge-
samtausgaben der Maßnahme ausmacht, erst im Jahr 2020 bewilligt.  

- Im Rahmen der Maßnahme 1.1.3 „Neuartige Strukturen des Technologietransfers und 
der Unternehmensgründung aus der Wissenschaft“ wurden sieben Projekte ausge-
wählt. Das bewilligte förderfähigen Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 6,144 Mio. €, 
die Auszahlungen 3,532 Mio. €. Dies entspricht einer Bewilligungsquote von 91,2 % 

                                                 

46 Mehr als drei Viertel der Projekte wurden im Zeitraum von Mitte 2019 bis Ende 2020 bewilligt. 
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und Auszahlungsquote von 52,4 %. Die Maßnahme wurde erst im Jahr 2018 neu in 
das OP EFRE aufgenommen. Vor diesem Hintergrund ist der Umsetzungsstand als 
sehr gut zu bewerten.  

In der Bewertung wurde ein Fokus auf die Umsetzung der Maßnahmen 1.1.1 „Kompetenzzen-
tren“ und 1.1.2 „Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infrastruktur“ gelegt. Dabei wurde aufge-
zeigt, dass die CAU Kiel und die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung am stärksten von der Förderung profitiert haben. Bezogen auf die förderfähigen 
Gesamtausgaben der beiden Maßnahmen entfielen auf diese beiden Einrichtungen etwa 
60 % der Mittel.47 Weitere knapp 11 % entfielen auf die Universität Lübeck. Auffällig ist, dass 
die Europa-Universität Flensburg in keinem Fall an der Infrastrukturförderung aus dem EFRE 
partizipiert.  

Die Investitionsprojekte in beiden Maßnahmen sind mit Blick auf ihre finanziellen Größenord-
nungen sehr heterogen. Die Gesamtausgaben der Kompetenzzentren liegen in einem Spekt-
rum von 1,0 Mio. € bis zu 13,4 Mio. €. Die Spanne der Investitionen zum Ausbau der FuE-
Infrastruktur reicht von etwas über 200.000 € bis zu 36,5 Mio. €. Differenziert nach den the-
matischen Spezialisierungsfeldern der RIS3 wird die Förderung durch Projekte im Spezialisie-
rungsfeld Erneuerbare Energien dominiert. Knapp jedes zweite Projekt und 56 % der Gesamt-
ausgaben entfallen auf dieses Spezialisierungsfeld. Einen weiteren Schwerpunkt macht mit 
einem Fünftel der Projekte und knapp ein Viertel der Gesamtausgaben das Spezialisierungs-
feld Life Sciences aus. Diese Verteilung der Förderfälle und förderfähigen Ausgaben zeigt, 
dass die Maßnahmen zur Erreichung des Spezifischen Ziels 1 verstärkt die intelligente Spe-
zialisierung innerhalb der schleswig-holsteinischen Wirtschaft unterstützen. 

Ergebnisse und Wirkungen 

Die Auswertung der Literatur lässt positive Effekte der unter dem Spezifischen Ziel 1 geför-
derten Projekte erwarten. Für die Maßnahme 1.1.2 „Ausbau der anwendungsnahen FuE-Inf-
rastruktur“ ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Infrastrukturprojekte, darunter ein fi-
nanziell sehr großes Projekt, noch nicht abgeschlossen ist und sich die Wirkungen von Infra-
strukturmaßnahmen bei Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung auch nach ihrer Fer-
tigstellung erst mit zeitlicher Verzögerung entfalten. Aus Sicht der Gutachter wird durch das 
Auswahlverfahren eine nachvollziehbare Wirkungsprognose für die Betriebsphase gewähr-
leistet und sichergestellt, dass die spätere Nutzung der Forschungsinfrastrukturen sich im 
Rahmen der intendierten Interventionslogik bewegt. 

Für die Evaluierung im Spezifischen Ziel 2 bildete eine Online-Befragung unter den geförder-
ten Einrichtungen der Maßnahme 1.1.2 „Ausbau der anwendungsnahen FuE-Infrastruktur“ 
das zentrale Bewertungsinstrument, um spezifische Informationen zu den Ergebnissen und 
Wirkungen der Projekte zu erheben. Die Befragungsergebnisse zeigten, dass die Förderung 
einen positiven Einfluss sowohl auf die wissenschaftliche Entwicklung der Hochschuleinrich-
tungen als auch Zusammenarbeit mit der und den Wissenstransfer in die Wirtschaft ausgeübt 
hat. Im Hinblick auf die wissenschaftliche Entwicklung trägt die Förderung besonders stark 
zum Ausbau der vorhandenen Kompetenzen, zur Erschließung neuer Forschungsfelder und 
zum Aufbau oder zur Verstetigung von Kooperationen mit wissenschaftlichen Partnern in 
Schleswig-Holstein bei. Ein deutlich positiver Effekt wird auch auf die Einwerbung zusätzlicher 
Projektförderungen und Drittmittel von öffentlichen Gebern gesehen. Ferner sorgt die Förde-
rung für den Aufbau oder die Verstetigung von Kooperationen mit Partnern aus der Wirtschaft 
in Schleswig-Holstein.  

                                                 

47  Bei der Fraunhofer-Gesellschaft verteilen sich die Projekte und Ausgaben auf zwei Fraunhofer-Institute 
auf. Die Mittel für das finanziell größte Projekt in Höhe von etwa 36,5 Mio. € (ZEVS) werden an dieser 
Stelle der CAU Kiel zugerechnet, da das Vorhaben an der dortigen Technischen Fakultät umgesetzt wird.  
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Durch die EFRE-Projekte wird die erfolgreiche Teilnahme am international ausgerichteten wis-
senschaftlichen Wettbewerb und Diskurs befördert. Der gestiegene wissenschaftliche Output 
der geförderten Hochschuleinrichtungen schlägt sich in einer Vielzahl von Fachartikeln für re-
ferierte Zeitschriften und anderen wissenschaftlichen Publikationen nieder. Zudem werden 
durch die EFRE-Förderung auch zusätzliche Diplom-/Masterarbeiten und Dissertationen er-
möglicht. 

Obwohl ein Großteil der Infrastrukturprojekte noch nicht oder nur teilweise abgeschlossen ist, 
bestätigen die befragten Hochschuleinrichtungeneinen unmittelbaren Zusammenhang zwi-
schen den EFRE-geförderten Projekten und der nachfolgenden Akquise von Drittmitteln durch 
die konkrete Angabe von eingeworbenen Projekten und Mittelvolumen. Die Drittmittelprojekte 
wurden vor allem vom Bund als öffentlicher Fördergeber sowie von sonstigen öffentlichen Mit-
telgebern wie Institutionen anderer Bundesländer, Vereinen oder Stiftungen eingeworben. 
Eine große Rolle spielte auch die Einwerbung weiterer EFRE-Mittel. Wenig Bedeutung haben 
(bislang) Drittmittel der DFG, aus Horizont 2020 und der Wirtschaft. Eine einfache Über-
schlagskalkulation führt zu dem Resultat, dass ein investierter Euro aus der EFRE-Infrastruk-
turförderung zu 1,20 € Drittmitteln führte. Aufgrund der relativ geringen Anzahl an expliziten 
Angaben zu Drittmitteleinnahmen sollte dieser finanzielle „Hebel“ aber nur sehr vorsichtig auf 
die gesamte Förderung übertragen werden. 

Gemäß den Einschätzungen der befragten Hochschuleinrichtungen wären die geförderten 
Projekte ohne EFRE-Förderung nicht wie geplant realisiert worden. Etwas mehr als ein Viertel 
hätte das Vorhaben bzw. die Projektidee generell nicht weiterverfolgt. Die große Mehrheit 
hätte das Vorhaben zeitlich verschoben, in seinem Umfang reduziert oder seinen technologi-
schen Anspruch gesenkt.  

Empfehlungen 

Aus Sicht der Gutachter ist kritisch anzumerken, dass die Förderung der beiden Maßnahmen 
in 1.1.1.1 und 1.1.1.2 aus beihilferechtlichen Erwägungen im Sinne einer Entweder-Oder-Re-
gelung auf eine strikte Trennung von wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten 
der Zielgruppe abstellt. In der Praxis bedeutet dies, dass wegen der beihilferechtlich nur ge-
ringen Fördermöglichkeiten die geförderten Infrastrukturen für wirtschaftliche Tätigkeiten von 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen nicht genutzt werden (bzw. in-
nerhalb einer Wesentlichkeitsschwelle verbleiben), mithin die geförderten Gebäude, Labore, 
Instrumente, Testvorrichtungen und Geräte nicht umfänglich für die Auftragsforschung oder 
die Erbringung von Forschungsdienstleistungen bspw. von oder für regionale KMU genutzt 
werden können. Dies schlägt sich in den Befragungsergebnissen nieder, nach denen Drittmit-
tel, die aus der Wirtschaft akquiriert werden, nur ein geringes Ausmaß bei den geförderten 
Einrichtungen annehmen. 

Die Formulierungen des OP EFRE weisen immer wieder auf eine hohe Anwendungsorientie-
rung und Wirtschaftsnähe hin. Gemäß der Begriffsbestimmung aus dem Beihilferecht ist unter 
angewandter Forschung „industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung oder eine Kom-
bination von beidem“ zu verstehen. Unter Beachtung der beihilferechtlichen Definitionen von 
industrieller Forschung und experimenteller Entwicklung geht es somit bei angewandter For-
schung zwingend um Forschung mit Blick auf das Ziel, „neue Produkte, Verfahren oder Dienst-
leistungen zu entwickeln oder wesentliche Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Ver-
fahren oder Dienstleistungen herbeizuführen“. 

Aus Evaluationssicht kann die Anwendungs- und Wirtschaftsnähe der geförderten Vorhaben 
verbessert werden, wenn mit diesen nicht nur nichtwirtschaftliche Tätigkeiten bspw. im Bereich 
des Wissenstransfers durchgeführt werden können (also konkret FuE-Verbundprojekte), son-
dern diese auch für eine Nutzung bei (ggf. späteren) wirtschaftlichen Tätigkeiten (Auftragsfor-
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schung und Erbringung von Forschungsdienstleistungen) eingesetzt werden können. Eine sol-
che „Mischnutzung“ eines geförderten Gegenstands wird durch das Beihilferecht nicht ausge-
schlossen, sondern kann durch spezifische Vorgaben und Voraussetzungen gewährleistet 
werden (Trennungsrechnung, Bagatellgrenze, Clawback-Mechanismus). Von besonderer Be-
deutung wäre hier auch die Festlegung von geeigneten Zweckbindungsfristen, nach denen 
eine Prüfung der Nutzung für wirtschaftliche oder nichtwirtschaftliche Tätigkeiten hinfällig wird. 

Bei der Bewertung der Optionen für eine Mischnutzung sollten der Mehraufwand, der durch 
die Einhaltung von rechtlichen Bestimmungen auf Seiten der Zuwendungsempfänger und der 
Förderadministration entsteht, und der zusätzliche Nutzen, der aus der Ausweitung auf wirt-
schaftliche Tätigkeiten resultiert, gegeneinander abgewogen werden. 

Ein zweiter Aspekt, der aus Sicht der Gutachter angesichts der Aufholbedarfe beim Ausbau 
der öffentlichen Forschungseinrichtungen geprüft werden sollte, ist – für nicht wirtschaftliche 
Tätigkeiten – die Erhöhung des Fördersatzes von 90 % auf 100 %. Angesichts der knappen 
Eigenmittel von öffentlichen gemeinwohlorientierten Forschungseinrichtungen und der Finan-
zierungsmöglichkeiten in anderen Bundesländern ist die Notwendigkeit einen Eigenbetrag von 
mindestens 10 % zu den Projekten zu leisten, aus Gutachtersicht ein Standortnachteil. Letzt-
lich kann dieser Eigenbeitrag nur durch Quersubventionierung aus der Grundfinanzierung o-
der anderen Drittmittelprojekten erbracht werden. Ein Eigenbeitrag für EFRE-Projekte wider-
spricht der Intention, die etwa zur Einführung der DFG-Programmpauschale und BMBF-Pro-
jektpauschale geführt hat, dass die Einwerbung von Drittmitteln nicht paradoxerweise zu wirt-
schaftlichen Nachteilen führen sollte. Denn selbst bei vollständiger Finanzierung von zusätzli-
chen Ausgaben verursachen Drittmittelprojekte indirekte Kosten. 

9.2 SZ 2 – STEIGERUNG DER INNOVATIONSKAPAZITÄTEN UND -FÄHIGKEI-
TEN DER SCHLESWIG-HOLSTEINISCHEN UNTERNEHMEN 

Finanzielle und materielle Umsetzung 

Im spezifischen Ziel 2 wurden bis zum 04.07.2022 in sechs Maßnahmen förderfähige Gesamt-
ausgaben in Höhe von 138,7 Mio. € in 229 Projekten bewilligt. Die Auswertung der Monito-
ringdaten zeigt eine insgesamt gute finanzielle Durchführung des Spezifischen Ziels 2. Wäh-
rend die Bewilligungsquote mit 98,7 % ähnlich hoch ist wie im Spezifischen Ziel 1, stellt sich 
die Auszahlungsquote mit knapp 76 % deutlich besser dar. Dahingegen ist der materielle Um-
setzungsstand etwas niedriger als im Spezifischen Ziel 1, ist aber insgesamt als zufriedenstel-
lend zu bewerten. Bislang konnten durch die EFRE-Förderung 139 Unternehmen unterstützt, 
275 neue Wissenschaftler eingestellt und private Investitionen in Höhe von rund 33,5 Mio. € 
ausgelöst werden. Ferner konnten durch die EFRE-Förderung 723 neue Clustermitglieder, 
320 Vernetzungs- und Kooperationsprojekte initiiert und 62 Innovationsassistenten eingestellt 
werden. 

Mit geplanten förderfähigen Gesamtausgaben von zusammengenommen etwas über 
92 Mio. € bzw. zwei Drittel der Ausgaben für das Spezifische Ziel 2 sind die zentralen Maß-
nahmen zur Verfolgung des Ziels die Förderung von FuE-Einzel- und Verbundvorhaben. In 
den Maßnahmen 1.2.2 „Verbund- und Kooperationsprojekte“ und 1.2.3 „Betriebliche Innovati-
onen“ wurden förderfähige Ausgabenvolumen von 20,788 Mio. € bzw. 69,027 Mio. € bewilligt, 
was einer Bewilligungsquote von 97,3 % bzw. 97,6 % entspricht. Gefördert wurden bislang 15 
FuE-Verbundvorhaben, an denen sich 19 Forschungseinrichtungen und 25 Unternehmen be-
teiligt haben, sowie 86 FuE-Einzelprojekte zur Unterstützung von betrieblichen Innovationen. 
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Im Rahmen der Evaluierung wurde aufgezeigt, dass sich die Verbünde mehrheitlich aus drei 
oder mehr Partnern zusammensetzen, von denen mindestens zwei Unternehmen sind. Rund 
55 % der FuE-Ausgaben entfallen auf die geförderten Unternehmen. Im Vergleich zur Förde-
rung von einzelbetrieblichen FuE-Projekten zeigt sich bei der Verbundförderung ein spürbar 
niedrigeres Niveau an FuE-Ausgaben der Unternehmen für die einzelnen Vorhaben, im Durch-
schnitt beläuft sich ein Teilprojekt auf etwas mehr als 470.000 €. Darüber hinaus ist im Ein-
klang mit den Regelungen der Richtlinie der durchschnittliche Fördersatz mit 51 % bei den 
Verbundprojekten etwas höher. Mehr als die Hälfte der unternehmerischen Teilprojekte in der 
Verbundförderung wurde von kleinen Unternehmen durchgeführt. Bei den an den Verbünden 
beteiligten Forschungseinrichtungen handelt es sich in zwei Drittel der Fälle um Fraunhofer-
Institute und einem weiteren Viertel um Projekte der Universität Lübeck. Die CAU Kiel ist le-
diglich mit zwei Teilprojekten vertreten und die Europa-Universität Flensburg partizipiert gar 
nicht an der EFRE-Förderung von Verbundvorhaben. 

In den FuE-Einzelprojekten wurde in 40 Fällen an Prozess- und Organisationsinnovationen 
und 46 Fällen an Produkt-, Dienstleistungs- und Verfahrensinnovationen gearbeitet. Dabei fällt 
auf, dass bei ersteren das durchschnittliche Projektvolumen mit etwas über einer Million Euro 
deutlich höher ist als bei den Produkt-, Dienstleistungs- und Verfahrensinnovationen (knapp 
über 600.000 €). Der durchschnittliche Fördersatz der EFRE-Zuschüsse bezogen auf die för-
derfähigen FuE-Ausgaben betrug rund 44,4%, sodass rein rechnerisch mit jedem Euro an 
Fördermitteln weitere 1,46 € an privaten Investitionen einhergeht. Die Förderung wird in drei 
Viertel der Fälle von KMU in Anspruch genommen. Die meisten der geförderten Unternehmen 
(36 % der Förderfälle) sind im (sonstigen nicht spezifizierten) verarbeitenden Gewerbe sowie 
im Bereich Informations- und Kommunikationsdienstleistungen (22 % der Förderfälle) anzu-
siedeln. Daneben ist der relativ hohe Anteil des Baugewerbes mit knapp 10% der Projekte 
auffällig. Differenziert nach den thematischen Spezialisierungsfeldern der RIS3 wird die För-
derung durch Projekte im Spezialisierungsfeld Informationstechnologie, Telekommunikation 
und Medien dominiert. Etwas mehr als jedes zweite Projekt und 43 % der Gesamtausgaben 
entfallen auf dieses Spezialisierungsfeld, sodass die Maßnahmen zur Erreichung des Spezi-
fischen Ziels 2 in hohem Maße die intelligente Spezialisierung in Schleswig-Holstein unterstüt-
zen.  

Ergebnisse und Wirkungen 

Für die Maßnahmen 1.2.2 „Verbund- und Kooperationsprojekte“ und 1.2.3 „Betriebliche Inno-
vationen“ wurden weitergehende Fragen nach dem Erfolg der verschiedenen bei der FuE-
Förderung von Unternehmen unterstützen Projekten auf Grundlage einer Literaturrecherche 
und einer standardisierten Online-Befragung unter den geförderten Unternehmen untersucht. 
Die vorhandene Literatur zur empirischen Wirkungsforschung bestätigt das Vorliegen von po-
sitiven Effekten der FuE-Förderung, während Mitnahmeeffekte eher als gering eingestuft wer-
den. Dies korrespondiert mit den Befragungsergebnissen, nach denen knapp zwei Fünftel das 
beantragte Projekt ohne Förderung nicht weiterverfolgt hätte. Falls die Unternehmen nicht 
vollständig auf das Projekt verzichtet hätten, hätten die meisten Unternehmen mit geringeren 
Mitteln oder zu einem späteren Zeitpunkt an ihren Vorhaben gearbeitet oder aber den techno-
logischen Anspruch des Projekts gesenkt. Nur 5 % der Projekte wäre ohne Förderung dage-
gen wie geplant realisiert worden, was die geringen Mitnahmeeffekte bestätigt. 

Die Befragungsergebnisse belegen in der Summe nicht nur einen spürbaren und unmittelba-
ren Einfluss der Projekte auf operativen Zielgrößen, die den technischen und operativen Erfolg 
der Projekte in den Kernphasen des Forschungs- und Entwicklungsprozesses messen, son-
dern auch auf die nachgelagerten unternehmerischen und monetär bewertbaren Erfolgsgrö-
ßen Umsatz und Kosten. Diese werden nur mittelbar durch die Förderung und erst dann be-
einflusst, wenn die FuE-Ergebnisse als Innovationen in den Markt bzw. als Prozess- und Or-
ganisationsinnovation in den betrieblichen Leistungsprozess eingeführt wurden. Technische 
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Voraussetzung hierfür ist das Erreichen der Markt- und Anwendungsreife. Durch die Umsatz-
steigerungen und Kosteneinsparungen infolge der Verwertung der FuE-Projektergebnisse 
verbessert sich die Wettbewerbsfähigkeit und Marktposition der Unternehmen. Dies ermög-
licht zugleich eine Ausweitung der Beschäftigung. Die Effekte, die sich im Rahmen der Befra-
gung als Durchschnittswerte ermitteln lassen, sind moderat und plausibel. Bspw. scheint eine 
jährliche Umsatzsteigerung von 10-13 % für die Produkt- und Dienstleistungsinnovationen und 
Zunahme der Umsatzproduktivität von 2-5 % für die Prozess- und Organisationsinnovationen 
ein realistisches Ergebnis für den Durchschnitt der FuE-Projekte zu sein. Darüber hinaus rech-
nen die Unternehmen im Durchschnitt mit einem Zuwachs von drei Beschäftigten und der 
Sicherung von drei Arbeitsplätzen.  

Empfehlungen 

Der umfangreiche staatliche Instrumenteneinsatz zur Förderung von Forschung und Innova-
tion in Unternehmen auf Ebene von Bund, Land und EU muss sich im Rahmen des Europäi-
schen Beihilferechts bewegen. Je nach Reifegrad der Technologie und Innovationsphase sind 
Beihilfen für Forschungs- und Innovationsvorhaben von einer Anmeldung freigestellt und kön-
nen mit unterschiedlichen Förderintensitäten gefördert werden. Im Wesentlichen müssen die 
beihilfefähigen Kosten den Bereichen von Grundlagenforschung, industrieller Forschung oder 
experimenteller Entwicklung zuzuordnen sein. Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind 
jedoch nur eine Teilmenge von Innovationsausgaben, die zusätzlich Ausgaben in den an-
schließenden Phasen des Produktionsaufbaus, der Marktvorbereitung, Markteinführung und 
ersten Marktbearbeitung umfassen. Eine regelhafte Förderung von Ausgaben, die in der 
Markteinführungs- und frühen Marktbearbeitungsphase anfallen, kann im Allgemeinen jedoch 
nicht auf Basis von Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation erfolgen, die ge-
mäß Abschnitt 4 der AGVO freigestellt sind.  

Die Kosten in der Markteinführungs- und Marktbearbeitungsphase sind aber erheblich. Bun-
desweit beträgt der Anteil von FuE-Ausgaben an den gesamten Innovationsausgaben schät-
zungsweise nur etwas mehr als die Hälfte. Mit der Beschränkung der Förderung nur auf for-
schungsaktive Unternehmen wird auch die Zielgruppe deutlich eingeschränkt: Der Anteil von 
Unternehmen mit FuE-Ausgaben an der Gruppe der Unternehmen mit Innovationsausgaben 
insgesamt liegt ebenfalls nur bei rund der Hälfte. 

Finanzierungsschwierigkeiten im Innovationsprozess sind nicht nur auf FuE-Ausgaben be-
schränkt. Untersuchungen zeigen, dass sowohl für forschende Unternehmen wie auch für in-
novierende Unternehmen ohne Forschungsaktivitäten Finanzierungsrestriktionen ein ent-
scheidendes Hemmnis für die Aufnahme und Durchführung von Innovationsaktivitäten sind. 
Dies trifft insbesondere für junge und kleine Unternehmen zu. Da sich das spezifische Ziel 2 
explizit auf die Erhöhung der Innovationsaktivitäten in den Unternehmen Schleswig-Holsteins 
bezieht, sollten aus Gutachtersicht – unabhängig von den Finanzierungsmöglichkeiten der 
Beteiligungsfonds in der Prioritätsachse 2 – generell die beihilferechtlichen Möglichkeiten auf 
Basis der De-minimis-Verordnung geprüft werden, die Förderung auf Ausgaben im Innovati-
onsprozess auszudehnen, die nach der Phase der experimentellen Entwicklung anfallen. Ins-
besondere für kleine und Kleinstunternehmen könnten damit weitere Risiken aufgrund von 
Unsicherheit und Informationsmängeln aufgefangen werden, die der Durchführung von For-
schungs- und Innovationsprojekten entgegenstehen. Ausgaben für ein Innovationsvorhaben 
sollten auch dann gefördert werden können, wenn keine Ausgaben für FuE anfallen. 

In der Forschungsliteratur wird die Förderung von Verbund- und Kooperationsprojekten zwi-
schen Forschungseinrichtungen und Unternehmen positiv bewertet. Die höheren Fördersätze, 
die auf Grundlage des Beihilferechts für Verbundprojekte (FuE-Projekte mit wirksamer Zu-
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sammenarbeit zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen) gewährt werden können, korrespondieren mit höheren Spillovereffekten in Verbund-
projekten und ihrem konkreten Beitrag zum Wissens- und Technologietransfer. 

Die Verbundförderung trägt dazu bei, bestehende Forschungsnetzwerke zu stärken oder neue 
Verbindungen aufzubauen. Die gemeinsam gemachten Kooperationserfahrungen von Ver-
bundpartner führen in der Folge zu einer Vertiefung bestehender Kooperationsbeziehungen 
von Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Es kann von einer hohen Wirksamkeit der 
Verbundförderung ausgegangen werden. Die Förderung von FuE-Verbundvorhaben sollte 
aus Gutachtersicht weiterhin hohe Priorität haben. Zur Verbesserung des Wissenstransfers 
und Erhöhung der Forschungsintensität in den Unternehmen sollte die Möglichkeit geprüft 
werden, die beihilferechtlichen Möglichkeiten von Art. 25 AGVO stärker für die Förderung zu 
nutzen. Danach kann auch eine wirksame Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, von de-
nen mindestens eines ein KMU ist, als Verbundförderung unterstützt werden. Die jetzige För-
derung beschränkt sich dagegen nur auf Verbünde zwischen Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen. Ferner ist ein Verbundprojekt im Sinne des Beihilferechts bereits auch dann 
gegeben, wenn ein Unternehmen und eine Forschungseinrichtung zusammenarbeiten. Eine 
derartige Konstellation wird gegenwärtig in der FIT-Richtlinie nur als Kooperationsprojekt mit 
deutlich schlechteren Konditionen als beihilferechtlich möglich eingestuft. Diese beiden Kritik-
punkte wurden bereits in der noch laufenden Förderperiode von der Verwaltungsbehörde und 
den umsetzenden Stellen bzw. Fachreferaten aufgegriffen und in den Richtlinien für die neue 
Förderperiode berücksichtigt. 

Um die Effizienz der Förderung zu erhöhen und den Anreizeffekt der Förderung sicherzustel-
len, sollte für den Fall der Förderung von reinen Unternehmensverbünden geprüft werden, die 
Förderhöchstsätze für den Verbund insgesamt zu begrenzen, so dass der effektive Fördersatz 
der beteiligten Unternehmenspartner geringer als der maximal mögliche wird. In ähnlicher 
Weise könnten auch geringe Eigenanteile der Forschungseinrichtungen, die in die Verbünde 
einzubringen sind, eingeführt werden. Durch einen Verzicht der Unternehmenspartner auf ma-
ximal mögliche Fördersätze könnten erforderliche Eigenanteile der Forschungseinrichtungen 
innerhalb des Verbunds dargestellt werden. Bei der Prüfung dieses Vorschlags können Erfah-
rungen in anderen Bundesländern mit flexiblen Berechnungsmodellen für die individuellen 
Fördersätze von Verbundpartnern genutzt werden. 
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A.1 Übersicht über die Fördermaßnahmen in der Prioritätsachse 1 „Stärkung der regionalen Innovationspotenziale“ 

Tabelle 52: Übersicht über die Fördermaßnahmen in der Prioritätsachse 1 „Stärkung der regionalen Innovationspotenziale“ 

Spezifisches 
Ziel 

Fördermaßnahme 

(Richtlinie/n) 

Ziele der Förderung Fördergegenstand Begünstigte / Zielgruppe 

SZ 1  
(IP 1a) 

1.1.1 Kompetenzzentren 

(FIT-Richtlinie48) 

Ziel der Förderung ist der Aufbau von fachlicher Expertise 
in den Spezialisierungsfeldern der RIS3 und deren Über-
führung in die regionale Wirtschaft im Zuge des Wissens- 
und Technologietransfers.  

Gefördert werden Vorhaben, welche einem wirkungsvollen 
Technologie- und Wissenstransfer zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft oder Wirtschaft und Wirtschaft dienen, in die-
sem Fall Kompetenzzentren, die 

- institutionalisierte Strukturen des Technologie- und Wis-
senstransfers aus der Wissenschaft in die Wirtschaft 
sind, 

- über ausgewiesene Expertise in einem bestimmten be-
deutsamen Innovationsfeld verfügen und für diese als 
sichtbarer Ansprechpartner wirken und 

- eine bedarfsorientierte Innovationsförderung und Tech-
nologieentwicklung unter Berücksichtigung insbeson-
dere der Bedürfnisse der mittelständischen Wirtschaft in 
Schleswig-Holstein ermöglichen. 

 

Zuwendungsempfänger sind 
Einrichtungen für Forschung 
und Wissensverbreitung mit 
Sitz in Schleswig-Holstein, 
hier insbesondere Technolo-
gie-Transfereinrichtungen un-
abhängig von ihrer Rechts-
form (öffentlich-rechtlich oder 
privatrechtlich) oder Finanzie-
rungsweise 

SZ 1  
(IP 1a) 

1.1.2 Ausbau der anwen-
dungsnahen FuE-Infra-
struktur  

(FIT-Richtlinie) 

Ziel der Förderung ist der Auf- und Ausbau von anwen-
dungsnahen Forschungsstrukturen in personeller, bauli-
cher und gerätespezifischer Hinsicht, damit anwendungs-
orientierte Forschung in Schleswig-Holstein auf hohem 
wissenschaftlichen und technischen Niveau stattfinden 
kann und internationalen Ansprüchen genügt. 

Gefördert werden neue Infrastrukturen oder Erweiterungen 
bereits bestehender Infrastrukturen an Einrichtungen für 
Forschung und Wissensverbreitung, welche Forschung auf 
hohem wissenschaftlichen und technischen Niveau ermög-
lichen. 

Zuwendungsempfänger sind 
Hochschulen und außeruni-
versitäre Forschungseinrich-
tungen in Schleswig-Holstein. 

SZ 1  
(IP 1a) 

1.1.3 Neuartige Strukturen 
zur Förderung des Techno-
logietransfers und der Exis-
tenzgründung aus der Wis-
senschaft 

(FIT-Richtlinie) 

Ziel der Förderung ist es, Orte des kreativen Austausches 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu schaffen und 
dabei insbesondere den Technologietransfer aus den 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen durch die 
Gründung neuer Unternehmen zu unterstützen. 

Gefördert werden Vorhaben, welche einem wirkungsvollen 
Technologie- und Wissenstransfer zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft oder Wirtschaft und Wirtschaft dienen, in die-
sem Fall neuartige Strukturen wie z.B. FabLabs, Cowor-
kingspaces, Innovation Hubs, Start-up-Camps, Accelerato-
ren, Innovationhubs. 

Zuwendungsempfänger sind 
Einrichtungen für Forschung 
und Wissensverbreitung, ähn-
liche Einrichtungen der öffent-
lichen Hand, sofern keine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausgeübt 
wird sowie Unternehmen, vor-
rangig Kleinstunternehmen 
und KMU. 

                                                 

48  Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung wissensbasierter, anwendungs- und wertschöpfungsorientierter Innovationen, zukunftsfähiger Technologien 
und des Technologie- und Wissenstransfers in Schleswig-Holstein.   
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Spezifisches 
Ziel 

Fördermaßnahme 

(Richtlinie/n) 

Ziele der Förderung Fördergegenstand Begünstigte / Zielgruppe 

SZ 2  
(IP 1b) 

1.2.1 Transfer-, Cluster- 
und Netzwerkstrukturen 

(Richtlinie für die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur 
Unterstützung von Koope-
rationsnetzwerken 
und Clustermanagements 
in Schleswig-Holstein so-
wie FIT-Richtlinie) 

Ziel der Förderung ist die qualitative Weiterentwicklung 
und Etablierung leistungsfähiger Transfer-, Cluster- und 
Netzwerkstrukturen, die als wichtige Transmitter von 
Kommunikation und Kooperation dienen. 

Gefördert wird der Aufbau professioneller Transfer- und Ma-
nagementstrukturen (Clustermanagements). Als zweiten 
Fördergegenstand unterstützt die Maßnahme Vernetzungs- 
und Kooperationsprojekte, die zum Aufbau langfristiger 
niedrigschwelliger Netzwerkstrukturen führen und die Ak-
teure befähigt, Kooperations- und Vermarktungsplattformen 
zu schaffen. 

Zuwendungsempfänger sind 
außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen und -in-
stitute, wissenschaftliche oder 
forschungsorientierte Koope-
rationseinrichtungen, Ver-
bände und Vereine und ähnli-
chen wissenschafts- und for-
schungsnahen rechtsfähigen 
Strukturen, Unternehmen und 
Hochschulen. 

SZ 2  
(IP 1b) 

1.2.2 Verbund- und Koope-
rationsprojekte 

(FIT-Richtlinie) 

 

Ziel der Förderung ist die Unterstützung von Kooperati-
ons- und Verbundprojekten von Unternehmen mit Wissen-
schaftseinrichtungen, um wissenschaftliche Erkenntnisse 
als Voraussetzung für die Entwicklung neuer Produkte, 
Verfahren oder Dienstleistungen zu schaffen. Durch Ko-
operationsvorhaben sollen niedrigschwellige Kooperati-
onsangebote geschaffen werden. 

Gefördert werden: 

- Verbundvorhaben (eine Wissenschaftseinrich-
tung und mind. zwei Unternehmen), die Sys-
temlösungen in disziplinübergreifender Zusam-
menarbeit erarbeiten, möglichst viele Unterneh-
men einbinden und ein Konzept zur Erfolgskon-
trolle enthalten sowie 

- Kooperationsvorhaben zur Umsetzung von 
Kleinprojekten (u.a. geringere Projektvolumina, 
kürzere Laufzeit) zwischen einer Wissenschafts-
einrichtung und einem Unternehmen bzw. zwi-
schen zwei Unternehmen. 

Zuwendungsempfänger für 
Verbundvorhaben sind die je-
weils beteiligte Wissenschafts-
einrichtung und Unternehmen. 

 

SZ 2  
(IP 1b) 

1.2.3 Betriebliche Innova-
tion 

(BFEI49-und POI50-Richtli-
nie) 

Ziel der Förderung ist die Unterstützung von Unternehmen 
bei der Durchführung von Forschung, Entwicklung und In-
novationen, der (frühzeitigen) Validierung innovativer Pro-
dukte und Dienstleistungen und bei der Markterschlie-
ßung und Skalierung von Technologien über Demonstra-
tionsvorhaben und Pilotlinien. 

Gefördert werden FuE-Projekte von Unternehmen, welche 
die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für 
die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleis-
tungen schaffen.  

Zielgruppe sind vorrangig 
kleine und mittlere Unterneh-
men. Darüber hinaus können 
auch große Unternehmen ge-
fördert werden. 

SZ 2  
(IP 1b) 

1.2.4 Innovationsassisten-
ten 
(Innovationsassistenten-
richtlinie - IAR) 

Ziel der Förderung ist es, kleinen Unternehmen die Ein-
stellung von hochqualifizierte Mitarbeitern für Innovations-
vorhaben und -prozesse oder für die Anwendung neuer 
Technologien zu ermöglichen. 

Gefördert werden pauschale Zuwendungen zu den Perso-
nalkosten bei der Ersteinstellung von Hochschulabsolven-
ten. 

Zielgruppe sind insbesondere 
kleine Unternehmen.  

                                                 

49  Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung betrieblicher Forschung, Entwicklung und Innovation. 
50  Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung betrieblicher Prozess- und Organisationsinnovationen. 
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Spezifisches 
Ziel 

Fördermaßnahme 

(Richtlinie/n) 

Ziele der Förderung Fördergegenstand Begünstigte / Zielgruppe 

SZ 2  
(IP 1b) 

1.2.5 Corona-Gesundheits-
schutzmaßnahmen 

Ziel der Förderung ist die Finanzierung der erforderlichen 
Ausstattung der Einrichtungen des Gesundheitswesens in 
Schleswig-Holstein mit den zur Bewältigung der Auswir-
kungen der COVID-19 Pandemie unverzichtbaren medizi-
nischen Geräten, Medizinprodukten und persönlicher 
Schutzausrüstung. 

Gefördert wird die Beschaffung von Beatmungsgeräten, 
Narkosegeräten, Medizinprodukten und persönlicher 
Schutzausrüstung. 

Mittelempfänger ist das Land 
Schleswig-Holstein. Endemp-
fänger und damit Nutznießer 
der Mittel sind vorrangig 
schleswig-holsteinische Kran-
kenhäuser, aber auch weitere 
Einrichtungen des Gesund-
heitssystems wie z. B. Pflege-
einrichtungen und Rettungs-
dienste. 

SZ 2  
(IP 1b) 

1.2.6 PSA-Produktion Ziel der Förderung ist der Aufbau von Produktionskapazi-
täten für PSA,  um den dringend benötigten Bedarf an 
PSA (z. B. FFP2- und FFP3-Schutzmasken) zum Schutz 
der Gesundheit der Bevölkerung zu decken und eine hö-
here Eigenständigkeit bei der Versorgung von Schutzaus-
rüstung in Schleswig-Holstein zu erlangen. 

Gefördert werden Investitionen von Unternehmen (KMU, 
Großunternehmen), die eine PSA-Produktion erweitern oder 
neu aufbauen wollen. 

Zuwendungsempfänger sind 
schleswig-holsteinische KMU 
und Großunternehmen. 

Quellen: Operationelles Programm EFRE Schleswig-Holstein, Version 8.0, genehmigt am 28. Juni 2021; Förderrichtlinien.
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B.1 Abbildungen zum Kapitel 3 

Abbildung 42: FuE-Ausgaben (in % des BIP) und FuE–Personal (je 1.000 Einwohner) 
in der Wirtschaft 1995-2020 in Schleswig-Holstein und Deutschland 
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Abbildung 43: Gründungsintensität (jährliche Anzahl der Gründungen je 10.000 Er-
werbsfähige) im High-Tech-Bereich in Schleswig-Holstein und Deutschland, 2001–
2020 

 

 

Abbildung 44: Rangfolge der Bundesländer bei der Gründungsintensität (jährliche An-
zahl der Gründungen je 10.000 Erwerbsfähige) im High-Tech-Bereich in Schleswig-
Holstein und Deutschland, 2017–2020 
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Abbildung 45: FuE-Ausgaben (in % des BIP) und FuE–Personal (je 1.000 Einwohner) 
im öffentlichen Sektor 1995-2020 in Schleswig-Holstein und Deutschland 
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Abbildung 46: Anzahl der Veröffentlichungen je FuE-Personal im öffentlichen For-
schungssektor und Feld-gewichtete Zitationsrate in Schleswig-Holstein und Deutsch-
land, 1995–2020 
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Abbildung 47: Drittmittel der Hochschulen je Professur (in Tsd. Euro) nach Mittelgeber 
in Schleswig-Holstein und Deutschland, 2000–2020 
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Abbildung 48: Anzahl Patentanmeldungen aus Hochschulen je Tsd. Einwohnerinnen 
und Einwohner in Schleswig-Holstein und Deutschland, 2016–2020 
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